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PRÄAMBEL 

1. Im Rahmen seines Gewährleistungsauftrags nach Art. 87e Abs. 4 GG stellt der Bund 

sicher, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Er-

halt der Schienenwege Rechnung getragen wird. Zur Erfüllung des Gewährleistungsauftrags 

leistet der Bund auf Grundlage des § 8 Abs. 1 BSWAG nach näherer Maßgabe dieser Verein-

barung einen jährlichen Infrastrukturbeitrag.  

2.  Die Leistung von Infrastrukturbeiträgen des Bundes erfolgt nach Maßgabe des 

BSWAG. Der Einsatz der Bundesmittel erfolgt qualitätsorientiert.  

3.  Die DB AG sowie die DB Netz AG, die DB Station&Service AG und die DB Energie 

GmbH (DB Netz AG, DB Station&Service AG und DB Energie GmbH zusammen „Eisen-

bahninfrastrukturunternehmen“ oder „EIU“) sind Eisenbahnen des Bundes und werden als 
Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form geführt (Art. 87e Abs. 3 Satz 1 GG). Zu 

den Aufgaben der EIU gehören das Betreiben und die Erhaltung ihrer Eisenbahninfrastruktur. 

Sie haben ihre Schienenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand zu erhalten. Der Zu-

stand der Schienenwege bemisst sich nach Qkz dieser Vereinbarung.  

4. Die Länder sind als Aufgabenträger für die Bestellung des Schienenpersonennahver-

kehrs auf einen qualitativ hochwertigen Zustand der Infrastruktur angewiesen. Diese Verein-

barung hat daher auch das Ziel, hierfür die Voraussetzungen zu schaffen. 

5. Ziel der Vereinbarung ist es, durch unternehmerisches Handeln eine hohe Effizienz 

beim Einsatz der Bundes- sowie der Eigenmittel der EIU zu gewährleisten, um die Leistungs-

fähigkeit der Infrastruktur hinsichtlich ihrer Qualität und Verfügbarkeit zu erhalten und zu 

verbessern. Die Verbesserung des Infrastrukturzustands bemisst sich nach jährlichen Zielwer-

ten für die Qkz. Die Parteien streben für den Zeitpunkt nach Ablauf von 25 Jahren einen Ziel-

zustand der Infrastruktur des Bestandnetzes an. Die jährlichen Zielwerte für die Qkz der DB 

Netz AG und DB Station&Service AG, die in dieser Vereinbarung festgelegt sind, leiten sich 

aus diesem angestrebten Zielzustand ab. Eine Überprüfung des 25jährigen Zielzustandes er-

folgt jeweils vor Abschluss von Folgevereinbarungen.  

6. Diese Vereinbarung folgt den Vorgaben der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäi-

schen Eisenbahnraums. Den EIU als Betreiber der Infrastruktur werden durch diese Vereinba-

rung Anreize zur Senkung der mit der Fahrwegbereitstellung verbundenen Kosten gesetzt. 

Dies erfolgt einerseits durch die Begrenzung der Zuwendungen bei vertraglich definierten 

Qualitätsanforderungen an die Infrastruktur. Ein Kostensenkungsdruck ergibt sich für die EIU 

daraus, dass der Ersatzbedarf während der Vertragslaufzeit nicht an die Entwicklung der In-

flation angepasst wird. Zudem ist vertraglich grundsätzlich eine Verbesserung des Infrastruk-

turzustands über jährlich zu erreichende Zielwerte vorgegeben. Den EIU werden Qualitätssi-

cherungs- und Berichtspflichten auferlegt, bei deren Nichterfüllung den EIU Sanktionen dro-

hen. Im IZB berichten die EIU über den Zustand ihrer Schieneninfrastruktur. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien: 
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Abschnitt I 

- Finanzierung - 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Maßnahmen, die der Erhaltung der Schienen-

wege der EIU dienen, sowie ihre Finanzierung.  

1.2 Die „Erhaltung der Schienenwege“ umfasst die Maßnahmen zur „Instandhaltung“ (§ 8 

Abs. 4 BSWAG) und die Durchführung von Ersatzinvestitionen. „Ersatzinvestitionen“ (§ 11 

Abs. 1, § 8 Abs. 1 Satz 2 BSWAG) sind alle Investitionen in die Schienenwege, die nicht Ge-

genstand des Bedarfsplans sind.  

1.3 „Schienenwege“ sind die im juristischen und wirtschaftlichen Eigentum der EIU ste-

henden Schienenwege  einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen An-

lagen (insbesondere Verkehrsstationen und Energieversorgungsanlagen), deren Bau oder Än-

derung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 AEG sein können („Be-

triebsanlagen der Eisenbahn“, § 8 Abs. 5 BSWAG). Weiterhin zählen zu den Schienenwegen 

auch ortsfeste Betriebsleitsysteme, die die Kapazität der Schienenwege steigern und andere 

aufwendigere Investitionen in diese ersetzen oder vermeiden (§ 8 Abs. 6 BSWAG).  

1.4 Vorhaben des Neubaus, der Erweiterung und der Kapazitätssteigerung von Schienen-

wegen, die im Bedarfsplan für die Bundesschienenwege gemäß § 1 Abs. 1 BSWAG enthalten 

sind („Bedarfsplanvorhaben“), sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. 

§ 2 

Infrastrukturbeitrag des Bundes 

2.1 Der Bund verpflichtet sich, im Rahmen dieser Vereinbarung ausschließlich zweckge-

bundene Zahlungen zur Durchführung von Ersatzinvestitionen in die Schienenwege („Infra-

strukturbeitrag“) in folgender Höhe zu leisten: 

 2015: 3.350 Mio. € 

 2016: 3.153 Mio. € 

 2017: 3.075 Mio. € 

 2018: 3.500 Mio. € 

 2019: 3.500 Mio. €. 

 
2.2 Der Infrastrukturbeitrag wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss unmittelbar an und zur 

ausschließlichen Verwendung durch die EIU gewährt. 
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§ 2a 

Berücksichtigung zusätzlicher Dividendenzahlungen der DB AG 

 
2a.1 Sofern die DB AG in den Jahren 2015 bis 2019 jeweils zusätzlich zu den Veranschla-

gungen in der Mittelfristigen Finanzplanung des Bundes bis 2018 (fortgeschrieben 2019)1 Di-

videndenzahlungen an den Bund leistet (im folgenden „tatsächlich gezahlte zusätzliche Divi-

dende“), wird der Bund diese Mehreinnahmen wieder zur Durchführung von Ersatzinvestitio-

nen in die Schienenwege im Sinne dieser Vereinbarung einsetzen. Dabei werden die Nach-

steuerergebnisse der EIU vollständig an den Bund ausgeschüttet und auch vollständig wieder 

in die Eisenbahninfrastruktur reinvestiert. 

2a.2 Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass die DB AG folgende zusätzliche Dividen-

denzahlungen an den Bund leisten wird: 

2015: keine 

2016: 500 Mio. € 

2017: 600 Mio. € 

2018: 450 Mio. € 

2019: 650 Mio. €. 

2a.3. Die Pflicht zur Einhaltung der in dieser Vereinbarung vorgegebenen Qualitätsziele 

bleibt hiervon unberührt. Es gelten die Regelungen der §§ 24.3 und 26. 

 
§ 2b 

Bedarf und Finanzierung 

 

2b.1 Die vollständige Finanzierung des Ersatzinvestitionsbedarfs für das bestehende Schie-

nennetz stellt sich im Ergebnis wie folgt dar: 

Angaben in Mio. € 2015 2016 2017 2018 2019 
Durchschnitt 

gerundet 

Infrastrukturbeitrag des Bundes (Ver-
anschlagung im Bundeshaushalt) 

3.350 3.153 3.075 3.500 3.500 3.316 

Geplante Dividendenausschüttungen 
der DB AG zur Durchführung von Er-
satzinvestitionen 

0 500 600 450 650 440 

Bestandsnetzrelevanz der Investitio-
nen in Ausbauvorhaben des Bedarfs-
plans 

289 114 170 62 85 144 

                                                 
 
1 Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung des Bundes sind für das Jahr 2015 Dividendenzahlungen der DB 
AG in Höhe von 700 Mio. €, für die Jahre 2016 bis 2018 in Höhe von 350 Mio. € p.a. berücksichtigt. Für 2019 
wird im Rahmen dieser Vereinbarung von einer Fortschreibung von 350 Mio. € ausgegangen. 
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Zwischensumme  3.639 3.767 3.845 4.012 4.235 3.900 

Eigenmittel der EIU 100 100 100 100 100 100 

Summe Bedarfsdeckung 3.739 3.867 3.945 4.112 4.335 4.000 

Summe Ersatzbedarf 3.739 3.867 3.945 4.112 4.335 4.000 

 

2b.2 Davon entfallen anteilig im Durchschnitt pro Kalenderjahr über die Laufzeit dieser 

Vereinbarung mindestens 

(i) € 3.000 Mio. auf die DB Netz AG (über die Vertragslaufzeit insgesamt € 15 

Milliarden),  

(ii) € 200 Mio. auf die DB Station&Service AG (über die Vertragslaufzeit insge-

samt € 1 Milliarde) und 

(iii) € 45 Mio. auf die DB Energie GmbH (über die Vertragslaufzeit insgesamt 

€ 225 Mio.). 

Hinsichtlich des verbleibenden Anteils der Finanzierungsmittel können die EIU eigenständig 

eine Aufteilung vereinbaren. Die Pflicht zur Einhaltung der in dieser Vereinbarung vorgege-

benen Qualitätsziele bleibt hiervon unberührt. Die Aufteilung ist dem Bund im IZB mitzutei-

len. 

§ 3 

Zahlungsweise 

3.1 Die Zahlung des Infrastrukturbeitrags sowie die Rückschichtung der tatsächlich ge-

zahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG durch den Bund orientieren sich an den tagesge-

nauen Zahlungen und Abrechnungen der DB AG. Zur unterjährigen Verwaltungsvereinfa-

chung erfolgt die Zahlung in monatlichen Pauschalbeträgen am 15. Kalendertag eines jeden 

Monats auf das folgende Konto der DB Netz AG:  

   Institut: Postbank Berlin 

   IBAN:  DE11 1001 0146 1131 03 

Maßgebend ist der Tag des Eingangs der Zahlung auf dem Konto der DB Netz AG. § 193 

BGB ist anwendbar. 

Die monatlichen Raten sind in Anlage 3.2 (Jahresganglinie) aufgeführt. Die Anlage 3.2 kann 

einvernehmlich geändert werden, sofern die EIU belegen, dass sich der monatliche Mittelbe-

darf geändert hat. Die EIU stellen im Verhältnis zueinander sicher, dass die Verfügung über 

das Guthaben auf dem unter § 3.1 genannten Konto der DB Netz AG sachgerecht und im Sin-

ne dieser Vereinbarung erfolgt.   
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3.2 Im Falle einer Abweichung von der geplanten Dividende gemäß § 2a.2 gilt folgendes: 

Ab dem auf den Beschluss der Hauptversammlung der DB AG über die Dividende und der 

Ausschüttung der Dividende an den Bund folgenden Monat sind die monatlichen Raten ent-

sprechend der Abweichung proportional unter Berücksichtigung der Verteilung in Anlage 3.2 

auf die restlichen Monate des Kalenderjahres zu verteilen. 

3.3 Sollte der Bund seine Verpflichtung zur Bereitstellung des Infrastrukturbeitrags sowie 

zur Rückschichtung der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividende der DB AG nicht oder 

verspätet erfüllen, ist der fällige und nicht geleistete Infrastrukturbeitrag sowie die nicht ge-

leistete Bereitstellung der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividende der DB AG mit 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszins nach § 247 BGB zu verzinsen. 

§ 4 

Mindestinstandhaltungsbeitrag der EIU 

Die EIU verpflichten sich, während der Vertragslaufzeit zweckgebunden für die Instandhal-

tung der Schienenwege eigene Finanzmittel in der erforderlichen Höhe für die Erreichung der 

vereinbarten Qualität bereitzustellen und einzusetzen. Der Instandhaltungsbeitrag wird sich 

innerhalb der Vertragslaufzeit in Summe mindestens auf einen Betrag von € 8,0 Milliarden 

belaufen („Gesamtmindestinstandhaltungsbeitrag“). Der Instandhaltungsbeitrag beträgt dabei 

pro Kalenderjahr mindestens € 1,5 Milliarden („Teilmindestinstandhaltungsbeitrag“). 

§ 5 

Regelungsmechanismen bei Veränderungen des Umfangs der Schienenwege 

 
5.1 Eine „Volumenbedingte Anpassung“ des Infrastrukturbeitrags des Bundes erfolgt mit 

Wirkung für das nächste Kalenderjahr, wenn die Betriebslänge der im Infrastrukturkataster 

(§ 12.1) enthaltenen Strecken in einem Kalenderjahr die Betriebslänge der im ISK enthaltenen 

Strecken zum Inkrafttreten der Vereinbarung gemäß Anlage 12.2 um mehr als 2 vom Hundert 

unter- oder überschreitet. Der Bereich der Unter- oder Überschreitung zwischen 0 und 2 vom 

Hundert wird im Folgenden „Korridor“ genannt. Bewegt sich die Unter- oder Überschreitung 

in einem folgenden Kalenderjahr wieder innerhalb des Korridors, so entfällt die Volumenbe-

dingte Anpassung mit Wirkung für das nächste Kalenderjahr. In den Fällen der Volumenbe-

dingten Anpassung werden die Parteien nach Vorlage des IZB in Verhandlungen über eine 

Verringerung (bei Unterschreitung des Korridors) oder Erhöhung (bei Überschreitung des 

Korridors) des Infrastrukturbeitrags eintreten. Bei der Ermittlung der Anpassung werden die 

Streckenkategorien der für die Unter- oder Überschreitung des Korridors maßgeblichen Stre-

cken berücksichtigt. Sie beträgt im Höchstfall 0,32 vom Hundert des Betrages nach § 2.1 je 

einhundert Kilometern Betriebslänge der Unter- oder Überschreitung des Korridors. Das 

Nachzuweisende Mindestersatzinvestitionsvolumen (§ 8.1), die nach § 8.2 Satz 1 bereitzustel-
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lenden Finanzmittel der EIU und der Nachzuweisende Mindestinstandhaltungsbeitrag (§§ 4, 

7.1) ändern sich entsprechend der hieraus resultierenden prozentualen Verringerung oder Er-

höhung des Infrastrukturbeitrags. Maßgeblich für die Bestimmung des Umfanges der Anpas-

sung ist das ISK mit Stand vom 30. November 2014 (Anlage 12.2).  

5.2 Erzielen die Parteien innerhalb eines Monats nach dem in § 14.1 genannten Zeitpunkt 

(Vorlage des IZB) keine Einigung über die Volumenbedingte Anpassung des Infrastrukturbei-

trags, so entscheidet ein Schiedsgutachter nach Maßgabe der in Anlage 5.2 festgelegten 

Schiedsgutachterklausel. 

5.3 Die Vorgaben des § 11 AEG sind bei einer Veränderung der Betriebslänge zu beach-

ten. 

§ 6 

EU-Fördermittel 

6.1 Die EIU verpflichten sich, Förderanträge zur Inanspruchnahme von EU-Mitteln für 

Maßnahmen im Bestandsnetz beim Bund vorzulegen und die zur Verfügung stehenden Mittel 

in Anspruch zu nehmen, soweit diese Maßnahmen und die Antragstellung zwischen dem be-

treffenden EIU und dem Bund zuvor schriftlich vereinbart wurden. Entsprechendes gilt für 

Fördermittel für Maßnahmen im Bestandsnetz, deren Inanspruchnahme der Erfüllung von eu-

ropa- oder völkerrechtlichen Verpflichtungen des Bundes dient, soweit die entsprechenden 

Maßnahmen zwischen dem betreffenden EIU und dem Bund zuvor schriftlich vereinbart wur-

den.  

6.2 Die EIU verpflichten sich, die für Förderverhältnisse nach § 6.1 jeweils geltenden Re-

gelungen, insbesondere die Verpflichtungen aus dem Bewilligungsbescheid, einzuhalten. Die-

se Verpflichtungen bleiben durch die vorliegende Vereinbarung unberührt. 

6.3 Die EU-Mittel nach § 6.1 treten zusätzlich zu dem Infrastrukturbeitrag des Bundes 

nach § 2.1 hinzu. Eine etwaige Komplementärfinanzierung des Bundes für Ersatzinvestitionen 

wird auf den Infrastrukturbeitrag nach § 2.1 des betreffenden Kalenderjahres angerechnet.  

6.4 Kommt es hinsichtlich gewährter Fördermittel nach § 6.1 aufgrund eines von den EIU 

zu vertretenden Umstandes zu einer berechtigten Rückzahlungsverpflichtung des Bundes, so 

stellt das EIU den Bund von dieser Rückzahlungsverpflichtung frei. Der Bund wird in Ab-

stimmung mit der DB AG und auf deren Kosten Rechtsmittel zur Abwehr der Rückzahlung 

ergreifen. 
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Abschnitt II 

- Mittelverwendung - 

§ 7 

Nachzuweisendes Mindestinstandhaltungsvolumen 

7.1 Die EIU verpflichten sich, jährlich Instandhaltungsmaßnahmen in die Schienenwege 

mindestens in Höhe des Teilmindestinstandhaltungsbeitrags (€ 1,5 Milliarden) und bis zum 
Ende der Vertragslaufzeit mindestens in Höhe des Gesamtmindestinstandhaltungsbeitrags (€ 8 

Milliarden) gemäß § 4 nach Maßgabe der in Anlage 7.1 niedergelegten infrastrukturrelevan-

ten Rahmenkostenstellen („Nachzuweisendes Mindestinstandhaltungsvolumen“) vorzuneh-

men und nachzuweisen. Die EIU werden im IZB über den im jeweiligen Berichtsjahr und die 

jeweils in Summe erbrachten Teilmindestinstandhaltungsbeiträge berichten. Die EIU sind im 

Rahmen dieser Vereinbarung dazu befugt, die in Anlage 7.1 niedergelegten infrastrukturrele-

vanten Rahmenkostenstellen mit Zustimmung des Bundes für das jeweils folgende Vertrags-

jahr zu ändern. Das Änderungsverlangen ist zu begründen, insbesondere sind die Auswirkun-

gen der Änderungen auf die von den EIU vorzunehmenden und nachzuweisenden Instandhal-

tungsmaßnahmen darzulegen bzw. darzustellen, dass die Änderungen durch rechtliche Vorga-

ben zwingend vorgegeben sind. 

Der Bund wird allen Änderungen zeitnah zustimmen, wenn die Änderungen keine für den 

Bund nachteiligen Auswirkungen haben oder die Änderungen aufgrund rechtlicher Vorschrif-

ten zwingend vorgeschrieben sind. 

7.2 Maßnahmen, die mit Mitteln des Bundes aus anderen Förderprogrammen gefördert 

werden, zählen im Umfang dieser Förderung nicht zum Nachzuweisenden Mindestinstandhal-

tungsvolumen im Sinne des § 7.1.  

§ 8 

Nachzuweisende Mindestersatzinvestitionen 

8.1 Die EIU verpflichten sich, jährlich Ersatzinvestitionen in die Schienenwege mindes-

tens in Höhe des Infrastrukturbeitrags gemäß § 2.1 und der tatsächlich gezahlten zusätzlichen 

Dividenden vorzunehmen („Nachzuweisendes Mindestersatzinvestitionsvolumen“) und nach-

zuweisen. Soweit die EIU über den Eigenbeitrag gemäß § 8.2 in Höhe von € 100 Mio. hinaus 

Ersatzinvestitionen in Sachanlagenklassen gemäß Anlagen 8.3 Anhang 1a und 8.3 Anhang 

1b mit Eigenmitteln finanzieren („Zusatzfinanzierung mit Eigenmitteln“), können die EIU in 
nachfolgenden Kalenderjahren bis zur Höhe der vorgenommenen Zusatzfinanzierung mit Ei-

genmitteln Ersatzinvestitionen mit dem in unveränderter Höhe zugeflossenen Infrastrukturbei-

trag des Bundes in geringerem Umfang vornehmen und nachweisen. Die EIU werden eine 

Zusatzfinanzierung mit Eigenmitteln sowie einen entsprechend geringeren Einsatz des Infra-
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strukturbeitrags des Bundes sowie der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividende der DB 

AG im jeweils betroffenen IZB darstellen.     

8.2 Darüber hinaus werden die EIU einen Eigenbeitrag für Ersatzinvestitionen im Be-

standsnetz nach Maßgabe dieser Vereinbarung einsetzen. Dieser Eigenbeitrag beträgt pro Ka-

lenderjahr mindestens € 100 Mio. Die EIU werden im IZB über den im jeweiligen Kalender-

jahr erbrachten Eigenbeitrag berichten. Der Mitteleinsatz des Eigenbeitrags erfolgt auch in 

Anlagenklassen/Sachverhalte der EIU, die über den in Anlage 8.3 Anhang 1a genannten Ka-

talog von Anlagenklassen/Sachverhalten hinausgehen, und wird durch den IWP des Bundes 

bestätigt.  

8.3 Als Ersatzinvestitionen, die die EIU nach § 8.1 zu erbringen und nachzuweisen haben, 

gelten mit Ausnahme für einen Teilbetrag bis zu einer Höhe von € 1.425 Mio. über die Lauf-

zeit dieser Vereinbarung ausschließlich solche Maßnahmen, die nach den in Anlage 8.3 An-

hang 1a niedergelegten Buchführungs- und Bilanzierungsrichtlinien bei den EIU buchhalte-

risch erfasst sind. Die Investitionen bis zu einer Höhe von € 1.425 Mio. über die Laufzeit die-

ser Vereinbarung erfolgen auch in Anlagenklassen der EIU nach Anlage 8.3 Anhang 1b, 

wenn der pro Jahr nachzuweisende Eigenbeitrag der EIU gemäß § 8.2 für vom Bund nicht 

gemäß Anlage 8.3 Anhang 1a finanzierte Anlagenklassen und/oder Sachverhalte investiert 

wurde. Investitionen in Anlagen nach Anlage 8.3 Anhang 1b mit Bundesmitteln dürfen nur 

bis zur Höhe der tatsächlich kumuliert gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG nach 

§ 2a.1 und bis zu dem vorgenannnten Höchstbetrag von € 1.425 Mio. finanziert werden. Die 

EIU sind im Rahmen dieser Vereinbarung dazu befugt, diese Buchführungs- und Bilanzie-

rungsrichtlinien mit Zustimmung des Bundes für das jeweils folgende Vertragsjahr zu ändern. 

Das Änderungsverlangen ist zu begründen, insbesondere sind die Auswirkungen der Ände-

rungen auf die von den EIU vorzunehmenden und nachzuweisenden Ersatzinvestitionen dar-

zulegen bzw. darzustellen, dass die Änderungen durch rechtliche Vorgaben zwingend vorge-

geben sind. 

Der Bund wird allen Änderungen zeitnah zustimmen, wenn die Änderungen keine für den 

Bund nachteiligen Auswirkungen haben oder die Änderungen aufgrund rechtlicher Vorschrif-

ten zwingend vorgeschrieben sind.  

8.4 Eine abweichende Bilanzierung in den nach IFRS oder HGB aufzustellenden Jahres-

abschlüssen der EIU bleibt hiervon unberührt.  

8.5 Maßnahmen, die mit Mitteln des Bundes aus anderen Förderprogrammen oder von 

Dritten gefördert werden, zählen im Umfang dieser Förderung nicht zum Nachzuweisenden 

Mindestersatzinvestitionsvolumen im Sinne des § 8.1. Dies gilt insbesondere für Mittel, die 

nach GVFG-Bundesprogramm ausgereicht werden und für Mittel, die von den Ländern nach 

dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden einge-

setzt werden einschließlich der Komplementärfinanzierungen der Länder und Gemeinden. 

8.6 Die Komplementärfinanzierung mit Bundesmitteln zu den mit EU-Mitteln durchge-

führten Maßnahmen ist auf das Nachzuweisende Mindestersatzinvestitionsvolumen anrech-

nungsfähig.  
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8.7  Diese Vereinbarung dient auch der Umsetzung von § 8 Abs. 2 BSWAG, wonach von 

den Mitteln, die der Bund gemäß § 8 Abs. 1 BSWAG für Investitionen in die Schienenwege 

der EIU zur Verfügung stellt, 20 vom Hundert für Investitionen in Schienenwege der EIU, die 

dem Schienenpersonennahverkehr dienen, zu verwenden sind. Dies erfolgt durch Neu- und 

Ausbauinvestitionen, die Gegenstand des Bedarfsplanes sind, sowie durch Verbesserungs- 

und Ausbaumaßnahmen und Ersatzinvestitionen nach Maßgabe dieser Vereinbarung in die 

Schienenwege der EIU, die auch dem Schienenpersonennahverkehr dienen.   

In diesem Rahmen sind vom Infrastrukturbeitrag des Bundes sowie der tatsächlich gezahlten 

zusätzlichen Dividende der DB AG nach § 2.1 und § 2a.1 während der Laufzeit dieser Ver-

einbarung insgesamt € 1,1 Milliarden vorgesehen. Die EIU stimmen sich hierzu entsprechend 

der Anlage 8.7 mit den Ländern ab. 

8.8 Eine Finanzierung der Sachanlagenklasse „Weichen“ gemäß Anlage 8.3, Anhang 1a, 

mit dem Infrastrukturbeitrag des Bundes sowie mit der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Di-

vidende der DB AG ist ausgeschlossen, wenn diese Anlagen vom Anschließer auf Grundlage 

eines IAV ganz oder anteilig finanziert werden.  

Bei Maßnahmen nach dem EKrG bzw. dem WaStrG ist der vom Kreuzungspartner entrichtete 

Anteil eines Ablösungsbetrages für die künftige Erneuerung (Ke) einer Eisenbahnüberführung 

(EÜ), die in der Erhaltungslast der DB Netz AG steht, im Rahmen des Nachweises des Min-

destersatzinvestitionsvolumens in Abzug zu bringen. Soweit die DB Netz AG für eine Stra-

ßenüberführung (SÜ), die in der Erhaltungslast der DB Netz AG steht, von einem Dritten ei-

nen Ablösungsbetrag erhält, ist der Erneuerungsanteil des Ablösungsbetrags ebenfalls im 

Rahmen des Nachweises des Mindestersatzinvestitionsvolumens in Abzug zu bringen. Die 

vorstehend genannten, in Abzug zu bringenden Erneuerungsanteile der Ablösungsbeträge 

werden für EÜ/SÜ in einer Summe für das jeweilige Berichtsjahr im IZB ausgewiesen.  

Die relevanten IAV-Anlagen und EÜ/SÜ werden unabhängig davon in der Anlagenbuchhal-

tung der DB Netz AG revisionssicher gekennzeichnet. 

§ 9 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung  

9.1 Die EIU verpflichten sich, den Infrastrukturbeitrag des Bundes sowie die tatsächlich 

gezahlte zusätzlichen Dividende der DB AG unter Beachtung des haushaltsrechtlichen 

Grundsatzes der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung einzusetzen. 

9.2 Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der Verpflichtung nach § 9.1 zum 

Nachteil des Bundes ist dieser berechtigt, einen Anspruch anteilig in Höhe des nicht wirt-

schaftlich eingesetzten Infrastrukturbeitrags des Bundes und der nicht wirtschaftlich einge-

setzten tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG geltend zu machen. Von 

grober Fahrlässigkeit ist auszugehen, wenn die von einem Privatinvestor beim Einsatz eigener 

Finanzierungsmittel erforderliche Sorgfalt in einem besonders schweren Maße verletzt wird 

(sogenannter Privatinvestortest). Die Höhe der Rückforderung bestimmt sich nach der Diffe-
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renz zwischen dem jeweils eingesetzten Anteil des Infrastrukturbeitrags des Bundes sowie der 

tatsächlich gezahlten Dividende einerseits und dem wirtschaftlichen und sparsamen Mittelein-

satz andererseits. 

9.3 Für die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen nach § 9.2 finden § 17.6 und 

§ 17.7 entsprechende Anwendung. 

9.4 Rückforderungen nach § 9.2 sind nicht auf andere Rückforderungen anrechenbar. Eine 

Aufrechnung im Rahmen einer Rückforderung nach § 9 ist entgegen der Regelung in § 20 nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

9.5  Es gelten die Regelungen der Rahmenvereinbarung zur Korruptionsbekämpfung und 

Abwicklung von Kartellschäden mit Fördermittelbezug vom 11. Juni 2014 (Anlage 9.5). 

§ 10 

Vergabeverfahren, Berichterstattung, Prüfung 

10.1 Die EIU wenden bei der Ausführung von Vorhaben im Sinne dieser Vereinbarung bei 

Ausschreibungen / Vergaben die Sektorenverordnung sowie das GWB an. Soweit die Schwel-

lenwerte der Sektorenverordnung nicht erreicht werden, findet – sofern Mittel des Infrastruk-

turbeitrages des Bundes und/oder der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB 

AG bei der Ausführung von Vorhaben eingesetzt werden – der 1. Abschnitt der VOB/A bzw. 

VOL/A Anwendung. Die Regelungen der Anlage 10 gelten schwellenwertunabhängig für 

Ausschreibungen / Vergaben im Bestandsnetz, die auf der Grundlage des BSWAG vollstän-

dig oder anteilig mit dem Infrastrukturbeitrag des Bundes und/oder der tatsächlich gezahlten 

zusätzlichen Dividenden der DB AG finanziert werden. 

10.2 Die DB AG wird jährlich im IZB über die Vergaben von Bauleistungen im Bereich 

des Bestandsnetzes mit  

a) Finanzierungsanteil LuFV und 

b) Fremdfinanzierung inklusive LuFV berichten.   

Dieser Bericht stellt dar:  

 Anzahl und Art der Vergaben im Berichtsjahr und im Vorjahr, 

 Volumen der Vergaben im Berichtsjahr und im Vorjahr,  

 Anzahl der Vergaben an konzerneigene Unternehmen im Berichtsjahr und im Vorjahr, 

 Volumen der Vergaben an konzerneigene Unternehmen im Berichtsjahr und im Vorjahr, 

 durchschnittlicher Prozentsatz der Kostenerhöhungen durch Nachträge bei Vergaben an 

konzerneigene Unternehmen,  

 durchschnittlicher Prozentsatz der Kostenerhöhungen durch Nachträge bei Vergaben an 

nicht-konzerneigene Unternehmen. 
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10.3 Zur abschließenden Prüfung der Einhaltung der Vergaberegelung wird die DB AG ih-

ren Jahresabschlussprüfer (JAP) auf ihre Kosten mit einer geeigneten stichprobenartigen Prü-

fung von Einzelvergaben auf mathematisch-statistischer Grundlage beauftragen. Die Prü-

fungsschwerpunkte werden mit dem BMVI abgestimmt. 

10.4 Der JAP hat über seine Feststellungen einen Bericht über das abgelaufene Kalender-

jahr zu erstellen. Diesen Bericht wird der JAP jeweils einmal jährlich im Gesprächskreis Auf-

tragsvergabe vorstellen. Den Bericht wird das BMVI dem Ausschuss für Verkehr und digitale 

Infrastruktur und dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur Information vorle-

gen. 

10.5 Die vorstehenden Regelungen sind hinsichtlich der Prüfung der EIU im Zusammen-

hang mit Vergabeverfahren abschließend.  

§ 11 

Infrastrukturwirtschaftsprüfer 

11.1 Eine vom Bund beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Infrastruktur-

Wirtschaftsprüfer“ oder „IWP“) prüft, ob die buchhalterische Erfassung der Ersatzinvestitio-

nen nach Maßgabe der Anlage 8.3 Anhang 1a und Anlage 8.3 Anhang 1b erfolgt ist und be-

stätigt auf dieser Grundlage die Höhe der gemäß § 8.1 im jeweiligen Kalenderjahr vorge-

nommenen Nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionen sowie die Einhaltung der Regelun-

gen dieser Vereinbarung über Ersatzinvestitionen in Höhe von bis zu € 1.425 Mio. in Anla-

genklassen der EIU nach Anlage 8.3 Anhang 1b.  

11.2 Darüber hinaus prüft der IWP, ob die sich aus der Buchführung der einzelnen EIU er-

gebende Bereitstellung und Verwendung des Mindestinstandhaltungsbeitrags nach Maßgabe 

der Anlage 7.1 erfolgt ist und bestätigt auf dieser Grundlage die Höhe der gemäß § 7.1 im je-

weiligen Kalenderjahr vorgenommenen Nachzuweisenden Mindestinstandhaltungsmaßnah-

men. 

11.3 Der IWP bestätigt ferner den von den EIU geleisteten Eigenbeitrag gemäß § 8.2. Mit 

dieser Bestätigung ist der Nachweis hinsichtlich der Höhe des Eigenbeitrags der EIU ab-

schließend erbracht.  
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Abschnitt III 

- Infrastrukturqualität - 

§ 12 

Infrastrukturkataster 

12.1 Die EIU verpflichten sich zur jährlichen Erstellung eines ISK, in dem die Schienen-

wege mit allen wesentlichen Merkmalen der Betriebsanlagen jeweils zum 30. November des 

Vorjahres aufgeführt sind. Hierzu gehören insbesondere eine Stückliste für die wesentlichen 

Anlagenarten der verschiedenen Strecken und der örtlichen Infrastruktur sowie eine Stre-

ckenmerkmalsliste. In der Streckenmerkmalsliste werden alle Strecken mit ihren wesentlichen 

Ausstattungsmerkmalen, insbesondere der Soll- und Ist-Geschwindigkeit, detailliert aufge-

führt. Das Infrastrukturkataster ist Bestandteil des IZB. Die Einzelheiten des Aufbaus und des 

Inhalts des ISK ergeben sich aus Anlage 12.1.  

12.2 Die Schienenwege der EIU nach Maßgabe dieser Vereinbarung sind im Wesentlichen 

im ISK, Stand 30. November 2014 abgebildet, das in digitaler Form als Anlage 12.2 beige-

fügt wird.  Dieses ISK ist Bestandteil des IZB 2014, der zum 30. April 2015 dem Bund vorge-

legt wird. 

§ 13 

Infrastrukturqualität 

13.1 Die EIU verpflichten sich, ihre Schienenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand 

zu erhalten und zu verbessern. § 4 Abs. 1 AEG bleibt unberührt. 

13.2 Der qualitativ hochwertige Zustand der Schienenwege der EIU bestimmt sich aus-

schließlich anhand der im jährlich vorzulegenden IZB nachzuweisenden Qkz 

(i) DB Netz AG: Theoretischer Fahrtzeitverlust Gesamtnetz (ThFzv); 

(ii) DB Netz AG: Theoretischer Fahrtzeitverlust in den Regionalnetzen (ThFzv 

RegN); 

(iii) DB Netz AG: Anzahl Infrastrukturmängel (Anz-I);  

(iv) DB Netz AG: Zustandskategorie voll- und teilerneuerte Brücken (ZuB)  

(v) DB Netz AG: Funktionalität Bahnsteige (FB) der DB RegioNetz Infrastruktur 

GmbH; 

(vi) DB Netz AG: Bewertung Anlagenqualität (BAQ) DB RegioNetz Infrastruktur 

GmbH;  

(vii) DB Station&Service AG: Funktionalität Bahnsteige (FB); 

(viii) DB Station&Service AG: Bewertung Anlagenqualität (BAQ);   
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(ix) DB Energie GmbH: Versorgungssicherheit Bahnenergie. 

Eine detaillierte Beschreibung zur Ermittlung der einzelnen Qkz ist in den Anlagen 13.2.1 bis 

13.2.4  enthalten.  

13.3   Die EIU haben die in Anlage 13.3 genannten jährlichen Zielwerte für das Bestands-

netz zu erreichen.  

Effekte auf die Qkz nach § 13.2, die aus Sonderinvestitionsprogrammen des Bundes für das 

Bestandsnetz resultieren, bleiben bei der Feststellung, ob die in der Anlage 13.3 genannten 

Zielwerte erreicht sind, außer Betracht. 

13.4 Während der Laufzeit dieser Vereinbarung werden die Parteien untersuchen, ob ande-

re oder ergänzende Qualitätsparameter herangezogen werden können, um nach deren Verfüg-

barkeit eine weiter verbesserte Transparenz der Netzqualität zu erhalten. Die Parteien beab-

sichtigen insbesondere, auf der Basis der Ergebnisse der vom Bund beauftragten eigenständi-

gen Befahrungen der Schienenwege der EIU einen neuen Qualitätsparameter zu gestalten, der 

eine der bestehenden Qkz ersetzen kann. Die EIU werden die Untersuchung in jeder Hinsicht 

unterstützen; sie stellen insbesondere auf Verlangen des Bundes alle für den gemeinsam fest-

gelegten Untersuchungsgegenstand erforderlichen Unterlagen und Informationen bereit, über 

die sie selbst verfügen. 

13.5 Die im IZB von den EIU nachgewiesenen Qkz werden vom EBA überprüft. Das EBA 

setzt im Rahmen seiner Prüfung geeignete Verfahren ein. Dazu können auch repräsentative 

Stichproben gehören.  

Abschnitt IV 

- Berichts- und Organisationspflichten - 

§ 14 

Infrastrukturzustands- und -entwicklungsbericht 

14.1 Die DB AG verpflichtet sich, dem Bund jeweils jährlich bis zum 30. April einen Be-

richt über den Zustand der Schienenwege (“IZB“) gemäß Anlage 14.1 vorzulegen. Die EIU 

haben darin nachzuweisen, dass sie die Schienenwege im qualitativ hochwertigen Zustand 

nach Maßgabe dieser Vereinbarung im vorangehenden Kalenderjahr erhalten haben. Der 

Bund beabsichtigt, der DB AG die geprüften Werte der Qkz bis zum 31. Januar des auf die 

Abgabe des IZB folgenden Jahres mitzuteilen.   

14.2 Der IZB beinhaltet die Feststellung, ob die vorgegebenen Qualitätszielwerte im voran-

gehenden Kalenderjahr erfüllt wurden. Die Darstellung für die Qkz Theoretischer Fahrzeitver-

lust (§ 13.2 (i)) erfolgt sowohl für das gesamte Netz als auch aufgegliedert nach Fern- und 

Ballungsnetz und Regionalnetze. Im Infrastrukturkataster, Stand 30. November 2014, ist fest-

gelegt, welche Schienenwege zum Fern- und Ballungsnetz sowie welche zu den Regionalnet-
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zen gehören. Eine Änderung der Zuordnung bedarf der schriftlichen Einwilligung des Bundes, 

die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf.  

14.3 Die Weitergabe und Veröffentlichung dieser Vereinbarung sowie die Weitergabe und 

Veröffentlichung von Daten und Berichten durch den Bund sind in Anlage 14.3 geregelt. 

§ 15

Datenerhebung und -bereitstellung 

15.1 Die EIU verpflichten sich, Datenerfassungs- und Auswertungssysteme einzurichten 

und vorzuhalten, die zur Ermittlung der für die Erstellung des IZB notwendigen Daten erfor-

derlich sind. Die EIU werden dem EBA die gemäß Anlage 12.1 ermittelten Daten auf Auf-

forderung zur Verfügung stellen.  

15.2 Die EIU verpflichten sich, die Daten gemäß § 15.1 für 10 Jahre, beginnend mit dem 

Ablauf des Jahres, in dem die Unterlagen entstanden sind, vorzuhalten und zu sichern, wobei 

die Lesbarkeit sicher zu stellen ist.  

Abschnitt V 

- Rechte des Bundes - 

§ 16

Kontrollrechte des Bundes 

16.1 Der Bund ist berechtigt, die Schienenwege nach vorheriger Anmeldung zu betreten 

und zu überprüfen, um die Erfüllung der mit dieser Vereinbarung seitens der EIU übernom-

menen Vertragspflichten zu kontrollieren. Er kann dieses Recht auf von ihm beauftragte Drit-

te übertragen. Die EIU und die für sie tätigen Personen müssen dem Bund und seinen Beauf-

tragten dazu gestatten, 

(i) Grundstücke, Geschäftsräume und Betriebsanlagen innerhalb der üblichen Ge-

schäfts- und Arbeitszeiten zu betreten,  

(ii) Bücher, Geschäftspapiere und Unterlagen einzusehen, die auf geeigneten Da-

tenträgern zur Verfügung zu stellen sind,  

(iii) Messfahrten auf dem Schienennetz der EIU durchzuführen, bei denen insbe-

sondere als Parameter die Gleisgeometrie, der Zustand des Fahrdrahtes oder 

der Stromschienen, das Schienenquerprofil, die Schienenoberfläche, der Zu-

stand der Signale sowie die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Untergrun-

des gemessen werden. Soweit rechtlich zulässig, werden für die Messfahrten 

keine Trassenentgelte erhoben. 
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Bei der Betretung der Schienenwege sind die hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften und 

Sicherheitsbestimmungen der EIU zu beachten. 

16.2 Die EIU und die für sie tätigen Personen haben dem Bund und seinen Beauftragten 

ohne Kostenersatz für die EIU alle für die Wahrnehmung der Befugnisse nach § 16.1 Satz 1 

erforderlichen  

(i) Auskünfte zu erteilen,  

(ii) Nachweise zu erbringen,  

(iii) Hilfsmittel zu stellen und Hilfsdienste zu leisten.  

Die Auskünfte sind wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen zu erteilen. Auf Verlangen des 

Bundes oder seiner Beauftragten sind die erfragten Informationen nach Möglichkeit posta-

lisch oder elektronisch zu erteilen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf sol-

che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol-

gung oder eines Verfahrens wegen einer Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. 

16.3 Verletzen die EIU ihre Verpflichtungen nach § 16.1 oder § 16.2, so wird für jeden 

Verstoß eine Vertragsstrafe i.H.v. € 200.000,00, jedoch maximal eine Vertragsstrafe i.H.v. 

€ 1.000.000,00 pro Kalenderjahr fällig. 

§ 17 

Rückforderung Infrastrukturbeitrag 

17.1 Der Bund ist berechtigt, seinen jährlichen Infrastrukturbeitrag und die tatsächlich ge-

zahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG nach Maßgabe dieses Paragraphen ganz oder 

teilweise zurückzufordern, wenn die EIU die nachstehend benannten Ziele verfehlen: 

(i) Infrastrukturqualität (Zielwert je Qkz gemäß § 13), 

(ii) Nachzuweisendes Mindestinstandhaltungsvolumen (§ 7.1), 

(iii) Nachzuweisendes Mindestersatzinvestitionsvolumen (§ 8.1). 

Beim Nachzuweisenden Mindestinstandhaltungsvolumen (ii) ist das vorgegebene Ziel ver-

fehlt, wenn der Teilmindestinstandhaltungsbeitrag im jeweiligen Kalenderjahr oder der Ge-

samtmindestinstandhaltungsbeitrag im letzten Kalenderjahr der Vertragslaufzeit (2019) nicht 

erreicht wird. Sofern in 2019 sowohl der Teilmindestinstandhaltungsbeitrag als auch der Ge-

samtmindestinstandhaltungsbeitrag verfehlt werden, ist der höhere Rückforderungsbetrag 

maßgeblich.  

17.2 Der Bund kann von einer Rückforderung absehen, wenn die Pflichtverletzung auf 

Umständen beruht, die weder von den EIU noch von der DB AG zu vertreten sind. Sofern die 

EIU aufgrund von Fällen höherer Gewalt die in § 17.1 beschriebenen Ziele verfehlen, wird 

vermutet, dass weder die EIU noch die DB AG die Verfehlung der Ziele zu vertreten haben. 
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17.3 Die Höhe der Rückforderung ergibt sich aus der Summe des Rückforderungsbetrags je 

Einheit gemäß der nachstehenden Tabelle, um die das jeweilige Ziel im betreffenden Kalen-

derjahr verfehlt wird. Dabei ist der Gesamtwert der jeweiligen Verfehlung auf eine volle Ein-

heit kaufmännisch auf- bzw. abzurunden. 

 

Ziele gemäß (i)-(iii) Verfehlung  
[Einheit] 

Rückforderungsbetrag in  Mio. € je [Ein-
heit] 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Qkz ThFzv 1 min. 3,00 3,37 3,79 4,25 4,78 

Qkz ThFzv RegN 1 min. 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

Qkz Anz-I  1 Stück 1,28 1,42 1,58 1,76 1,95 

Qkz FB DB Netz AG 

(RNI GmbH) 

1 Punkt 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Qkz BAQ DB Netz AG 

(RNI GmbH) 

0,01 

Noten-Punkte 

0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

Qkz FB 

DB Station&Service AG 

1 Punkt 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Qkz BAQ 

DB Station&Service AG 

0,01 

Noten-Punkte 

0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 

Qkz Versorgungssicher-

heit DB Energie GmbH 

0,05%-Punkte 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Mindestinstandhaltungs-

volumen 

1 Mio. € 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mindestersatzinvestitions-

volumen 

1 Mio. € 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

17.4 Verfehlt ein EIU mehrere Infrastrukturqualitätszielwerte nach § 17.1 (i), ist der höchs-

te Rückforderungsbetrag maßgeblich. Verfehlen mehrere EIU die vorgegebenen Infrastruk-

turqualitätsziele nach § 17.1 (i), errechnet sich der Rückforderungsbetrag durch eine Addition 

der sich bei den einzelnen EIU jeweils ergebenden höchsten Rückforderungsbeträge. Verfeh-

len ein oder mehrere EIU Infrastrukturqualitätsziele nach § 17.1 (i) und verfehlen die EIU 

darüber hinaus gemeinschaftlich auch eines oder beide der Ziele nach § 17.1 (ii) und nach 

§ 17.1 (iii), ist der höchste nach den vorstehenden Regelungen zu ermittelnde Rückforde-

rungsbetrag aus entweder einer Verfehlung der Infrastrukturqualitätszielwerte nach § 17.1 (i) 

oder einer Verfehlung der Ziele nach § 17.1 (ii) oder nach § 17.1 (iii) maßgeblich. 

Der nach § 17.4 UA 1 ermittelte Rückforderungsbetrag für die Ziele gemäß § 17.1 (i) ist ent-

sprechend der Anzahl der Verfehlungen der Ziele gemäß § 17.1 (i) wie folgt gedeckelt: 
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17.5 Zusätzlich zu den sonstigen vertraglichen Ansprüchen, insbesondere Rückforderungs-

ansprüchen, ist der Bund berechtigt,  

a) bei der Sperrung einer Eisenbahnbrücke für den Eisenbahnverkehr, die auf einer 

von einem EIU zu vertretenden Mangel zurückzuführen ist, den Betrag in Höhe von 

€ 1 Mio. pro Brücke zu verlangen. Die EIU haben ggfs. darzulegen, dass die Eisen-

bahnbrückensperrung nicht auf einen von einem EIU zu vertretenden Mangel zurück-

zuführen ist. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Brücken auf Strecken die 

Bestandteil der Streckenausschlussliste gemäß Anlage 13.2.1 sind; 

b) für den Fall, dass über die Laufzeit dieser Vereinbarung mit Mitteln dieser Verein-

barung nicht mindestens 875 der ISK-relevanten Eisenbahnbrücken voll- oder teiler-

neuert werden und/oder die durchschnittliche Zustandskategorie der ISK-relevanten 

Eisenbahnbrücken, die während der Laufzeit dieser Vereinbarung voll- oder teilerneu-

ert wurden, zum Ende der Laufzeit dieser Vereinbarung nicht mindestens eine durch-

schnittliche Zustandskategorie unter der durchschnittlichen Zustandskategorie vor Be-

ginn der Laufzeit dieser Vereinbarung liegt, einmalig einen Betrag in Höhe von € 15 

Mio. zu verlangen. 

17.6 Die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen ist nur innerhalb eines Jahres 

zulässig. Diese Jahresfrist beginnt mit Kenntnis aller für die Rückforderungsentscheidung 

maßgeblichen Tatsachen bei der beim Bund gemäß § 25.7 Satz 1 zuständigen Stelle. Unab-

hängig hiervon ist die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen nach fünf Jahren 

nicht mehr zulässig. Diese 5-Jahresfrist beginnt mit Vorlage des IZB, in dessen Berichtsjahr 

die den Rückforderungsanspruch begründenden Tatsachen vorliegen, an den Bund gem. 

§ 14.1. Die in Satz 1 und Satz 3 genannten Fristen gelten nicht, wenn die für die Rückforde-

rungsentscheidung maßgeblichen Tatsachen dem Bund vorsätzlich verschwiegen worden 

sind. Für die Geltendmachung genügt die schriftliche Anzeige des Rückforderungsanspruchs 

gegenüber der nach § 25.7 Satz 2 für den Empfang zuständigen Stelle. 

Anzahl Zielverfehlungen gemäß § 17.1 (i)  Deckelung Pönale in Mio. € 

1 max. 15 

2 max. 30 

3 max. 50 

4 max. 75 

5 max. 100 

6 max. 200 

7 max. 300 

> 7 max. 400 
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17.7 Die EIU sind Gesamtschuldner der Rückforderungsansprüche. Die Rückforderung 

kann der Bund auch gegen die DB AG geltend machen. Der zu erstattende Betrag ist vom 30. 

April des Jahres an, das auf das Jahr folgt, in dem die Pflichtverletzung begangen wurde, mit 

jährlich 5 vom Hundert über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 BGB zu verzinsen.  

§ 18 

Abhilfeverfahren 

18.1 Der Bund kann eine Rückforderung des Infrastrukturbeitrags und der tatsächlich ge-

zahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen 

geltend machen, wenn die EIU die Pflicht zur Erstellung und Vorlage eines jährlichen IZB 

verletzen.  

18.2 Enthält der IZB fehlerhafte oder unvollständige Angaben, liegt eine zur Rückforde-

rung berechtigende Pflichtverletzung nicht vor, wenn die Fehlerhaftigkeit oder Unvollstän-

digkeit 

(i) weder von den EIU noch von der DB AG zu vertreten ist oder  

(ii) keinen Einfluss auf die Feststellung der Erreichung der Ziele nach § 17.3 durch die 

EIU haben kann und nicht so erheblich ist, dass sie zu einem wesentlich falschen 

oder unvollständigen Bild über den Zustand oder die Entwicklung der Schienen-

wege führen kann. 

18.3 Der Rückforderungsanspruch des Bundes auf Grundlage der §§ 18.1 und 18.2 entsteht 

erst dann, wenn die EIU nach Ablauf einer ihnen vom Bund gesetzten angemessenen Nach-

frist die festgestellte Pflichtverletzung nicht beseitigt haben („Abhilfeverfahren“). Die Einlei-

tung eines Abhilfeverfahrens ist nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnis 

aller für die Rückforderungsentscheidung maßgeblichen Tatsachen zulässig. Maßgeblich ist 

die Kenntnis der Zentrale des EBA. Unabhängig hiervon ist die Einleitung eines Abhilfever-

fahrens nicht zulässig, wenn seit dem Zeitpunkt, zu dem der IZB, in dem die fehlerhaften oder 

unvollständigen Angaben enthalten sind, dem Bund gemäß § 14.1 vorgelegt wurde, mehr als 

fünf Jahre vergangen sind. Ist die Einleitung eines Abhilfeverfahrens nicht mehr zulässig, ist 

die Rückforderung für den betreffenden Sachverhalt ausgeschlossen. 

18.4 Für die Einleitung eines Abhilfeverfahrens fordert der Bund die DB AG stellvertretend 

für alle EIU schriftlich zur Beseitigung der festgestellten Pflichtverletzung auf und setzt ihr 

hierfür eine angemessene Nachfrist. 

18.5 Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist kann der Bund von den EIU bis zu 2 vom 

Hundert der Summe aus Infrastrukturbeitrag des Bundes und der tatsächlich gezahlten zusätz-

lichen Dividenden der DB AG zur Rückzahlung verlangen, die sie im Kalenderjahr vor der 

Pflichtverletzung nach §§ 2.1 und 2a.1 in Verbindung mit § 5 vom Bund erhalten haben, so-

fern die Fristversäumung von einem der EIU oder der DB AG zu vertreten ist. Der zu erstat-

tende Betrag ist vom 30. April des Jahres an, das auf das Jahr folgt, in dem die Pflichtverlet-



23/28 

 

zung begangen wurde, mit jährlich 5 vom Hundert über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 

BGB zu verzinsen. Zugleich kann der Bund bei einer von einem EIU zu vertretenden wesent-

lichen Verletzung von Berichtspflichten die Auszahlung des Infrastrukturbeitrags des Bundes 

und der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG solange einstellen, bis die 

EIU ihren Pflichten nachgekommen sind. 

18.6 Zusätzlich zu den anderen vertraglichen Ansprüchen (insbesondere Rückforderungs-

ansprüchen) dieser Vereinbarung kann der Bund bei Datenfehlern in den Stücklisten des ISK 

für Brücken, Tunnel und Stützbauwerke eine Rückforderung des Infrastrukturbeitrags und der 

tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG nach Maßgabe der folgenden Re-

gelungen geltend machen.  

18.7 Ein Datenfehler ist gegeben, wenn in einer Zeile der jeweiligen Stückliste („Daten-

satz“) mindestens ein Datenfeld nicht oder fehlerhaft ausgefüllt ist. Fehlerhaft ausgefüllt ist 

ein Datenfeld, wenn andere als die in der Spalte „Erläuterungen/Verweise“ der Stücklisten 
gemäß Anlage 12.1 vereinbarten Merkmalsausprägungen oder unbestimmte Zeichen verwen-

det werden. Der Bund legt dar, dass der Datensatz nicht oder fehlerhaft ausgefüllt worden ist. 

Darauf haben die EIU ggfs. darzulegen, dass der Datensatz zutreffend ausgefüllt wurde. Je 

Datensatz wird maximal ein Datenfehler angerechnet. 

18.8 Bei festgestellter Datenfehlerhäufigkeit ab den nachfolgend geregelten Promille-

Werten bezogen auf die Datensätze der Stücklisten Brücken, Tunnel und Stützbauwerke leitet 

der Bund ein Abhilfeverfahren ein. Hinsichtlich der Stückliste Stützbauwerke gilt ein Wert ab 

5 Promille pro Kalenderjahr. Hinsichtlich der Stücklisten Brücken und Tunnel gelten in 

Summe folgende Werte: ab 5 Promille für die Stückliste 2015, 4 Promille für die Stückliste 

2016, 3 Promille für die Stückliste 2017, 2 Promille für die Stückliste 2018 und für die Stück-

liste 2019. Es gelten § 18.3 und § 18.4 entsprechend.  

18.9 Wird nach Ablauf der im Abhilfeverfahren gesetzten angemessenen Nachfrist erneut 

eine Datenfehlerhäufigkeit gemäß § 18.7 festgestellt, kann der Bund die Zahlung von € 1.000 

je fehlerhaftem Datensatz des korrigierten Datenbestands verlangen. Die Rückforderung ist 

auf maximal € 2,0 Mio. pro Kalenderjahr begrenzt. 

§ 19 

Wiederholte Pflichtverletzung 

Der Bund ist berechtigt, die Vereinbarung zum Ende eines Kalenderjahrs zu kündigen, wenn 

die EIU die in §§ 7.1, 8.1 und 13.3 genannten Ziele wiederholt nicht erreichen und sie dies zu 

vertreten haben. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn während der Vertrags-

laufzeit in mindestens zwei Kalenderjahren Pflichtverletzungen gemäß Satz 1 eintreten und 

der Bund die betreffenden Pflichtverletzungen innerhalb der Fristen gemäß § 17.6 mitgeteilt 

hat. Die Parteien stellen im Falle einer Kündigung nach Satz 1 die anschließende Finanzie-

rung der Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur rechtzeitig nach Maßgabe des § 9 

BSWAG sicher.  
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§ 20 

Aufrechnungsrecht des Bundes 

 
Der Bund ist berechtigt, mit sämtlichen sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Ansprüchen 

gegen Ansprüche der DB AG und der EIU aus dieser Vereinbarung aufzurechnen. 

 

§ 21 

Externe Finanzkontrolle 

 
21.1 Die vorliegende Vereinbarung lässt die gesetzlichen Prüfungs- und Erhebungsrechte 

des Bundesrechnungshofes und seiner Prüfungsämter (externe Finanzkontrolle) unberührt.  

Entsprechend § 27 Abs. 2 Satz 1 DBGrG in Verbindung mit § 91 Abs. 2 Satz 1 BHO werden 

die Parteien sicherstellen, dass die externe Finanzkontrolle die bestimmungsmäßige und wirt-

schaftliche Verwaltung und Verwendung des Infrastrukturbeitrags des Bundes und der tat-

sächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG prüfen kann. Zur Konkretisierung 

sind in Abstimmung mit der externen Finanzkontrolle die wesentlichen Prüfungs- und Erhe-

bungsgegenstände in der Anlage 21.1 benannt. 

21.2 Die externe Finanzkontrolle wird bei ihrer Prüfung, ob der Infrastrukturbeitrag und die 

tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG bestimmungsgemäß und wirt-

schaftlich verwaltet und verwendet wurden, Zeit, Art und Umfang der Erhebungen bei der DB 

AG und den EIU im Rahmen der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 

bestimmen. Hierbei nimmt die externe Finanzkontrolle insbesondere auf den damit verbunde-

nen Aufwand bei der DB AG/EIU Rücksicht. Sie entscheidet in diesem Rahmen bei Stichpro-

ben über die Daten, die ihr zur Verfügung zu stellen sind, und das Verfahren, in dem die 

Stichproben ermittelt werden. Es soll sich dabei um Daten handeln, die bei der DB AG oder 

den EIU zur Abwicklung der vorliegenden Vereinbarung generiert und vorgehalten werden. 

Sollte die externe Finanzkontrolle die Stichprobenziehung nicht selbst vornehmen, ist ihr Ge-

legenheit zu geben, sich von der ordnungsgemäßen Zusammensetzung der Stichprobe zu 

überzeugen. Die Parteien werden die externe Finanzkontrolle bei der Erfüllung ihrer Aufga-

ben und der Wahrnehmung ihrer Rechte bestmöglich unterstützen. 

21.3 Die externe Finanzkontrolle legt das als Anlage 21.3 beigefügte Schema des Prü-

fungsablaufs zugrunde. Sie wird dementsprechend auch der DB AG und den EIU, sofern die-

se Erhebungsstellen waren, vor Abschluss ihrer Prüfung Gelegenheit geben, zum Sachverhalt 

sowie zu ihren Wertungen bzw. Empfehlungen mit angemessener Frist Stellung zu nehmen. 

Die externe Finanzkontrolle wird eine abweichende Auffassung der DB AG und der EIU 

beim Abfassen der abschließenden Prüfungsmitteilung angemessen berücksichtigen. 

21.4 Sollten sich die gesetzlichen Regelungen der Prüfungs- und Erhebungsrechte der ex-

ternen Finanzkontrolle ändern, werden die Parteien die vorstehenden Regelungen bei Bedarf 

anpassen. 
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Die Prüfungen und Erhebungen der externen Finanzkontrolle sollen der Fortentwicklung der 

LuFV als Finanzierungsinstrument dienen.  

Abschnitt VI 

- Allgemeines - 

 

§ 22 

Abgrenzung zu anderen Finanzierungsvereinbarungen 

 
22.1 Seit Inkrafttreten der LuFV I können die EIU keine Zahlungsansprüche mehr aus den 

in Anlage  22.1 aufgeführten Vereinbarungen geltend machen. Im Übrigen gelten die Rechte 

und Pflichten der Parteien aus den in Anlage 22.1 genannten Vereinbarungen weiter, sofern 

sie nicht durch die Regelungen der LuFV I bzw. dieser Vereinbarung, die in jedem Falle vor-

rangig sind, verdrängt werden. Die in Anlage 22.1 aufgeführten Vereinbarungen können nach 

den Regelungen dieser Vereinbarung mit dem Infrastrukturbeitrag des Bundes und mit den 

tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG finanziert werden. 

22.2 Die in Anlage  22.2 aufgeführten Vereinbarungen gelten in der dort festgelegten Form 

auch nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung weiter. Für Finanzierungsvereinbarungen zwi-

schen dem Bund und den EIU, die das Bestandsnetz betreffen und die weder in Anlage 22.1 

noch in Anlage 22.2 aufgeführt sind, gilt § 22.1.  

22.3 Für die in Anlage 22.2 lfd. Nr. 1 – 6 aufgeführten Finanzierungsvereinbarungen legen 

die EIU dem EBA die Schlussrechnungen für die Kreuzungsmaßnahmen vor. Das EBA prüft 

die Schlussrechnungen und kündigt längstens bis achtzehn Monate nach Eingang der jeweili-

gen Schlussrechnung Rückforderungen an. Nach diesem Zeitpunkt ist die Ankündigung und 

Geltendmachung weiterer, nicht angekündigter Rückforderungen ausgeschlossen. Rückforde-

rungen gegen die EIU aufgrund von Feststellungen der Strafverfolgungsbehörden bleiben 

hiervon unberührt. Das Gleiche gilt für bereits rechtshängige Rückforderungen. 

22.4 Eine Rückforderung von während der Vertragslaufzeit gewährten Bundesmitteln nach 

§ 9a Abs. 1 BSWAG ist ausgeschlossen. Für vor dem 01. Januar 2009 finanzierte Maßnahmen 

erfolgt eine Rückzahlung nach § 9a Abs. 1 BSWAG nur, wenn die EIU vor Ablauf der in den 

Finanzierungsvereinbarungen festgelegten Nutzungszeit (Vorhaltezeitraum) eine Strecke nach 

§ 11 AEG stilllegen oder den Betrieb eines Bahnhofs einstellen. 

§ 23 

Grenzüberschreitende Infrastruktur 

23.1 Zu den Schienenwegen im Sinne des § 1.3 zählen im Rahmen dieser Vereinbarung 

auch die Schienenwege, die in der Gesamtstreckenliste (Anlage 12.1, Ziffer 3.1.1) als Stre-

cken im Ausland aufgeführt sind und von den EIU betrieben werden. Die Bestimmungen die-
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ser Vereinbarung gelten daher auch für diese Schienenwege, soweit nachfolgend nichts Ab-

weichendes bestimmt ist. Insbesondere zählen Ersatzinvestitionen in diese Schienenwege zum 

Nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolumen gemäß § 8.1 und zählen Instandhal-

tungsmaßnahmen in diese Schienenwege zum Nachzuweisenden Mindestinstandhaltungsvo-

lumen gemäß §§ 4 und 7.1. Die Parteien werden die Gesamtstreckenliste bezüglich der Stre-

cken im Ausland  fortschreiben, sobald die EIU den Betrieb weiterer grenznaher Schienenwe-

ge im Ausland mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Bundes übernehmen. Dem Bund 

wird die Gesamtstreckenliste mit dem jeweiligen IZB vorgelegt.  

23.2 Die in § 23.1 bezeichneten Schienenwege bleiben für die Bewertung der Infrastruktur-

qualität gemäß § 13.2 außer Betracht.  

23.3 Eine Rechtspflicht der EIU zur Finanzierung des Ausbaus (Neubau, Erweiterung und 

Kapazitätssteigerung) der in § 23.1 bezeichneten Schienenwege aus Infrastrukturbeiträgen des 

Bundes und aus den tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG gemäß §§ 2.1 

und 2a.1 besteht nicht. Die EIU werden den Ausbau der Strecke Erzingen-Beringen (Schweiz) 

zu Lasten des Infrastrukturbeitrags und der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der 

DB AG nach §§ 2.1 und 2a.1 finanzieren. § 23.1 Satz 3 gilt hierfür entsprechend.  

§ 24 

Vertragsdauer, Vertragsanpassung, Kündigung 

24.1 Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Sie hat eine feste Laufzeit bis 

zum 31. Dezember 2019.  

24.2 Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen Kündigung dieser Vereinbarung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt.  

24.3 Vor einer außerordentlichen Kündigung dieser Vereinbarung aus wichtigem Grund 

aufgrund einer wesentlichen Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse sollen 

Verhandlungen hinsichtlich einer Anpassung der vertraglichen Rechte und Pflichten erfolgen. 

24.4 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

§ 25 

Folgevereinbarung 

Die Parteien werden spätestens vierundzwanzig Monate vor Ablauf dieser Vereinbarung in 

Verhandlungen über eine Folgevereinbarung eintreten. 

§ 26 

Schlussbestimmungen 

26.1 Anlagen sind wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung. 
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26.2 Wird eine in dieser Vereinbarung in Bezug genommene gesetzliche Bestimmung ge-

ändert, findet die jeweils geltende Fassung Anwendung. Berührt eine solche Änderung die in 

dieser Vereinbarung geregelten wesentlichen Interessen eines EIU bzw. der DB AG oder des 

Bundes, so werden die Parteien die betreffende Regelung dieser Vereinbarung entsprechend 

dem ursprünglich mit dieser Regelung verfolgten Zweck anpassen. 

26.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein o-

der werden, so berührt dies die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im Übrigen nicht. Die Par-

teien verpflichten sich, in einem solchen Fall die Bestimmung durch eine wirksame oder 

durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden 

Bestimmung soweit wie möglich entspricht.  

26.4  Soweit den EIU aufgrund höherer Gewalt – insbesondere Naturkatastrophen – die Er-

haltung des qualitativ hochwertigen Zustands der Infrastruktur nach Maßgabe dieser Verein-

barung nicht möglich ist, werden die Parteien in Verhandlungen über die Modalitäten der Fi-

nanzierung der Schadensbeseitigung eintreten.  

26.5 Sofern den EIU aufgrund rechtlich bindender Vorgaben zur Umsetzung wesentlicher 

technischer Fortentwicklungen oder zur technisch-betrieblichen Harmonisierung des Eisen-

bahnverkehrs innerhalb der Europäischen Union erhebliche Mehrkosten durch die Durchfüh-

rung von Maßnahmen entstehen, die nicht überwiegend der Erhaltung der Schienenwege im 

Sinne dieser Vereinbarung dienen, werden die Parteien in Verhandlungen über die Gewäh-

rung gesonderter Mittel für die Durchführung derartiger Maßnahmen eintreten. 

26.6 Die Parteien streben bei den Maßnahmen zur Erhaltung der Schienenwege im Rahmen 

dieser Vereinbarung an, höhengleiche Kreuzungen an Bahnübergängen zu beseitigen. 

26.7 Die Parteien vereinbaren, dass die Rechte und Pflichten des Bundes nach dieser Ver-

einbarung einschließlich der Empfangszuständigkeit für Erklärungen der EIU oder der DB 

AG von der Zentrale des EBA wahrgenommen werden. Die Rechte und Pflichten der EIU und 

der DB AG nach dieser Vereinbarung einschließlich der Empfangszuständigkeit für Erklärun-

gen des Bundes werden stellvertretend für alle EIU von dem für die Infrastruktur zuständigen 

Vorstand der DB AG wahrgenommen. 

26.8 Die „Rahmenvereinbarung über die Finanzierung von Investitionen (Bau, Ausbau und 

Ersatzinvestitionen) in die Schienenwege der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bun-

des“, schlussgezeichnet am 14. Dezember 1999, ergänzt durch die „Änderungsvereinbarung 

zur Rahmenvereinbarung über die Finanzierung von Investitionen (Bau, Ausbau und Er-

satzinvestitionen) in die Schienenwege der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes 

vom 14. Dezember 1999“, schlussgezeichnet am 16. Juli 2002, ist bei Maßnahmen zur Erhal-

tung der Schienenwege nicht anzuwenden, soweit sie aufgrund dieser Vereinbarung finanziert 

werden. 

26.9 Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

26.10 Diese Vereinbarung wird fünffach ausgefertigt. Die Parteien erhalten jeweils eine 

Ausfertigung. 





LuFV II, Anlage 3.2: Jahresganglinie Stand: 01.01.2015

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Monatswert 
prozentual 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 9,00% 9,00% 10,00% 11,00% 11,00% 12,00%
kummulierter 
Auszahlungsgrad 6,00% 12,00% 18,00% 24,00% 31,00% 38,00% 47,00% 56,00% 66,00% 77,00% 88,00% 100,00%

1/1



LuFV II, Anlage 5.2: Schiedsgutachterklausel 15.10.2014 

1/1 

 
 
1. Erzielen die Parteien innerhalb eines Monats nach dem in § 14.1 genannten 

Zeitpunkt (Vorlage des Infrastrukturzustands- und Entwicklungsberichts) keine 

Einigung über die Anpassung des Infrastrukturbeitrags, so werden sie innerhalb 

eines weiteren Monats einvernehmlich einen Schiedsgutachter benennen und 

mit der Festlegung des Umfangs der Anpassung des Infrastrukturbeitrags 

beauftragen. Einigen sich die Parteien nicht fristgerecht auf einen 

Schiedsgutachter, so wird der Schiedsgutachter vom Präsidenten des 

Bundesgerichtshofs ernannt, soweit eine Partei dies innerhalb von zwei 

weiteren Monaten schriftlich beim Präsidenten des Bundesgerichtshofs 

beantragt. Erfolgt innerhalb der in Satz 1 und 2 genannten Fristen keine 

Benennung eines Schiedsgutachters, so erfolgt für das betreffende Vertragsjahr 

keine volumenbedingte Anpassung im Sinne des § 5.2.  

2. Der Schiedsgutachter muss unabhängig und unparteilich sein. Er trifft seine 

Festlegung unter Berücksichtigung der in § 5.1 Sätze 5, 6 und 8 niedergelegten 

Kriterien.  

3. Der von den Parteien oder vom Präsidenten des Bundesgerichtshofs ernannte 

Schiedsgutachter soll seine Festlegung einschließlich einer Begründung, die 

Aufschluss über die maßgeblichen Gründe der Festlegung gibt, schriftlich bis 

zum 31. Oktober des betreffenden Vertragsjahres vorlegen. Die Festlegung und 

das Ergebnis des Schiedsgutachtens sind für die Parteien bindend (§ 317 

BGB). Eine gerichtliche Kontrolle der Festlegung ist mit Ausnahme des § 319 

Abs. 1 BGB ausgeschlossen.  

4. Jede Partei hat das Recht, dem Schiedsgutachter innerhalb eines Monats nach 

schriftlicher Auftragserteilung ihre Auffassung zur Festlegung des 

Infrastrukturbeitrags schriftlich darzulegen. Der Schiedsgutachter hat 

anschließend mindestens eine Anhörung der Parteien zur mündlichen 

Erörterung der Streitfragen durchzuführen.  

5. Die Kosten und Auslagen des Schiedsgutachters tragen der Bund und die EIU 

jeweils zur Hälfte. 
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Nachweis Mindestinstandhaltungsvolumen 
 

1. Die Dokumentation des „Nachzuweisenden Mindestinstandhaltungsvolumens“ (§ 
7.1 LuFV II) erfolgt auf Basis des internen Rechnungswesens der einzelnen EIU un-

ter Beachtung der Regelungen nach § 7.2 der Vereinbarung. Der Nachweis ist er-

bracht, wenn die Summe der in einem Vertragsjahr (01.01. bis 31.12.) ausgewiese-

nen Instandhaltungsaufwendungen („Tatsächliche Instandhaltungsaufwendungen“) 
die Höhe des Mindestinstandhaltungsbeitrags nach § 4 LuFV II erreicht oder über-

schreitet. 

 

2. Die Tatsächlichen Instandhaltungsaufwendungen ergeben sich aus der Addition 

der in den relevanten Kostenstellen-Nachweiszeilen des internen Rechnungswesens 

der einzelnen EIU auf Basis des Systems SAP R/3 CO für die in Anhang 1 zu dieser 

Anlage verzeichneten Rahmenkostenstellen („Infrastrukturrelevante Rahmenkosten-

stellen“) innerhalb eines Vertragsjahres als Kosten für Instandhaltungsleistungen 
(„Instandhaltungskosten“) ausgewiesenen Kosten. Dies sind die Kostenstellennach-

weise (KSN)-Zeilen 49 („Belastung aus Auftragsabrechnung Instandhaltungsleistun-

gen – eigener Buchungskreis“) und 52 („Belastungen aus Auftragsabrechnung In-

standhaltungsleistungen – fremder Buchungskreis in eigener Gesellschaft“). 
 

3. Die Definition der Infrastrukturrelevanten Rahmenkostenstellen und die Kriterien 

für die Zuordnung einzelner Kosten zu diesen Rahmenkostenstellen im Einzelnen 

bestimmen sich nach der im Anhang 2 zu dieser Anlage niedergelegten Detailbe-

schreibung infrastrukturrelevanter Rahmenkostenstellen. Die ordnungsgemäße Zu-

ordnung der Kosten zu den Infrastrukturrelevanten Rahmenkostenstellen unterliegt 

der Überprüfung durch den Infrastrukturwirtschaftsprüfer. Auf diese Weise wird si-

chergestellt, dass sich der Nachweis des Mindestinstandhaltungsvolumens nur auf 

Anlagen bezieht, die zu den Schienenwegen gemäß § 1.3 und § 21.1 der LuFV II 

gehören. 

 

4. Die Eigenschaft von Kosten, die den Infrastrukturrelevanten Rahmenkostenstellen 

zuzurechnen sind, als Instandhaltungskosten sowie die darin enthaltene Höhe be-

rücksichtigungsfähiger Kosten für erbrachte instandhaltungsrelevante Eigenleistun-

gen und die Systematik der Erfassung nachweisfähiger Instandhaltungsleistungen in 

der Kostenrechnung der EIU bestimmt sich nach der in Anhang 3 zu dieser Anlage 

definierten Detailbeschreibung. 

 



LuFV II, Anlage 7.1: Nachweis Mindestinstandhaltungsvolumen Stand: 15.10.2014 

2/24 

5. Der Nachweis der Verrechnung der Instandhaltungsaufträge unterhalb von Istkos-

ten im Rahmen der Prüfung des Mindestinstandhaltungsbeitrags erfolgt nach der im 

Anhang 4 beschriebenen Vorgehensweise. 

 

6. Die in den Anhängen zu dieser Anlage enthaltenen Abbildungen dienen nur der 

Erläuterung der textlichen Ausführungen. Im Zweifel gilt der schriftliche Text. 

 

 

Verzeichnis der Anhänge zu Anlage 7.1: 

 

- Anhang 1: Verzeichnis Infrastrukturrelevanter Rahmenkostenstellen 

 

- Anhang 2: Detailbeschreibung zur Abgrenzung der Infrastrukturrelevanten 

Rahmenkostenstellen 

 

- Anhang 3: Detailbeschreibung zum Nachweis der Instandhaltungsaufwen-

dungen auf Basis der internen Kostenrechnung 

 

- Anhang 4 Detailbeschreibung zum Nachweis der Verrechnung unterhalb 

von Istkosten 
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Anhang 1 zu Anlage 7.1 

 

Verzeichnis Infrastrukturrelevanter Rahmenkostenstellen 

 

 

LuFV II Anlage 7.1 Anhang 1 Rahmenkostenstellen zum Nachweis des Mindestinstandhaltungsaufwandes 
Stand: 27.03.2014 – Gültig ab 01.01.2015  
 
DB Netz AG (inkl. RNI) 
 
Strecken FuB und RN 

Rahmenkosten-
stelle 

Inhalt / Beschreibung. Anmerkung 

46900 
Strecken 

Gleise und Weichen der freien Strecke sowie die durchgehenden Haupt- und Überholungsgleise mit den zuge-
hörigen Weichen in Bahnhöfen. Auch Brücken, Tunnel, Fahr- und Speiseleitungen, Stromschienen und Bahn-
körper zählen hierzu, sofern diese direkt und ungeteilt einer Strecke zugeordnet werden können; ferner sonsti-
ge, zum Betrieb der Strecke gehörende periphere Anlagen (z.B. Heissläufer-, Flachstellen- und Festbremsor-
tungsanlagen, WinEUROess- sowie Luftstrommessanlagen). 

Differenzierung Ge-
schäftseinheit über 
Bahnstelle: 632778 
(Regionalnetz), 
864389 (Fern- und 
Ballungsnetz) 

46902 
Strecken im Be-
triebsknoten 

Durchgehende Haupt- und Überholungsgleise mit den zugehörigen Weichen in Betriebsknoten. Auch Brücken, 
Tunnel, Fahr- und Speiseleitungen, Stromschienen und Bahnkörper zählen hierzu, sofern diese direkt und un-
geteilt einer Strecke im Betriebsknoten zugeordnet werden können; ferner sonstige, zum Betrieb der Strecke 
gehörende periphere Anlagen (z.B. Heissläufer-, Flachstellen- und Festbremsortungsanlagen, WinEUROess- 
sowie Luftstrommessanlagen). 

Differenzierung Ge-
schäftseinheit über 
Bahnstelle: 632778 
(Regionalnetz), 
864389 (Fern- und 
Ballungsnetz) 
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Betriebsabwicklung 
 

Rahmenkosten-
stelle 

Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

27120 
Betriebsführung / 
Betriebszentrale 

Die RKOST dient dem Ausweis aller Kosten (außer Strecken S-Bahn), die in 
Zusammenhang mit ff. Aktivitäten entstehen: Sichere, wirtschaftliche und qualitätsgerechte 
- regionalbereichsweite betriebliche Planung 
- Durchführung des Zug- und Rangierbetriebes auf BZ-Strecken und BZ-Knoten 
- Disposition und Koordination des Zugbetriebs im BZ- Bereich 
- Verfügbarkeit der zugewiesenen Anlagen 
 

 

27123 
Betreuung Stre-

cken S-Bahn 

Die RKOST dient dem Ausweis aller Kosten der Strecken S-Bahn, die in Zusammenhang 
mit ff. Aktivitäten entstehen: Sichere, wirtschaftliche und qualitätsgerechte 
- regionalbereichsweite betriebliche Planung 
- Durchführung des Zug- und Rangierbetriebes auf BZ-Strecken und BZ-Knoten 
- Disposition und Koordination des Zugbetriebs im BZ- Bereich 
- Verfügbarkeit der zugewiesenen Anlagen 
 

 

46050 
Nicht direkt der 
Strecke bzw. örtli-
chen Infrastruktur 
zuscheidbaren 
Kosten 

Hilfskostenstelle für Aufwendungen, die der einzelnen Strecke bzw. der einzelnen örtlichen Infrastruktur nicht di-
rekt zugeschieden werden können. Dieser Kostenstelle können z. B. Aufwendungen für Vegetationskontrolle, 
Schienenschleiftechnik, Indusi-Meßfahrten, Schotterreinigung und Weichenreinigung zugeordnet werden. 

 

46110 
Steuerung / Siche-
rung Eisenbahnbe-
trieb  

Ressourcen, die der Steuerung und Sicherung des Zugbetriebes und der Rangierbewegungen dienen (in der 
Regel Stellwerke und zugehörige Personale bzw. Anlagen). Wesentliche Bestandteile dieser KOST sind alle 
signaltechnischen Innen- und Außenanlagen von Stellwerken, Block- und Abzweigstellen u. dgl., speziell Be-
dien- und Stelleinrichtungen, Block-, Melde- und Registriereinrichtungen, Signale (einschl. Selbstblock- und 
Zentralblocksignale), Antriebe für Weichen, Gleissperren u. Signale, Zugbeeinflussungseinrichtungen (Gleis-
magnete), Leitungen und Kabel, Energieversorgung usw. 

Differenzierung Ge-
schäftseinheit über 
Bahnstelle: 632778 
(Regionalnetz), 
864389 (Fern- und 
Ballungsnetz) 

46120 
Steuerung / Siche-
rung Rangier-
bewegungen 

Ressourcen, die ausschließlich der Steuerung und Sicherung von Rangierbewegungen in Anlagen der örtlichen 
Infrastruktur dienen (Stellwerke und zugehörige Personale bzw. Anlagen). Wesentliche Bestandteile dieser 
KOST sind alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen von Stellwerken, speziell Bedien- und Stelleinrich-
tungen, Melde- und Registriereinrichtungen, Antriebe für Weichen, Gleissperren und Signale, Zugbeeinflus-
sungseinrichtungen (Gleismagnete), Leitungen und Kabel, Energieversorgung usw; hierbei handelt es sich um 
sogen. „artreine Stellwerke, von denen aus nur Weichen und Signale in Anlagen der örtlichen Infrastruktur ge-
stellt werden. 

Differenzierung Ge-
schäftseinheit über 
Bahnstelle: 632778 
(Regionalnetz), 
864389 (Fern- und 
Ballungsnetz) 
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Örtliche Infrastruktur ZBA 
 

Rahmenkosten-
stelle 

Inhalt / Beschreibungen Anmerkungen 

46710 
Gleise / Weichen 
der örtlichen Infra-
struktur  

Alle Nebengleise eines Betriebsknotens bzw. Streckenabschnitts, deren Weichen stellwerksangebunden sind 
oder ortsgestellt werden; auch Bereiche mit elektrisch ortsgestellten Weichen. Die Gleisanlagen dienen der Bil-
dung von Zügen, der Bereitstellung von Wagen/Zügen oder der Abstellung von Fahrzeugen. Hierzu gehören die 
zur Betriebsfähigkeit der Gleise notwendigen Weichen und peripheren Anlagen (z.B. Gleiswaagen, Gleisbrem-
sen). Auch Brücken, Tunnel, Fahr- und Speiseleitungen und Bahnkörper zählen hierzu, sofern diese direkt und 
ungeteilt zugeordnet werden können. 

Differenzierung Ge-
schäftseinheit über 
Bahnstelle: 632778 
(Regionalnetz), 
864389 (Fern- und 
Ballungsnetz) 

 
Umschlagleistungen DUSS 

 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung  Anmerkungen 

43730 
Laden (KLV) 

Auf dieser Kostenstelle werden Instandhaltungskosten für die, von der DUSS betriebenen Umschlagtechniken 
sowie zur Erbringung der Komplettleistung erforderlichen übrigen Anlagen gebucht. Dies sind folgende Anla-
genklassen: Hebe– und Fördermaschinen (Kräne, Hebebühnen entspr. siehe Anlagenkl. 612000A), Beleuch-
tungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen, Bahnübergangsbefestigungen, Entwässerungskanäle, Erzeu-
gungsanlagen für Wärme, Druckluft und Gase, Fernmeldeanlagen, Gebäude, Mess-, Prüf- und Wägeeinrichtun-
gen, Schaltanlagen, Straßen, Wege, Plätze, bauliche Anlagen, Versorgungsnetze, Wasserversorgungsanlagen 
 

 

 
Telekommunikationsanlagen 
 

Rahmenkosten-
stelle 

Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

73215 
TK 2 Telekommu-
nikationsaufwand 

Die Kostenstelle dient dem Ausweis von Instandhaltungskosten, die im Zusammenhang mit Telekommunikati-
onsanlagen im Sinne von Übertragungswegen/-techniken (sog. „TK 2- Anlagen“) entstehen. Dabei handelt es 
sich konkret um Fernmeldeanlagen (Freileitungen, Bahnhofskabel, Streckenkabel, Richtfunkanlagen, ortsfeste 
Anlagen des Zugbahnfunks, Übertragungstechniken, Fernsprech-, Fernschreib- und Datenvermittlungsanlagen), 
Heißläuferortungsanlagen, Licht-/Kraftstromanlagen inkl. Versorgungsnetze und DVA-Großrechner, Konzessio-
nen, Rechte, immaterielle Vermögensgegenstände, EDV-Software 
 

Vorbehaltlich Rück-
erwerb TK-Anlagen 

73220 
GSM-R Betrieb 

Auf dieser Kostenstelle werden unter anderem Instandhaltungskosten für GSM-R Anlagen gebucht; diese (z. B. 
Anlagen der Basisstationssteuerung und Funkstationen) dienen der Ausleuchtung der Bahnstrecken mit dem di-
gitalen Funkstandard „GSM-R“. Ohne digitalen Behördenfunk des BMI. 
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Hilfskostenstellen Bahnanlagen 

 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

46310 
Bahnübergangssi-
cherung Fern- und 
Ballungsnetz 

Auf dieser Kostenstelle werden unter anderem Instandhaltungskosten für ausgleichsfähige Bahnübergänge ge-
bucht, die ihrerseits von der DB Netz AG und vom Bund jeweils zu 50% übernommen werden (Rechtsgrundla-
ge: EWG-VO 1192/69).  

Kostenerstattung Sei-
tens des Bundes wird 
beim Nachweis des 
Mindestinstandhal-
tungsbeitrag abge-
setzt (§ 7.2 LuFV);  
Differenzierung Ge-
schäftseinheit über 
Bahnstelle: 632778 
(Regionalnetz), 
864389 (Fern- und 
Ballungsnetz) 

46320 
Bahnübergangssi-
cherung ZBA 

Siehe 46310 Kostenerstattung 
Seitens des Bun-
des wird beim 
Nachweis des Min-
destinstandhal-
tungsbeitrag abge-
setzt (§ 7.2 LuFV) 

46400 
Brücken / Tunnel 

Hierbei handelt es sich um Brücken und/oder Tunnel, die einer einzelnen Strecke bzw. einzelnen Gleisen der 
örtlichen Infrastruktur nicht direkt und ungeteilt zugeordnet werden können. 

 

72400 
Weichenheizung 

Kostenstelle für elektro- und maschinentechnische Anlagen und sonstige Ressourcen der Weichenheizanlagen, 
unabhängig von technischer Auslegung und Energieträger. 
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Instandhaltung im Rahmen von Investitionen 
 

Rahmenkosten-
stelle 

Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

63115 
Abwicklung Erstel-
lungsprojekte an 
eigenen Anlagen 
mit nicht refinan-
zierbarem Aufwand 

Diese Kostenstelle dient der gesamthaften Projektabwicklung an eigenen Anlagen. Es werden hier Kosten für 
Instandhaltungsarbeiten, die im Rahmen von Investitionsprojekten anfallen, gebucht: 5 wesentliche Treiber: 
 Weichenerneuerungen: Anschlussstücke, die über eine Länge von 15 m hinaus gehen, bei unveränder-
ter Weichenbauart: Kosten für Einbau/Aufbereitung des Weichenantriebs 
 Vegetationsrückschnitt (ausgenommen Signalsicht und Baustelleneinrichtung) 
 Randwegprofilierungen/-erneuerung 
 Spülen der Tiefenentwässerung 
 Stopf- und Richtarbeiten, die über die „Projektgrenzen“ hinausgehen 
 
Der damit im Zusammenhang stehende nicht refinanzierbare Projektaufwand ist dieser Kostenstelle zuzuschei-
den. Die Rahmenkostenstelle dient den Projektleitern zur reibungslosen Durchführung Ihrer Invest-Projekte, die 
einen Anteil Instandhaltungsarbeiten beinhalten. Durch diese Kostenstelle lässt sich die Budgetverantwortung 
des Projektleiters von der des Streckenkostenstellenverantwortlichen klar trennen, was unnötige Störungen in 
der Projektabwicklung vermeiden hilft.  

 

63195 
Abwicklung Erstel-
lungsprojekte an 
eigenen Anlagen 
mit refinanzierba-

rem Aufwand 
 

Diese Kostenstelle dient der gesamthaften Projektabwicklung an eigenen Anlagen. Es werden hier Kosten für 
Instandhaltungsarbeiten, die im Rahmen von Investitionsprojekten anfallen, gebucht: 5 wesentliche Treiber: 
 Weichenerneuerungen: Anschlussstücke, die über eine Länge von 15 m hinaus gehen, bei unveränder-
ter Weichenbauart: Kosten für Einbau/Aufbereitung des Weichenantriebs 
 Vegetationsrückschnitt (ausgenommen Signalsicht und Baustelleneinrichtung) 
 Randwegprofilierungen/-erneuerung 
 Spülen der Tiefenentwässerung 
 Stopf- und Richtarbeiten, die über die „Projektgrenzen“ hinausgehen 
 
Der damit im Zusammenhang stehende refinanzierbare Projektaufwand ist dieser Kostenstelle zuzuscheiden. 
Die Rahmenkostenstelle dient den Projektleitern zur reibungslosen Durchführung Ihrer Invest-Projekte, die einen 
Anteil Instandhaltungsarbeiten beinhalten. Durch diese Kostenstelle lässt sich die Budgetverantwortung des 
Projektleiters von der des Streckenkostenstellenverantwortlichen klar trennen, was unnötige Störungen in der 
Projektabwicklung vermeiden hilft. 

mögliche Kosten-
erstattung seitens 
des Bundes wird 
beim Nachweis des 
Mindestinstandhal-
tungsbeitrag abge-
setzt (§ 7.2 LuFV) 
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Elektrische Energieversorgungsanlagen 50 Hz  (GE Infrastruktur Schweiz) 
 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

71666 
Mittelspannungs-
netz 

Kostenstelle zur Abbildung der Sachanlagen des Mittelspannungsnetzes.  

71667 
Umspannung Mit-
tel-
/Niederspannung 

Kostenstelle zur Abbildung der Sachanlagen der Umspannung Mittel- bzw. Niederspannung.  

71668 
Niederspannungs-
netz 

Kostenstelle zur Abbildung der Sachanlagen des Niederspannungsnetzes.  

 
 

Verkehrsstation (GE Infrastruktur Schweiz und DB RNI GmbH) 
 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

68700 
Verkehrsstation im 
Bahnhof (Standard-
leistung) 

Kostenstelle der Verkehrsstationen in den Personenbahnhöfen für die Stationshalte der Züge und Bahnsteigleis-
tungen, die den Fahrgastwechsel ermöglichen, sowie Reisendenservice im Bahnhofsumfeld und Sachanlagen 
im Zusammenhang mit den Autozug-Terminals (z.B. Rampen). 
Hierzu gehören alle notwendigen Ressourcen für die Verkehrsstation und Sachanlagen der örtlichen Infrastruk-
tur, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Verkehrstationen stehen, wie Bahnsteige und seine Anbauteile, 
unterirische Personenverkehrsanlagen, Personenüberführungen, Personenunterführungen, Gepäcktunnel, Emp-
fangsanlagen unter Brücken, Bahnhofs- und Bahnsteighallen, Bahnsteigdächer, Wartehäuschen, Fahrradstän-
der, Bahnhofsvorplatz, Schirmhalle, Überdachungen (nur DB RNI GmbH sowie GE Infrastruktur Schweiz), Auf-
enthaltsgebäude, Betriebsgebäude, Nebengebäude sowie deren, dem Betrieb der Verkehrsstation zuzuordnen-
den Ausstattungen. Alle technischen Anlagen (z.B. Förderanlagen, Beleuchtungsanlagen, Fahrgastinformati-
onssysteme, Datenverarbeitungsanlagen, Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen, Ublifte, Hebemaschi-
nen, Gas, Wasser- und Abwasseranlagen, Wärme- und Kälteanlagen, Nutzungsspezifische Anlagen wie Müll-
pressen), Wege, Plätze und Außenanlagen sofern diese direkt und ungeteilt zugeordnet werden können ein-
schließlich sämtlicher Anlagen, die einen betriebsfähigen Zustand sicherstellen und die eindeutig dieser Kosten-
stelle zugeordnet werden können. 
Zu den Services im Bahnhofsumfeld gehören, Reisendenservices, Vermittlungsleistungen und sonstige Dienst-
leistungen wie u.a. stationärer und mobiler Service, Premium&Comfort Service, Hotelvermittlung, Carsharing, 
Fundservice, Schließfächer, Gepäckcenter. 
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DB Station&Service AG 
 
Verkehrsstation 
 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

68700 
Verkehrsstation im 
Bahnhof (Standard-
leistung) 

Kostenstelle der Verkehrsstationen in den Personenbahnhöfen für die Stationshalte der Züge und Bahnsteigleis-
tungen, die den Fahrgastwechsel ermöglichen, sowie Reisendenservice im Bahnhofsumfeld und Sachanlagen 
im Zusammenhang mit den Autozug-Terminals (z.B. Rampen). 
Hierzu gehören alle notwendigen Ressourcen für die Verkehrsstation und Sachanlagen der örtlichen Infrastruk-
tur, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Verkehrstationen stehen, wie Bahnsteige und seine Anbauteile, 
unterirdische Personenverkehrsanlagen, Personenüberführungen, Personenunterführungen, Gepäcktunnel, 
Empfangsanlagen unter Brücken, Bahnhofs- und Bahnsteighallen, soweit diese der Verkehrsstation zugeordnet 
sind, Bahnsteigdächer, Wartehäuschen, Fahrradständer, Schirmhalle, Überdachungen Bahnhofsvorplatz und 
Aufenthaltsgebäude, soweit diese der Verkehrsstation zugeordnet sind, Betriebsgebäude, Nebengebäude sowie 
deren, dem Betrieb der Verkehrsstation zuzuordnenden Ausstattungen. Alle technischen Anlagen (z.B. Förder-
anlagen, Beleuchtungsanlagen, Fahrgastinformationssysteme, Datenverarbeitungsanlagen, Fernmelde- u. in-
formationstechnische Anlagen, Ublifte, Hebemaschinen, Gas, Wasser- und Abwasseranlagen, Wärme- und Käl-
teanlagen, Nutzungsspezifische Anlagen wie Müllpressen), Wege, Plätze und Außenanlagen sofern diese direkt 
und ungeteilt zugeordnet werden können einschließlich sämtlicher Anlagen, die einen betriebsfähigen Zustand 
sicherstellen und die eindeutig dieser Kostenstelle zugeordnet werden können. 
Zu den Services im Bahnhofsumfeld gehören, Reisendenservices, Vermittlungsleistungen und sonstige Dienst-
leistungen wie u.a. stationärer und mobiler Service, Premium&Comfort Service, Hotelvermittlung, Carsharing, 
Fundservice, Schließfächer, Gepäckcenter. 
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DB Energie GmbH  
 
16,7 Hz - Bahnstrom 

 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

71030 
Zentralschaltstellen 

16,7-Hz 
[Traktionsenergie 

/stationäre Energie] 
 
 

Diese Kostenstelle umfasst die Anlagen der Zentralschaltstellen (Zes) für die Netzbetriebsführung im 15kV-
Oberleitungsnetz. 
 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Gebäudeleittechnik, Versorgungsnetz inkl. USV, Leitsys-
temhardware (Prozess- und Bedienrechner, Projektionswand / Visualisierung, internes Netzwerk), Leitsystem-
software 
 

 

71310 
Bahnstromschalt-

anlagen (ohne 
Gleichstrom S-

Bahn) 
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst: 
- 16,7Hz-Bahnstromanlagen zur Transformation von 110kV- in 15-kV-Bahnstrom, zur elektrischen Verbindung / 
Trennung der 15kV-Speisebezirke und Verteilung der 15kV-Bahnenergie in die Speisebezirke der Oberleitung. 
Dazu zählen Unterwerke, Autotransformer und fahrbare Unterwerke bzw. Schaltposten und Kuppelstellen (mit 
nur 15-kV-Teil).  
- 16,7Hz-Bahnstromschaltanlagen zur elektrischen Verbindung / Trennung von 110kV-Bahnstromleitungen an 
Vermaschungspunkten; sogenannte Schaltwerke. 
- Bahnstromanlagen zur Umwandlung von Drehstrom / Wechselstrom in Gleichstrom und zur Energieeinspei-
sung / Verteilung an den Systemtrennstellen zwischen dem 50Hz-Netzen der öffentlichen Versorger und den 
Gleichstromnetzen der Gleichstrombahnen; sogenannte Gleichstromunterwerke sowie Gleichstromschaltposten 
(ohne S-Bahn). 
 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Grundstücke und Gebäude der Bahnstromschaltanlage, 
Zufahrt, Außenanlage (inkl. befestigter Flächen, Gleise, Umzäunung), 110kV Schaltanlage, Umspanner / Trans-
formatoren und Erdschlussdrosseln, 15kV Schaltanlage, WS und GS Schaltanlage, Gleichrichter, Eigenbe-
darfsanlage inkl. Batterien, Schutz und Leittechnikanlagen, Erdungsanlage, Druckluftanlage, betriebsnotweni-
ges Stationszubehör 
 

 

71316 
Netzleittechnik 

Fahrleitung 
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst die Netzleittechnikanlagen der Oberleitung (Fernwirkunterstationen und Oberleitungs-
spannungsprüfeinrichtungen) sowie Fernwirkumsetzer zur leittechnischen Anbindung der Anlagen an die Leit-
stellen der DB Energie. 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Leittechnikanlagen inkl. Bedieneinrichtungen (z.B. FW-
UST, UMS, PC-OSE, OLSP-UST, OLSP-Z), Eigenbedarfsanlagen inkl. Batterien (bei OLSP). 
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71625 
Umformer 

[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst die Anlagen zur Umformung von 50Hz-Energie in 16,7Hz-Bahnenergie mit Einspei-
sung in das 15kV-Oberleitungsnetz bzw. 110-kV-Bahnstromleitungsnetz, sogenannte  dezentrale bzw. zentrale 
Umformerwerke.  
 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Grundstücke und Gebäude, Zufahrt, Außenanlage (inkl. be-
festigter Flächen, Umzäunung), Umformertechnik, Transformatoren, 110kV Schaltanlage (50Hz),  Maschinen-
schaltanlage (50Hz), Eigenbedarfsanlage inkl. Batterien, Notstromaggregat, Schutz und Leittechnikanlagen, Er-
dungsanlage, Druckluftanlage, betriebsnotwendiges Stationszubehör 
 

 

71635 
dezentrale Umrich-

ter 
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst die Anlagen zur Umrichtung von 50Hz-Energie in 16,7Hz-Bahnenergie mit Einspeisung 
in das 15kV-Oberleitungsnetz, sogenannte  dezentrale Umrichterwerke.  
 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Grundstücke und Gebäude, Zufahrt, Außenanlage (inkl. be-
festigter Flächen , Umzäunung), Umrichtertechnik, Transformatoren, 110kV Schaltanlage (50Hz),  20kV Schalt-
anlage (50Hz), Eigenbedarfsanlage inkl. Batterien, Schutz und Leittechnikanlagen, Erdungsanlage, betriebsnot-
wendiges Stationszubehör 
  

 

71636 
zentrale Umrichter 
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst die Anlagen zur Umrichtung von 50Hz-Energie in 16,7Hz-Bahnenergie mit Einspeisung 
in das 110kV-Bahnstromleitungsnetz, sogenannte  zentrale Umrichterwerke.  
 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Grundstücke und Gebäude, Zufahrt, Außenanlage (inkl. be-
festigter Flächen, Umzäunung), Umrichtertechnik, Transformatoren, Drosseln, 110kV bzw. 400kV Schaltanlage 
(50Hz),  20kV Schaltanlage (50Hz), Eigenbedarfsanlage inkl. Batterien, Schutz und Leittechnikanlagen, Er-
dungsanlage, betriebsnotwendiges Stationszubehör  
 

 

71700 
Bahnstromleitung 
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst sowohl die Bahnstromleitungen / Kabel zur Übertragung und Weiterleitung von Bahn-
energie im 110kV-Bahnstromleitungsnetz als auch die 15kV-Verbindungsleitungen zwischen  Bahnstromschalt-
anlagen. 
Dazu gehören folgende Komponenten und Anlagen: Maste, Beseilung (Erdseil, Leiterseil), Seilaufhängungen, 
Isolatoren, Hochspannungskabel 

 

71720 
Sbs zentrales Netz 
[Traktionsenergie] 

Diese RKOST umfasst folgende Anlagen bzw. Aufgaben: 
- Anlagen der Schaltbefehlsstellen (Sbs) für die Netzbetriebsführung des 110-kV-Bahnstromleitungsnetzes  
- Leitsystemhardware (Prozess- und Bedienrechner, Projektionswand / Visualisierung, internes Netzwerk, Da-
tenverbindungen), Stromversorgung inkl. USV und NEA, Gebäudeleittechnik 

- Leitsystemsoftware 

 

 
 



LuFV II, Anlage 7.1: Nachweis Mindestinstandhaltungsvolumen Stand: 15.10.2014 

12/24 

S-Bahn-Gleichstromversorgung Berlin und Hamburg 
 
Rahmenkosten-

stelle 
Inhalt / Beschreibung Anmerkungen 

71040 
Zentralschaltstelle 
Gleichstrom- S-
Bahn 
[Traktionsenergie 
/stationäre Energie] 

Die Kostenstelle umfasst alle Anlagen der Netzleitstellen der Gleichstrom-S-Bahnen in Berlin und Hamburg, 
welche der elektrischen Betriebsführung der S-Bahnstromversorgungsanlagen dienen. 
 
 

 

71500 
Gleichstromunter-
werk (GUw) 
Gleichstrom-S-
Bahn  
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst die Anlagen der Gleichstromunterwerke (GUw) zur Versorgung der Gleichstrom-S-
Bahnen in Berlin und Hamburg, welche 50-Hz-Drehstrom mittels Gleichrichtern in Gleichstrom umarten.  
Dazu gehören alle Komponenten und Anlagen der Gleichstromunterwerke einschließlich Grundstücke und Ge-
bäude. 
 

 

71540 
Kuppel- und 
Schaltstellen 
Gleichstrom-S-
Bahn 
[Traktionsenergie] 

Die Kostenstelle umfasst die Anlagen der Kuppel- und Schaltstellen (KS/SchS) der Gleichstrom-S-Bahnen in 
Berlin und Hamburg. 
  
Kuppelstellen sind Schaltanlagen mit der Aufgabe, aneinandergrenzende Stromschienenabschnitte unterschied-
licher Gleichstromunterwerke zum Lastausgleich zu kuppeln oder zu trennen. Kuppelstellen sind an Strecken-
verzweigungen zur automatischen Ausschaltung einzelner Stromschienenabschnitte bei Überlastung, Kurz-
schlüssen oder Störungen und zum Spannungsausgleich eingerichtet.  
  
Schaltstellen sind elektrotechnische Anlagen in einer hochbaulichen Hülle mit mindestens einem Lasttrennschal-
ter, von der elektrische Energie zu verschiedenen Speiseabschnitten verteilt werden kann, oder von wo aus ver-
schiedene Speiseabschnitte ein- oder ausgeschaltet werden können, z.B. zur Versorgung von Abstellgleisen 
und Bereitstellungsgruppen 
 
Dazu gehören alle Komponenten und Anlagen der Kuppel- und Schaltstellen einschließlich der Gebäude und 
Grundstücke. 
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Anhang 2 zu Anlage 7.1 

 

Detailbeschreibung zur Abgrenzung der Infrastrukturrelevanten Rahmen-

kostenstellen 

 

1. Gegenstand der LuFV II sind Maßnahmen, die der Erhaltung der Schienen-

wege dienen (§ 1.1 LuFV II). Instandhaltungsmaßnahmen sind daher nur insoweit 

relevant und zum Nachweis des Mindestinstandhaltungsvolumens heranzuzie-

hen, als sie die Schienenwege (§ 1.3 LuFV II) betreffen. Die Infrastrukturrelevan-

ten Rahmenkostenstellen sind dementsprechend eindeutig von den übrigen 

Rahmenkostenstellen abzugrenzen. 

 

2. Ein von der DB AG zum 6. November 2007 vorgenommener Abgleich der für 

die LuFV relevanten Sachanlageklassen (Anlage 8.3) mit den Infrastrukturrele-

vanten Rahmenkostenstellen nach Anhang 1 auf Grundlage der in den Infrastruk-

turrelevanten Rahmenkostenstellen abgebildeten Buchwerte hat ergeben, dass 

eine sehr hohe Korrelation zwischen den relevanten Sachanlageklassen und den 

Infrastrukturrelevanten Rahmenkostenstellen besteht. Die Pricewaterhouse-

Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat mit Schreiben 

vom 23. November 2007 bestätigt, dass der Abgleich ordnungsgemäß erstellt 

wurde.  

 

Auf dieser Grundlage kann die Zwecksetzung, nur Instandhaltungsleistungen in 

die Schienenwege im Sinne von § 1.3 LuFV II zum Nachweis des Mindestin-

standhaltungsvolumens zuzulassen, als erfüllt angesehen werden. 

 

 



LuFV II, Anlage 7.1: Nachweis Mindestinstandhaltungsvolumen Stand: 15.10.2014 

14/24 

Anhang 3 zu Anlage 7.1 

 

Detailbeschreibung zum Nachweis der Instandhaltungsaufwendungen auf 

Basis der internen Kostenrechnung  

 

1. Grundsätzliche Zusammenhänge im internen Rechnungswesen des DB-

Konzerns 

 
Der DB-Konzern verfügt über ein Rechnungswesen im Industriestandard. Basis ist die 

Finanzbuchhaltung, in der sämtliche Geschäftsvorfälle zeitnah erfasst werden. Auf Basis 

der Finanzbuchhaltung wird die externe Berichterstattung für Einzelgesellschaften und 

den DB-Konzern organisiert (Jahresabschlüsse und Zwischenberichte). Die Ergebnis-

rechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV) strukturiert. Den nach Primärkos-

tenarten (Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstiger Aufwand) struk-

turierten Aufwendungen werden sämtliche im Zusammenhang stehenden Erträge ge-

genüber gestellt. Neben den am Absatzmarkt realisierten Erträgen aus den Kernleistun-

gen des Geschäftsbetriebs (Umsatzerlöse) zählen hierzu auch Bestandsveränderungen, 

andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige Erträge. 

 

Die interne Steuerung erfolgt mit Hilfe des internen Rechnungswesens, das aus Kos-

tenstellen- und Kostenträgerrechnung besteht. Kern dieser Kostenrechnung ist die Kos-

tenstellenrechnung (KSR). In der Kostenstellenrechnung werden alle betrieblich veran-

lassten Aufwendungen (Kontenklasse 4) nach dem Ort ihrer Entstehung, den so genann-

ten Kostenstellen, erfasst. Eine Kostenstelle ist immer eindeutig der hierarchischen Auf-

bauorganisation des Unternehmens (Zentrale, Regionalbereiche, Niederlassungen etc.) 

und einer funktionalen Kennung zugeordnet. Die funktionale Kennung unterscheidet zwi-

schen Funktions- und Kostenbereichen sowie – auf der untersten Ebene – so genannten 

Rahmenkostenstellen. Eine Rahmenkostenstelle ist eindeutig einem Kostenbereich und 

dieser wiederum eindeutig einem Funktionsbereich zugeordnet. Im Wesentlichen lassen 

sich – wie in der Abbildung 1 schematisch dargestellt – die Funktionen Produktion (diffe-

renziert nach Haupt- und Hilfskostenstellen), Instandhaltung, Allgemeiner Bereich, Ver-

trieb und Verwaltung unterscheiden. 

 

Die kostenstellenbezogene Erfassung der Aufwendungen erfolgt bereits in der Finanz-

buchhaltung, weil die Kostenstelle bei allen betrieblich veranlassten Aufwendungen (Kon-

tenklasse 4) mit angegeben werden muss. Eine Zuordnung ist regelmäßig ohne Kosten-

schlüsselungen möglich, weil Personale und Anlagen und damit auch Personalaufwen-

dungen und Abschreibungen immer eindeutig einer Stammkostenstelle zugeordnet sind. 

Die übrigen Kostenbestandteile (insbesondere Sachkosten wie Material- und sonstiger 

Aufwand), die ganz überwiegend auf vertraglichen Beziehungen zu Dritten beruhen, sind 

einer einzelnen Kostenstelle ebenfalls eindeutig zuzuordnen, weil sie durch einen Kos-

tenstellenleiter verantwortet und ausgelöst werden.  



LuFV II, Anlage 7.1: Nachweis Mindestinstandhaltungsvolumen Stand: 15.10.2014 

15/24 

 

Nach der kostenstellenbezogenen Erfassung der Aufwendungen erfolgt die innerbe-

triebliche Leistungsverrechnung. Diese Leistungsverrechnung ist notwendig, weil nicht 

alle Kostenstellen unmittelbar Leistungen für die Umsatz- bzw. Kostenträger eines Unter-

nehmens erbringen. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung führt zu einer Entlastung 

bei den leistenden Kostenstellen und einer Belastung bei den empfangenden Kostenstel-

len. Innerhalb eines (rechtlich selbständigen) Unternehmens führen diese Leistungsbe-

ziehungen nicht zu Erträgen und Aufwendungen, die in der Finanzbuchhaltung erfasst 

werden, sondern – in Abgrenzung zu den Primärkostenarten Abschreibungen, Material-

aufwand, Personalaufwand und sonstiger Aufwand – zu so genannten sekundären Kos-

ten bzw. Be- und Entlastungen. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung folgt nicht 

dem Prinzip der Kostenüberwälzung, sondern orientiert sich an standardisierten Zielkos-

tenstrukturen, so dass Unterauslastungen oder Ineffizienzen in den leistenden Kosten-

stellen verbleiben und dort durch die Verantwortlichen ausgesteuert bzw. mit Effizienz 

verbessernden Maßnahmen reduziert bzw. beseitigt werden müssen. 

 

Aus Abbildung 1 wird deutlich, dass der Vertriebs- und Verwaltungsbereich sich nicht auf 

andere Kostenstellen verrechnet, sondern direkt in die so genannte Kostenträgerrech-

nung (KTR) eingeht. Die übrigen Funktionsbereiche, insbesondere der Allgemeine Be-

reich, die Instandhaltungsfunktion sowie die Hilfskostenstellen in der Produktion, treten 

überwiegend als leistende Kostenstellen auf. Nach Durchführung der innerbetrieblichen 

Leistungsverrechnung verbleiben auf diesen Kostenstellen so genannte Kostenstellen-

abweichungen, die ein monetäres Äquivalent für noch vorhandene Unterauslastungen 

(Beschäftigungsabweichung) und/oder Ineffizienzen (Verbrauchs- und Kostensatzabwei-

chungen) darstellen. Die Kostenstellenabweichungen der leistenden Kostenstellen blei-

ben für das nachzuweisende Instandhaltungsvolumen außer Betracht. 

 

Nach Durchführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung befindet sich der über-

wiegende Kostenblock auf den Hauptkostenstellen der Produktion, also jenen Kostenstel-

len, die einen unmittelbaren Leistungsbezug zu den Umsatz- bzw. Kostenträgern des Un-

ternehmens haben. Von hier aus erfolgt dann eine bezugsgrößenorientierte Verrech-

nung auf die Kostenträger des Unternehmens. Diese Verrechnung orientiert sich an 

standardisierten Zielkostenstrukturen, so dass die Kostenträger letztlich mit standar-

disierten Herstellkosten belastet werden. Abweichungen zwischen diesen Standard-

Herstellkosten und den tatsächlichen Ist-Kosten werden in der Kostenträgerrechnung als 

Herstellkosten- bzw. Kostenstellenabweichungen gezeigt.  

 

Mit Hilfe der Kostenträgerrechnung (KTR) erfolgt eine differenzierte Steuerung von 

Produkten, Prozessen und Strukturen. Die Strukturierung der Kosten folgt dem so ge-

nannten Umsatzkostenverfahren. Materiell korrespondiert das in der Kostenträgerrech-

nung ausgewiesene Betriebsergebnis I mit dem Betriebsergebnis I der Finanzbuchhal-

tung. Der alleinige Unterschied zwischen den beiden Rechnungskreisen sind neutrale 

Ergebnisbestandteile, die nicht mit der betrieblichen Leistungserstellung zusammenhän-
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gen und deshalb in einer separaten Kontenklasse 2 erfasst und nicht in die Kosten- und 

Leistungsrechnung übernommen werden (z.B. Buchgewinne beim Verkauf von Beteili-

gungen). Unterschiede aus so genannten kalkulatorischen Kostenarten (kalkulatorische 

AfA und Zinsen, kalkulatorische Wagnisse etc.) existieren nicht, da der DB-Konzern – wie 

viele andere Industrieunternehmen auch – eine enge Verzahnung von externem und in-

ternem Rechnungswesen praktiziert und auf solche Kostenarten, denen in der Finanz-

buchhaltung keine entsprechenden Aufwendungen gegenüber stehen, in der internen 

Steuerung verzichtet. 

 

   

1   Deutsche Bahn AG | Finanzen/Controlling   

Umsatz   
Bestandsver   ä   nderg   
Aktivierte    Eigenleistg   
Sonstige Ertr   ä   ge   
Summe Ertr   ä   ge   

Materialaufwand   
Personalaufwand   
Abschreibungen   
Sonstiger Aufwand   
Summe Aufwand   

Betriebsergebnis I   

Betrieb sergebnis II   
Zins   -   Saldo   

FIBU (GKV)   

KSR (Kostenstellen)   

Produktion   

Umsatz   
Sonstige Erl   ö   se   
HK des Umsatzes   

HK   -   Abweichungen   
KOST   -   Abweichungen   
DB II   

KTR (UKV)   

DB I   

Vertriebskosten   
Verwaltungskosten   
Betriebsergebnis I   

IH   
HaKoSt   HiKo   

Vt   Vw   

                              

+   +               

+   +   +   +   +   +   +   +   

Allg   

+   +         
+   +                        

Abbildung 1:   
Grunds   ä   tzliche Zusammenh   ä   nge im Rechnungswesen der DB   
(schematische Darstellung)   

Legende   :   

FIBU   Finanzbuchhaltung   

KTR   Kostenträgerrechnung   
UKV   Umsatzkostenverfahren   
KSR   Kostenstellenrechnung   

HK   Herstellkosten   
KOST 

  Kostenstellen   

HiKo   

IH   Instandhaltung   

GKV   Gesamtkostenverfahren   
HaKost   Hauptkostenstellen   

Hilfs kostenstellen   

VT   Vertrieb   
Vw   Verwaltung   

DB I   Deckungsbeitrag I   
DB II   Deckungsbeitrag II   

Allg.   Allgemeiner Bereich   
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2. Nachweisfähige Instandhaltungsaufwendungen 

 
a) Definition des Instandhaltungsbegriffs 

 

Der dem Nachweis des Mindestinstandhaltungsvolumens zugrunde zu legende Begriff 

der Instandhaltung bezeichnet die Kombination aller Maßnahmen während des Lebens-

zyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der 

Rückführung in diesen Zustand, so dass die Betrachtungseinheit die geforderte Funktion 

erfüllen kann. Im Einzelnen umfasst Instandhaltung die Maßnahmen der Inspektion, der 

Wartung, der Instandsetzung und der Verbesserung. Die Instandhaltungsdefinition 

entspricht damit der DIN 31051 in der Fassung von September 2012. Für Zwecke des 

Nachweises des Mindestinstandhaltungsvolumens sind jedoch nur solche Instandhal-

tungsmaßnahmen heranzuziehen, die nicht zu einer Aktivierungspflicht führen. 

 

Inspektion sind Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes einer 

Betrachtungseinheit und Ableitung der notwendigen baubetrieblichen Tätigkeiten hieraus 

für jedes Teil, Bauelement, Gerät, Teilsystem, jede Funktionseinheit, jedes Betriebsmittel 

oder System. Sie umfasst zusätzlich die Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und 

die Ableitung der notwendigen Konsequenzen für eine künftige Nutzung. Hierbei werden 

Inspektionszyklen zugrunde gelegt, die u.a. belastungs- und geschwindigkeitsabhängig 

definiert werden. 

 

Wartung umfasst die Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Ab-

nutzungsvorrats einer Betrachtungseinheit. 

 

Instandsetzung sind die Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit in den 

funktionsfähigen Zustand mit Ausnahme von Verbesserungen. Eine Instandsetzung wird 

durchgeführt aufgrund einer Störung oder eines Inspektionsergebnisses. Es wird unter-

schieden in Sofortinstandsetzung (Entstörung, ad hoc-Instandhaltung), planbare Instand-

setzung nach Inspektion sowie präventive Instandsetzung. 

 

Verbesserung bezeichnet die Kombination aller technischen und administrativen Maß-

nahmen sowie Maßnahmen des Managements zur Steigerung der Funktionssicherheit 

einer Betrachtungseinheit, ohne die von ihr geforderte Funktion zu ändern. 
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2 Deutsche Bahn AG | Finanzen/Controlling 

Abbildung 2: 
Definition der Instandhaltung bei der DB 
(vereinfachte Darstellung) 

Wartung 
(Verz ö gerung des  

Abbaus des  
vorhandenen  

Abnutzungsvorrats) 

Inspektion 
(Feststellung und  Beur - 

teilung des Ist - Zustandes  
einschl. Bestimmung der  
Ursachen der Abnutzung  
und Ableiten notwendiger  

Konsequenzen ) 

Instandsetzung 
(R ü ckf ü hrung in den  
funktionst ü chtigen  

Zustand) 

aufgrund 
einer St ö rung 

aufgrund 
einer Inspektion 

Planbare Fehler - / 
M ä ngelbeseitigung    

kurzfristige 
Entst ö rung 

Planbare  
Instandsetzung 

(Austausch in 
bestehenden Anlagen) 

Externe Kapazit ä ten EIU eigene Kapazit ä ten 

Verbesserung  
(Steigerung  

der Funktions - 
sicherheit 

ohne Funktions - 
ä nderung )  

Kapazit ä ten verbundener  
Konzernunternehmen 

Pr ä ventive  
Instandsetzung 

Instandhaltung nach DIN 31051 

 
 

Zur Abgrenzung der Instandhaltungsleistungen von anderen Leistungen der Instandhal-

tungsfunktion (d.h. der mit der Erbringung von Instandhaltungsleistungen befassten Un-

ternehmensbereiche) wie z.B. Erstellungsleistungen, Leistungen für Dritte oder sonstigen 

Leistungen außerhalb der Instandhaltung werden in der Auftragsabrechnung unter-

schiedliche Auftragskategorien (Auftragspositionstypen) vergeben. Die korrekte Ver-

wendung dieser Auftragskategorien wird durch das zentrale und dezentrale Controlling 

laufend überwacht.  

 

b) Nachweisfähige Höhe von Instandhaltungsaufwendungen 

 

aa) Fremdleistungen 

 

Bei der Beauftragung von Fremdleistungen sind die anwendbaren Vorschriften des 

Vergaberechts zu beachten. Instandhaltungsleistungen von Unternehmen des DB-

Konzerns, für die das vergaberechtliche Konzernprivileg nach § 100b Abs. 6 ff GWB gilt, 

gelten für den hier in Rede stehenden Nachweis von Instandhaltungsleistungen ebenfalls 

als Fremdleistungen, weil sie buchhalterisch und kostenrechnerisch völlig analog zu kon-

zernfremden Leistungseinkäufen behandelt werden. Bezogene Fremdleistungen für In-

standhaltungen sind in Höhe der vertraglich vereinbarten und abgerechneten Nettokos-

ten (ohne Umsatzsteuer) anzusetzen. Sie werden kostenrechnerisch getrennt erfasst und 

über Aufträge auf die Anlage führenden Kostenstellen verrechnet.  Gebuchte Skonti sind 

beim Nachweis des Mindestinstandhaltungsvolumens für den LuFV-Anteil in einer Sum-

me über alle Geschäftsvorfälle in Abzug zu bringen. Sollten in Ausnahmefällen im Nach-
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hinein Nachlässe/Boni gewährt werden, sind diese ebenfalls in einer Summe vom Nach-

weis des Mindestinstandhaltungsvolumens abzusetzen. 

 

 

bb) Eigenleistungen der EIU 

 

Eigenleistungen sind die durch das betreffende EIU selbst erbrachten Instandhaltungs-

leistungen. Auch für Eigenleistungen werden die dafür anfallenden Kosten getrennt er-

fasst und über Aufträge auf die Anlage führenden Kostenstellen verrechnet (vgl. ausführ-

lich den folgenden Gliederungspunkt). Grundsätzlich stellen die internen Verrechnungs-

prinzipien des DB-Konzerns sicher, dass die verrechneten Werte in Summe nicht ober-

halb der angefallenen Istkosten liegen. Die Sicherstellung, dass grundsätzlich keine Ver-

rechnung oberhalb der angefallenen Istkosten stattfindet, erfolgt anhand einer Gesamt-

auswertung der Instandhaltungs-Aufträge und einer Gesamtbetrachtung des Funktions-

bereichs Instandhaltung und unterliegt der Überprüfung durch den Infrastrukturwirt-

schaftsprüfer. In der Gesamtauswertung werden die Eigenleistungen, bewertet zu dispo-

sitiven Kostensätzen (Dispo-Kosa), den tatsächlichen Kostensätzen (Ist-Kosa) gegen-

übergestellt. Die Gesamtauswertung umfasst im Ergebnis alle Aufträge, positive und ne-

gative Abweichungen werden gegenseitig saldiert. Die Systematik der Erstellung der Ge-

samtauswertung wird im Anhang 4 zu dieser Anlage erläutert. 

 

 

3. Erfassung nachweisfähiger Instandhaltungsleistungen in der Kosten-

rechnung 

 

Sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Instandhaltungsfunktion ste-

hen, werden kostenrechnerisch zunächst in einem eigenen Funktionsbereich gebün-

delt. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Fremdleistungen oder Eigenleistungen 

handelt. Die Instandhaltungsfunktion ist außerdem je nach aufbauorganisatorischer Aus-

prägung auch in einer örtlichen Verantwortung in der Region gebündelt.  

 
Die Entlastung der Instandhaltungsfunktion ist originärer Bestandteil der innerbetrieb-

lichen Leistungsverrechnung, also der Verrechnung auf andere Kostenstellen des Unter-

nehmens, die die entsprechenden Leistungen nachfragen. Eine Ausnahme stellen akti-

vierungsfähige und -pflichtige Erstellungsleistungen dar (Aktivierte Eigenleistungen) und 

Aufträge für Leistungsempfänger außerhalb des Unternehmens (so genannte Leistungen 

für Dritte). Entlastet wird die Instandhaltungsfunktion über die Auftragsabrechnung, die 

eine Art Kostenträgerrechnung für interne Aufträge darstellt. Eine eigenständige Auf-

tragsabrechnung ist notwendig, weil sich interne Aufträge aus komplexen Leistungsstruk-

turen mit Eigen- und Fremdleistungen unterschiedlichster Art zusammensetzen können.  

 

Der Anlagenverantwortliche richtet bei einer Beauftragung von Instandhaltungsleis-

tungen einen entsprechenden Auftrag in der Auftragsabrechnung ein. Sämtliche Kos-
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ten, die für die Abwicklung des Auftrags notwendig sind, werden auf diesem Auftrag er-

fasst. Die Belastungsseite des Auftrags erfasst dabei alle Fremdleistungen (bezogene 

Leistungen, eingekauftes Material) und die erbrachten Eigenleistungen. Die angefallenen 

Fertigungsstunden der Instandhaltungs-Mitarbeiter und die der eingesetzten Instandhal-

tungs-Maschinen werden mit einem Standardkostensatz, dem so genannten dispositiven 

Kostensatz der jeweiligen Kostenstelle, bewertet. Dieses Prinzip stellt sicher, dass noch 

bestehende Ineffizienzen in den leistenden Kostenstellen nicht auf die Empfängerkosten-

stellen übertragen werden. Die Entlastungsseite des Auftrags erfolgt entweder mit den im 

Auftrag aufgelaufenen Herstellkosten oder – sofern zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer ein entsprechender Verrechnungspreis vereinbart wurde bzw. bei Standardleis-

tungen ein entsprechender jahresbezogen gültiger Standardpreiskatalog greift – mit dem 

vereinbarten Verrechnungspreis. Die Sicherstellung, dass grundsätzlich keine Verrech-

nung oberhalb der angefallenen Istkosten stattfindet, erfolgt anhand einer Gesamtaus-

wertung der Instandhaltungs-Aufträge und einer Gesamtbetrachtung des Funktionsbe-

reichs Instandhaltung und unterliegt der Überprüfung durch den Infrastrukturwirtschafts-

prüfer. In der Gesamtauswertung werden die vereinbarten Verrechnungspreise (VVP), 

den Istkosten gegenübergestellt. Die Gesamtauswertung umfasst im Ergebnis alle Auf-

träge, positive und negative Abweichungen werden gegenseitig saldiert. Die Systematik 

der Erstellung der Gesamtauswertung wird im Anhang 4 zu dieser Anlage erläutert. 

 

Die Auftragsabrechnung als kaufmännisches Abrechnungssystem korrespondiert mit 

den bei den EIU vorhandenen bzw. im Aufbau befindlichen technisch-operativen Vor-

systemen in der Instandhaltung (technische Produktionsplanungs- und -

steuerungssysteme – PPS-Systeme). Die PPS-Systeme dienen zur Planung, Disposition 

und Steuerung der produktionellen Aspekte der Instandhaltungsfunktion. In der Regel 

orientiert sich die Auftragsabrechnung an diesen Vorsystemen und schafft für jeden pro-

duktionell angelegten Auftrag eine entsprechende abrechnungstechnische Grundlage in 

den kaufmännischen Systemen. Zusätzliche Merkmale des PPS-Systems wie z.B. Auf-

tragsarten (Inspektion/Wartung/Entstörung, Fehlerbeseitigung, präventive Instandhal-

tung) oder Objektarten (nach instandgehaltenen Anlagen) sind dadurch auch mit ihren 

kaufmännischen Informationen (Vorkalkulation, Abrechnungsdaten) auswertbar und ste-

hen für die Planung und Steuerung zur Verfügung. Es gibt allerdings auch Instandhal-

tungsaufträge, die nicht im PPS-System geführt werden, weil sie für die produktionelle 

Steuerung nicht relevant sind und deshalb nur originär in der Auftragsabrechnung vor-

handen sind. Auch diese Instandhaltungsaufträge werden im Rahmen des nachzuwei-

senden Mindestinstandhaltungsvolumens berücksichtigt. 
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Materialaufwand

Kostenstellenrechnung (KSR)

Anlagenführende Kostenstellen IH

LuF-relevante RKOST

Abbildung 3:
Kostenrechnerische Erfassung von Instandhaltungsleistungen
(schematische Darstellung)

Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstiger Aufwand

Summe Primäraufwand

Übrige EL FL

innerbetriebliche LV (ohne IH) ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
Gesamtkosten

IH-Aufwendungen (KSN 49+52)

AAR

HK / 
VVP

Eigenl.

BelastgEntlastg

Fremdl.

PPS-Systeme

Legende:
AAR Auftragsabrechnung
EL Eigenleistung
FL (eingekaufte) Fremdleistung
HK Herstellkosten
IH Instandhaltung
KSN Kostenstellennachweis
PPS (technische) Produktionsplanung und -steuerungssysteme
RKOST Rahmenkostenstelle
VVP Vereinbarter Verrechnungspreis

 
 

Die Abrechnung der Instandhaltungsleistungen erfolgt auf jene Kostenstelle, der die 

Anlage, an der die Instandhaltungsleistung vorgenommen wurde, zugeordnet ist. Im Kos-

tenstellen-Nachweis (KSN) dieser Kostenstelle ist für die Instandhaltungsaufwendun-

gen eine eigene KSN-Zeile vorgesehen, so dass maximale Transparenz über die Höhe 

der angefallenen Instandhaltungsaufwendungen existiert. Diese KSN-Zeile kann nicht nur 

für einzelne Kostenstellen, sondern auch gesamthaft für das gesamte Unternehmen 

und/oder organisatorische bzw. funktionale Teilbereiche ausgewertet werden. Die Abbil-

dung 4 zeigt beispielhaft einen Auszug aus dem Kostenstellen-Nachweis 2008. Un-

terstrukturen bei den verschiedenen Primärkostenarten wurden aus Platzgründen ausge-

blendet. 

 

Die Abbildung 4 verdeutlicht, dass bei Belastungen aus der Auftragsabrechnung für In-

standhaltungsleistungen eigene KSN-Zeilen eingerichtet sind. Dabei wird aus verrech-

nungstechnischen Gründen zusätzlich differenziert, ob die Belastung aus dem eigenen 

Buchungskreis (= KSN-Zeile 49) oder einem fremden Buchungskreis der eigenen Gesell-

schaft (= KSN-Zeile 52) herrührt.  
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Grundsätzlich ist es möglich, dass Instandhaltungsleistungen sowohl in der KSN-Zeile 49 

als auch der KSN-Zeile 52 nachgewiesen werden. Die KSN-Zeile 52 wird aber nur dann 

relevant, wenn für eine Gesellschaft mehrere Buchungskreise eingerichtet sind und die 

leistenden Bereiche und die empfangenden Kostenstellen in unterschiedlichen Bu-

chungskreisen organisiert sind. Dies ist für die EIU derzeit – auch nach der zusätzlichen 

Einrichtung eines Buchungskreises in der DB Netz AG für das seit dem Geschäftsjahr 

2007 dort ausgewiesene Immobiliengeschäft – nicht der Fall.  
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Abbildung 4:
Screenshot aus dem Kostenstellen-Nachweis 2008
(Auszug)

KSN-Zeile 49: 
„Belastung aus Auf-
tragsabrechnung In-
standhaltungsleistun-
gen – eigener 
Buchungskreis –“

KSN-Zeile 52: 
„Belastung aus Auf-
tragsabrechnung In-
standhaltungsleistun-
gen – fremder Bu-
chungskreis in eigener 
Gesellschaft –“
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Anhang 4 zu Anlage 7.1 

 

Detailbeschreibung zum Nachweis der Verrechnung unterhalb von Istkosten 

 

 

Prüfung Mindestinstandhaltungsbeitrag 
 

 

Für die Prüfung, ob der Mindestinstandhaltungsbeitrag erreicht worden ist,  wird 

folgende Verfahrensweise festgelegt. 

 

 

Die EIU haben sich in der LuFV II zu einem Mindestinstandhaltungsbeitrag ver-

pflichtet. 

 

 

Dieser Betrag muss werthaltig sein; er darf insgesamt nicht über den angefalle-

nen Istkosten liegen. 

 

 

Im Rahmen einer gesamthaften Betrachtung darf der Instandhaltungsbeitrag nur 

bis zur Höhe der Istkosten enthalten sein. Eine Saldierung von einzelnen Instand-

haltungsaufträgen oberhalb der Istkosten mit anderen Aufträgen unterhalb der 

Istkosten ist innerhalb der Gesamtschau grundsätzlich zugelassen. 

 

 

Instandhaltungsaufträge werden teilweise auf der Basis von Herstellkosten (auf 

Basis Dispo-KOSA) abgerechnet, teilweise auf der Basis von vereinbarten Ver-

rechnungspreisen (VVP). 

 

 

Für beide Teilbereiche gilt ebenfalls eine vorgelagerte gesamthafte Betrachtung. 

 

 

Für aktivierte Eigenleistungen im Bereich Neu- und Ausbau (Bedarfsplan) wird 

jährlich eine Auswertung erstellt und dem EBA vorgelegt, welche für die einzelnen 

Rahmenkostenstellen (RKost) jeweils Dispo-KOSA, Ist-KOSA, Herstellkosten und 

Istkosten bzw. die Differenz der letzten beiden Positionen ausweisen. 
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Eine ebensolche Auswertung ist speziell für die Instandhaltungsaufträge, die sich 

auf den Mindestinstandhaltungsbeitrag beziehen, zu erstellen und durch den IWP 

zu prüfen. 

Diese Auswertung (Block 1) enthält alle Aufträge, die sich zu Herstellkosten ver-

rechnen. 

 

Block 1 a) 

Summe der Aufträge, bei denen die Dispo-KOSA unter dem Ist-KOSA liegen 

Ermittlung des Differenzbetrages 

 

Block 1 b) 

Summe der Aufträge, bei denen die Dispo-KOSA über dem Ist-KOSA liegen 

Ermittlung des Differenzbetrages 

 

 

Für Instandhaltungsaufträge, die auf Basis von VVP verrechnet werden, wird 

ebenfalls eine gesamthafte Übersicht (Block 2) erstellt und geprüft. 

Diese Auswertung (Block 2) enthält: 

 

Block 2 a) 

Summe der Aufträge, bei denen die VVP unter den Istkosten liegen 

Ermittlung des Differenzbetrages zwischen Istkosten und VVP 

 

Block 2 b) 

Summe der Aufträge, bei denen die VVP über den Istkosten liegen 

Ermittlung des Differenzbetrages zwischen Istkosten und VVP 

 

 

Saldierungsreihenfolge: 

 

 Saldierung Block 1 a) mit Block 1 b) 

 Saldierung Block 2 a) mit Block 2 b) 

 Saldierung Saldo Block 1 mit Saldo Block 2 = Gesamtsaldo 

 

Ein positiver Gesamtsaldo stellt eine Istkostenüberschreitung im Gesamten dar 

und ist im Rahmen der LuFV in Höhe der Überschreitung nicht anrechenbar. 
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Nachweis Mindestersatzinvestitionsvolumen 

 

 

1. Die Dokumentation des „Nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolumens“ 

(§ 8.1 LuFV) erfolgt nach § 8.3 LuFV anhand der erfassten Buchungen für nachweis-

fähige Ersatzinvestitionen auf den, im Anhang 1a zu dieser Anlage verzeichneten, 

relevanten Sachanlageklassen der EIU während eines Wirtschaftsjahrs (1. Januar bis 

31. Dezember). Soweit Sachanlageklassen hiernach nur anteilig zum Nachweis des 

Mindestersatzinvestitionsvolumens relevant sind, sind die ausgewiesenen Ersatzin-

vestitionen nur anteilig nachweisfähig. Der Nachweis ist erbracht, wenn die Summe 

der nachweisfähigen Ersatzinvestitionen eines Wirtschaftsjahres die Höhe des nach 

§ 8.1 LuFV Nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolumens erreicht oder über-

schreitet.  

 

2. Der Nachweis der anrechenbaren Anlagenklassen gemäß Anlage 8.3, Anhang 1b 
wird analog geführt. 

 

3. Der Nachweis des Mindestersatzinvestitionsvolumens (Anhang 2) erfolgt durch 

Addition der für die relevanten sowie der anrechenbaren Sachanlageklassen ermittel-

ten Bruttoinvestitionen (ohne Umsatzsteuer) ohne Beiträge Dritter. In die Bruttoinves-

titionen gehen die Zugänge, Stornierungen von Zugängen, Gutschriften und Umbu-

chungen ein. Nachweiszeitraum ist das Wirtschaftsjahr.  

 

4. Die Definition der für die Dokumentation des Nachzuweisenden Mindestersatzin-

vestitionsvolumens relevanten Sachanlageklassen und die Kriterien für die Zuord-

nung einzelner Vermögensgegenstände zu diesen Sachanlageklassen im Einzelnen 

ergeben sich aus der im Anhang 3 zu dieser Anlage niedergelegten Konzernrichtlinie 

"Bilanzierung des Anlagevermögens" (RL 210). 

  

5. Sofern bei den EIU bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen (Erweite-

rung der Aktivierungsregelung seit 01.01.2009) Rückbauaufwendungen (Abbruch-, 

Transport- und  Deponiekosten) aktiviert werden, können diese Kosten über die 

Laufzeit des Vertrages bis zu einem Maximalbetrag i. H. v. 300,0 Mio. € im Rahmen 

der 1.425 Mio. € nach § 8.3 aus den tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden 

finanziert werden. 
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6. Auf die nach Ziffern 1 bis 3 ermittelten Bruttoinvestitionen ohne Beiträge Dritter für 

die relevanten Sachanlageklassen, sind zur Ermittlung des nachweisfähigen Mindes-

tersatzinvestitionsvolumens die sich aus den in Anhang 4 zu dieser Anlage aufge-

führten Sondertatbeständen ergebenden Beträge hinzuzurechnen. 

 

7. Die in den Anhängen zu dieser Anlage enthaltenen Abbildungen dienen nur der 

Erläuterung der textlichen Ausführungen. Im Zweifel gilt der schriftliche Text. 
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Verzeichnis der Anhänge zu Anlage 8.3: 

 

- Anhang 1a: Verzeichnis relevanter Sachanlageklassen 

 

- Anhang 1b: Verzeichnis der anrechenbaren Sachanlagenklassen 

 

- Anhang 2: Nachweisführung über die Systeme der Buchhaltung,  

 des Projektcontrolling und der Finanzierung 

 

- Anhang 3: Konzernrichtlinie "Bilanzierung des Anlagevermögens“ (RL 210) 

 

- Anhang 4: Sondertatbestände 



LuFV Anlage 8.3 Anhang 1a: Verzeichnis relevanter Sachanlagenklassen Stand 15.10.2014

Anlagen- 
klasse Beschreibung DB Netz Anmerkung DB St&S Anmerkung DB En Anmerkung Einzelwertdefinition und Erläuterungen Beschreibung des wesentlichen Konteninhalts                             

101000B Planungskosten

a a a
Planungsarbeiten vom Ausgestalten des Bauwunsches bis zur Ausführungsplanung:
● Beginn der Aktivierung: Zeitpunkt der Vorstandsgenehmigung oder der Genehmigung von vom 
Vorstand autorisierten Personen
● Spätestens nach Fertigstellung, sind die Planungskosten (AiB) auf die einzelnen Anlagen 
umzubuchen.
● Bei Projektänderungen oder Projektabbruch sind verlorene Planungskosten auszubuchen.

341000A Bahnkörper

a

● der Erdkörper eines Streckenabschnitts zwischen zwei Betriebsknoten/Abzweigstellen,
● der Erdkörper im Gleis- und Weichenbereich eines Betriebsknotens,
● jedes Stützbauwerk,
● jeder Durchlaß.
Als Grenze zwischen Betriebsknoten und freier Strecke gilt der geometrische Anfang/das 
geometrische Ende der ersten bzw. letzten Weiche.

Aktivierungspflichtig sind z.B.:
● der Ersatz eines Streckenabschnitts ab 1000 m Länge,
● die erstmalige oder zusätzliche Herstellung von Entwässerungsanlagen, Einfriedungen, 
Planumsschutzschichten o. dgl.,
● die Vergrößerung von Gleisabständen,
● Linienverbesserungen,
● das Vertiefen von Einschnitten und Erhöhen von Dämmen,
● Befestigung des Bahnkörpers:
● chemische Untergrundverfestigungen;
● sonstige Teile zur Befestigung des Erdkörpers, die nach dem Bau nicht mehr zugänglich sind;
● Faschinen;
● Anbau von Mutterboden;
● Anlegen und Ansäen von Rasen am Bahnkörper;
● sonstige Anpflanzungen zum Schutze gegen Rutschungen;
● Anpflanzungen zum Schutze gegen Schnee und Wind;

Der Erdkörper umfaßt alle durch Erdarbeiten hergestellten Teile des Bahnkörpers im Gleis- und 
Weichenbereich außerhalb von Tunneln und Brücken. Dazu gehören neben dem eigentlichen 
Edkörper (wie Damm, Einschnitt, Anschnitt, einschl. der Randwege, Seitengräben u. dgl.) alle 
funktional damit verbundenen Anlagenteile, wie Einfriedungen und Entwässerungsanlagen, nicht 
jedoch Stützbauwerke und Durchlässe.  Durchlässe sind Bauwerke ab 0,5 bis kleiner 2,0 m lichter 
Weite, die dazu bestimmt sind, Straßen, Wege, Gewässer u. dgl. unter Gleisanlagen hindurch zu 
führen

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Futtermauern;
Böschungspflaster;
Böschungsdrainagen;
Böschungsrampen;
Böschungsnagelungen;
Kilometersteine;
Kilometerzeichen;
Hektometersteine;
Bogentafeln;
Randwege;
unbefestigte Seitengräben;
Grabenbefestigungen;
Grabenverrohrungen;
Drainageleitungen;
Tiefenentwässerungen;
Rohrleitungen für Tagwasser;
Kanäle für Tagwasser;
Böschungsentwässerungen;
Wassertreppen;

341000B Bahnkörper AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

342100A Tunnel (außer NBS und 
Untergrundbahnen)

a

Jeder Tunnel einschl. der zugehörigen Zusatzstollen.
Zu den Tunneln zählen alle Bauwerke, die dazu dienen, Gleise unterirdisch zu führen, soweit die 
Bauwerke nicht als Brücken eingestuft sind.

Hierzu gehören:
eingleisige Tunnel;
mehrgleisige Tunnel;

Bestandteil der Einzelwerte können sein:
Abdichtungen; Bezeichnungsschilder; Entlüftungsanlagen einschl. Schächte 
(ausgenommenen maschinentechnischen Anlagen);
Entwässerungsanlagen; Firststollen; Gleisabsenkungen in Tunnel; 
Seitenstollen; Portale; Zonenschilder;

342100B Tunnel (außer NBS und 
Untergrundbahnen) AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

342200A Tunnel der 
Neubaustrecken

a

Jeder Tunnel einschl. der zugehörigen Zusatzstollen.
Zu den Tunneln zählen alle Bauwerke, die dazu dienen, Gleise unterirdisch zu führen, soweit die 
Bauwerke nicht als Brücken eingestuft sind.

Hierzu gehören:
eingleisige Tunnel;
mehrgleisige Tunnel;

Bestandteil der Einzelwerte können sein:
Abdichtungen; Bezeichnungsschilder; Entlüftungsanlagen einschl. Schächte 
(ausgenommenen maschinentechnischen Anlagen); 
Entwässerungsanlagen; Firststollen; Gleisabsenkungen in Tunnel; 
Seitenstollen; Portale; Zonenschilder;

342200B Tunnel der 
Neubaustrecken AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

342300A Tunnel U-Bahn

a  

Jeder Tunnel einschl. der zugehörigen Zusatzstollen.
Zu den Tunneln zählen alle Bauwerke, die dazu dienen, Gleise unterirdisch zu führen, soweit die 
Bauwerke nicht als Brücken eingestuft sind.

Hierzu gehören:
eingleisige Tunnel;
mehrgleisige Tunnel;

Bestandteil der Einzelwerte können sein:
Abdichtungen; Bezeichnungsschilder; Entlüftungsanlagen einschl. Schächte 
(ausgenommenen maschinentechnischen Anlagen); 
Entwässerungsanlagen; Firststollen; Gleisabsenkungen in Tunnel; 
Seitenstollen; Portale; Zonenschilder;

342300B Tunnel U-Bahn AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

342400A U-Bahnhaltepunkt

a a

Jeder Haltepunkt (U-Bahn) einschl. aller zugehörigen Einrichtungen (z. B. Bahnsteige). Hierzu gehören:
Haltepunkte der S-Bahnen;
Haltepunkte der Fernbahn;
usw.

Bestandteil der Einzelwerte können sein:
Abdichtungen; Auskleidung; Bahnsteige; Bahnsteigzugänge; Decken der 
Zwischengeschosse; Entlüftungsanlagen; Entwässerungsanlagen;  
Isolierungen;

342400B U-Bahnhaltepunkt AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

34240MA U-Bahnhaltepunkt,
modularisiert a a Anlagenhauptstammsatz

- Beinhaltet übergreifende Anlageninfomationen - Keine Buchungen von Geschäftsvorfällen
34240MB U-Bahnhaltepunkt AiB,

modularisiert a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

34240MA - Haltpunkt ohne WDB & 
Bahnsteigbelag a a U-Bahnhaltepunkt, bauliche Hülle ohne Wände, ohne Decken, ohne Böden

Nutzungsdauer 75 Jahre
34240MB - Haltpunkt ohne WDB & 

Bahnsteigbelag AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

34240MA - Haltepunkt- Wände, 
Decken & Böden (WDB) a a Verkleidungen der Wände, Decken, Böden, ohne Bahnsteigbelag

Nutzungsdauer 30 Jahre
34240MB - Haltepunkt- Wände, 

Decken & Böden (WDB) 
AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

34240MA - Haltepunkt - 
Bahnsteigbelag a a Bahnsteigbelag, ohne Wände, Decken und Böden

Nutzungsdauer 15 Jahre
34240MB - Haltepunkt - 

Bahnsteigbelag AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

343100A Bahnübergänge – Schwere 
Befestigung

a

Jede Bahnübergangsbefestigung

Bahnübergänge sind Anlagen, die Straßen und Wege höhengleich über Gleise hinwegführen.
Dazu gehören auch die Übergänge von Zufahrtswegen und Ladestraßen über Nebengleise. 

Hierzu gehören:
Abschlüsse bei Bahnübergängen, Bahnübergangsbefestigungen
Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Fertigbetonplatten;
Mosellandplatten;
Gummiplatten, (Strail) und dgl. einschl. Beischienen;
Bahnübergangsentwässerungen;
Leit- und Schutzplanken;

343100B Bahnübergänge – Schwere 
Befestigung AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

343200A Bahnübergänge – 
Mittelschwere Befestigung

a

Jede Bahnübergangsbefestigung

Bahnübergänge sind Anlagen, die Straßen undWege höhengleich über Gleise hinwegführen.
Dazu gehören auch die Übergänge von Zufahrtswegen und Ladestraßen über Nebengleise. 

Hierzu gehören:
Abschlüsse bei Bahnübergängen, Bahnübergangsbefestigungen
Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Groß- und Kleinpflaster und dgl., wassergebundene oder unbefestigte 
Decken, Beischienen, Streichbalken, Bahnübergangsentwässerungen, Leit- 
und Schutzplanken.

343200B Bahnübergänge – 
Mittelschwere Befestigung 
AiB

a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

343300A Bahnübergänge – 
Sicherungsanlagen

a

Jede technische Bahnübergangssicherung als Reisendensicherung 

Bahnübergänge sind Anlagen, die Straßen und Wege höhengleich über Gleise hinwegführen.
Dazu gehören auch Reisendensicherungsanlagen und Übergänge von Zufahrtswegen und 
Ladestraßen über Nebengleise. Bahnübergangssicherungen sind Blinklicht- und 
Lichtzeichenanlagen, Anrückmelder, Schranken und andere Absperrvorrichtungen.

Es ist z. B der Nachbau von Halbschranken, Überwachungsanlagen, Belegtmeldern o. dgl. 
aktivierungspflichtig.

Hierzu gehören:
Überwachungssignale BÜ 0 und 1; 
Straßenverkehrszeichen wie Baken usw., soweit sie Eigentum der DB AG 
sind; 
Absperrvorrichtungen wie:
Fallschranken; Schiebeschranken; Heckentore; Drehkreuze; Umlaufsperren 
und dgl; Blinklichtanlagen und Lichtzeichenanlagen mit Schranken 
(Zuggesteuerte Bahnübergangssicherungen); Blinklichtanlagen und 
Lichtzeichenanlagen ohne Schranken (Zuggesteuerte 
Bahnübergangssicherungen);
Schranken mit elektr. Antrieb (Wärterbediente Bahnübergangssicherungen);
Schranken mit mech. Antrieb (Wärterbediente Bahnübergangssicherungen);
Anrückmelder;

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Fotographische Rotlichtüberwachung; Haltlichtanlagen; Impulsgeber für 
Bahnübergangssicherung; Lichtzeichenanlagen an Bahnübergängen;  
Rotlichtüberwachungen; Sichtdreiecke; Warnbaken; Warnkreuze; 
Warnlichtanlagen; 

343300B Bahnübergänge – 
Sicherungsanlagen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

nur RNI-Anlagen
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Anlagen- 
klasse Beschreibung DB Netz Anmerkung DB St&S Anmerkung DB En Anmerkung Einzelwertdefinition und Erläuterungen Beschreibung des wesentlichen Konteninhalts                             

344100A Eisenbahnbrücke

a a

Jede Brücke
(einschl. aller zugehörigen Bestandteile, jedoch ohne hochbautechn. Einbauten).

Es sind z. B. aktivierungspflichtig:
● Erweiterungen durch zusätzliche Überbauten,
● Verbesserungen zur Erhöhung der Traglast oder der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Nur DB Netz AG u DB Station & Service AG und nur Eisenbahnbrücken:
-  Erneuerung aller Überbauten,
-  Erneuerung des überwiegenden Anteils der Widerlager.

Hierzu gehören:
Bauwerke mit Überbauten auf Lagern oder mit Gelenken ab 2,00 m 
Stützweite; Bauwerke mit Überbauten ohne Lager oder Gelenke ab 2,00 m 
lichter Weite (auch Bahnsteigunterführungen)

Bestandteile der Einzelwerte können sein:

Widerlager: mit Auflagerbänken und Flügen einschließlich Fundamenten 
und künstlichen Gründungen, Geländer, Verkleidungen der Sichtflächen, 
Treppen in oder an Widerlagern;
Pfeiler- und Stützen
Überbauten: Berührungsschutz, Gleis- und Gehwegabdeckungen, 
Besichtigungsstege, Entgleisungsschutz

Auch zu dieser Anlagenklasse gehören
z. B. 
Personentunnel, Bahnsteigunterführungen, Gepäcktunnel

344100A - Eisenbahnbrücken - 
Überbauten a a Unternummer; siehe Hauptnummer Unternummer; siehe Hauptnummer

344100A - Eisenbahnbrücken – 
Widerlager, Pfeiler a a Unternummer; siehe Hauptnummer Unternummer; siehe Hauptnummer

344100B Eisenbahnbrücke AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

344200A Strassenbrücke

a
Jede Brücke
(einschl. aller zugehörigen Bestandteile, jedoch ohne hochbautechn. Einbauten).

Hierzu gehören:
Bauwerke mit Überbauten auf Lagern oder mit Gelenken ab 2,00 m 
Stützweite; Bauwerke mit Überbauten ohne Lager oder Gelenke ab 2,00 m 
lichter Weite

344200B Strassenbrücke AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

344310A Übrige Brücken

a a

Jede Brücke
(einschl. aller zugehörigen Bestandteile, jedoch ohne hochbautechn. Einbauten).

Hierzu gehören:
Bauwerke mit Überbauten auf Lagern oder mit Gelenken ab 2,00 m 
Stützweite; Bauwerke mit Überbauten ohne Lager oder Gelenke ab 2,00 m 
lichter Weite (auch Bahnsteigunterführungen), Rohrbrücken, Fährbrücken, 
Landebrücken.

Fußgängerbrücken 
Fußgängerüberführungen
Gepäckbrücken

344310B Übrige Brücken AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

411000A Gleise überwiegend 
Holzschwellen

a

Jedes Streckengleis zwischen zwei Bahnhöfen/Abzweigstellen.
Jedes Bahnhofsgleis

Als Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke gilt der geometrische Anfang / das geometrische 
Ende der ersten bzw. letzten Weiche.

Hiernach sind u. a. auch Investitionen zur Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder 
Last als Funktionsänderungen aktivierungspflichtig. 
Darüber hinaus ist der Teilersatz von Gleisen bei Gleisabschnitten ab 1.000 m Länge 
aktivierungspflichtig.

Nur DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik:
-  Schiene (nur wenn beide Schienen erneuert werden)
-  Gleis ohne Schiene

Das Gleis besteht aus: Schienen, Schwelle und Bettung;
Zur Bettung gehören die Bettungsstoffe innerhalb des Bettungsquerschnitts, 
nicht aber die Planumschutzschicht (siehe Anlagenklasse 1100 - 
Bahnkörper). Die Bettung ist die Unterlage für das Gleis; sie besteht aus 
bestimmtem Bettungsmaterial. Sie dient der Herstellung und Erhaltung der 
nach Höhe und Richtung vorgeschriebenen Gleislage, der gleichmäßigen 
Verteilung der Kräfte und Stöße auf den Unterbau, der Erhöhung der 
Elastizität sowie Quersteifigkeit des Gleises, der Entwässerung u. der 
Durchlüftung des Oberbaus. 

NICHT zum Oberbau gehören:
Gleise:
in Hochbauten, soweit sie damit fest verbunden sind (3110 - 3200 - 
Gebäude und Hallen);
auf Arbeits- und Untersuchungsgruben (3820 - Untersuchungs- und 
Arbeitsgruben);der Kranbahnen (6500 - Hebe- und Fördermaschinen );
auf Drehscheiben und Schiebebühnen (6500 - Hebe- und 
Fördermaschinen);auf Gleiswagen (6800 - Meß-, Prüf- und 
Wägeeinrichtungen);

Bei Gleisen auf Brücken, bei denen die Unterlagsplatten ohne Verwendung 
von Schwellen oder Brückenbalken unmittelbar mit 
der Brückenkonstruktion verbunden sind, gehören zum Oberbau: 
die Schienen mit deren Befestigungsmitteln, zur Brücke: die 
Unterlagsplatten und deren Befestigung an der Brückenkonstruktion.

411000A - Gleise überw. 
Holzschwellen – Schiene a Unternummer; siehe Hauptnummer

411000A - Gleise überw. 
Holzschwellen – Gleis 
ohne Schiene

a Unternummer; siehe Hauptnummer

411000B Gleise überwiegend 
Holzschwellen AiB a siehe aktive Anlagenklasse

412000A Gleise überwiegend 
Stahlschwellen

a

Jedes Streckengleis zwischen zwei Bahnhöfen/Abzweigstellen.
Jedes Bahnhofsgleis

Als Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke gilt der geometrische Anfang / das geometrische 
Ende der ersten bzw. letzten Weiche.

Hiernach sind u. a. auch Investitionen zur Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder 
Last als Funktionsänderungen aktivierungspflichtig. 
Darüber hinaus ist der Teilersatz von Gleisen bei Gleisabschnitten ab 1.000 m Länge 
aktivierungspflichtig.

Nur DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik:
-  Schiene (nur wenn beide Schienen erneuert werden)
-  Gleis ohne Schiene

Das Gleis besteht aus: Schienen, Schwelle und Bettung;
Zur Bettung gehören die Bettungsstoffe innerhalb des Bettungsquerschnitts, 
nicht aber die Planumschutzschicht (siehe Anlagenklasse 1100 - 
Bahnkörper). Die Bettung ist die Unterlage für das Gleis; sie besteht aus 
bestimmtem Bettungsmaterial. Sie dient der Herstellung und Erhaltung der 
nach Höhe und Richtung vorgeschriebenen Gleislage, der gleichmäßigen 
Verteilung der Kräfte und Stöße auf den Unterbau, der Erhöhung der 
Elastizität sowie Quersteifigkeit des Gleises, der Entwässerung u. der 
Durchlüftung des Oberbaus. 

NICHT zum Oberbau gehören:
Gleise:
in Hochbauten, soweit sie damit fest verbunden sind (3110 - 3200 - 
Gebäude und Hallen);
auf Arbeits- und Untersuchungsgruben (3820 - Untersuchungs- und 
Arbeitsgruben);der Kranbahnen (6500 - Hebe- und Fördermaschinen );
auf Drehscheiben und Schiebebühnen (6500 - Hebe- und 
Fördermaschinen);auf Gleiswagen (6800 - Meß-, Prüf- und 
Wägeeinrichtungen);

Bei Gleisen auf Brücken, bei denen die Unterlagsplatten ohne Verwendung 
von Schwellen oder Brückenbalken unmittelbar mit 
der Brückenkonstruktion verbunden sind, gehören zum Oberbau: 
die Schienen mit deren Befestigungsmitteln, zur Brücke: die 
Unterlagsplatten und deren Befestigung an der Brückenkonstruktion.

412000A - Gleise überw. 
Stahlschwellen – Schiene a Unternummer; siehe Hauptnummer

412000A - Gleise überw. 
Stahlschwellen – Gleis 
ohne Schiene

a Unternummer; siehe Hauptnummer

412000B Gleise überwiegend 
Stahlschwellen AiB a siehe aktive Anlagenklasse

413000A Gleise überwiegend 
Betonschwellen

a

Jedes Streckengleis zwischen zwei Bahnhöfen/Abzweigstellen.
Jedes Bahnhofsgleis

Als Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke gilt der geometrische Anfang / das geometrische 
Ende der ersten bzw. letzten Weiche.

Hiernach sind u. a. auch Investitionen zur Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder 
Last als Funktionsänderungen aktivierungspflichtig. 
Darüber hinaus ist der Teilersatz von Gleisen bei Gleisabschnitten ab 1.000 m Länge 
aktivierungspflichtig.

Nur DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik:
-  Schiene (nur wenn beide Schienen erneuert werden)
-  Gleis ohne Schiene

Das Gleis besteht aus: Schienen, Schwelle und Bettung;
Zur Bettung gehören die Bettungsstoffe innerhalb des Bettungsquerschnitts, 
nicht aber die Planumschutzschicht (siehe Anlagenklasse 1100 - 
Bahnkörper). Die Bettung ist die Unterlage für das Gleis; sie besteht aus 
bestimmtem Bettungsmaterial. Sie dient der Herstellung und Erhaltung der 
nach Höhe und Richtung vorgeschriebenen Gleislage, der gleichmäßigen 
Verteilung der Kräfte und Stöße auf den Unterbau, der Erhöhung der 
Elastizität sowie Quersteifigkeit des Gleises, der Entwässerung u. der 
Durchlüftung des Oberbaus. 

NICHT zum Oberbau gehören:
Gleise:
in Hochbauten, soweit sie damit fest verbunden sind (3110 - 3200 - 
Gebäude und Hallen);
auf Arbeits- und Untersuchungsgruben (3820 - Untersuchungs- und 
Arbeitsgruben);der Kranbahnen (6500 - Hebe- und Fördermaschinen );
auf Drehscheiben und Schiebebühnen (6500 - Hebe- und 
Fördermaschinen);auf Gleiswagen (6800 - Meß-, Prüf- und 
Wägeeinrichtungen);

Bei Gleisen auf Brücken, bei denen die Unterlagsplatten ohne Verwendung 
von Schwellen oder Brückenbalken unmittelbar mit 
der Brückenkonstruktion verbunden sind, gehören zum Oberbau: 
die Schienen mit deren Befestigungsmitteln, zur Brücke: die 
Unterlagsplatten und deren Befestigung an der Brückenkonstruktion.

413000A - Gleise überw. 
Betonschwellen – Schiene a Unternummer; siehe Hauptnummer

413000A - Gleise überw. 
Betonschwellen – Gleis o. 
Schiene

a Unternummer; siehe Hauptnummer

413000B Gleise überwiegend 
Betonschwellen AiB a siehe aktive Anlagenklasse
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414000A Gleise überwiegend 
Sonderbauart

a

Jedes Streckengleis zwischen zwei Bahnhöfen/Abzweigstellen.
Jedes Bahnhofsgleis

Als Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke gilt der geometrische Anfang / das geometrische 
Ende der ersten bzw. letzten Weiche.

Hiernach sind u. a. auch Investitionen zur Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder 
Last als Funktionsänderungen aktivierungspflichtig. 
Darüber hinaus ist der Teilersatz von Gleisen bei Gleisabschnitten ab 1.000 m Länge 
aktivierungspflichtig.

Nur DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik:
-  Schiene (nur wenn beide Schienen erneuert werden)
-  Gleis ohne Schiene

Sonderbauart = ausschließlich Feste Fahrbahn. Die Anlagenklasse 414100 
"Feste Fahrbahn förderungsfähig" wurde aus finanzierungstechnischer Sicht 
gebildet. Beide Anlagenklassen beinhalten nur die Bauform Feste Fahrbahn

414000A - Gleise überw. 
Sonderbauart – Schiene a Unternummer; siehe Hauptnummer Unternummer; siehe Hauptnummer

414000A - Gleise überw. 
Sonderbauart – Gleis o. 
Schiene

a Unternummer; siehe Hauptnummer Unternummer; siehe Hauptnummer

414000B Gleise überwiegend 
Sonderbauart AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

414100A Feste Fahrbahn – 
förderungsfähig

a

Jedes Streckengleis zwischen zwei Bahnhöfen/Abzweigstellen.
Jedes Bahnhofsgleis

Als Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke gilt der geometrische Anfang / das geometrische 
Ende der ersten bzw. letzten Weiche.

Hiernach sind u. a. auch Investitionen zur Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder 
Last als Funktionsänderungen aktivierungspflichtig. 
Darüber hinaus ist der Teilersatz von Gleisen bei Gleisabschnitten ab 1.000 m Länge 
aktivierungspflichtig.

Nur DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik:
-  Schiene (nur wenn beide Schienen erneuert werden)
-  Gleis ohne Schiene

Sonderbauart = ausschließlich Feste Fahrbahn. Die Anlagenklasse 414100 
"Feste Fahrbahn förderungsfähig" wurde aus finanzierungstechnischer Sicht 
gebildet. Beide Anlagenklassen beinhalten nur die Bauform Feste Fahrbahn

414100A - Feste Fahrbahn – 
fördgsfähig – Schiene a Unternummer; siehe Hauptnummer Unternummer; siehe Hauptnummer

414100A - Feste Fahrbahn – 
fördgsfähig – Gleis ohne 
Schiene

a Unternummer; siehe Hauptnummer Unternummer; siehe Hauptnummer

414100B Feste Fahrbahn – 
förderungsfähig AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

421000A Weichen überwiegend 
Holzschwellen

a

Jede Weiche
Jede Kreuzung 

Zu den AHK gehören auch 
● Gleisstücke zwischen Weichen bis 15 m Länge je Weiche,
● an Schutzweichen anschließende unbefahrbare Stutzengleise.

Eine Weiche besteht aus: Weichengestänge, Schwellensatz und Bettung; 
Zur Bettung gehören die Bettungsstoffe innerhalb des Bettungsquerschnitts, 
nicht aber die Planumschutzschicht (siehe Anlagenklasse 1100 - 
Bahnkörper). Die Bettung ist die Unterlage für das Gleis; sie besteht aus 
bestimmtem Bettungsmaterial. Sie dient der Herstellung und Erhaltung der 
nach Höhe und Richtung vorgeschriebenen Gleislage, der gleichmäßigen 
Verteilung der Kräfte und Stöße auf den Unterbau, der Erhöhung der 
Elastizität sowie Quersteifigkeit des Gleises, der Entwässerung u. der 
Durchlüftung des Oberbaus.

421000B Weichen überwiegend 
Holzschwellen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

422000A Weichen überwiegend 
Stahlschwellen

a

Jede Weiche
Jede Kreuzung 

Zu den AHK gehören auch 
● Gleisstücke zwischen Weichen bis 15 m Länge je Weiche,
● an Schutzweichen anschließende unbefahrbare Stutzengleise.

Eine Weiche besteht aus: Weichengestänge, Schwellensatz und Bettung; 
Zur Bettung gehören die Bettungsstoffe innerhalb des Bettungsquerschnitts, 
nicht aber die Planumschutzschicht (siehe Anlagenklasse 1100 - 
Bahnkörper). Die Bettung ist die Unterlage für das Gleis; sie besteht aus 
bestimmtem Bettungsmaterial. Sie dient der Herstellung und Erhaltung der 
nach Höhe und Richtung vorgeschriebenen Gleislage, der gleichmäßigen 
Verteilung der Kräfte und Stöße auf den Unterbau, der Erhöhung der 
Elastizität sowie Quersteifigkeit des Gleises, der Entwässerung u. der 
Durchlüftung des Oberbaus.

422000B Weichen überwiegend 
Stahlschwellen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

423000A Weichen überwiegend 
Betonschwellen

a

Jede Weiche
Jede Kreuzung 

Zu den AHK gehören auch 
● Gleisstücke zwischen Weichen bis 15 m Länge je Weiche,
● an Schutzweichen anschließende unbefahrbare Stutzengleise.

Eine Weiche besteht aus: Weichengestänge, Schwellensatz und Bettung; 
Zur Bettung gehören die Bettungsstoffe innerhalb des Bettungsquerschnitts, 
nicht aber die Planumschutzschicht (siehe Anlagenklasse 1100 - 
Bahnkörper). Die Bettung ist die Unterlage für das Gleis; sie besteht aus 
bestimmtem Bettungsmaterial. Sie dient der Herstellung und Erhaltung der 
nach Höhe und Richtung vorgeschriebenen Gleislage, der gleichmäßigen 
Verteilung der Kräfte und Stöße auf den Unterbau, der Erhöhung der 
Elastizität sowie Quersteifigkeit des Gleises, der Entwässerung u. der 
Durchlüftung des Oberbaus.

423000B Weichen überwiegend 
Betonschwellen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

424000A Weichen überwiegend 
Sonderbauart

a
Jede Weiche
Jede Kreuzung 

Zu den AHK gehören auch 
● Gleisstücke zwischen Weichen bis 15 m Länge je Weiche,
● an Schutzweichen anschließende unbefahrbare Stutzengleise.

Sonderbauart = ausschließlich Feste Fahrbahn. Die Anlagenklasse 414100 
"Feste Fahrbahn förderungsfähig" wurde aus finanzierungstechnischer Sicht 
gebildet. Beide Anlagenklassen beinhalten nur die Bauform Feste Fahrbahn

424000B Weichen überwiegend 
Sonderbauart AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

312000A Empfangsgebäude

a a

Jedes Empfangsgebäude

Es sind z.B. aktivierungspflichtig:
● Erweiterungen durch Anbauten oder Aufstockungen
● Änderungen der Gebrauchs- oder Verwendungsmöglichkeiten
Zu den Hochbauten gehören alle räumlich oder funktional damit verbundenen Anlagenteile.
Dazu zählen auch Leitungen für Licht- und Kraftstrom mit Brennstellen und Leuchten, sowie 
andere Ver- und Entsorgungsleitungen bis 1 m außerhalb des Hochbaues.
Nicht zu den Hochbauten gehören die in den Hochbauten befindlichen Signal- und 
Fernmeldeanlagen sowie die nicht funktional zum Gebäude gehörenden elektro- und 
maschinentechnischen Anlagen.

Nur DB S+S:
Hierzu gehören:
Personenaufzüge innerhalb des Empfangsgebäudes
Rolltreppen innerhalb des Empfangsgebäudes
Brandmeldeanlagen
Sprinkleranlagen
Gebäudeleittechnik
usw.

Hierzu gehören nicht:
Betriebsvorrichtungen - Sie sind nicht Bestandteil der Sachanlage 
Empfangsgebäude. Sie werden eigenständig in den dafür vorgehaltenen 
Anlagenklassen bilanziert, wie z. B. 

312000B Empfangsgebäude a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

319000A Gebäude des 
Schienenweges

a a

Jedes Gebäude des Schienenwegs
Jeder Eigentumsanteil an einem Gebäude des Schienenwegs

Es sind z. B. aktivierungspflichtig:
● Erweiterungen durch Anbauten oder Aufstockungen
● Änderungen der Gebrauchs- oder Verwendungsmöglichkeiten

Zu den Gebäuden gehören alle räumlich oder funktional damit verbundenen Anlagenteile.
Dazu zählen auch Leitungen für Licht- und Kraftstrom mit Brennstellen und Leuchten, sowie 
andere Ver- und Entsorgungsleitungen bis 1 m außerhalb des Hochbaues.
Nicht zu den Gebäuden gehören die in den Gebäuden befindlichen Signal- und Fernmeldeanlagen 
sowie die nicht funktional zum Gebäude gehörenden elektro- und maschinentechnischen Anlagen.

Hierzu gehören:
Aufsichtsgebäude; Basagebäude; Blockstellengebäude; Blockgebäude; 
Rangiergebäude; Schrankenposten; Stellwerksgebäude, sonstige Gebäude 
für den Betriebsdienst;  
  

Die Blockstelle ist die Betriebsstelle der freien Strecke. Sie ist keine 
Abzweigstelle. Sie dient der techn. Sicherung der Zugfahrten in 
Blockabschnitten. Die Blockstelle kann die zusätzliche Funktion einer 
Anschlußstelle, Ausweichanschlußstelle, Deckungsstelle oder betrieblich 
als Haltepunkt erfüllen.

Aufbauten auf Bahnsteigen für bahnspezifische Zwecke, 
z. B. Aufsichtsgebäude,
Servicegebäude

319000B Gebäude des 
Schienenweges AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

319100A Gebäude des 
Schienenweges - in 
Leichtbauweise

a nur RNI-Anlagen a Gebäude des Schienenweges (siehe 319000A), jedoch in Leichtbauweise (z. B. einfache Stahl-
Glaskonstruktion - Nutzungsdauer 10 Jahre) 

Aufsichtsgebäude in Leichtbauweise in einfacher Stahl-Glaskonstruktion

319100B Gebäude des 
Schienenweges - in 
Leichtbauweise AiB

a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

322100A Überdachungen

a a
Jede Überdachung
Überdachungen sind freistehende Dächer und solche hallenartigen Bauten, bei denen mindestens 
eine Seite offen ist und bei denen keine Tore und dgl. vorhanden sind, mit denen sie geschlossen 
werden können.

Hierzu gehören ua.:
Überdachungen von Bahnsteigzu- und Abgängen
Überdachungen über Bahnsteige; 
Bahnsteigdächer; 
Bahnsteighallen;
Überdachungen über Ladebühnen, Rampen und dgl.;

322100B Überdachungen AiB a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

32210MA Überdachungen
modularisiert a nur RNI-Anlagen a Anlagenhauptstammsatz

- Beinhaltet übergreifende Anlageninfomationen - Keine Buchungen von Geschäftsvorfällen
32210MB Überdachungen AIB,

modularisiert a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

32210MA - Tragwerk a nur RNI-Anlagen a Tragwerk (= Primärkonstruktion)
Nutzungsdauer 60 Jahre

32210MB - Tragwerk AiB a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

32210MA - Dachhaut a nur RNI-Anlagen a Dachhaut (Sekundärkonstruktion)
Nutzungsdauer 30 Jahre

32210MB - Dachhaut AiB a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

322200A Überdachungen - in 
Leichtbauweise a a

Jede Überdachung
Überdachungen sind freistehende Dächer und solche hallenartigen Bauten, bei denen mindestens 
eine Seite offen ist und bei denen keine Tore und dgl. vorhanden sind, mit denen sie geschlossen 
werden können.

Wetterschutzanlagen und Wetterschutzhäuser in Leichtbauweise

RNI-Anlagen zu 
30% 

zu 30% 
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322200B Überdachungen - in 
Leichtbauweise AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

331000A Bahnsteige

a a
Jeder Bahnsteig
Jede Bahnsteigausstattung

Hierzu gehören:
Sitzmöbel, Windschutz 

Nicht zur Anlagenklasse Bahnsteige gehören z. B.:
Überdachungen, Signal- und Fernmeldeanlagen, Aufzüge und Fahrtreppen, 
Beschilderung (= Wegeleitsystem)

331000B Bahnsteige AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

33100MA Bahnsteige,
modularisiert a nur RNI-Anlagen a Anlagenhauptstammsatz

- Beinhaltet übergreifende Anlageninfomationen - Keine Buchungen von Geschäftsvorfällen
33100MB Bahnsteige AiB,

modularisiert a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

33100MA - Bahnsteigkorpus a nur RNI-Anlagen a Bahnsteigkorpus ohne Bahnsteigbelag
Nutzungsdauer 30 Jahre

33100MB - Bahnsteigkorpus AiB a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

33100MA - Bahnsteigbelag a nur RNI-Anlagen a Bahnsteigbelag ohne Bahnsteigkorpus
Nutzungsdauer 15 Jahre

33100MB - Bahnsteigbelag AiB a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

332000A Rampen und Bühnen

a a
Jede Rampe
Jede Bühne

Hier sind nur selbständige, ortsfeste Rampen und Bühnen (auch Hochrampen und Querbühnen) 
im Freien, in Hochbauten und unter Überdachungen nachzuweisen.

Hierzu gehören: 
selbstständige, ortsfeste Rampen und Bühnen (auch Hochrampen und 
Querbühnen) im Freien, in Hochbauten und unter Überdachungen; 
Freiladerampen; Ladeanlagen; Ladebühnen; Laderampen; Überladebühnen; 
Überladerampen; Umladebühnen; Umladerampen; Stütz- und Futtermauern 
an Rampen und Bühnen; 

332000B Rampen und Bühnen AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

333000A Straßen, Wege und Plätze

a

Jede Straße
Jeder Weg
Jeder Platz

Hierzu gehören:
Ladestraßen; Lagerplätze; Zufahrtswege; Rettungswege; 
Feuerwehrzufahrten; Randwege

Bestandteile der Einzelwerten können sein:
Anpflanzungen; Befestigungen;  Bürgersteige;  Erdkörper (Damm, 
Einschnitt, Stütz- und Futtermauern) soweit er nicht zum 
Bahnkörper gehört; Karrenübergänge; Ladestraßen und Zufahrten, soweit 
sie ausschließlich zu den og. 
Einzelwerten führen; Leitplanken usw.; Rampen von Straßenbrücken; 
Straßenverkehrszeichen (sofern nicht zu den Bahnübergängen gehörend); 
Absprerr- oder Zugangskontrolleinrichtungen (Schranken);

333000B Straßen, Wege und Plätze 
AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

333100A Zuwegungen zu 
Bahnsteigen a nur RNI-Anlagen a

Jede Zuwegung zum Bahnsteig
Jede Rampe als Zuwegung zum Bahnsteig

Hierzu gehören.:
Behindertengerechte Zuwegungen  zu den Bahnsteigen;
direkte Zuwegungen zum Haltepunkt;
direkte Zuwegung zum Personentunnel als reinem Bahnsteigzugang 
(Einsparung Personenaufzug)

333100B Zuwegungen zu 
Bahnsteigen - AiB a nur RNI-Anlagen a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

335310A Entwässerungskanäle

a

Entwässerungskanäle umfassen alle Bauwerke und Anlagen, die der Sammlung und Ableitung 
von Abwasser dienen.

Jedes räumlich zusammenhängende Abwassernetz
Entwässerungskanäle umfassen alle Bauwerke und Anlagen, die der Sammlung und Ableitung 
von Abwasser dienen. Hierzu gehören Entwässe-rungsleitungen (Haltungen) und 
Entwässerungskanäle, einschl. Untersuchungs- und Reinigungsschächte.

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Entwässerungskanäle/-leitungen (Haltungen) mit den dazugehörigen 
Schachtbauwerken und Zuläufen (z.B. Straßenabläufe, 
Hausanschlussleitungen)
Sonderbauwerke können sein (nicht abschließend):
Absturzbauwerke;
Enlastungsbauwerke;
Regenüberläufe;
Regenwasserrückhaltebecken;
Regenüberlaufbecken;
Regenwasserklärbecken;
Stauraumkanäle;
Düker;
Abwasserhebeanlagen;
Ein- und Auslaufbauwerke
Bauwerke/Anlagen zur Regenwasserversickerung z. B.:
Versickerungsschächte; 
Rigolen; 
Überläufe;
Sammelgruben

335310B Entwässerungskanäle AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

335320A Entwässerungskanäle - 
Beton oder Mauerwerk

a

Entwässerungskanäle umfassen alle Bauwerke und Anlagen, die der Sammlung und Ableitung 
von Abwasser dienen und die überwiegend aus Beton oder Mauerwerk bestehen.

Jedes räumlich zusammenhängende Abwassernetz
Entwässerungskanäle umfassen alle Bauwerke und Anlagen, die der Sammlung und Ableitung 
von Abwasser dienen. Hierzu gehören Entwässe-rungsleitungen (Haltungen) und 
Entwässerungskanäle, einschl. Untersuchungs- und Reinigungsschächte.

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Entwässerungskanäle/-leitungen (Haltungen) mit den dazugehörigen 
Schachtbauwerken und Zuläufen (z.B. Straßenabläufe, 
Hausanschlussleitungen)
Sonderbauwerke können sein (nicht abschließend):
Absturzbauwerke;
Enlastungsbauwerke;
Regenüberläufe;
Regenwasserrückhaltebecken;
Regenüberlaufbecken;
Regenwasserklärbecken;
Stauraumkanäle;
Düker;
Abwasserhebeanlagen;
Ein- und Auslaufbauwerke
Bauwerke/Anlagen zur Regenwasserversickerung z. B.:
Versickerungsschächte; 
Rigolen; 
Überläufe;
Sammelgruben

335320B Entwässerungskanäle - 
Beton oder Mauerwerk AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

336100A Gleisbremsen

a

Jede Gleisbremse eines Ablaufsystems Hierzu gehören auch: 
Abschlußgleisbremsen; Balkenbremsen; Rampengleisbremsen; 
Richtungsgleisbremsen; sonstige Gleisbremseinrichtungen 
Hemmschuhauswerfer siehe Oberbauanlagen); Talgleisbremsen; 
technische Spitzensicherungen (z.B. abklappbare Prellböcke); 
Zulaufgleisbremsen;

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Energieversorgung; Pumpenaggregate; Speicher und dgl.; Rohrleitungen; 
Kabel;

336100B Gleisbremsen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

336200A Rangiertechnische 
Weiterführungs- und 
Förderanlagen

a Jede rangiertechnische Weiterführungs- und Förderungsanlage eines Richtungsgleises. Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Energieversorgung; Pumpenaggregat; Speicher und dgl.; Rohrleitungen; 
Kabel;

336200B Rangiertechnische 
Weiterführungs- und 
Förderanlagen AiB

a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

336300A Gleisabschlüsse a Jeder Gleisabschluss

336300B Gleisabschlüsse AiB a siehe aktive Anlagenklasse

336400A Sonstige Rangieranlagen

a
Jede andere Rangieranlage

Hierzu gehören z. B. Ablaufberge einschl. Erdkörper oberhalb des allgemeinen Planums sowie die 
Seitenmauern der Gründungen und zugehörigen Windschutzanlagen.

Bestandteil der Einzelwerte können sein:
Energieversorgung; Futtermauern; Kabel; Pumpenaggregate; 
Rohrleitungen; Stützmauern;

336400B Sonstige Rangieranlagen 
AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

337500A Hindenburgdamm a Der Hindenburgdamm

337500B Hindenburgdamm AiB a siehe aktive Anlagenklasse

337400A Informationswegeleitsyste
m a a

Jedes Wegeleitsystem Bahnsteigs- und Bahnhofsbeschilderung, Fahrplanvitrinen, 
Wagenstandsanzeiger, Warnschilder - Gefahrenschilder, einzelne 
Informationselemente (rote Säule).

337400B Informationswegeleitsyste
m AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

344400A Hochbautechnische 
Einbauten in Brücken a a Hochbautechnische Einbauten in Brücken - analog Empfangsgebäude

Einbauten in Brückenbauwerke (z. B. Berlin-Friedrichstraße)
344400B Hochbautechnische 

Einbauten in Brücken - AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

345000A Schallschutzwände

a
Jede Schallschutzwand aller Bauarten

Erdwälle als Schallschutz gehören zum Bahnkörper

345000B Schallschutzwände AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

RNI-Anlagen zu 
30% 

zu 30% 

nur RNI-Anlagen
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431000A Signal - mechanisch

a

Alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen eines mechanischen Stellwerks, einer Block- 
oder Abzweigstelle o. dgl.,

Hierzu gehören insbesondere:
● Stelleinrichtungen,
● Block-, Melde- und Registriereinrichtungen,
● Antriebe für Signale, Weichen, Gleissperren, Riegel,
● Zugbeeinflussungs- und Zugeinwirkungseinrichtungen,
● Leitung und Kabel,
● Energieversorgung,

Hauptbestandteile der Einzelwerte können sein:
Stelleinrichtungen für mechanische Stellwerke;
Block-, Melde- und Registriereinrichtungen;
Signale, Signalbrücken und Signalausleger;
Antriebe und Zungenriegel;
Zugbeeinflussungseinrichtungen;
Zugeinwirkungseinrichtungen;
Energieversorgung;

431000B Signal - mechanisch AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

432000A Signal - elektromechanisch

a

Alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen eines elektromechnischen Stellwerks, einer 
Block- oder Abzweigstelle o. dgl.,
Jede Einheit eines fahrbaren Stellwerks (z. B. Wechselaufbau für Bedienungseinheiten mit allen 
zugehörigen signaltechnischen Anlagenteilen).

Hierzu gehören insbesondere:
● Stelleinrichtungen,
● Block-, Melde- und Registriereinrichtungen,
● Antriebe für Signale, Weichen, Gleissperren, Riegel,
● Zugbeeinflussungs- und Zugeinwirkungseinrichtungen,
● Leitung und Kabel,
● Energieversorgung,
● zentrale Systeme für Leit- und Steueraufgaben in Signalanlagen.

Hauptbestandteile der Einzelwerte können sein:
Stelleinrichtungen für elektromechanische und Druckluftstellwerke,
Block-, Melde- und Registriereinrichtungen;
Signale, Signalbrücken und Signalausleger;
Antriebe für Weichen, Gleissperren und Signale, sowie Riegel;
Zugbeeinflussungseinrichtungen;
Zugeinwirkungseinrichtungen;
Leitungen und Kabel;
Energieversorgung;

432000B Signal - elektromechanisch 
AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

433000A Signal - elektrisch

a

Alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen eines elektrischen Stellwerks, einer Block- oder 
Abzweigstelle o. dgl.,
Jede Einheit eines fahrbaren Stellwerks (z. B. Wechselaufbau für Bedienungseinheiten mit allen 
zugehörigen signaltechnischen Anlagenteilen).

Hierzu gehören insbesondere:
● Stelleinrichtungen,
● Block-, Melde- und Registriereinrichtungen,
● Antriebe für Signale, Weichen, Gleissperren, Riegel,
● Zugbeeinflussungs- und Zugeinwirkungseinrichtungen,
● Leitung und Kabel,
● Energieversorgung,
● zentrale Systeme für Leit- und Steueraufgaben in Signalanlagen.

Hauptbestandteile der Einzelwerte können sein:
Stelleinrichtungen für elektrische Stellwerke;
Block-, Melde- und Registriereinrichtungen;
Signale, Signalbrücken und Signalausleger;
Antriebe für Weichen, Gleissperren;
Zugbeeinflussungseinrichtungen;
Zugeinwirkungseinrichtungen;
Leitungen und Kabel;
Energieversorgung;

433000B Signal - elektrisch AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

43300MA Signal - elektrisch,
modularisiert

a

Alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen eines elektrischen Stellwerks, einer Block- oder 
Abzweigstelle o. dgl.,
Jede Einheit eines fahrbaren Stellwerks (z. B. Wechselaufbau für Bedienungseinheiten mit allen 
zugehörigen signaltechnischen Anlagenteilen).

Es sind z. B. Erweiterungen durch Nachbau von Gleiswechselbetrieb,
Blockeinrichtungen o. dgl. aktivierungspflichtig.
NUR DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik bei
elektrischen und elektronischen
Stellwerken:
- Bedienplatz;
- Innenanlage;
- Außenanlage;

Aktivierungsfähige Maßnahmen:
Zeitweilige Durchschaltbarkeit (Funktionsmehrung);
Einrichten von Fernsteuerbereichen (Funktionsveränderungen);
Nachrüstung punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB 90) (grundlegende 
Substanzmehrung bzw. Erweiterung durch Erhöhung der Betriebssicherheit) 
;
Nachrüstung von Gleiswechselbetrieb und Selbstblocksignalen 
(Funktionsänderung und Erweiterung).

43300MA - Bedienplatz/-systeme a siehe Beschreibung der aktiven Anlagenklassenhauptnummer • Bedien- und Stelleinrichtungen;
• Block-, Melde- und Registriereinrichtungen: 

43300MA - Innenanlagen

a

siehe Beschreibung der aktiven Anlagenklassenhauptnummer Innenanlagen: 
Rückmelder;
Meldetafeln;
Monitore;
Zugnummernfelder;
Drucker;
Gestellen;
Relais;
Relaisgruppen;
Baugruppenträger;
Oktiken;
Feldern;
Sicherungen;
Meldelampen;
Innenkabeln;
Innenleitungen;

43300MA - Außenanlagen

a

siehe Beschreibung der aktiven Anlagenklassenhauptnummer • Signale: 
• Lichtpunkte der elektrischen, Propan- und Petroleum-Signalbeleuchtung. 
• Alle nicht genannten ortsfesten Signale des Signalbuches ausgenommen 
BÜ O und BÜ 1 (vgl. Anlagenklassen 1410 - 1430 - Bahnübergänge). 
• Signalbrücken einschl. der Fundamente;
• Signalausleger einschl. der Fundamente;  
• Antriebe für Weichen, Gleissperren und Signale sowie Riegel: 
• Zugbeeinflussungseinrichtungen: 
• Zugeinwirkungseinrichtungen: 
• Leitungen und Kabel: 
• Energieversorgung:
• Akkumulatoren Schlüsselwerke; 
• Signalflügelkupplungen; 
• Weichenriegel; • Weichenhebel; 
• Weichenhandschlösser; • Weichengrenzzeichen; 
• Weichenbockschlösser;• Weichenböcke; 
• Sperrklötze; 
• Spannwerke; 
• Signalhebel; 
• Signalscheibenkupplungen; 
• Signalflügelstromschließer;  
• Scheibenstromschließer; 
• Scheibenkupplungen; 
• Indusi - Einrichtungen am Gleis; 
• Kennzeichen nach dem Signalbuch; 
• Fahrbare Stellwerke für Baumaßnahmen;
• Flügelkupplungen;
• Flügelstromschließer;  
• Hebelwerke; 

43300MB Signal - elektrisch
modularisiert - AIB a siehe aktive Anlagenklasse

434000A Signal - Elektronisch

a

Alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen eines elektronischen Stellwerks, einer Block- 
oder Abzweigstelle o. dgl.,
Jede Einheit eines fahrbaren Stellwerks (z. B. Wechselaufbau für Bedienungseinheiten mit allen 
zugehörigen signaltechnischen Anlagenteilen).
Hierzu gehören insbesondere:
● Stelleinrichtungen,
● Block-, Melde- und Registriereinrichtungen,
● Antriebe für Signale, Weichen, Gleissperren, Riegel,
● Zugbeeinflussungs- und Zugeinwirkungseinrichtungen,
● Leitung und Kabel,
● Energieversorgung,
● zentrale Systeme für Leit- und Steueraufgaben in Signalanlagen.

Hauptbestandteile der Einzelwerte können sein:
Stelleinrichtungen für elektronische Stellwerke (mit elektronischen bzw. 
Relais-Schalteinrichtungen für Signale);
Anpasssung an andere Signalanlagen, sowie Melde- und 
Registriereinrichtungen;
Signale (ohne elektronische bzw. Relais-Schalteinrichtungen), 
Signalbrücken und Signalausleger;
Antriebe für Weichen, Gleissperren (ohne Anpassung);
Zugbeeinflussungseinrichtungen;
Zugeinwirkungseinrichtungen;
Lichtwellenleiter und Kabel;
Energieversorgung;

434000B Signal - Elektron. AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

43400MA Signal - elektronisch,
modularisiert

a

Alle signaltechnischen Innen- und Außenanlagen eines elektrischen Stellwerks, einer Block- oder 
Abzweigstelle o. dgl.,
Jede Einheit eines fahrbaren Stellwerks (z. B. Wechselaufbau für Bedienungseinheiten mit allen 
zugehörigen signaltechnischen Anlagenteilen).

Es sind z. B. Erweiterungen durch Nachbau von Gleiswechselbetrieb,
Blockeinrichtungen o. dgl. aktivierungspflichtig.
NUR DB Netz AG:
Differenzierung der og. Aktivierungsfähigkeit entsprechend der Abschreibungsmethodik bei
elektrischen und elektronischen
Stellwerken:
- Bedienplatz;
- Innenanlage;
- Außenanlage;

Aktivierungsfähige Maßnahmen:
Zeitweilige Durchschaltbarkeit (Funktionsmehrung);
Einrichten von Fernsteuerbereichen (Funktionsveränderungen);
Nachrüstung punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB 90) (grundlegende 
Substanzmehrung bzw. Erweiterung durch Erhöhung der Betriebssicherheit) 
;
Nachrüstung von Gleiswechselbetrieb und Selbstblocksignalen 
(Funktionsänderung und Erweiterung).

43400MA - Bedienplatz/-systeme a siehe Beschreibung der aktiven Anlagenklassenhauptnummer • Bedien- und Stelleinrichtungen;
• Block-, Melde- und Registriereinrichtungen: 
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43400MA - Innenanlagen

a

siehe Beschreibung der aktiven Anlagenklassenhauptnummer Innenanlagen: 
Rückmelder;
Meldetafeln;
Monitore;
Zugnummernfelder;
Drucker;
Gestellen;
Relais;
Relaisgruppen;
Baugruppenträger;
Oktiken;
Feldern;
Sicherungen;
Meldelampen;
Innenkabeln;
Innenleitungen;

43400MA - Außenanlagen

a

siehe Beschreibung der aktiven Anlagenklassenhauptnummer • Signale: 
• Lichtpunkte der elektrischen, Propan- und Petroleum-Signalbeleuchtung. 
• Alle nicht genannten ortsfesten Signale des Signalbuches ausgenommen 
BÜ O und BÜ 1 (vgl. Anlagenklassen 1410 - 1430 - Bahnübergänge). 
• Signalbrücken einschl. der Fundamente;
• Signalausleger einschl. der Fundamente;  
• Antriebe für Weichen, Gleissperren und Signale sowie Riegel: 
• Zugbeeinflussungseinrichtungen: 
• Zugeinwirkungseinrichtungen: 
• Leitungen und Kabel: 
• Energieversorgung:
• Akkumulatoren Schlüsselwerke; 
• Signalflügelkupplungen; 
• Weichenriegel; • Weichenhebel; 
• Weichenhandschlösser; • Weichengrenzzeichen; 
• Weichenbockschlösser;• Weichenböcke; 
• Sperrklötze; 
• Spannwerke; 
• Signalhebel; 
• Signalscheibenkupplungen; 
• Signalflügelstromschließer;  
• Scheibenstromschließer; 
• Scheibenkupplungen; 
• Indusi - Einrichtungen am Gleis; 
• Kennzeichen nach dem Signalbuch; 
• Fahrbare Stellwerke für Baumaßnahmen;
• Flügelkupplungen;
• Flügelstromschließer;  
• Hebelwerke; 

43400MB Signal - elektronisch
modularisiert - AIB a siehe aktive Anlagenklasse

435000A Signal - Steuerungen

a

Jede signaltechnische Steuerungsanlage Hauptbestandteile der Einzelwerte können sein:
Bedien- und Stelleinrichtungen sowie programmierbare Leit- und 
Steuereinrichtungen für Signalanlagen (RZÜ, Ablaufanlagen),  mit zentraler 
oder dezentraler Verarbeitung, eingeschlossen sind: 
Hardware: Zentraleinheiten; dezentrale Leit- und Steuereinrichtungen; 
Schränke; Kabelabschlußgestelle; Gestelle; Baugruppenträger; 
Baugruppen; Innenkabel; Innenleitungen; 
Software: jede zum Betrieb, zur Fortentwicklung, Dokumentation und 
Datenpflege erforderliche Software;

Melde- und Registriereinrichtungen und Anschalteinrichtungen:
Speicher; Blattschreiber; Drucker; Plotter; Monitore; 
Anpassungen an vorhandene Signalanlagen; Schalthäuser; 
Kabelabschlußgestelle; Baugruppenträger; Baugruppen; Innenkabel; 
Innenleitungen;

Energierversorgungsanlagen für zentrale Systeme:
Batterien; Umformer; Gleichrichter für RZÜ und Ablaufanlagen; 
unterbrechungsfreie Energieversorgungsanlagen (UEV-Anlagen);

Einrichtungen in Signalanlagen, die nicht Datenverarbeitungsanlagen zur 
Durchführung mathematischer, umformender, übertragender und 
peichernder Operationen sind und nicht als Steuerungsteil und dgl. 
(Mikroprozessor) zu einer anderen Sachanlage der Signaltechnik gehören 
(nur Innenanlagen).

Anlagen für Leit- und Steueraufgaben in den Außenstellen; 
Kabelabschlußstelle; Baugruppen; Baugruppenträger; Innenkabel; 
Innenleitungen;

435000B Signal - Steuerungen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441100A Fernmeldeanlagen – 
Freileitungen a

Jede Freileitungslinie zwischen zwei Knotenbahnhöfen. Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Gestänge und Zubehör; Isolatoren; Buntmetall-Freileitungen mit blanken 
und isolierten Kupfer- und Bronzeleitungen; Freileitungseinführungen; 
Blitzschutzeinrichtungen; Stahlfreileitungen mit blanken Stahl- und 
Stahlkupferleitungen; Blitzschutzeinrichtungen;

441100B Fernmeldeanlagen – 
Freileitungen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441200A Fernmeldeanlagen – 
Bahnhofskabel

a
Jedes Bahnhofsfernmeldekabel eines Bahnhofs vom Kabelendgestell bis zur Klemmleiste. Bestandteile der Einzelwerte können sein:

Bahnhofsfernmeldekabel einschl.: 
Kabelzubehör; Kabelschränke; Kabelgestelle; Kabelendverschlüsse; 
Kabelverzweiger; Kabelmuffen; Kabelgräben; Kabeltröge; Kabelrohrzüge; 
Kabelabdeckungen; Kabelschächte; Fernsprechüberträger;

441200B Fernmeldeanlagen – 
Bahnhofskabel AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441300A Fernmeldeanlagen – 
Streckenkabel

a

Jedes Streckenfernmeldekabel zwischen zwei Volleinführungen. Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Streckenfernmeldekabel (auch bahneigene Kabeladern in 
Gemeinschaftskabeln, z.B. mit der Autobahn- oder 
Wasserstraßenverwaltung) einschl. Zubehör: Stichkabel; Kabelschränke; 
Kabelgestelle; Kabelendverschlüsse; Kabelverzweiger; Pupinspulen; 
Kabelmuffen (auch Kondensatormuffen); Kabelgräben; Kabeltröge; 
Kabelrohrzüge; Kabelabdeckungen; Kabelschächte; Fernsprechüberträger;

441300B Fernmeldeanlagen – 
Streckenkabel AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441400A Fernmeldeanlagen – 
Richtfunkanlagen

a

Alle fernmeldetechnischen Einrichtungen:
● einer Richtfunkanlage,

Hierzu gehören:
Richtfunk-Sende-/Empfangsanlagen; S/E-Betriebsreserven; Funkanlagen; 
Sendetürme; Antennentürme; 

Bestandteile von Einzelwerten können sein:
Antennenträger; Antennen; Funkmikrofone; Antennenkabel einschl. 
Stromversorgungseinrichtungen für Richtfunkanlagen; auch die zum Betrieb 
der Fernmeldeanlage erforderliche Einrichtungen.

441400B Fernmeldeanlagen – 
Richtfunkanlagen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441500A Fernmeldeanlagen – 
ortsfeste Anlagen des 
Zugbahnfunks a

Alle fernmeldetechnischen Einrichtungen:
● einer ortsfesten Anlage des Zugbahnfunks,

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Sende- bzw. Empfangsfunkanlagen in ZBF-Streckenfunkstellen einschl.: 
Antennenträger; Antennen; Antennenkabel; Bedienpulte für ZBF-Zentralen: 
ZBF-ZÜ-Übernahmeeinrichtungen; ZBF-Nachrichtenspeicher; ZBF-
Streckenverteiler: Kleinbediengerät; Stromversorgungseinrichtungen für 
ortsfeste ZBF-Anlagen.;

441500B Fernmeldeanlagen – 
ortsfeste Anlagen des 
Zugbahnfunks AiB

a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441600A Fernmeldeanlagen – 
Übertragungstechnik

a
Alle fernmeldetechnischen Einrichtungen:
● der Übertragungstechnik

Hierzu gehören:
NF-Verstärker: End- und Zwischenverstärker; NLT- und Gebelverstärker; 
TF-, PCM- und Bildübertragungseinrichtungen (Video-Bildverstärker); 
Fernschreib- und Datenübertragungssysteme (wie WT und Modem); 
Fernwirkeinrichtungen (wie Mehrfachtonfrequenz- und 
Zeitmultiplexsysteme); Fernwahlübertragungseinrichtungen; 
Niederfrequenzverstärkeranlagen; Trägerfrequenzeinrichtungen; 

441600B Fernmeldeanlagen – 
Übertragungstechnik AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441700A Fernmeldeanlagen – 
Fernsprech-, Fernschreib- 
und 
Datenvermittlungsanlagen

a

Alle fernmeldetechnischen Einrichtungen:
● einer Fernsprechwählanlage,
● einer Fernschreibwählanlage,
● einer rechnergesteuerten Datenvermittlungsanlage,

Hierzu gehören:
Fernsprechwählanlagen; Fernschreibwählanlagen; 
Datenvermittlungsanlagen; sonstige Fernsprech- und 
Fernschreibeinrichtungen; Vermittlungsstellen MSC/R-VSt (Fahrdienstleiter 
untereinander über GSM-R und zu Festnetz); Parametrierungsanlagen 
(Konfiguration von ortsfesten Endgeräte bei Fahrdienstleitern); 
Betriebsfernmeldeanlagen

Bestandteile nachfolgender Einzelwerte können sein: 
Fernsprechwählanlagen (ehem. Basa und Kleinbasa) mit: Wählern; 
Übertragungen; Abfrageplätzen; Prüfeinrichtungen; Meßeinrichtungen; 
Verteilereinrichtungen; Sondereinrichtungen; Zusatzeinrichtungen; 
Gebührenerfassungen; BF80-Anlagen; einschl. 
Stromversorgungseinrichtungen;
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Anlagen- 
klasse Beschreibung DB Netz Anmerkung DB St&S Anmerkung DB En Anmerkung Einzelwertdefinition und Erläuterungen Beschreibung des wesentlichen Konteninhalts                             

441700B Fernmeldeanlagen – 
Fernsprech-, Fernschreib- 
und 
Datenvermittlungsanlagen 
AiB

a
siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441810A Fernmeldeanlagen – 
besondere

a a nur gültig für 
BOS-Funk

Alle fernmeldetechnischen Einrichtungen:
● eines zentralen Systems für Leit- und Steueraufgaben, 
● eines Zuglaufanzeigers,
● einer ortsfesten Lautsprecheranlage,
● einer Rohrpostenanlage,                                                                                                                                                                                                                                                                    
● BOS-Funk,
● einer Brandmeldeanlage.
Jede weitere besondere Fernmeldeanlage mit allen funktional damit verbundenen Anlagenteilen.
Zum Kabel gehören auch Kabelzubehör, wie Kabelschränke und -gestelle, Kabelendverschlüsse 
und -verzweiger, Kabelmuffen, ferner Kabelgräben, -tröge, -rohrzüge, -abdeckungen und -
schächte, Fernsprechüberträger.

Konteninhalt DB Netz: Telekontrollsystem FÜSTE (Fernüberwachung und 
Steuerung technischer Einrichtungen); DV - Verkabelung;  
Zusatzkomponenten Leittechnik Betriebszentralen; BZ-Hochrüstung TK-
Arbeitsplätze; D-WL-Anlagen an Bahnübergängen mit allem Zubehör
Station&Service: Zugabfertigungsanlagen (mehrere Kameas und Monitore 
für die Zugabfertigung auf einer Übertragungstechnik)
Webcams, Videoüberwachungsanlagen, Funkgeräte, Videowall, 
Bildschirme/Fernsehanlagen auf Bahnsteigen, LON-Technik, 3-S-Technik, 3-
S-Zentralen, technische Datenserver

441810B Fernmeldeanlagen – 
besondere AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441845A Fernmeldeanlagen 
besondere LuFV a a Sonstige Fernmeldeanlagen - FIA (Fahrgastinformationsanlagen); 

- Infostelen auch mit Monitor, 
- Beschallungsanlagen, 

441845B Fernmeldeanlagen 
besondere LuFV AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441820A Fernmeldeanlagen – 
Uhrenanlagen a a Jede Uhrenanlage im Bahnhof. Die weit überwiegende Anzahl befindet sich auf den Bahnsteigen.

441820B Fernmeldeanlagen – 
Uhrenanlagen AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

441830A Heißläuferortungsanlagen

a

Alle fernmeldetechnischen Einrichtungen:
● einer Heißläuferortungsanlage,

Heißläuferortungsgeräte sind Geräte zur Ermittlung heißgelaufener 
Achslager. Sie werden neben dem Gleis aufgestellt. Die Ortung kann durch 
Erfassung der Wärmestrahlung (Infrarotindikator) erfolgen.

Hierzu gehören:
Heißläuferortungsanlagen mit ihren Gleisausrüstungen (Abtaster, 
Schienenkontakte); Flachstellenortungsanlagen mit ihren Gleisausrüstungen 
(Abtaster,  Schienenkontakte); Festbremsortungsanlagen mit ihren 
Gleisausrüstungen (Abtaster, Schienenkontakte);

Bestandteile der Einzelwerte können sein:
Schalthauseinrichtungen: Zentralelektronik; Übertragungssysteme; 
Stellwerksausrüstungen: Übertragungssysteme; Steuereinheiten; 
Stromversorgung; Anzeigeeinheiten; Bedieneinheiten;

441830B Heißläuferortungsanlagen 
AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

451200A Bahnstromanlagen - 
Energieerzeuger (LuFv)

a a

Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom  (Traktionsenergie):
Alle elektrotechn. Anlagen einer Bahnstromverteilungsanlage bzw. eines Gleichrichterwerkes der 
S-Bahn.
Alle der Frequenzumwandlung zu Traktionstrom dienenden elektrotechn. Anlagen.

Ausgenommen Anlagenteile von Bahnstromverteilungsanlagen, die als Sachgesamtheit einer 
anderen Anlagenklasse zugeordnet werden können ( z.B. Schaltanlagen).

Hierzu gehören:
Stationsleittechnik; Leittechnik, Energie-Management-Komponente (EMK)  
Umspanner (z.B. S-Bahn, Unterwerke, Gleichrichterwerke, Umformer- / 
Umrichterwerke);
Kompensationsanlage;
Eigenbedarfsanlage der Schaltanlagen,  Umformer- / Umrichterwerke;
Werkumspanner;
Erdschlusslöschspule;
Umrichter dezentral / zentral;
Umformersätze;
Pilotsignal, autarke Regelung;
Fernwirkunterstation;
OLSP (Zentrale, Unterstationen, TK-Anlagen)
Gleichrichter;
Fernwirkeinrichtungen;

451200B Bahnstromanlagen - 
Energieerzeuger (LuFv) 
AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse

451210A Bahnstromanlagen - 
Netzleitstellen (LuFV)

a a
Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom  (Traktionsenergie):
Leitstellen zur Netzbetriebsführung.

Diese Anlagen dienen der Überwachung und Steuerung der 15-kV-Oberleitungs- und 110-kV-
Bahnstromleitungsnetze, der Gleichstrom-Bahnen (S-Bahn) sowie der Umformer / Umrichterwerke

Hierzu gehören:
Prozessrechneranlagen, Prozessanschaltung, Videowand für die 
Netzbetriebsführung, Umsetzer, Fernüberwachung (Umformer / Umrichter)

451210B Bahnstromanlagen - 
Netzleitstellen (LuFV) AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

451300A Bahnstromanlagen - 
Schaltanlagen (LuFV)

a a
Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom (Traktionsenergie):
Bahnstrom-Schaltanlagen

Hierzu gehören:
Schaltanlagen 16,7Hz (110-kV-Schaltanlagen, 15-kV-Schaltanlagen) in 
Unterwerken, Schaltwerken, Schaltposten;
WS- / GS-Schaltanlagen und Kuppelstellen der Gleichstrom S-Bahn;
WS-Schaltanlagen in Umformer- / Umrichterwerken

451300B Bahnstromanlagen - 
Schaltanlagen (LuFV) AiB a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

451400A Bahnstromanlagen - 
Schutzeinr. Strom (LuFV) 

a a

Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom (Traktionsenergie):
Alle der Bahnstromverteilung dienenden Schutzeinrichtungen.(in Bahnstromverteilungsanlagen 
und  Gleichrichterwerken der S-Bahn).
Alle der Frequenzumwandlung zu Traktionstrom dienenden Schutzeinrichtungen.

Hierzu gehören 
Sammelschienenschutz;
Übergeordneter Schutz;
Oberleitungsschutz;
Umspanner- /Trafoschutz;
Bahnstromleitungsschutz;
Netzschutz Gleichstromversorgung (S-Bahn);
Maschinenschutz;
Parallelschaltgerät;
Synchronisiergerät (Maschinen)

451400B Bahnstromanlagen - 
Schutzeinr. Strom (LuFV) 
AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse Bahnstromkabel (Hochspannung)

451500A Bahnstromanlagen - 
Freileitung und Kabel 
(LuFV)

a a

Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom (Traktionsenergie):
Alle Hochspannungs-Leitungen/-kabel zum Transport von Bahnenergie (16,7Hz / Gleichstrom)

Hierzu gehören:
Bahnstromfernleitungen inkl. Kabel (Hochspannung);
Verbindungsleitungen und -kabel zwischen Schaltanlagen;
Leitungsmasten; Leiterseil; Erdseil;
Fundamente, Isolatoren; Armaturen;
Kabel; Kabelanlagen; Kabelführungssysteme;
Gleichstromkabel (DB Netz AG)

451500B Bahnstromanlagen - 
Freileitung und Kabel 
(LuFV) AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

451100A Bahnstromanlagen - Fahr- 
und Speiseleitungen 

a

Elektro-technische Anlagen für Bahnstrom
Fahr- und Speiseleitungsanlagen
● alle Oberleitungsanlagen / alle Stromschienenanlagen eines Streckenabschnitts zw. zwei 
Betriebsknoten / Abzweigstellen,
● alle Oberleitungsanlagen / alle Stromschienenanlagen im Gleis- und Weichenbereich eines 
Betriebsknotens,
Als Grenze zw. Betriebsknoten und freier Strecke gilt: 
● bei Oberleitungsanlagen die Schaltabschnittsgrenze,
● bei Stromschienenanlagen der geometr. Anfang / das geometr. Ende der ersten bzw. letzten 
Weiche,
Der Teilersatz von Fahr- und Speiseleitungen bei Streckenabschnitten ab 1.000 m Länge ist 
aktivierungspflichtig.

Hierzu gehören:
Oberleitungs- und Stromschienenanlagen einschl.:
Fundamente;
Masten;
Gräben;
Schächte;
Mastschalter;
Steuertafeln;
Steuerkabel;

alle Speise- und sonstigen Leitungen für Bahnstrom auf 
Oberleitungsgestänge.

Speiseleitungen bis 500 m Länge auf eigenem Gestänge oder verkabelt

451100B Bahnstromanlagen - Fahr- 
und Speiseleitungen AiB a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

452200A Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Schaltanlagen

a a

Jede von einer Einspeisestelle (aus VNB/ÜNB-Netz oder eigenem Kraftwerk) beschickte 50-Hz 
Licht- und Kraftstromanlage.

50-Hz Elektrotechnische Schaltanlagen und Hauptverteilungen für Licht-, 
Kraftstrom.

Hierzu gehören:
Schaltanlagen; Regelanlagen; Steueranlagen; 
Blindstromkompensationsanlagen;

Zu den elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom gehören auch 
die Fundamente, bei Leitungen auch Masten, Gräben, Schächte u.dgl., 
ferner die nicht selbständigen Schalt-, Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen, bei Leitungen auch die Masten, Gräben, Schächte 
u.dgl.

452200B Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Schaltanlagen AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

452300A Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Versorgungsnetze

a a

Jedes Stromversorgungsnetz Hierzu gehören:
Versorgungsnetze

Zu den elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom gehören auch 
die Fundamente, bei Leitungen auch Masten, Gräben, Schächte u.dgl., 
ferner die nicht selbständigen Schalt-, Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen, bei Leitungen auch die Masten, Gräben, Schächte 
u.dgl.

452300B Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Versorgungsnetze AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

nur RNI-Anlagen

nur RNI-Anlagen
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452400A Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Energieverbraucher, 
überwiegend ohmisch

a

Jede elektrotechnische Anlage für Licht- und Kraftstrom Hierzu gehören:
Energieverbraucher, überwiegend ohmisch:
elektr. Weichenheizung;

Zu den elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom gehören auch 
die Fundamente, bei Leitungen auch Masten, Gräben, Schächte u.dgl., 
ferner die nicht selbständigen Schalt-, Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen, bei Leitungen auch die Masten, Gräben, Schächte 
u.dgl.

452400B Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Energieverbraucher, 
überwiegend ohmisch AiB

a
siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

452500A Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Beleuchtungsanlagen

a a

Jede Beleuchtungsanlage Hierzu gehören:
Bahnsteigbeleuchtung;
Außenbeleuchtungsanlagen;
Tunnelorientierungsbeleuchtung (TOB) seit 01.01.2002;
Tunnelsicherheitsbeleuchtung (TSB) seit 01.01.2002;

Gleisfeldbeleuchtung
Tunnelbeleuchtung

Zu den elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom gehören auch 
die Fundamente, bei Leitungen auch Masten, Gräben, Schächte u.dgl., 
ferner die nicht selbständigen Schalt-, Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen, bei Leitungen auch die Masten, Gräben, Schächte 
u.dgl.

452500B Licht- und 
Kraftstromanlagen – 
Beleuchtungsanlagen AiB a a

siehe aktive Anlagenklasse siehe aktive Anlagenklasse

612000A Hebe- und 
Fördermaschinen

a a

Jede Hebe- und Fördermaschine

Zu den maschinentechnischen Anlagen gehören auch deren Fundamente (bei Kranen und 
Schiebebühnen auch die Kranbahnen und Schiebebühnenfelder – einschl. Stützen und 
Kranbahnträger – soweit sie nicht Konstruktivteil der Hochbauten u.dgl. sind).

Hierzu gehören:
Kräne ohne Spreader, einschließlich: 
Gleise der Kranbahnen;
Hebebühnen;
Aufgleiseinrichtungen, kraftbetriebene;
Überladebrücken;
Lastenaufzüge;
Winden mit Kraftantrieb;
Personenaufzüge außerhalb von Gebäuden;
Drehscheiben, einschließlich:
Gleise auf Drehscheiben; 
Schiebebühnen, einschließlich:
Gleise auf Schiebebühnen;
Wagenkipper für Schienenfahrzeuge;
Handgepäckförderbänder;
Treppenlifte;
Umschlaggerät;
Kranverlängerungen;
Spreader;
Brückenbefahrgerät;

612000B Hebe- und 
Fördermaschinen AiB a a siehe aktive Anlagenklasse

612100A Hebe- und 
Fördermaschinen - 
Rolltreppen

a a Jede Rolltreppe, sofern nicht innerhalb eines Gebäudes

612100B Hebe- und 
Fördermaschinen - 
Rolltreppen AiB

a a siehe aktive Anlagenklasse
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LuFV II, Anlage 8.3, Anhang 1b Stand: 15.10.2014

Verzeichnis der anrechenbaren Anlagenklassen LuFV

DB Netz AG (einschließlich RNI)

211000A Grundstücke DBAG

212100A Grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken v. fremden Dritten

212200A Grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken v. DB AG Konzernunternehmen

312000A Empfangsgebäude (70%)*

312000B Empfangsgebäude AiB (70%)*

31200MA Empfangsgebäude modularisiert

31200MB Empfangsgebäude modularisiert AiB

314000A Energieversorgungsgebäude

314000B Energieversorgungsgebäude AiB

334000A Wasserversorgung

334000B Wasserversorgung AiB

335100A Abwasserreinigungsanlagen

335100B Abwasserreinigungsanlagen AiB

335200A Waschplatten und Reinigungsbühnen für Schienenfahrzeuge

335200B Waschplatten und Reinigungsbühnen für Schienenfahrzeuge AiB

451215A Bahnstromanlagen - Leitstellen Erzeuger

451215B Bahnstromanlagen - Leitstellen Erzeuger AiB

451305A Bahnstromanlagen - Schaltanlagen

451305B Bahnstromanlagen - Schaltanlagen AiB

451405A Bahnstromanlagen - Schutzeinr. Strom

451405B Bahnstromanlagen - Schutzeinr.Strom AiB

452100A Licht- und Kraftstromanlagen

452100B Licht- und Kraftstromanlagen AiB

732000A Servicepoint

732000B Servicepoint AiB

* nicht mit BKZ Bund finanzierbar
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LuFV II, Anlage 8.3, Anhang 1b Stand: 15.10.2014

Verzeichnis der anrechenbaren Anlagenklassen LuFV

DB Station & Service AG

211000A Grundstücke DBAG

212100A Grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken v. fremden Dritten

212200A Grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken v. DB AG Konzernunternehmen

312000A Empfangsgebäude (70%)*

312000B Empfangsgebäude AiB (70%)*

31200MA Empfangsgebäude modularisiert

31200MB Empfangsgebäude modularisiert AiB

333000A Straßen, Wege und Plätze

333000B Straßen, Wege und Plätze AiB

335310A Entwässerungskanäle

335310B Entwässerungskanäle AiB

335320A Entwässerungskanäle - Beton oder Mauerwerk

335320B Entwässerungskanäle - Beton oder Mauerwerk AiB

345000A Lärmschutzbauten

345000B Lärmschutzbauten AiB

441600A Fernmeldeanlagen – Übertragungstechnik
441600B Fernmeldeanlagen – Übertragungstechnik AiB
441700A Fernmeldeanlagen – Fernsprech-, Fernschreib- und Datenvermittlungsanlagen
441700B Fernmeldeanlagen – Fernsprech-, Fernschreib- und Datenvermittlungsanlagen AiB
441810A Fernmeldeanlagen – besondere (Ausnahme: BOS-Funk)
441810B Fernmeldeanlagen – besondere AiB (Ausnahme BOS-Funk)
452100A Licht- und Kraftstromanlagen

452100B Licht- und Kraftstromanlagen AiB

452400A Licht- und Kraftstromanlagen – Energieverbraucher, überwiegend ohmisch
452400B Licht- und Kraftstromanlagen – Energieverbraucher, überwiegend ohmisch AiB
732000A Servicepoint

732000B Servicepoint AiB

* nicht mit BKZ Bund finanzierbar
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Verzeichnis der anrechenbaren Anlagenklassen LuFV

DB Energie GmbH

211000A Grundstücke DBAG

212100A Grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken v. fremden Dritten

212200A Grundstücksgleiche Rechte an Grundstücken v. DB AG Konzernunternehmen

314000A Energieversorgungsgebäude

314000B Energieversorgungsgebäude AiB

333000A Straßen, Wege und Plätze

333000B Straßen, Wege und Plätze AiB

334000A Wasserversorgung

334000B Wasserversorgung AiB

335100A Abwasserreinigungsanlagen

335100B Abwasserreinigungsanlagen AiB

335310A Entwässerungskanäle

335310B Entwässerungskanäle AiB

335320A Entwässerungskanäle - Beton oder Mauerwerk

335320B Entwässerungskanäle - Beton oder Mauerwerk AiB

441810A Fernmeldeanlagen – besondere
441810B Fernmeldeanlagen – besondere AiB
441845A Fernmeldeanlagen besondere LuFV

441845B Fernmeldeanlagen besondere LuFV AiB

451205A Bahnstromanlagen - Energieerzeuger u. Umformer 1)

451205B Bahnstromanlagen - Energieerzeuger u. Umformer AiB 1)

451215A Bahnstromanlagen - Leitstellen Erzeuger

451215B Bahnstromanlagen - Leitstellen Erzeuger AiB

451305A Bahnstromanlagen - Schaltanlagen

451305B Bahnstromanlagen - Schaltanlagen AiB

451405A Bahnstromanlagen - Schutzeinr. Strom

451405B Bahnstromanlagen - Schutzeinr.Strom AiB

452100A Licht- und Kraftstromanlagen

452100B Licht- und Kraftstromanlagen AiB

452200A Licht- und Kraftstromanlagen – Schaltanlagen
452200B Licht- und Kraftstromanlagen – Schaltanlagen AiB
452300A Licht- und Kraftstromanlagen – Versorgungsnetze
452300B Licht- und Kraftstromanlagen – Versorgungsnetze AiB
452400A Licht- und Kraftstromanlagen – Energieverbrau-cher, überwiegend ohmisch
452400B Licht- und Kraftstromanlagen – Energieverbrau-cher, überwiegend ohmisch AiB

1) Umformer sind in der LuFV II in der AKL 451200 enthalten
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(1) Überblick über die relevanten Systeme  

 

Die EIU bilden ihre Geschäftsvorfälle industrieüblich im Wege der doppelten Buchführung 

ab. Dabei wird neben dem Grundbuch, das ist die zeitlich geordnete Erfassung der Geschäfts-

vorfälle, auch ein Hauptbuch geführt. Grund- und Hauptbuch werden durch Nebenbücher 

ergänzt. Im Hauptbuch werden die Geschäftsvorfälle nach sachlichen Ordnungskriterien auf-

bereitet. Den Konten des Hauptbuchs liegt ein für den Geschäftsbetrieb der EIU erstellter 

Kontenplan zugrunde. Aus dem Hauptbuch werden u.a. die Bilanz und die Gewinn- und 

Verlustrechnung der EIU abgeleitet. Nebenbücher haben die Aufgabe, die Aussagefähigkeit 

des Hauptbuchs in Bezug auf bestimmte Einzelinformationen zu erweitern, ohne gleichzeitig 

die Übersichtlichkeit und Klarheit des Hauptbuchs zu gefährden. Das Hauptbuch enthält in-

soweit nur die Sammelbuchungen. Bei den EIU verwendete Nebenbücher sind u.a. die Kon-

tokorrentbuchhaltung (Einzeldarstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten) und die 

Anlagenbuchhaltung. Haupt- und Nebenbücher sind miteinander abgestimmt. 

 

In der Anlagenbuchhaltung der EIU werden für jeden Vermögensgegenstand die Bestands- 

und Bewegungsdaten einzeln erfasst und dokumentiert. Hierzu zählen u.a. Anschaffungskos-

ten, Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, planmäßige Abschreibungen, außerplanmäßige Ab-

schreibungen, Zuschreibungen sowie Buchwerte. Die einzelnen Anlagenstammsätze können 

über Anlagenklassen und die Bilanzpositionen des Anlagevermögens verdichtet werden. Aus 

der Anlagenbuchhaltung wird zu den Stichtagen eine zusammengefasste Übersicht über die 

Veränderung des Anlagevermögens über eine Betrachtungsperiode in Form eines Brutto-

Anlagenspiegels erstellt. 

 

Die EIU verwenden zur buchhalterischen Abbildung ihrer Geschäftsvorgänge das konzern-

weit zur Verfügung gestellte und modular aufgebaute Buchhaltungssystem SAP R/3 FI. Das 

Modul der Anlagenbuchhaltung wird als SAP R/3 FI-AA (FI-AA) bezeichnet. Die unten 

näher beschriebene Nachweisführung der Ersatzinvestitionen basiert zusätzlich auf dem von 

den EIU verwendeten Projektsystem SAP R/3 PS (PS) und dem Finanzierungsmodul SAP 

R/3 FIMA (FIMA).  

 

Im Modul PS werden alle Investitionsprojekte geführt. In PS sind die notwendigen Stammda-

ten eines Projekts einschließlich Budgetierung (Planung/Vorschau) hinterlegt. Dabei unter-

scheidet man ein Projekt in zwei Ebenen: Projektdefinition (ehemals Top-Projekt) und zuge-

hörige PSP-Elemente (Projektstrukturplan, ehemals Teilprojekte). Eine Projektdefinition ist 

immer eindeutig einem Buchungskreis zugeordnet. Die Projektstruktur kann in bis zu fünf 
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Hierarchieebenen dargestellt werden. Das bebuchte PSP-Element definiert die unterste Ebene. 

PSP-Elemente zwischen oberster und unterster Ebene dienen statistischen Auswertungen. 

 
Im Modul PS werden keine Finanzierungskriterien (Eigen-, Bundes- oder Drittmittel) abge-

bildet. Diese Information wird in FIMA hinterlegt. Verknüpfungselement ist das bebuchte 

PSP-Element des Moduls PS. 

 

(2) Nachweisfähige Ersatzinvestitionen 

 

a) Aktivierungsfähigkeit von Maßnahmen im Zusammenhang mit infrastrukturrele-

vanten Sachanlagenklassen 

 

Die Aktivierungsfähigkeit von Maßnahmen im Zusammenhang mit den relevanten Sachanla-

genklassen bestimmt sich nach der nach § 8.3 LuFV anzuwendenden Fassung der Konzern-

richtlinie 210 "Bilanzierung des Anlagevermögens". In Anhang 3 ist die Richtlinie in der ak-

tuellen Fassung vom 1. Januar 2012 hinterlegt.  

 

3DB Netz AG, I.NFI 3, 09.07.2008 , 

Die Projektstruktur ist für neue Projekte i.d.R. 5-stufig. 

Mögliche Projektstruktur

Projekt G.016123456. (Projektdefinition- ehem. Top-Projekt)

Planungsabschnitt G.016123456.12 (PSP-Element)
Bauabschnitt G.016123456.12.12 (PSP-Element)
Objekt G.016123456.12.12.12 (PSP-Element)
Teilprojekt G.016123456.12.12.12.123(PSP-Element

Die Projekte können je nach Bedarf bis in die 5. Ebene genutzt werden. Die Struktur legt der
Projektleiter fest. Die Buchungen auf AiB/Anlage oder GuV-Konto (Sachkonto) erfolgt jeweils auf 
dem als unterste Ebene definierten PSP-Element.

Projektcontrolling
Projektstruktur SAP R/3 PS

Projekt G.016123456. (oberstes PSP-Element )

Jede der Ebenen kann als 
unterste Ebene und damit als 
bebuchbares PSP-Element
definiert werden

3DB Netz AG, I.NFI 3, 09.07.2008 , 

Die Projektstruktur ist für neue Projekte i.d.R. 5-stufig. 

Mögliche Projektstruktur

Projekt G.016123456. (Projektdefinition- ehem. Top-Projekt)

Planungsabschnitt G.016123456.12 (PSP-Element)
Bauabschnitt G.016123456.12.12 (PSP-Element)
Objekt G.016123456.12.12.12 (PSP-Element)
Teilprojekt G.016123456.12.12.12.123(PSP-Element

Die Projekte können je nach Bedarf bis in die 5. Ebene genutzt werden. Die Struktur legt der
Projektleiter fest. Die Buchungen auf AiB/Anlage oder GuV-Konto (Sachkonto) erfolgt jeweils auf 
dem als unterste Ebene definierten PSP-Element.

Projektcontrolling
Projektstruktur SAP R/3 PS

3DB Netz AG, I.NFI 3, 09.07.2008 , 

Die Projektstruktur ist für neue Projekte i.d.R. 5-stufig. 

Mögliche Projektstruktur

Projekt G.016123456. (Projektdefinition- ehem. Top-Projekt)

Planungsabschnitt G.016123456.12 (PSP-Element)
Bauabschnitt G.016123456.12.12 (PSP-Element)
Objekt G.016123456.12.12.12 (PSP-Element)
Teilprojekt G.016123456.12.12.12.123(PSP-Element

Die Projekte können je nach Bedarf bis in die 5. Ebene genutzt werden. Die Struktur legt der
Projektleiter fest. Die Buchungen auf AiB/Anlage oder GuV-Konto (Sachkonto) erfolgt jeweils auf 
dem als unterste Ebene definierten PSP-Element.

Projektcontrolling
Projektstruktur SAP R/3 PS

Projekt G.016123456. (oberstes PSP-Element )

Jede der Ebenen kann als 
unterste Ebene und damit als 
bebuchbares PSP-Element
definiert werden
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b) Abgrenzung nach Bestandsnetz- / Bedarfsplanmaßnahmen sowie zugrunde liegender 

Finanzierung 

 

In der Anlagenbuchhaltung erfolgt keine Differenzierung nach Bestandsnetz- und Bedarfspla-

ninvestitionen und auch nicht nach der zugrunde liegenden Art der Finanzierung. Da diese 

Daten für die Nachweisführung relevant sind, muss auf die Module PS und FIMA zurückge-

griffen werden. Mit Hilfe der Module PS und FIMA werden durch eine Verknüpfung diese 

Informationen zur Differenzierung nach Bestandsnetz- und Bedarfsplanmaßnahmen so-

wie nach der zugrunde liegenden Finanzierung zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der 

Daten erfolgt über Datawarehouse (SAP BW). Das Verknüpfungsmerkmal ist das bebuchte 

PSP-Element, welches in allen Modulen FI-AA, PS und FIMA hinterlegt ist. 

 

Nachfolgend aufgeführte Elemente aus den Modulen werden für die Auswertung herangezo-

gen:  

 

Modul Stammdaten Informationsgehalt/Notwendigkeit 

SAP R/3 PS bebuchtes PSP-
Element 

Verknüpfung zu FIMA und SAP FI-AA 

 Investitionskennung Identifizierung Bestandsnetz bzw. Bestandsnetzanteile im 
Bedarfsplan  

 Kostenartengruppe Identifizierung Investitionen 

SAP R/3 FIMA bebuchtes PSP-
Element 

Verknüpfung zu PS und SAP FI-AA,  

 Finanzierungs-
kennzeichen (FKZ) 

Nachweis Eigenmittel/Bundesmittel/Drittfinanzierung 

 Finanzierungs-
vereinbarung (FinVe) 

Identifizierung LuFV 

SAP R/3 FI-AA Anlage /Anlage im Bau 
(AiB) 

Verknüpfung zu PS und FIMA 

 Anlagenklasse (AKL)  

 

c) Nachweisfähige Höhe von Ersatzinvestitionen 

 

aa) Fremdleistungen 

 

Bei der Beauftragung von Fremdleistungen sind die anwendbaren Vorschriften des Vergabe-

rechts zu beachten. Investitionsvorgänge durch Beschaffungen bei Unternehmen des DB-

Konzerns, für die das vergaberechtliche Konzernprivileg nach § 100b Abs. 6 ff. GWB gilt, 
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gelten für den hier in Rede stehenden Nachweis von Investitionen ebenfalls als Fremdleistun-

gen, weil sie buchhalterisch völlig analog zu konzernfremden Beschaffungsvorgängen behan-

delt werden. Bezogene Fremdleistungen für Investitionen sind in Höhe der vertraglich verein-

barten und abgerechneten Nettokosten (ohne Umsatzsteuer) anzusetzen.  Gebuchte Skonti 

sind beim Nachweis der Ersatzinvestitionen für den LuFV-Anteil pauschal, d.h. in Summe, in 

Abzug zu bringen. Sollten in Ausnahmefällen nachträglich Nachlässe/Boni gewährt werden, 

sind diese ebenfalls pauschal, d.h. in Summe, vom Nachweis der Ersatzinvestitionen abzuset-

zen. 

 

bb) Eigenleistungen der EIU  

 

Eigenleistungen sind die durch das betreffende EIU selbst erbrachten Erstellungsleistungen. 

Auch für Eigenleistungen werden die dafür anfallenden Kosten getrennt erfasst und über Auf-

träge auf die einzelnen Anlagen im Bau (AiB) oder Anlagen gebucht. Die internen Verrech-

nungsprinzipien des DB-Konzerns stellen sicher, dass die verrechneten Werte nicht oberhalb 

der angefallenen Istkosten liegen. Die Sicherstellung, dass keine Verrechnung oberhalb der 

angefallenen Istkosten stattfindet, erfolgt anhand einer Gesamtauswertung der Erstellungs-

Aufträge und unterliegt der Überprüfung durch den Infrastrukturwirtschaftsprüfer. 

 

 

(3) Vorgehensweise bei der Erfassung nachweisfähiger Ersatzinvestitionen in der Buch-

führung 

 

Die Kosten einer Maßnahme werden auf eine AiB oder Anlage gebucht. Eine derartige maß-

nahmenbezogene Buchung kann nur unter Zuhilfenahme eines PSP-Elements erfolgen. Somit 

lassen sich die Buchungen auf den AiB oder Anlagen über die bebuchten PSP-Elemente 

nachvollziehen. Am Jahresende wird eine Auswertung aus PS in Verbindung mit FIMA und 

FI-AA erstellt. Dabei werden folgende Auswertungsschritte vollzogen: 

 

(1) Ermittlung Grundgesamtheit Investitionen – PS  

 

Es werden aus allen bebuchten Projekten die Erstellungstatbestände ausgewertet und im Wei-

teren verfolgt. Aufwandstatbestände werden an dieser Stelle nicht weiter betrachtet (es gilt 

Anhang 4). 
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(2) Einschränkung – Bestandsnetz (Investitionskennung) – PS 

 

Durch Einschränkung auf die bebuchten PSP-Elemente, die dem "Bestandsnetz“ zuzuordnen 
sind, reduziert sich die Buchung der Bruttoinvestitionen um alle anderen Anteile, wie Be-

darfsplan und Sonstiges (z.B. Maschinen und Messfahrzeuge). 

 

Einschränkung – Finanzierungskennzeichen (FKZ) – FIMA 

 

Aus den nach (1) und (2) ermittelten bebuchten PSP-Elementen werden die Anteile mit Fi-

nanzierungskennzeichen „Eigenmittel“ und „Bundesmittel“ gefiltert und weiter betrachtet. 
Die drittfinanzierten Anteile werden ausgeblendet. 

 

(3) Einschränkung auf relevante Sachanlagenklassen - FI-AA 

 

Die PSP-Elemente sind mit den AiB oder Anlagen verknüpft. Auf diesem Wege können die 

auf die infrastrukturrelevanten Sachanlagenklassen entfallenden Investitionsbeträge ermittelt 

werden. Die Buchungen auf den übrigen (d.h. nicht infrastrukturrelevanten) Sachanlagenklas-

sen werden nicht berücksichtigt.  

 

(4) Berücksichtigung nur anteilig infrastrukturrelevanter Sachanlagenklassen 

 

Die nach (1) bis (4) ermittelten Investitionsbeträge der einzelnen infrastrukturrelevanten 

Sachanlagenklassen werden mit den sich aus Anhang 1a ergebenden Anteilen der jeweiligen 

Sachanlagenklasse multipliziert. Der so für die einzelnen Sachanlagenklassen ermittelte Be-

trag ist das "Nachweisfähige Mindestersatzinvestitionsvolumen“ in Sinne der LuFV. 
 

(6) Nachweisführung der anrechenbaren Anlagenklassen 

Der Nachweis der anrechenbaren Anlagenklassen gemäß Anlage 8.3, Anhang 1b wird analog 
geführt. 

 

 

Nach den unter (1) bis (5) dargestellten Auswertungsschritten wird für die Prüfung durch den 

beauftragten Infrastrukturwirtschaftsprüfer eine Gesamtauswertung erstellt. Diese enthält die 

Daten: bebuchtes PSP-Element, Anlagenklasse, Anlagen-/AiB-Nummer, Belegnummer, Be-

legzeile, Investitionsbetrag (ohne Umsatzsteuer). Die nachgewiesenen Einzelposten können 

vom Infrastrukturwirtschaftsprüfer mit den Buchungen in der Anlagenbuchhaltung verglichen 

werden. 
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Der Nachweis des tatsächlichen Ersatzinvestitionsvolumens erfolgt in Form eines Gesamtbe-

trags für alle EIU. 

 

 

Die Ermittlungsschritte (1) bis (5) in der Übersicht. 

Alle 
Buchungen 
auf Projekte
- investiv -

Inv. in 
Bestands-

netz

FKZ Bund
oder

Eigenmittel

Relevante
Anlagen-
klassen

nachweis-
fähiger
Anteil

- Aufwand -

Inv. in 
Bedarfsplan

FKZ Dritte

nicht nachw-.
fähig. Anteil

Nicht rel.
Anlagekl.

Invest.
nachweis
LuFV

(1)
Ermittlung 

Investitionen

SAP-PS

(2)
Differenz.
Best.netz/

Bedarfsplan
SAP-PS

(3)
Isolierung

Dritt-
förderung

FIMA

(4)
Relevante
Anlagen-
klassen

SAP-FI AA

(4)
Ggf. nur
anteiliger
Nachweis
Anhang 1

 

(5) 
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Sondertatbestände 

 

1. Nachweisfähigkeit von Aufwendungen in Eisenbahnkreuzungen  

 

Kreuzungsbedingte Kosten und Ablösungsbeträge nach dem EKrG bzw. WaStrG können 

auch dann, wenn sie nicht aktivierbar sind (Aufwand der Periode), in Analogie zu den Rege-

lungen des § 8.3 LuFV als Bestandteil des nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolu-

mens nachgewiesen werden. 

 

Sofern es sich hier um eine EÜ handelt, trifft dies nur für den Erneuerungsanteil (Ke) eines 

Ablösungsbetrages zu. Die gleiche Regelung gilt auch, wenn es sich um eine SÜ in der Erhal-

tungslast der DB Netz AG handelt. 

 

Des Weiteren auf das Mindestersatzinvestitionsvolumen nachweisfähig sind die der DB Netz 

AG im Zusammenhang mit der Beseitigung von Bahnübergängen ohne Erstellung von Kreu-

zungsbauwerken entstehenden Aufwendungen z.B. für die Beseitigung des BÜ, den Bau oder 

Ausbau eines Weges zur Anbindung an einen anderen Kreuzungspunkt oder die Zahlung von 

Umwegeentschädigungen, soweit kein Dritter zur Kostentragung verpflichtet ist. 

 

Weiterhin auf das Mindestersatzinvestitionsvolumen nachweisfähig sind die der DB Netz AG 

im Zusammenhang mit dem Rückbau von Überführungen in der Erhaltungslast der DB Netz 

AG entstehenden Aufwendungen, z.B. für das Verfüllen des Hohlraumes, den Bau oder Aus-

bau eines Weges zur Anbindung an einen anderen Kreuzungspunkt oder Zahlung von Um-

wegeentschädigungen, sofern diese Maßnahmen wirtschaftlicher sind als eine anstehende 

Ersatzinvestition. 

 

Die Nachweisführung erfolgt in allen Fällen in sinngemäßer Anwendung der Regelungen in 

Nummer 3 des Anhangs 2 zu Anlage 8.3. 

 

2. Nachweisfähigkeit von Aufwendungen im Brand- und Katastrophenschutz 

 

Die EIU tätigen bei der Durchführung von Maßnahmen zur Ausrüstung von Tunneln im be-

stehenden Netz und den damit im räumlichen Zusammenhang stehenden Personenbahnhöfen 

mit Einrichtungen für den Brand- und Katastrophenschutz sowie zur brandschutztechnischen 

Ertüchtigung von oberirdischen Personenverkehrsanlagen neben Bruttoinvestitionen auch 

Aufwendungen. Diese Aufwendungen sind ggf. bei den EIU nicht als Zusammenhangsmaß-

nahme aktivierbar, sondern stellen Aufwand der Periode dar.  

 



LuFV II, Anlage 8.3, Anhang 4: Sondertatbestände  
  Stand: 15.10.2014 

2/3 

In der Vergangenheit wurden diese Aufwendungen vom Bund finanziert. Dementsprechend 

können diese Aufwendungen in Analogie zu den Regelungen des § 8.3 LuFV als Bestandteile 

des Nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolumens nachgewiesen werden. 

 

Die Nachweisführung erfolgt in sinngemäßer Anwendung der Regelungen in Nummer 3 des 

Anhangs 2 zu Anlage 8.3. 

 

3. Nachweisfähigkeit für neue Technologien und Anlagen 

 

Kosten für neue oder weiterentwickelte Technologien der Schienenwege der EIU, zu deren 

Einsatz die EIU aufgrund rechtlich bindender Vorgaben verpflichtet sind und deren Verwend-

barkeit nachgewiesen sind (z.B. Zulassung, Verfahren nach CSM-VO, etc.) können, soweit 

sie bisher keiner relevanten Anlagenklasse zugeordnet sind, in Analogie zu den Regelungen 

des § 8.3 LuFV als Bestandteil des nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolumens 

nachgewiesen werden. Dies gilt auch dann, wenn die Aktivierung im Jahr der Buchung / des 

Anlagenzugangs noch nicht möglich ist. Die Nachweisführung erfolgt in sinngemäßer An-

wendung der Regelungen in Nummer 3 des Anhangs 2 zur Anlage 8.3. Die Zustimmung des 

Bundes wird im Einzelfall im Vorfeld eingeholt. 

§ 25.5. bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
 
4. Nachweisfähigkeit der Ablösung von Vorfinanzierungen durch Dritte 

 

Vorfinanzierungen durch Dritte (z.B. Bundesländer) können durch Mittel der LuFV  abgelöst 

werden, auch wenn der Zeitpunkt der Buchung, der Zahlung sowie des Anlagenzugangs ei-

nerseits und die Ablösung der Vorfinanzierung mit Mitteln der LuFV  andererseits, ein oder 

mehrere Jahre zeitlich differieren. Buchungen und Anlagenzugänge, die in relevanten Sachan-

lagenklassen erfolgen, werden als nachweisfähige Ersatzinvestitionen im jeweiligen Ablöse-

jahr anerkannt. Dies gilt auch, wenn die Vorfinanzierung bereits vor dem 01.01.2009 erfolgte. 

Dementsprechend können diese Buchungen und Anlagenzugänge in Analogie zu den Rege-

lungen des § 8.3 LuFV  als Bestandteil des nachzuweisenden Mindestersatzinvestitionsvolu-

mens nachgewiesen werden. 

Die Nachweisführung erfolgt in Anwendung der Regelungen in Nummer 3 des Anhangs 2 zur 

Anlage 8.3. 
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5. Buchungen von Projekten aus Bestandsnetzfinanzierungsvereinbarungen, die aus der 
LuFV weiterfinanziert werden 
 
 
Sofern Projektausgaben aus Bestandsnetzfinanzierungsvereinbarungen mit dem Bund vor 

Beendigung des Bewilligungszeitraums gebucht wurden, die Zahlung aber erst nach Beendi-

gung des Bewilligungszeitraums erfolgt ist, können diese im Jahr der Zahlung dem Mindes-

tersatzinvestitionsvolumen der LuFV zugerechnet werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, 

dass eine Weiterfinanzierung aus der LuFV vertraglich festgelegt wurde und dass relevante 

Anlagenklassen betroffen sind.  
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1. Von den Mitteln, die der Bund gemäß § 8 Abs. 1 BSWAG für Bau, Ausbau so-
wie Ersatzinvestitionen in die Schienenwege der EIU zur Verfügung stellt, sind 
gemäß § 8 Abs. 2 BSWAG insgesamt 20 vom Hundert für Investitionsmaßnah-
men, die dem Schienenpersonennahverkehr dienen, zu verwenden.  

Dies erfolgt durch Neu- und Ausbauinvestitionen, die Gegenstand des Bedarfs-
plans sind, sowie durch Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen und Ersatzin-
vestitionen nach Maßgabe dieser Vereinbarung in die Schienenwege der EIU, 
die auch dem Schienenpersonennahverkehr dienen. 

2. In diesem Rahmen sind vom Infrastrukturbeitrag des Bundes sowie von der tat-
sächlich gezahlten zusätzlichen Dividende der DB AG nach § 2.1 und § 2a.1 
während der Laufzeit dieser Vereinbarung insgesamt 1,1 Mrd. EUR für Verbes-
serungs- und Ausbaumaßnahmen des Schienenpersonennahverkehrs vorge-
sehen. Dies sind Maßnahmen, die im unmittelbaren Interesse der Länder ste-
hen und insbesondere der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für den Schie-
nenpersonennahverkehr bzw. der Umsetzung ihrer Nahverkehrskonzeptionen 
dienen oder von den EIU zur Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs 
als notwendig erachtet werden. Die Maßnahmen sind zwischen den Ländern 
und den EIU abzustimmen.  

3. Die EIU – federführend die DB Netz AG – werden innerhalb regelmäßiger „Län-

dergespräche“ mit den einzelnen Ländern über den Stand der Planung und Re-
alisierung wesentlicher Investitionsvorhaben der EIU im jeweiligen Land berich-
ten. 

Dies betrifft sowohl Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen für den Schienen-
personennahverkehr im Rahmen des Bestandsnetzes (deren Finanzierung Ge-
genstand dieser Vereinbarung ist) als auch Maßnahmen des Bedarfsplans 
Schiene (deren Finanzierung nicht Gegenstand dieser Vereinbarung ist) sowie 
wesentliche Investitionen zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur. 

Die Anforderungen der Länder an die Weiterentwicklung der Infrastruktur für 
den Schienenpersonennahverkehr – und die damit in Zusammenhang stehen-
den und von den Ländern gewünschten Verbesserungs- und Ausbaumaßnah-
men für den Schienenpersonennahverkehr – sowie die von den EIU vorge-
schlagenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs 
sind in den regelmäßigen „Ländergesprächen“ zwischen den EIU und den Län-
dern abzustimmen. Die Länder und die EIU sollen dabei eine ausgewogene 
Verteilung der einzelnen Maßnahmen im jeweiligen Land anstreben, welche 
sowohl die Belange der Länder als auch der EIU zur Weiterentwicklung der 
SPNV-Infrastruktur angemessen berücksichtigen. 

Die EIU werden eine zügige Realisierung der mit den Ländern abgestimmten 
Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen für den Schienenpersonennahverkehr 
anstreben und in den „Ländergesprächen“ mit dem jeweiligen Land den Verlauf 
der Planung und Realisierung darstellen. 
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4. Die Mittel für Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen werden auf die einzel-
nen Länder aufgeteilt. In den Teilungsschlüssel, der die Quotierung auf die ein-
zelnen Länder bestimmt, sind die Teilindikatoren „Infrastrukturbestand SPNV“, 
„Infrastrukturnutzung SPNV“ und „Verkehrsperspektive SPNV“ eingeflossen. 
Diese Teilindikatoren berücksichtigen DB-Infrastruktur bzw. Verkehre auf DB-
Infrastruktur bei Abschluss bzw. für die Dauer dieser Vereinbarung und beinhal-
ten folgende messbare Größen mit nachfolgender Gewichtung: 

   Infrastrukturbestand SPNV (Gewichtungsanteil 30 vom Hundert) 

o   davon Streckenlänge für den SPNV je Bundesland  
(25 vom Hundert) 

o   davon Anzahl Verkehrsstationen für den SPNV je Bundesland  
(5 vom Hundert) 

   Infrastrukturnutzung SPNV (Gewichtungsanteil 32,5 vom Hundert) 

o   davon Trassenkilometer bestellter SPNV je Bundesland  
(22,5 vom Hundert) 

o   davon Anzahl Verkehrshalte im SPNV je Bundesland  
(5 vom Hundert) 

o   davon Anzahl Ein-, Aus- und Umsteiger bei Verkehrshalten im 
SPNV je Bundesland  
(5 vom Hundert) 

   Verkehrsperspektive SPNV (Gewichtungsanteil 37,5 vom Hundert) 

o   durch die Länder prognostizierte Veränderungen des Bestellvolu-
mens im SPNV (Zugkilometer) während der Laufzeit dieser Verein-
barung 
(7,5 vom Hundert) 

o   zwischen den Ländern im Rahmen der Revision der Regionalisie-
rungsmittel vereinbarter Verteilungsschlüssel (sog. „Kieler Schlüs-
sel“, VMK Kiel am 01./02.10.2014) für die Laufzeit dieser Vereinba-
rung (Mittel der Jahre 2015 – 2019) 
(30 vom Hundert) 

Daraus ergeben sich für den vertragsgegenständlichen Zeitraum folgende Quo-
ten: 

Bundesland 
Anteil  

[%] 
Anteil  

[Mio. EUR] 

Baden-Württemberg 10,926 120,186 

Bayern 17,025 187,275 

Berlin 5,419 59,609 

Brandenburg 5,589 61,479 
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Bremen 0,536 5,896 

Hamburg 2,110 23,210 

Hessen 7,674 84,414 

Mecklenburg-Vorpommern 2,796 30,756 

Niedersachsen 8,995 98,945 

Nordrhein-Westfalen 15,034 165,374 

Rheinland-Pfalz 5,928 65,208 

Saarland 1,040 11,440 

Sachsen 6,015 66,165 

Sachsen-Anhalt 4,306 47,366 

Schleswig-Holstein 3,152 34,672 

Thüringen 3,455 38,005 

Summe 100,0000 1.100,000 

 

Die EIU stellen sicher, dass diese Mittel entsprechend der Quotierung für die 
Länder und der Bereitstellung durch den Bund über die Laufzeit der Vereinba-
rung zur Verfügung gestellt werden können.  

Es bleibt den Ländern unbenommen, ihren Anteil vollständig oder anteilig auf 
ein anderes Land zu übertragen. Die Parteien sind sich einig, dass Vorausset-
zung einer Übertragung die entsprechende Information durch die beteiligten 
Länder an die DB Netz AG ist und die Übertragung durch einen Schriftwechsel 
zwischen den beteiligten Ländern zu dokumentieren ist. 

5. Mittel nach dieser Vereinbarung, welche die EIU im Rahmen von länderbezo-
genen Förderprogrammen der Europäischen Union nach § 6 dieser Vereinba-
rung zur Komplementärfinanzierung einsetzen, werden auf die in Ziffer 4 ge-
nannten Beträge der betroffenen Bundesländer angerechnet, soweit die EIU 
diese Mittel für Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen des Schienenperso-
nennahverkehr einsetzen. 

6. a)  
Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen für den Schienenpersonennahver-
kehr, die von den Ländern im Rahmen der Ländergespräche vorgeschlagen 
werden, müssen zu ihrer Umsetzung volkswirtschaftlich zu vertreten sein, d.h. 
diese Maßnahmen müssen, mit Ausnahme der Maßnahmen nach Ziff. 6 lit. c), 
die Grenzwerte nach Satz 2 einhalten. Eine Förderung der Maßnahmen nach 
Satz 1 aus  Infrastrukturbeiträgen des Bundes sowie aus der tatsächlich gezahl-
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ten zusätzlichen Dividende der DB AG nach § 2.1 und § 2a.1 ist ausgeschlos-
sen, wenn die nachfolgenden Grenzwerte nicht erreicht werden: 

 Strecken (einschließlich zugehöriger Bahnhöfe und Stationen):  
Querschnittsbelastung mindestens 1.000 Reisenden-km je km Betriebs-
länge / Werktag, 

 Bahnhöfe / Stationen Typ 1:  
mindestens 1.000 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag, 

 Bahnhöfe / Stationen Typ 2:  
mindestens 100 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag. 

Die Zuordnung von Bahnhöfen / Stationen zu Typ 1 oder Typ 2 erfolgt anhand 
der in Anhang 1 dargestellten Fälle. 

Die volkswirtschaftliche Vertretbarkeit ist abschließend durch den Nachweis der 
betroffenen Länder gemäß den Anforderungen nach Anhang 2 nachgewiesen.  

Danach erfolgt der Nachweis der Erreichung der Grenzwerte im Ist-Zustand  
oder in den Fällen der Ziff. 6 lit. b) auf Basis einer Verkehrsprognose vor Beginn 
der Realisierung sowie einer Bestätigung des Eintritts der Prognose innerhalb 
des in Ziff. 6 lit. b) vorgegebenen Zeitraumes.  

b)  
Wenn und soweit bei Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen, die die Länder 
vorgeschlagen und mit den EIU ab dem 01. Januar 2009 vertraglich vereinbart 
haben, die Grenzwerte nach Ziff. 6 lit. a) nicht im Ist-Zustand erreicht werden, 
lassen sich die EIU spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetriebnahme der 
Maßnahme folgenden Jahresfahrplanwechsel gemäß Anhang 2 nachweisen, 
dass die Grenzwerte bei den von den Ländern vorgeschlagenen Ausbau- und 
Verbesserungsmaßnahmen erreicht worden sind. Die EIU fordern vom Land 
den für die Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen eingesetzten Infrastruktur-
beitrag des Bundes und die tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der 
DB AG vollständig als Ausgleichszahlung, wenn die Erreichung der Grenzwerte 
durch die Länder nicht gemäß den Anforderungen nach Anhang 2 nachgewie-
sen wird. Die EIU werden in dem Jahr der Ausgleichszahlung oder in dem da-
rauf folgenden Jahr in Höhe der durch das Land gezahlten Ausgleichszahlung 
zusätzliche Mindestersatzinvestitionen in das Schienennetz gemäß § 8.3 dieser 
Vereinbarung nachweisen.   

c)  

Von Ziff. 6 lit a) ausgenommene Maßnahmen: 

Die Einhaltung und der Nachweis dieser Grenzwerte ist nicht erforderlich, wenn 
Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen für den Schienenpersonennahverkehr 
gemäß der „Gemeinsamen Erklärung zum weiteren Abbau der investiven Altlas-
ten im Bereich des ehemaligen Sondervermögens Deutsche Reichsbahn ab 
dem Jahr 2003“ – schlussgezeichnet am 20. März 2003 – zuzuordnen sind oder 
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wenn Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen für den Schienenpersonennah-
verkehr bereits vor dem 28. März 2006 in die Platzierungsliste gemäß § 2 Abs. 
5 Satz 1 der Sammelvereinbarung 05/2003 „Investitionen, die dem Schienen-
personennahverkehr dienen“ – schlussgezeichnet am 27. Dezember 2002 – 
aufgenommen wurden. 

d) 
Für die von den EIU im Rahmen der Ländergespräche vorgeschlagenen Maß-
nahmen gilt die Verpflichtung zur wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwen-
dung gem. § 9 dieser Vereinbarung. 

7. Die EIU können mit den Ländern durch gesonderte Vereinbarungen vor Beginn 
der Planung und Realisierung Regelungen u.a. zu folgenden Punkten treffen:  

o Umfang und Dauer des von den Ländern verbindlich zu bestellenden Ver-
kehrsprogramms, 

o Sicherstellung einer auskömmlichen Wirtschaftlichkeit für die EIU, mit an-
gemessener Verzinsung der Eigenmittel und 

o Beteiligung der Länder an den Kosten, die zur Umsetzung der vom Land 
gewünschten Verbesserungs- und Ausbaumaßnahme anfallen. 

8. a)  
Vorhaben, die im GVFG-Bundesprogramm finanziert werden können, werden 
nicht, auch nicht hinsichtlich des Komplementäranteils, im Rahmen des 
BSWAG und der LuFV finanziert.  

b)  
Vorhaben, die aus den GVFG-Landesprogrammen nach den Regelungen des 
Entflechtungsgesetzes finanziert werden, können nicht im Rahmen des 
BSWAG und der LuFV finanziert werden.  

c)  
Die Finanzierung von Bau- und Ausbau der Schienenwege (§ 1.3 LuFV) für den 
Betrieb von S-Bahnen ist im Rahmen des BSWAG und der LuFV ausgeschlos-
sen. 

d)  
Sofern Maßnahmen in den Anwendungsbereich der Ziff. 6 c) dieser Anlage fal-
len, gelten für diese Maßnahmen die vorstehenden Beschränkungen aus Ziff. 8 
a) bis c) nicht.  

9. Die EIU verpflichten sich, die Umsetzung der Verbesserungs- und Ausbaumaß-
nahmen für den Schienenpersonennahverkehr, die mit Mitteln nach dieser An-
lage finanziert werden, im Rahmen des Infrastrukturzustands- und  
-entwicklungsberichts zu dokumentieren. 

Die EIU verpflichten sich darüber hinaus zu berichten, inwieweit der Infrastruk-
turbeitrag des Bundes  und die tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden 
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der DB AG im Rahmen dieser Vereinbarung dem Schienenpersonennahverkehr 
zugute kommen.  

Dieses erfolgt insgesamt im Rahmen des Infrastrukturzustands- und  
-entwicklungsberichts gemäß § 14. 

  

 

Verzeichnis der Anhänge zur LuFV-Anlage 8.7: 

- Anhang 1: Fälle Typ 1 und Typ 2 bei Bahnhöfen/Stationen 
- Anhang 2: Nachweis und Dokumentation der Grenzwerte 



 

Anhang 1 zur LuFV Anlage 8.7: Fallbeispiele zur Typisierung (Grenzwerte für Verkehrsstationen) 
Eingleisige Strecken 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweigleisige Strecken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweigleisige Streckenabschnitte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anhang 2 zur LuFV Anlage 8.7: Nachweis und Dokumentation der Grenzwerte gemäß LuFV Anlage 8.7 

 

Land / Freistaat : Infrastrukturvorhaben : 

Land / Freistaat Bezeichnung des Vorhabens (entsprechend Länderliste LuFV-Anlage 8.7) 

Kurzbeschreibung der Einzelmaßnahmen : 

Beschreibung der wesentlichen Einzelmaßnahmen : 
 Strecke von / bis … bzw. Verkehrstationen : 

Beteiligte Eisenbahninfrastrukturunternehmen:  
(Zutreffendes ankreuzen) 

Anzuwendende Grenzwertregelung:  
(Zutreffendes ankreuzen) 

     DB Netz             DB Station&Service             DB Energie 

 Grenzwert Strecke (weiter mit Seite 2) 
Querschnittsbelastung mindestens 1.000 Reisenden-km  
je km-Betriebslänge/Werktag) 

 Grenzwerte Verkehrsstationen (weiter mit Seite 5) 
Typ 1 = mindestens 1.000 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag  
Typ 2 = mindestens 100 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 

 



 
 

[Land und Bezeichnung des Vorhabens entsprechend Länderliste] 
 

Dokumentation des Ist-Zustandes für Infrastrukturmaßnahmen gemäß LuFV Anlage 8.7  
an Strecken einschließlich zugehöriger Bahnhöfe und Stationen 

 

(Querschnittsbelastung mindestens 1.000 Reisenden-km je km Betriebslänge / Werktag) 
 

Erhebungs- 
zeitraum: 

….. Werktage 
Erhebung durch: 
(Zutreffendes  
ankreuzen) 

  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………….………… 

Datum der  
Erhebung: 

 
xx. 20xx  
[Erhebung darf nicht älter als 1 Jahr sein] 

berücksichtigte 
Linien: 

RE 1, RE 2, RB 75, RB 76 

 

von km nach km 
Betriebs- 

länge 
(km) 

Anzahl Reisende 
Richtung u. Gegenrichtung 
(Durchschnitt im 
Erhebungszeit-

raum) 

Reisenden-km  
Richtung u. Gegenrichtung 
(Durchschnitt im 
Erhebungszeit-

raum) 
A-dorf 0,000 B-heim 9,300 9,300 1.300 12.090 
B-heim 9,300 C-hausen 17,600 8,300 900 7.470 
C-hausen 17,600 D-stadt 34,700 17,100 700 11.970 …       …       …  …     

SUMMEN : 34,700  31.530 
 

Ergebnis der Überprüfung des IST-Zustandes 

909 Reisenden-km je Kilometer Betriebslänge und Werktag [Reisenden-km (Richtung u. Gegenrichtung) : Betriebslänge] 

 Grenzwerte erfüllt : Bestätigung Seite 2 erforderlich, keine weiteren Prognosen notwendig 

X Grenzwert nicht erfüllt : Prognose erforderlich (weiter mit Seite 3) 

 
Hiermit wird die Richtigkeit der Dokumentation des Ist-Zustandes, als Voraussetzung zur Aufnahme in das Programm nach LuFV-Anlage 8.7, bestätigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ort / Datum: Name: Unterschrift (en) Stempel des Landesministeriums und ggf. Aufgabenträgers: 



 
 

[Land und Bezeichnung des Vorhabens entsprechend Länderliste]   

Verkehrsprognose des Vorhabens für Infrastrukturmaßnahmen gemäß Anlage LuFV 8.7 an Strecken  
einschließlich zugehöriger Bahnhöfe und Stationen vor Beginn der Realisierung 

 

(Querschnittsbelastung mindestens 1.000 Reisenden-km je km Betriebslänge / Werktag) 
 

Eintritt der  
Prognose: 

ab xx/20xx  
[spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetrieb-
nahme folgenden Jahresfahrplanwechsel] 

Prognose durch: 
(Zutreffendes  
ankreuzen) 

  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………….………… 

berücksichtigte Linien: RE 1, RE 2, RB 75, RB 76 

von km nach km 
Betriebs- 

länge 
(km) 

Anzahl Reisende  
Richtung u. Gegenrichtung 
(Durchschnitt im 
Erhebungszeit-

raum) 

Reisenden-km  
Richtung u. Gegenrichtung 
(Durchschnitt im 
Erhebungszeit-

raum) 
A-dorf 0,000 B-heim 9,300 9,300 1.500 13.950 
B-heim 9,300 C-hausen 17,600 8,300 1.060 8.798 
C-hausen 17,600 D-stadt 34,700 17,100 900 15.390 …       …       …  …     

SUMMEN : 34,700  38.138 
 

Ergebnis der Prognose des Infrastrukturvorhabens 

1.099 Reisenden-km je Kilometer Betriebslänge und Werktag [Reisenden-km (Richtung u. Gegenrichtung) : Betriebslänge] 

X 
Prognose erfüllt Grenzwerte: Realisierung im Rahmen des Programms nach LuFV Anlage 8.7 möglich.  

Spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetriebnahme der Maßnahme folgenden Jahresfahrplanwech-
sel ist die Überprüfung der Prognose anhand nachfolgender Seite 4 erforderlich  

 Prognose erfüllt Grenzwert nicht: Keine Realisierung im Rahmen des Programms nach LuFV Anlage 8.7 möglich. 

Soweit die Programmaufnahme auf Basis einer Verkehrsprognose erfolgt, wird der Nachweis des Eintritts dieser Prognose (erneute Dokumentation des Ist-
Zustands) spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetriebnahme der Maßnahme folgenden Jahresfahrplanwechsel durch das Land erbracht. Werden zu diesem 
Zeitpunkt die Grenzwerte gemäß Ziffer 6 der Anlage 8.7 nicht erreicht, leistet das Land den für die Maßnahme eingesetzten Infrastrukturbeitrag des Bundes und  
der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG vollständig als Ausgleichszahlung an die EIU. 
 
 
 
 

 Ort / Datum: Name: Unterschrift (en) Stempel des Landesministeriums und ggf. Aufgabenträgers: 



 
 

[Land und Bezeichnung des Vorhabens entsprechend Länderliste] 
  

Überprüfung der Verkehrsprognose für Infrastrukturmaßnahmen gemäß LuFV Anlage 8.7 an Strecken  
einschließlich zugehöriger Bahnhöfe und Stationen nach Inbetriebnahme  

 

(Querschnittsbelastung mindestens 1.000 Reisenden-km je km Betriebslänge / Werktag) 
 
 

Kurzbeschreibung der Einzelmaßnahmen : 
Beteiligte Eisenbahninfrastrukturunternehmen: 
(Zutreffendes ankreuzen) 

Beschreibung der wesentlichen Einzelmaßnahmen      DB Netz             DB Station&Service             DB Energie 

 

Datum der Prognose: xx. 20xx  Prognose durch:   Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………….…………….. 
Datum der Überprüfung: xx. 20xx  

Überprüfung 
durch: 

  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………….…………….. 
 

von km nach km 
Betriebs- 

länge 
(km) 

Anzahl Reisende  
Richtung u. Gegenrichtung 
(Durchschnitt im  

Prüfungszeitraum) 

Reisenden-km  
Richtung u. Gegenrichtung 
(Durchschnitt im  

Prüfungszeitraum) 
Prognose IST Prognose IST 

A-dorf 0,000 B-heim 9,300 9,300 1.500 1.700 13.950 15.810 
B-heim 9,300 C-hausen 17,600 8,300 1.060 1.200 8.798 9.960 
C-hausen 17,600 D-stadt 34,700 17,100 900 1.100 15.390 18.810 

…         

SUMMEN : 34,700   38.138 44.580 
 

Ergebnis der Überprüfung der Prognose des Infrastrukturvorhabens Soweit die Programmaufnahme auf Basis einer Verkehrsprognose erfolgte, 
wird hiermit der Nachweis des Eintritts dieser Prognose (erneute Dokumentati-
on des Ist-Zustands spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetriebnahme der 
Maßnahme folgenden Jahresfahrplanwechsel) durch das Land erbracht. Wer-
den zu diesem Zeitpunkt die Grenzwerte gemäß Ziffer 6 der Anlage 8.7 nicht 
erreicht, leistet das Land den für die Maßnahme eingesetzten Infrastrukturbei-
trag des Bundes und  der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der 
DB AG vollständig als Ausgleichszahlung an die EIU. 

1.285 
Reisenden-km je Kilometer Betriebslänge und Werktag 
[Reisenden-km (Richtung u. Gegenrichtung) : Betriebslänge] 

X Überprüfung erfüllt Grenzwert (Keine Ausgleichszahlung erforderlich) 

 Überprüfung erfüllt Grenzwert nicht (Ausgleichszahlung ist erforderlich) 
 

Hiermit wird die Richtigkeit der Überprüfung der Verkehrsprognose des Infrastrukturvorhabens bestätigt. 
 
 
 
 
 

 Ort / Datum: Name: Unterschrift (en) Stempel des Landesministeriums und ggf. Aufgabenträgers: 
 



 
 

[Land und Bezeichnung des Vorhabens entsprechend Länderliste] 
 

Dokumentation des Ist-Zustandes für Infrastrukturmaßnahmen gemäß LuFV Anlage 8.7 an Verkehrsstationen 
 

Typ 1 = mindestens 1.000 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 
Typ 2 = mindestens    100 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 

 

Erhebungszeitraum: 
 
xx Werktage 
 

Erhebung durch: 
(Zutreffendes ankreuzen) 

  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV …….…………….. 
Datum der Erhebung: xx. 20xx  

[Erhebung darf nicht älter als 1 Jahr sein] 
berücksichtigte Linien: RE 1, RE 2, RB 75, RB 76 

 

Verkehrsstation 

Typ 1  
gemäß 

Fallbeispiel 
(siehe Anhang 1) 

Typ 2 
gemäß 

Fallbeispiel 
(siehe Anhang 1) 

Ein-/Aus-/ 
Umsteiger 
je Werktag 

Grenzwerte erfüllt? 
Bei NEIN ist Prognose erforderlich  

(weiter auf Seite 7) 

A-dorf 3  700 Nein 
B-heim 6  1.100 Ja 
C-hausen  2 70 Nein 
D-Stadt 13  1.600 Ja 
E-Burg  9 90 Nein ….     ….     ….     ….     ….     ….     ….     

 
Hiermit wird die Richtigkeit der Dokumentation des Ist-Zustandes, als Voraussetzung zur Aufnahme in das Programm nach LuFV-Anlage 8.7, bestätigt.  
 
 
 
 
 
 
 

 Ort / Datum: Name: Unterschrift (en) Stempel des Landesministeriums und ggf. Aufgabenträgers: 
 



 
 

[Land und Bezeichnung des Vorhabens entsprechend Länderliste]   

Verkehrsprognose für Infrastrukturmaßnahmen an Verkehrsstationen gemäß LuFV Anlage 8.7  
vor Beginn der Realisierung des Vorhabens 

 

Typ 1 = mindestens 1.000 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 
Typ 2 = mindestens    100 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 

 
 

Eintritt der  
Prognose: 

ab xx/20xx  
[spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetrieb-
nahme folgenden Jahresfahrplanwechsel] 

Prognose durch: 
(Zutreffendes  
ankreuzen) 

  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………. 
  berücksichtigte Linien: RE 1, RE 2, RB 75, RB 76 

 

Verkehrsstation 

Typ 1 
gemäß 

Fallbeispiel 
(siehe Anhang 1) 

Typ 2 
gemäß 

Fallbeispiel 
(siehe Anhang 1) 

Prognose für  
Ein-/Aus-/ 
Umsteiger 
je Werktag 

Prognose erfüllt Grenzwert? 
Bei NEIN ist keine Realisierung im Rahmen 

des Programms LuFV 8.7 möglich 

A-dorf 3  1200 Ja 
C-hausen  2 90 Nein 
E-Burg  9 150 Ja ….     ….     ….     ….     
 

Soweit die Programmaufnahme auf Basis einer Verkehrsprognose [Prognose erfüllt Grenzwerte = Ja] erfolgt, wird der Nachweis des Eintritts dieser Prognose 
(erneute Dokumentation des Ist-Zustands anhand Seite 7) spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetriebnahme der Maßnahme folgenden Jahresfahrplanwechsel 
durch das Land erbracht. Werden zu diesem Zeitpunkt die Grenzwerte gemäß Ziffer 6 der Anlage 8.7 nicht erreicht, leistet das Land den für die Maßnahme einge-
setzten Infrastrukturbeitrag des Bundes und der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG vollständig als Ausgleichszahlung an die EIU. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ort / Datum: Name: Unterschrift (en) Stempel des Landesministeriums und ggf. Aufgabenträgers: 

[Land und Bezeichnung des Vorhabens entsprechend Länderliste] 
  

Überprüfung der Verkehrsprognose für Infrastrukturmaßnahmen an Verkehrsstationen gemäß LuFV Anlage 8.7  



 

nach Inbetriebnahme  
 
 

Typ 1 = mindestens 1.000 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 
Typ 2 = mindestens    100 Ein- / Aus- / Umsteiger pro Werktag 

 
 

Kurzbeschreibung der Einzelmaßnahmen : 
Beteiligte Eisenbahninfrastrukturunternehmen  
(Zutreffendes ankreuzen): 

Beschreibung der wesentlichen Einzelmaßnahmen      DB Netz             DB Station&Service             DB Energie 

 

Datum der Prognose: xx. 20xx  Prognose durch: 
  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………….…………….. 
Datum der Überprüfung: xx. 20xx  

Überprüfung 
durch: 

  Verkehrsministerium 

  Aufgabenträger SPNV ……………………….…………….. 
 

Verkehrsstation 

Typ 1 
gemäß 

Fallbeispiel 
(siehe  

Anhang 1) 

Typ 2 
gemäß 

Fallbeispiel 
(siehe  

Anhang 1) 

Ein-/ 
Aus-/ 

Umsteiger 
je Werktag 

Überprüfung der Prognose erfüllt Grenzwerte? 
 

(Bei NEIN Ausgleichszahlung erforderlich) 
Prognose IST 

A-dorf 3  1.200 1.100 Ja 

E-Burg  9 150 95 NEIN 

….      ….      
….      

 

Soweit die Programmaufnahme auf Basis einer Verkehrsprognose erfolgte, wird hiermit der Nachweis des Eintritts dieser Prognose (erneute Dokumentation des 
Ist-Zustands spätestens 3 Jahre nach dem auf die Inbetriebnahme der Maßnahme folgenden Jahresfahrplanwechsel) durch das Land dokumentiert. Werden zu 
diesem Zeitpunkt die Grenzwerte gemäß Ziffer 6 der Anlage 8.7 nicht erreicht, leistet das Land den für die Maßnahme eingesetzten Infrastrukturbeitrag und der 
tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG des Bundes vollständig als Ausgleichszahlung an die EIU.  

Hiermit wird die Richtigkeit der Überprüfung der Verkehrsprognose des Infrastrukturvorhabens bestätigt.  

 
 
 

 Ort / Datum: Name: Unterschrift (en) Stempel des Landesministeriums und ggf. Aufgabenträgers: 
 



                  LuFV II, Anlage 9.5: Rahmenvereinbarung Korruptionsbekämpfung, Abwicklung Kartellschäden
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1 Infrastrukturkataster (ISK) 

1.1 Umfang 

Im ISK sind die Schienenwege i.S.d. § 1.3 LuFV enthalten, die im juristischen und wirtschaft-
lichen Eigentum der DB Netz AG [einschließlich der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
(RNI)], der DB Station&Service AG oder der DB Energie GmbH stehen, soweit sie nicht: 
 
Fall Grund  Codierung in GSL (DB Netz 

AG) 
im Ausland betrieben sind eigenständige Verträ-

ge, gem. § 21.1 LuFV 
nicht ISK 

Angabe des Landes im 
Merkmal AUSLAND 

nach § 11 AEG stillgelegt, ab-
gebaut, veräußert, verpachtet 
oder gepachtet (außer Verpach-
tungen zw. DB Netz AG und 
RNI) sind 

 Angabe des Streckenzustan-
des im Merkmal 
STR_ZUSTAND 

sich im Neubau befinden neue Anlagen werden 
erst nach Fertigstellung 
Bestandteil des ISK 

Bauzustandsart im Merkmal 
BAUZUSTAND 

fremdbetrieben sind 
 

kein EIU des Bundes Betreiberart der Strecke im 
Merkmal BETREIBERART 

Strecken sind, die über Erbbau-
recht von Dritten betrieben wer-
den 

keine EIU des Bundes, 
Strecken unterstehen 
nicht der LuFV 

Angabe im Merkmal 
SONST_VERTR  

 
Die Anlagen dieser Schienenwege müssen in der Anlagenbuchhaltung als aktive bzw. als 
Bestandteil einer aktiven Anlage geführt werden. 
 
a) Für die DB Netz AG gilt ergänzend: Das ISK-Netz leitet sich aus einer Gesamtstreckenlis-

te (GSL) ab, in der eine Codierung (ISK ‚ja‘ oder ‚nein‘) vorgenommen wird.  
 
Sofern weitere Fälle existieren, sind diese in der GSL im Merkmal SONDERFALL auszuwei-
sen und nachvollziehbar zu begründen. 
Zur Ermittlung der Qualitätskennzahlen (Qkz) Theoretischer Fahrzeitverlust (ThFzv) und An-
zahl Infrastrukturmängel (Anz-I) wird das so genannte „ISK-Streckennetz“ aus dem ISK-Netz 
abgeleitet. Die Herleitung ist anhand der GSL unter Ziffer 3.1.1 nachvollziehbar. 
 
Zum „ISK-Streckennetz“ gehören die Strecken oder Streckenabschnitte der freien Strecke 
und durchgehenden Hauptgleise in Bahnhöfen soweit sie nicht: 
  erforderliche Abschnitte hinter Gleisabschlüssen „nicht befahrbar“ sind [keine Zugfahrten, 

kein Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten (VzG)]  Strecken mit Streckennummern > 6999 sind, (fremdbetrieben, temporäre Streckennum-
mern)  stillgelegte Streckengleise sind, aber gemäß Stilllegungsverfügung als Bahnhofsinfra-
struktur weitergenutzt werden (keine Zugfahrten, kein VzG),  Hafenbahnen (keine Zugfahrten, kein VzG), Bergbahnen (Seilzugbahnen) (unterliegen 
nicht dem AEG), Museumsbahnen (kein Regelbetrieb,   Gleisanschlüsse (i.d.R. keine Zugfahrten und kein VzG) oder  Streckenreste (betrieblich nicht für Zugfahrten nutzbare Abschnitte einer ansonsten still-
gelegten oder veräußerten / verpachteten und nicht in Betrieb befindlichen Strecke) sind. 

 
Das Resultat wird in der so genannten „Streckenmerkmalsliste (SML)“ dargestellt. 
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b) Für die DB Station&Service AG gilt ergänzend: Zum ISK-Netz gehören auch aktive Emp-
fangsgebäude im Eigentum der DB Station&Service AG, die an verpachteten Strecken lie-
gen. 

1.2 Stichtag 

 Der Infrastrukturzustands- und –entwicklungsbericht (IZB) wird für das Berichtsjahr (Ka-
lenderjahr) erstellt.  Für kaufm. Daten aller EIU wird der Stichtag 31.12. definiert.  Die DB Netz AG (einschl. RNI) und DB Station&Service AG erstellt das ISK mit Stichtag 
30.11. für das jeweilige Berichtsjahr.  Für die Geschwindigkeitsdaten gilt Anlage 13.2.1 Ziffer 1.2.  Die DB Netz AG (einschl. RNI) und DB Station&Service AG ermittelt die Qkz für den Zeit-
raum vom 01.12. des dem Berichtsjahr vorangegangenen Jahres bis zum 30.11. des Be-
richtsjahres.  Der Umfang des ISK-Streckennetzes (Ordnungsrahmen) der DB Netz AG gem. Punkt 1.1 
wird mit Stichtag 31.10. definiert.  Die DB Energie GmbH erstellt das ISK mit Stichtag 31.12. für das jeweilige Berichtsjahr. 

 

1.3 Format 

Alle Daten, die gem. Anlage 12.1 für das ISK beschrieben sind, werden in folgenden Forma-
ten zur Verfügung gestellt:  PDF- Format für alle Berichte inkl. eingefügter Bilder und Grafiken  Excel-Format (2010 und jünger nach Abstimmung)  PDF – Format für Grafiken und Bilder 
 

1.4 Datenvorhaltung 

Alle in der Anlage 12.1 beschriebenen Daten werden gemäß §15 des Vertrages gesichert 
und vorgehalten. 
Die Schnittstellendaten/ Downloads, die für die Erstellung der Listen nach Anlage 12.1 her-
angezogen werden, sind als csv. Dateien (gemäß RFC 4180, jedoch ohne Zeilenumbruch in 
einem Datum) im Zeichensatz ISO 8859-15 mit Tabulator als Trennzeichen (optional können 
Texte mit doppeltem Anführungszeichen umschlossen werden) aus den Systemen zu si-
chern und von den EIU vorzuhalten. 
 

1.5 Abgrenzung Fern- und Ballungsnetz (FuB) / Regionalnetz (RegN) inkl. RNI 
(im Weiteren RegN genannt) 

Die Zuordnung der Strecken zum FuB / RegN erfolgt durch die DB Netz AG anhand folgen-
der Kriterien: 
 
Zuordnung der Strecken zum RegN: 
  Regionale Verkehre außerhalb der Ballungsräume   Überwiegend dem SPNV dienend (in der Regel weniger als 8 Takttrassen im SPFV oder 

10 Standardtrassen im SGV bzw. nur Economytrassen SPFV oder Zubringertrassen 
SGV)  In Knoten als Verbindungsstrecke zu anderen Strecken des RegN  

Die geographische Lage und betriebliche Aufgabenstellung einiger Strecken führen dazu, 
dass ein RegN nicht in jedem Fall aus einem zusammenhängenden Streckennetz besteht. 

 
Zuordnung der Strecken zum FuB: 
  Übrige Strecken der DB Netz AG 
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2 Ermittlung der auf die Zielwerterreichung nicht anrechenbaren 
Effekte  

Effekte auf die Qkz, die nicht in Instandhaltungs- oder Investitionstätigkeiten begründet sind 
(nichtbauliche Maßnahmen), werden im Hinblick auf die Zielwerterfüllung eliminiert.  
 
Effekte aus Maßnahmen, die aus Sonderprogrammen des Bundes finanziert werden, sind in 
den Systemen der EIU separierbar auszuweisen und werden im Hinblick auf die Zielwerter-
füllung eliminiert.  
 
Nachfolgend sind Einzelheiten zu den einzelnen sanktionsbewehrten Qkz festgehalten: 
 

2.1 Qkz ThFzv und Anz-I 

Die Berechnung erfolgt gem. Anlage 13.2.1, dabei werden die nicht anrechenbaren Effekte 
gesondert ausgewiesen. Die Elemente der Berechnung (Eingangsdaten etc.) sowie der 
Ausweis der nicht anrechenbaren Effekte werden im jeweiligen IZB in den Anlagen 3101 und 
3103 dargestellt. 
 

2.2 Qkz FB und BAQ  

Einzelheiten zu den einzelnen sanktionsbewehrten Qkz der DB Station&Service AG und RNI 
sind in den Anlagen 13.2.2 und 13.2.4 beschrieben. 
 
 

3 DB Netz AG (ohne Verkehrsstationen RNI) 
Sind Angaben nicht erforderlich oder nicht zutreffend, wird dieses Feld mit „nv“ gefüllt. 
 

3.1 Strecken und Streckenobjekte 

3.1.1 Gesamtstreckenliste (GSL) 

Die Herleitung des in Betrieb befindlichen ISK-Streckennetzes erfolgt aus der Gesamtstre-
ckenliste (GSL)  
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE  Geschäftseinheit *:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich*:  MI: Mitte  N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI * 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
STR_KURZNAME Streckenkurzname gem. Ril 885.0102*  
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STR_KM_ANF Kilometerangabe Anfang Strecke in vermessungstechni-
scher Schreibweise, siehe Anhang 1  

STR_KM_END Kilometerangabe Ende Strecke in vermessungstechnischer 
Schreibweise, siehe Anhang 1 

VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-
technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 

BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-
technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 

VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-
schreibweise, siehe Anhang 1 

BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-
schreibweise, siehe Anhang 1 

RI Richtungsangabe:  0: eingleisige Strecke/ beide Richtungen   1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
LAENGE Abschnittslänge einschließlich Fehl- oder Überlängen in 

Meter 
DB_BETRIEB Enthält „x“, wenn Abschnitt in Betrieb der DB Netz AG 
ISK_NETZ Bestandteil des ISK-Netzes:  ja  nein 
STR_ZUSTAND Angabe des Streckenzustandes *, z.B.:   stillgelegt  stillgelegt, Bf-Infrastruktur  Bf-Infrastruktur/ Streckenrest  abgebaut  veräußert (in Betrieb)  veräußert (nicht in Betrieb)  gepachtet  verpachtet  Erbbaurecht (in Betrieb) 
BAUZUSTAND Bauzustandsart *, z.B.:   geplant  im Bau  nicht gebaut 
BAHNNUTZUNG Bahnnutzungsart *, z.B.:   Gleisanschluss  Hafenbahn  Museumsbahn  Seilzugbahn 
BETREIBERART Betreiberart der Strecke *:  Selbstbetrieben   Fremdbetrieben 
SONDERFALL Hinweis auf Sonderfälle z.B.  nicht befahrbar (Abschnitt hinter Prellbock)*  Abschnitt liegt auf anderer Strecke 
SONST_VERTR Hinweis auf sonstige Verträge, z.B.: 

Erbbaurecht (nicht in Betrieb) 
AUSLAND Angabe des Landes, in dem sich eine Strecke im Eigentum 

der DB Netz AG außerhalb Deutschlands befindet *:  Schweiz   Polen   Tschechien 
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* Bei ISK-Nein: In Abhängigkeit von anderen Attributen, kann der Feldinhalt „nv“ sein, z.B. ist 
das Feld GE bei NE-Bahnen nicht gefüllt. 

3.1.2 Streckenmerkmalsliste (SML)  

Die SML enthält die Strecken oder Streckenabschnitte der freien Strecke und durchgehen-
den Hauptgleise in Bahnhöfen des ISK-Netzes; sie enthält die folgenden Merkmale: 
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
ZEILEN_NR Angabe der Zeilennummer 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmen-

te der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
RI Richtungsangabe*:  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
STR_KURZNAME Streckenkurzname gem. Ril 885.0102 
STR_KM_ANF Kilometerangabe Anfang Strecke in vermessungstechni-

scher Schreibweise, siehe Anhang 1  
STR_KM_END Kilometerangabe Ende Strecke in vermessungstechni-

scher Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
LAENGE Abschnittslänge einschließlich Fehl- oder Überlängen in 

Meter 
NETZTYP Netztyp:  Vorrangnetz   Leistungsnetz   Regionalnetz   Bf-Infrastruktur   ohne Netztyp 
ELEKTR Elektrifizierungsart:  n.e.: nicht elektrifiziert  O: Oberleitung  S: Stromschiene 
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BAHNART Bahnart:  Hauptbahn  Nebenbahn  Breitspurbahn  Schmalspurbahn 
GL_ANZ Gleisanzahl:  1: eingleisig  2: zweigleisig  
STR_KLASSE zu vIst korrespondierende Streckenklasse  
STR_STD Eintragung des Streckenstandards gem. Ril 413.0301 z.B.:   M 160   R 80 
PZB Ausrüstung mit Zugbeeinflussungssystem PZB:  mit PZB   ohne PZB   Fahrsperre  ZBS  
LZB Ausrüstung mit Zugbeeinflussungssystem LZB:  mit  ohne 
ETCS Ausrüstung mit Zugbeeinflussungssystem ETCS:  mit   ohne  
NEITECH Neitech ausgerüstet:  ja  nein 
KOM_SYS Kommunikationssystem:   analog  GSM  GSM-R  ohne  
TSI  Technische Spezifikation für Interoperabilität gegeben:   ja   nein 
GWB Gleiswechselbetrieb:  mit  ohne 
 V_ZUL zulässige Geschwindigkeit (vZul) in km/h:  [Zahl]   kein VzG   SKVerb 
 V_SOLL Soll-Geschwindigkeit (vSoll) in km/h:  [Zahl]   kein VzG   SKVerb 
 V_IST Ist-Geschwindigkeit (vIst) in km/h:  [Zahl]   kein VzG  
KATEGORIE_ABW Angabe des Abweichungsgrundes:  keine Abweichung (auch bei: kein VzG und „SKVerb“)  Infrastrukturauslegung  Infrastrukturmangel  Baumaßnahme 
GRUND_INFRA Grund für Abweichung der vSoll von der vZul des Berichts-
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jahres; es sind nur Abweichungsgründe lt. Anlage 13.2.1, 
Anhang 1, Ziffer 1, zulässig oder „keine Abweichung“ 

GRUND_MANGEL Grund für Abweichung der vIst von der vSoll des Berichtsjah-
res; es sind nur Abweichungsgründe lt. Anlage 13.2.1, 
Anhang 1, Ziffer 2, zulässig oder „keine Abweichung“ 

AEND_V_SOLL vSoll-Änderung lt. Anlage 13.2.1 Ziffer 1.4, Fälle:   b   c  d  e 
AUF_ANDERER_STR Streckennummer gem. Ril 885.0102 der anderen Strecke, 

lt. LuFV Anlage 13.2.1 Ziffer 1.6.6. Es werden die Stre-
ckennummer und Streckenkilometer der anderen Strecke 
angegeben. 

LIRA Angabe des Lichtraumprofils nach EN/15273/1-3. Angabe 
des kleinsten Lichtraumprofils für den Abschnitt, z.B.:  G2  GC  mit Einschränkung 

11_AEG enthält „x“ für Strecken / Streckenabschnitte für die das 
Verfahren § 11 AEG begonnen wurde, gem. Anlage 
13.2.1, Ziffer 1.6.4 

STR_AUSSCHLUSS enthält „x“ für Strecken / Streckenabschnitte, die in der 
Streckenausschlussliste gem. Anlage 13.2.1, Anhang 2 
enthalten sind  

SONDERPROGRAMM Bezeichnung des Sonderprogramms; Angabe nur erforder-
lich bei auf die Strecke wirkenden Sonderprogrammen 

THFZV Wert des Theoretischen Fahrzeitverlustes in Minuten lt. 
Formel in Anlage 13.2.1 

MANGEL_NR Nummerierung der Infrastrukturmängel lt. Kriterien Anlage 
13.2.1, Ziffer 2.2 

KENNZ_AEND Kennzeichnung der Änderung: z.B.  BauMa: Baumaßnahme  AnoLa(BÜ)  Prüf EBA: Übernahme Prüfergebnis EBA  Diff GFD-I-STREDA: Nachbearbeitung auf Grund Diffe-
renz GFD-I und STREDA  DQ: Datenqualität  SonderAbs: Bearbeitung von Sonderabschnitten 

 
* Richtung 1 bei eingleisigen Strecken(abschnitten): Für Geschwindigkeiten und davon abhängigen 

Attributen wird die Richtung 1 verwendet, wenn diese für die Fahrtrichtung in Richtung der aufstei-
genden Kilometrierung gelten. 
Richtung 2 bei eingleisigen Strecken(abschnitten): Für Geschwindigkeiten und davon abhängigen 
Attributen wird die Richtung 2 verwendet, wenn diese für die Fahrtrichtung in Richtung der abstei-
genden Kilometrierung gelten. 
 

3.1.3 Streckengeschwindigkeitsliste (SGL) 

Die SGL ist die für die Ermittlung und Prüfung der Qkz der DB Netz AG reduzierte SML. 
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
ZEILEN_NR Angabe der Zeilennummer 
VERKETTUNG Verkettung der Werte aus den Feldern STRECKE_NR, 

RICHTUNG, VON_KM und BIS_KM durch Unterstriche; 
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z.B.:  1000_1_170,9+58_171,0+94 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmen-

te der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
RI Richtungsangabe:  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
STR_KURZNAME Streckenkurzname gem. Ril 885.0102 
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
LAENGE Abschnittslänge einschließlich Fehl- oder Überlängen in 

Meter 
GL_ANZ Gleisanzahl:  1: eingleisig  2: zweigleisig  
STR_KLASSE zu vIst korrespondierende Streckenklasse  
 V_ZUL vZul in km/h:  [Zahl]   kein VzG   SKVerb 
 V_SOLL vSoll in km/h:  [Zahl]   kein VzG   SKVerb 
 V_IST vIst in km/h:  [Zahl]   kein VzG  
KATEGORIE_ABW Angabe des Abweichungsgrundes:  keine Abweichung (auch bei: kein VzG und „SKVerb“)  Infrastrukturauslegung  Infrastrukturmangel  Baumaßnahme 
GRUND_INFRA Grund für Abweichung der vSoll- von der vZul des Berichts-

jahres; es sind nur Abweichungsgründe lt. Anlage 13.2.1, 
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Anhang 1, Ziffer 1 zulässig oder „keine Abweichung“ 
GRUND_MANGEL Grund für Abweichung der vVist von der vvsoll des Berichts-

jahres; es sind nur Abweichungsgründe lt. Anlage 13.2.1, 
Anhang 1, Ziffer 2, zulässig oder „keine Abweichung“ 

AEND_V_SOLL vSoll-Änderung lt. Anlage 13.2.1, Ziffer 1.4, Fälle:   b   c  d  e 
AUF_ANDERER_STR Streckennummer gem. Ril 885.0102 der anderen Strecke, 

lt. LuFV Anlage 13.2.1, Ziffer 1.6.6. Es werden die Stre-
ckennummer und Streckenkilometer der anderen Strecke 
angegeben. 

11_AEG enthält „x“ für Strecken / Streckenabschnitte für die das 
Verfahren § 11 AEG begonnen wurde, gem. Anlage 
13.2.1, Ziffer 1.6.4 

STR_AUSSCHLUSS enthält „x“ für Strecken / Streckenabschnitte, die in der 
Streckenausschlussliste enthalten sind  

SONDERPROGRAMM Bezeichnung des Sonderprogramms; Angabe nur erforder-
lich bei auf die Strecke wirkenden Sonderprogrammen 

THFZV Wert des Theoretischen Fahrzeitverlustes in Minuten lt. 
Formel in Anlage 13.2.1 

MANGEL_NR Nummerierung der Infrastrukturmängel lt. Kriterien Anlage 
13.2.1, Ziffer 2.2 

KENNZ_AEND Kennzeichnung der Änderung: z.B.  BauMa: Baumaßnahme  AnoLa(BÜ)  Prüf EBA: Übernahme Prüfergebnis EBA  Diff. GFD-I-STREDA: Nachbearbeitung auf Grund Dif-
ferenz GFD-I und STREDA  DQ: Datenqualität  SonderAbs: Bearbeitung von Sonderabschnitten 

 

3.1.4 Liste der Betriebsstellen 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
LAGE_KM Kilometerangabe Lage der Betriebsstelle (Mitte) in vermes-

sungstechnischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
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LAGE_KM_I Kilometerangabe Lage der Betriebsstelle (Mitte) in Daten-
bankschreibweise, siehe Anhang 1 

RIL_100 Betriebsstellenbezeichnung gem. Ril 100, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
BETR_ST_ART Angabe der Betriebsstellenart gem. Ril 100, z.B.:  Bf: Bahnhof  Abzw: Abzweigstelle  Üst: Überleitstelle 
BETR_ST_BEZ Angabe des Namens/Ortsbezeichnung der Betriebsstelle 

gem. Ril 100 
VST_BF_NR Angabe der Bahnhofsnummer bei Betriebsstellen, die Ver-

kehrsstationen von DB St&S und RNI sind und dem Perso-
nenverkehr dienen. 

 

3.1.5 Liste der Kilometrierungssprünge 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102 
RI Richtung:  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
 AN_KM ankommender Kilometer in vermessungstechnischer 

Schreibweise, siehe Anhang 1 
 AB_KM ankommender Kilometer in Datenbankschreibweise, siehe 

Anhang 1 
AN_KM_I  abgehender Kilometer in vermessungstechnischer 

Schreibweise, siehe Anhang 1 
AB_KM_I  abgehender Kilometer in Datenbankschreibweise, siehe 

Anhang 1 
DIFF_KM Differenzlänge in Meter zwischen ankommendem und ab-

gehendem Kilometer Bei Überlängen ohne Vorzeichen 
und bei Fehllängen mit negativem Vorzeichen 

 

3.2 Stücklisten der Anlagen 

Die Stücklisten der DB Netz AG erfassen Gleise, Weichen, Brücken (Eisenbahnüberführun-
gen, Straßenbrücken), Tunnel, Bahnübergänge, Stellwerke, Hauptsignale unter Angabe der 
Anlagennummer, des Aktivierungsjahrs und weiterer beschreibender technischer Attribute 
jeder Anlage. Weiterhin werden Stützbauwerke der BWK 3 und Rangier- und Umschlaganla-
gen in Serviceeinrichtungen der DB Netz AG in separaten Stücklisten erfasst.  

3.2.1 Stückliste Gleise 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND  

BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 
ST, SH, TH 

GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost  
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 S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102 
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise , siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: Gleis einer eingleisigen Strecke  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
GLEISART Gleisart nach Ril 408:  1: durchgehendes Hauptgleis/ Gleis der freien Strecke  2: (Ziffer nicht vergeben)  3: sonst. Hauptgleis  4: Nebengleis 
RIL_100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
ANLAGEN_NR Anlagennummer  
ANLAGEN_UNR Anlagenunternummer 
AKTIV_J Aktivierungsjahr 
LAENGE Geometrische Länge ohne Weichenlänge in Meter 
LAENGE_S_49 Summe aller Gleisteillängen mit Schienenform 49. 

Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  
LAENGE_S_54 Summe aller Gleisteillängen mit Schienenform 54. 

Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  
LAENGE_UIC_60 Summe aller Gleisteillängen mit Schienenform 60. 

Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  
LAENGE_71 E2 Summe aller Gleisteillängen mit Schienenform 71 E2, Län-

genangabe nur bei Anlagenunternummer 0000, 
LAENGE_80 E2 Summe aller Gleisteillängen mit Schienenform 80 E2, Län-

genangabe nur bei Anlagenunternummer 0000, 
LAENGE_S_SONSTIGE Summe aller Gleisteillängen mit anderen Schienenformen, 

außer 49, 54, 60, 71 und 80 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

LAENGE_SCHW_BETON Summe aller Gleisteillängen mit Betonschwellen 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

LAENGE_SCHW_HOLZ Summe aller Gleisteillängen mit Holzschwellen 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

LAENGE_SCHW_STAHL Summe aller Gleisteillängen mit Stahlschwellen 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

LAENGE_SCHW_KSTST Summe aller Gleisteillängen mit Kunststoffschwellen 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

LAENGE_FEST_FBAHN Summe aller Gleisteillängen mit Fester Fahrbahn 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

LAENGE_SCHW_SONST Summe aller Gleisteillängen mit anderen Schwellenarten, 
außer Beton-, Holz-, Stahl-, Kunststoffschwellen oder Fes-
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ter Fahrbahn 
Längenangabe nur bei Anlagenunternummer 0000,  

 

3.2.2 Stückliste Weichen 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
GLEISART Gleisart gem Ril 408:  1: durchgehendes Hauptgleis/ Gleis der freien Strecke  2: (Ziffer nicht vergeben)  3: sonst. Hauptgleis  4: Nebengleis 
RIL_100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
LAGE_KM Kilometerangabe Lage der Weiche/ Kreuzung in vermes-

sungstechnischer Schreibweise 
LAGE_KM_I Kilometerangabe Lage der Weiche/ Kreuzung in Daten-

bankschreibweise 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: Gleis einer eingleisigen Strecke  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
ANLAGEN_NR Anlagennummer  
AKTIV_J Aktivierungsjahr  
WK_NR Weichen-/Kreuzungsnummer 
WK_LAENGE Weichen-/Kreuzungslänge 
WK_HALBMESSER Weichen-/Kreuzungshalbmesser 
WK_ART Weichenart, gem. Ril 820.0110 (Angabe der Bauform, 

Schienenform und Radius), z.B.:  EW 49-190  DKW 54-190  ABW 54-215 
S_FORM Schienenform, gem. Ril 820.0110:  65: Schiene R 65  60: Schiene 60 E 2  54: Schiene 54 E 4  49: Schiene 49 E 5  So: Sonstige 
SCHW_ART Schwellenart, gem. Ril 820.0110, z.B.: 
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 B: Betonschwellen  H: Holzschwellen  St: Stahlschwellen   KstSt: Kunststoffschwellen  sonstige: z.B. Feste Fahrbahn 
ABC_KZ Differenzierung der Nutzung, z.B.:  A: Betriebsnotwendig  T: Teilnutzung  U: Zugangs-WK zu ABC-W  V: mit Betrieb, Rückbau vorgesehen  W: ohne Betrieb, Rückbau vorgesehen  X: saisonal genutzte Anlage  Z: zeitweise außer Betrieb 

 

3.2.3 Stückliste Brücken 

Die Stückliste enthält die Eisenbahn- und Straßenüberführungen, die im wirtschaftlichen und 
juristischen Eigentum der DB Netz AG stehen. 

 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
ANLAGEN_UNR Anlagenunternummer 
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: alle Gleise   1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
RIL 100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf  nv: keine Zuordnung, bei Brücken außerhalb von Be-

triebsstellen  
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STR_MEHRFACHZUORD bei Mehrfachzuordnung erfolgt Kennzeichnung mit “x“; An-
gabe in gesonderter Tabelle 3.2.4 

AKTIV_J Aktivierungsjahr  
FLAECHE Fläche in Quadratmeter gem. Bauwerksbuch; Angabe nur 

bei Anlagenunternummer 0000 
BR_BEZ durch Anlagenklasse definierte Brückenbezeichnung:  SÜ: Straßenüberführung   EÜ: Eisenbahnüberführung 
BAUART Angabe der Brückenbauart, z.B.:  Gewölbebrücke  Stahlbrücke  Walzträger in Beton  Rahmenbrücke 
BESCHREIBUNG z.B.:  EÜ über DBAG-Gleise  EÜ über Bundesstraße  EÜ über Autobahn 
ZUST_KAT Zustandskategorie der Brücke gem. Ril 804. 8001 (Bauteil 

mit schlechtester Bewertung maßgebend, nur bei Anlagen-
unternummer 0000:  1  2  3  4 

LETZTE_BEGUTACHT Datum der letzten Begutachtung tt.mm.jjjj, nur bei Anlagen-
unternummer 0000 

 

Für die Prüfung der Qkz „Zustandskategorie voll- /teilerneuerte Brücken" stellt die DB Netz 
AG jährlich mit dem jeweiligen IZB - auf Grundlage der in der Anlage 12.1 vereinbarten Da-
tenbereitstellung (Listen mit Merkmalen) - eine zusammenfassende Darstellung (Tabelle) zur 
Verfügung. Diese Darstellung bedient das Ziel, die für die vorgenannte Qkz relevanten Daten 
aggregiert zu beschreiben. 
 

3.2.4 Lageinformation für Brücken 

Liste führt alle Strecken auf, die über eine Brücke verlaufen bzw. führt alle Brücken zu einer 
Strecke auf. 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
ANLAGEN_UNR Anlagenunternummer 
STR_NR  Streckennummer gem. Ril 885.0102  
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise , siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: alle Gleise  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
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3.2.5 Stückliste Tunnel 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR  Streckennummer gem. Ril 885.0102  
ANLAGEN_NR Anlagennummer (1 Anlagennr. = 1 Tunnelröhre) 
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: alle Gleise  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
RIL 100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 z.B.:   FF: Frankfurt Main Hbf  nv: keine Zuordnung, bei Tunnel außerhalb von Be-

triebsstellen 
STR_MEHRFACHZUORD bei Mehrfachzuordnung erfolgt Kennzeichnung mit “x“; An-

gabe in gesonderter Tabelle 3.2.6 
AKTIV_J Aktivierungsjahr 
LAENGE Länge des Tunnels in Meter 
ANZ_STR_GL Anzahl der Streckengleise im Tunnel (pro Tunnelröhre) 
QUERSCHN Tunnelquerschnitt in Quadratmeter 
BAUWEISE Tunnelbauweise:  O: offen  B: bergmännisch 
ZUST_KAT Zustandskategorie des Tunnels gem. Ril 853.8001:  1  2  3  4 
LETZTE_BEGUTACHT Datum der letzten Begutachtung tt.mm.jjjj 
BETRIEBL_EINSCHRAENK Angabe von betrieblichen Einschränkungen, z.B.: 

Begegnungsverbot,  
Geschwindigkeitseinschränkung 
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3.2.6 Lageinformation für Tunnel 

Liste führt alle Strecken auf, die durch einen Tunnel verlaufen bzw. führt alle Tunnel zu einer 
Strecke auf. 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: alle Gleise  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 

 

3.2.7 Stückliste Stützbauwerke Bauwerksklasse (BWK) 3 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102,  
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: alle Gleise  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
RIL 100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 z.B.:   FF: Frankfurt Main Hbf  nv: bei Stützbauwerken außerhalb von Betriebsstellen 
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LAGE Lage zum Gleis in Kilometrierungsrichtung:  L: Links  R: Rechts   LA: Links abseits  RA: Rechts abseits  LR: beidseits  RW: rechtwinklig zum Gleis  SW: nicht rechtwinklig zum Gleis  ÜT: über Tunnelportal 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
AKTIV_J Aktivierungsjahr 
LAENGE Länge des Stützbauwerks in Meter 
BAUART Stützwerksbauart, z.B.:  SW01: Schwergewichtsmauer  SW02: Winkelstützmauer  SW03: Spundwand 
ZUST_KAT Zustandskategorie des Stützbauwerks gem. Ril 836.8001:  1  2  3  4 
LETZTE_BEGUTACHT Datum der letzten Begutachtung tt.mm.jjjj 

 

3.2.8 Stückliste Bahnübergänge (BÜ) 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
LAGE_KM Kilometerangabe Lage des BÜ in vermessungstechnischer 

Schreibweise, siehe Anhang 1 
LAGE_KM_I Kilometerangabe Lage des BÜ in Datenbankschreibweise, 

siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: alle Gleise   1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
RIL 100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
ANLAGEN_NR_FABA Anlagennummer der Fahrbahn 
AKTIV_J_FABA Aktivierungsjahr der Fahrbahn 
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ANLAGEN_NR_LST Anlagennummer der Leit- und Sicherungstechnik 
AKTIV_J_LST Aktivierungsjahr der Leit- und Sicherungstechnik 
BAUFORM Angabe der Bauform:  Blili: Blinklicht  BÜ_WeS: wärterbed. BÜ m. elektr. Schranke  BÜ_WsT: wärterbed. BÜ m. sonstiger Technik  doHaLi: doppelte Halbschranke m. Lichtzeichen  HaLi: Halbschranke m. Lichtzeichen  HaBlili: Halbschranken m. Blinklicht  Li: Lichtzeichen  ntg: nicht technisch gesichert  RBÜT_V: Anrufschranke  Vs: Vollschranke  VsLi: Vollschranke m. Lichtzeichen  VsBlili: Vollschranke m. Blinklicht  VsnLi: Vollschranken m. Lichtzeichen  SBF: Sonderbauform 
UEB_WACH_ART Angabe der Überwachungsart:  Bed: Bedienungsform von wärterbedienten Schranken  Fü: zuggesteuerte, fernüberwachte BÜ-

Sicherungsanlage  Hp: Funktionsüberwachung von signalgesteuerter BÜ-
Sicherungsanlage  Üs: Überwachungssignal  Fü, Üs  Hp, Fü   Hp, Fü, Üs   Hp, Üs  Hp/Fü  oÜ: ohne Überwachung 

ZUGGEST Zuggesteuerte Bahnübergangssicherungsanlage:  ja  nein  teilweise  ntg: nicht technisch ges. BÜ 
 

3.2.9 Stückliste Stellwerke 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 
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der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
RIL_100  Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
AKTIV_J Aktivierungsjahr 
BAUFORM Angabe der Stellwerksbauform:  Ablauf-Stw: Ablaufstellwerk  DrTStw: Drucktastenstellwerk  EStw: Elektronisches Stellwerk  MStw: Mechanisches Stellwerk  EMStw: Elektromechanisches Stellwerk  EOW: EOW-Technik  Steuerbez: Steuerbezirk  sonst: sonstige Stellwerksbauform 
STE Anzahl der aktiven Stelleinheiten für Signale und Weichen 

in Stück (nv: bei Bauform Steuerbezirk)  
 
Eine graphische Übersicht der Wirkbereiche aller elektronischen Stellwerke (EStw) wird für 
das Gesamtnetz als Anlage 2112 des ISK beigefügt. In der Karte sind die EStw nach Bau-
formen durch verschiedene Symbole abgebildet und mit Bezug zur Örtlichkeit namentlich 
benannt. Zudem werden die durch die jeweiligen EStw gesteuerten Strecken und Bahnhöfe 
verschiedenfarbig dargestellt. 
 

3.2.10 Stückliste Hauptsignale  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
LAGE_KM Kilometerangabe Lage des Hauptsignals in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
LAGE_KM_I Kilometerangabe Lage des Hauptsignals in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
RIKZ Richtungskennzeichen:  0: Gleis einer eingleisigen Strecke   1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
RIL 100 Betriebsstellenbezeichnung gem. Ril 100  
SIGNALBEZ Signalbezeichnung im Lageplan 
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3.2.11 Stückliste Rangier- und Umschlaganlagen in Serviceeinrichtungen  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 

LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 
ST, SH, TH 

GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmen-

te der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
RIL 100 Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 z.B.:   FF: Frankfurt Main Hbf 
ANLAGEN_NR Angabe der Anlagennummer 

BAUFORM Bauform der Anlage:  Gleisbremse   Rangiertechnische Weiterführungs- und Förderanlage  KV-Umschlagtechnik (Hebe- und Fördermaschine) 
BEZEICHNUNG Ergänzende Angabe zur Anlage jeweils mit Gleisnummer, 

z.B.:  Abschlussgleisbremse  Schienenportalkran   Kranbahn  Überladebrücke 
 

3.2.12 Liste Infrastrukturmängel 

Die Liste der Infrastrukturmängel enthält zum einen die Infrastrukturmängel im Jahresfahr-
plan gemäß den Angaben in der SGL, zum anderen die monatsweise Auflistung der Infra-
strukturmängel außerhalb des Jahresfahrplans mit einer Bestehenszeit von mehr als 100 
Tagen für das Berichtsjahr (Definition "Infrastrukturmangel" s. Anlage 13.2.1; Ziff. 1.2). Ano-
La in Bahnübergangsbereichen, die in der Qkz "Anz-I" nicht berücksichtigt werden, sind ge-
sondert zu kennzeichnen. 
Eine graphische Übersicht der Infrastrukturmängel innerhalb und außerhalb des Jahresfahr-
plans wird für jeden der sieben Regionalbereiche als Anlage 3204 – 3210 des ISK beigefügt. 
In den Karten sind die Brückenmängel, elektrotechnischen Mängel, Oberleitungsmängel, 
Oberbaumängel, signaltechnischen Mängel, Tunnelmängel, Untergrundmängel sowie Ein-
schränkungen auf Grund von Seitenwind auf NeiTechZüge, angeordnete Langsamfahrstellen 
an Bahnübergängen und sonstige Gründe verschiedenfarbig abgebildet. Zudem wird über 
die Strichstärke der Streckendarstellung die prozentuale Abweichung von der Geschwindig-
keit im mängelfreien Zustand in den Abstufungen < 25%, 25-50%, 51-75%, >75% dargestellt. 

3.2.12.1 Infrastrukturmängel innerhalb des Jahresfahrplans: 

Eine Auflistung der „Infrastrukturmängel innerhalb des Jahresfahrplans“ kann aus der SGL 
gemäß Ziffer 3.1.3 dieser Anlage erstellt werden, indem die Spalte „KATEGORIE_ABW“ 
nach dem Kriterium „Infrastrukturmangel“ sowie die Spalten „STR_AUSSCHLUSS“ und 
„§11_AEG“ ohne „x“ gefiltert wird.  



LuFV II, Anlage 12.1: Infrastrukturkataster (ISK) 
Stand: 15.10.2014 

23/60 

3.2.12.2 Infrastrukturmängel außerhalb des Jahresfahrplans: 

3.2.12.2.1 Stichtagsliste 
Auflistung aller La-Stellen zum Stichtag des Monats. In dieser Liste sind auch abgebildet:  La-Stellen auf Streckenabschnitten außerhalb des ISK-Netzes  La-Stellen, die nur für bestimmte Zuggattungen gelten (nicht Spalte 2 des VzG) 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LAND BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH, PL, CH, CZ 
EBA_AST EBA-Außenstelle entsprechend der Zuordnung nach 

Bundesländern  B = BB, BE  DD = SN  EF = TH  F/SB = SL; RP; HE  HAL = ST  HH/SN = SH, MV, HH  H = NI, HB  KA/S = BW  K = NW  N = BY 
GE_ST Geschäftseinheit der Stichtagsliste:  FuB  RegN  RNI 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzseg-

mente der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102 
RI Richtungsangabe :  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
STR_ABSCHNITT Bezeichnung des Streckenabschnitts der begrenzenden 

Betriebsstellen, von Betriebsstelle - bis Betriebsstelle 
oder Nennung der Betriebsstelle (wenn La-Stelle inner-
halb eines Bf) 

LA_HEFT_BEREICH Streckennummernsystematik entsprechend Druck La-
Heft 

LA_HEFT_STR_NR Streckennummernsystematik entsprechend Druck La-
Heft 

LA_HEFT_STR_RI Streckennummernsystematik entsprechend Druck La-
Heft 

BESCHRAENKUNG_ZUG Hinweis auf Gültigkeit für Züge (z. B. Neitech, Baureihe) 
VON_KM_LA Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Dezimal-

schreibweise aufsteigend mit drei Nachkommerstellen 
(Wertangabe = 0,000);  
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BIS_KM_LA Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Dezimal-
schreibweise; aufsteigend mit drei Nachkommastellen 
(Wertangabe = 0,000) 

DIFF_LAENGE Differenz zwischen VON_KM_LA und BIS_KM_LA in Me-
tern 

V_IST_MIN_MAX Geschwindigkeit lt. zum Zeitpunkt gültigen VzG (Anlage 
13.2.1) bei unterschiedlichen Geschwindigkeitsangaben 
innerhalb eines La-Abschnitts wird der kleinste und größ-
te Wert angegeben. 

V_LA La-Geschwindigkeit (vLa) in km/h:  [Zahl]  
ART_LA Angabe der Klassifizierung der La gem. BM 2013-036/B-

BW bzw. RiL 406: 
LuFV-relevant:  Mängel-La  Mängelbedingte LZB-La  Mängelbedingte Hilfsbrücken-La  Angeordnete Hilfsbrücken-La  AnoLa (inkl. LZB-La)  AnoLa(BÜ) 
nicht LuFV-relevant:  Bau-La  Baubedingte LZB-La  Baubedingte Hilfsbrücken-La  Linienbedingte Infrastruktur  §11 AEG  Nicht realisierte Baumaßnahme   Positiv-La 

GRUND_MANGEL_BETRIEB Grund der La gem. BM 2013-036/B-BW 
GL_ANZ Gleisanzahl des Abschnitts:  1: eingleisig  2: zweigleisig  1/2: Übergang von ein- auf zweigl.  
EINRICHT_DAT Einrichtungsdatum der La in tt.mm.jjjj 
AUSSER_KRAFT_AB_DATUM Bekanntes oder geplantes Ende einer La zum Stichtag in 

tt.mm.jjjj 
KRITERIUM_LUFV Abgrenzungskriterium für LuFV-relevanz (z. B. nicht 

durchgehendes Hauptgleis, nur für Güterzüge, nur für 
Gegengleis etc.) 

BEMERKUNG Freitext 
UEBERNAHME_JAHRESLISTE enthält „j“ wenn Übernahme La in Jahresliste, sonst „n“ 

 

3.2.12.2.2 Jahresliste 

Unterjährige Auflistung aller LuFV-relevanten La-Stellen zum Stichtag jedes Monats des Be-
richtsjahres; die Jahresliste wird zu jedem Stichtag fortgeschrieben. 

 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
LA_KENNUNG Verkettung der Werte aus den Feldern LA_NR, RICH-

TUNG, VON_KM und BIS_KM in Dezimalschreibweise 
durch Unterstriche 

LA_NR fortlaufende Nummer der La-Stelle 
KENNZ_AKTIV Kennzeichen, ob aktiver Datensatz  A: aktiv 
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 I: inaktiv 
Wenn Datum des Stichtags der Liste < Beseitigungsda-
tum dann "A" sonst "I". 

STATUS Status der La-Stelle:  N: neu  U: unverändert  Ä: geändert  B: beendet  E: Ende  P: in Prüfung  L: löschen 
BEMERKUNG_AENDERUNG Bemerkung zur Art der Änderung bei Status: geändert 
ERSTER_STICHTAG_BJ Datum des ersten Stichtages in tt.mm.jjjj, zu dem die La 

gemeldet wurde (bezogen auf das Berichtsjahr) 
LETZTER_STICHTAG_BJ Datum des letzten Stichtages in tt.mm.jjjj, zu dem die La 

gemeldet wurde (bezogen auf das Berichtsjahr) 
ERSTES_EINR_DAT Datum der ersten Einrichtung La-Stelle in tt.mm.jjjj zur 

Berechnung der Bestehensdauer 
LUFV_REL_SOFORT Einstufung der sofortigen LuFV-Relevanz einer La-Stelle:  J: ja  N: nein 
LUFV_REL_AB erster Tag, ab LuFV-relevanz der La (= größer 100 Tage, 

ERSTES_EINR_DAT + 100 Tage):  [Datum]  nicht (wenn ERSTES_EINR_DAT + 100< Beseiti-
gungsdatum) 

AUS_VZG enthält „x“ für La, die zuvor im Jfpl berücksichtigt wurden 
IN_VZG enthält „x“ für La, die zukünftig im Jfpl berücksichtigt wer-

den 
BEST_DAUER_LUFV Bestehensdauer der La in Tagen,   wenn KENNZ_AKTIV = "A"; Stichtag der Liste - ERS-

TES_EINR_DAT  wenn KENNZ_AKTIV = "I": BESEIT_DAT - ERS-
TES_EINR_DAT 

EBA_AST EBA-Außenstelle entsprechend der Zuordnung nach 
Bundesländern:  B = BB, BE  DD = SN  EF = TH  F/SB = SL; RP; HE  HAL = ST  HH/SN = SH, MV, HH  H = NI, HB  KA/S = BW  K = NW  N = BY 

GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord  
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 O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmen-

te der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
LA_HEFT_BEREICH Streckennummernsystematik entsprechend Druck La-

Heft: La-Bereich  
LA_HEFT_STR_NR Streckennummernsystematik entsprechend Druck La-

Heft: La-Streckennummer 
LA_HEFT_STR_RI Streckennummernsystematik entsprechend Druck La-

Heft: La-Streckenrichtung  
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102 
VON_KM_LA Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Dezimal-

schreibweise; aufsteigend mit drei Nachkommastellen 
(Wertangabe = 0,000) 

BIS_KM_LA Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Dezimal-
schreibweise; aufsteigend mit drei Nachkommastellen 
(Wertangabe = 0,000) 

RI Richtungsangabe:  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
STR_ABSCHNITT Bezeichnung des Streckenabschnitts der begrenzenden 

Betriebsstellen, von Betriebsstelle - bis Betriebsstelle oder 
Nennung der Betriebsstelle (wenn La-Stelle innerhalb 
eines Bf) 

EINRICHT_DAT Einrichtungsdatum der La in tt.mm.jjjj 
BESEIT_DAT Beseitigungsdatum der La (Prognose bzw. tatsächlich) in 

tt.mm.jjjj 
GL_ANZ_LA Gleisanzahl des Abschnitts:  1: eingleisig  2: zweigleisig  1/2: Übergang von ein- auf zweigleisig  
ART_LA Angabe der Klassifizierung der La gem. BM 2013-036/B-

BW bzw. RiL 406: 
LuFV-relevant:  Mängel-La  Mängelbedingte LZB-La  Mängelbedingte Hilfsbrücken-La  Angeordnete Hilfsbrücken -La  AnoLa (inkl. LZB-La)  AnoLa(BÜ) 
nicht LuFV-relevant:  Bau-La  Baubedingte LZB-La  Baubedingte Hilfsbrücken -La  Linienbedingte Infrastruktur  §11AEG  Nicht realisierte Baumaßnahme  

GRUND_MANGEL Grund für Abweichung der vLa- von der vIst des Berichts-
jahres; es sind nur Abweichungsgründe lt. Anlage 13.2.1, 
Anhang 1, Ziffer 2 zulässig 

KENNZ_MANGEL Abbildung des Prüfergebnisses, wenn Ergebnis der Prü-
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fung lautet "kein Infrastrukturmangel":  ja (nur für „ja“ erfolgt Berechnung ThFzv) (Arbeitsstand)  nein (Arbeitsstand) 
ANO_LA_BUE enthält „j“, wenn AnoLa(Bü) gemäß Anlage 13.2.1 sonst 

„n“ 
ABSCHNITT_KM_VON Kilometerangabe für Anfang eines Teilabschnitts der La-

Stelle zur Berechnung des ThFzv, gerundet auf 100 Meter 
ABSCHNITT_KM_BIS Kilometerangabe für Ende eines Teilabschnitts der La-

Stelle zur Berechnung des ThFzv, gerundet auf 100 Meter 
LAENGE_KM Teilabschnittslänge in km, gerundet auf 100 Meter  
V_IST Istgeschwindigkeit (vIst) in km/h:  [Zahl] 
V_LA La-Geschwindigkeit (vLa) in km/h:  [Zahl]  
STR_AUSSCHLUSS  enthält „x“ für Strecken / Streckenabschnitte, die in der 

Streckenausschlussliste gem. Anlage 13.2.1 Anhang 2 
enthalten sind 

THFZV ThFzv für die La (Jahreswert) in Minuten, wenn MANGEL 
= "ja"; 60 x (LAENGE_KM / V_LA - LAENGE_KM / V_IST) 

FAKTOR ANZI  Faktor für La-Stellen, die über mehrere Zeilen abgebil-
det werden (z.B. unterschiedliche VIst im La-Abschnitt), 
aber nach Anlage 13.2.1 als ein Mangel gezählt werden 
(z.B. bei Abbildung in 2 Zeilen: Faktor Anz-I = 0,5).  0 für AnoLa(BÜ) 

THFZV_BJ_GES Angabe des ThFzv im gesamten BJ in Minuten 
ANZI_BJ_GES Angabe der Anz-I im gesamten BJ in Stück 
THFZV_12_BJ Angabe des ThFzv im Monat 12 in Minuten 
ANZI_12_BJ Angabe der Anz-I im Monat 12 in Stück 
THFZV_01_BJ Angabe des ThFzv im Monat 1 in Minuten 
ANZI_01_BJ Angabe der Anz-I im Monat 1 in Stück 
THFZV_02_BJ Angabe des ThFzv im Monat 2 in Minuten 
ANZI_02_BJ Angabe der Anz-I im Monat 2 in Stück 
THFZV_03_BJ Angabe des ThFzv im Monat 3 in Minuten 
ANZI_03_BJ Angabe der Anz-I im Monat 3 in Stück 
THFZV_04_BJ Angabe des ThFzv im Monat 4 in Minuten 
ANZI_04_BJ Angabe der Anz-I im Monat 4 in Stück 
THFZV_05_BJ Angabe des ThFzv im Monat 5 in Minuten 
ANZI_05_BJ Angabe der Anz-I im Monat 5 in Stück 
THFZV_06_BJ Angabe des ThFzv im Monat 6 in Minuten 
ANZI_06_BJ Angabe der Anz-I im Monat 6 in Stück 
THFZV_07_BJ Angabe des ThFzv im Monat 7 in Minuten 
ANZI_07_BJ Angabe der Anz-I im Monat 7 in Stück 
THFZV_08_BJ Angabe des ThFzv im Monat 8 in Minuten 
ANZI_08_BJ Angabe der Anz-I im Monat 8 in Stück 
THFZV_09_BJ Angabe des ThFzv im Monat 9 in Minuten 
ANZI_09_BJ Angabe der Anz-I im Monat 9 in Stück 
THFZV_10_BJ Angabe des ThFzv im Monat 10 in Minuten 
ANZI_10_BJ Angabe der Anz-I im Monat 10 in Stück 
THFZV_11_BJ Angabe des ThFzv im Monat 11 in Minuten 
ANZI_11_BJ Angabe der Anz-I im Monat 11 in Stück 
EINVERNEHMEN Kennzeichnung zum Stand der Prüfung:   j: Einvernehmen erzielt  n: Prüfung noch nicht abgeschlossen  d: Dissens, Entscheidung erforderlich 
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FESTSTELLUNG_EBA Freitext 
STELLUNGNAHME_DB Freitext 

 

3.2.12.3 Liste aller Infrastrukturmängel innerhalb und außerhalb des Jahresfahrplans 
In dieser Liste werden alle Infrastrukturmängel innerhalb und außerhalb des Jahresfahrplans 
zusammengefasst. 
 
SPALTENÜBERSCHRIFT Erläuterungen / Verweise 
MANGEL_NR_BZW_LA_NR Jeweilige Mangelnummer:  aus SGL: MANGEL_Nr bzw.  aus La-Jahresliste: LA_NR 
HERKUNFT Herkunft des Infrastrukturmangels: innerhalb / aus-

serhalb Jfpl.  SGL  La 
EBA_AST EBA-Außenstelle entsprechend der Zuordnung nach 

Bundesländern:  B= BB, BE  DD= SN  EF= TH  F/SB= SL; RP; HE  HAL= ST  HH/SN = SH, MV, HH  H= NI, HB  KA/S= BW  K= NW  N= BY 
GE Geschäftseinheit:  FuB  RegN 
RB Regionalbereich:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest   W: West 
NETZSEGMENT Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzseg-

mente der Geschäftseinheiten RegN und RNI 
STR_NR Streckennummer gem. Ril 885.0102  
RI Richtungsangabe:  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung)  
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Dezimal-

schreibweise mit drei Nachkommastellen. Hinweis: diese 
km_Angabe ist ein berechneter Wert aus der vermes-
sungstechnischen Schreibweise ("Dimension km" + "Di-
mension m"/1000, siehe Anhang 1) und führt an Stellen 
mit Überlängen zu einer unrichtigen Darstellung. In Zwei-
felsfällen ist die Datenbankschreibweise relevant. 

BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Dezimal-
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schreibweise mit drei Nachkommastellen. Hinweis: diese 
km_Angabe ist ein berechneter Wert aus der vermes-
sungstechnischen Schreibweise ("Dimension km" + "Di-
mension m"/1000, siehe Anhang 1) und führt an Stellen 
mit Überlängen zu einer unrichtigen Darstellung. In Zwei-
felsfällen ist die Datenbankschreibweise relevant. 

VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-
schreibweise, siehe Anhang 1 

BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-
schreibweise, siehe Anhang 1 

LAENGE Länge des Mangels einschl. Fehl- oder Überlängen in 
Meter (innerhalb Jfpl. metergenau; außerhalb Jfpl. auf 
100 m gerundet) 

GRUND_MANGEL Aus SGL bzw. La-Jahresliste; es sind nur Abweichungs-
gründe lt. Anlage 13.2.1, Anhang 1, Ziffer 2 zulässig oder 
„keine Abweichung“ 

V_SOLL_BZW_V_IST  aus SGL: V_SOLL bzw.  aus La-Jahresliste: V_IST 
V_IST_BZW_V_LA  aus SGL: V_IST bzw.  aus La-Jahresliste: V_LA 
KENNZ Kennzeichnung z. B. von Ausschlusskriterien oder sons-

tige Filterkriterien  
THFZV_MONAT ThFzv je Monat aus SGL bzw. La-Jahresliste 

= (LAENGE/ V_IST_BZW_V_LA – LAENGE/ 
V_SOLL_BZW_V_IST) * 60/1000 

ANZ_MONATE Bestehenszeit der La im BJ  
= 12 für Mängel innerhalb Jfpl 

FAKTOR_ANZI  Faktor für La-Stellen, die über mehrere Zeilen abgebil-
det werden (z.B. unterschiedliche VIst im La-Abschnitt), 
aber nach Anlage 13.2.1 als ein Mangel gezählt wer-
den (z.B. bei Abbildung in 2 Zeilen: Faktor Anz-I = 0,5).  0 für AnoLa(BÜ) 

THFZV_BJ = ThFzv_Monat * Anzahl_Monate * Faktor_ThFzv / 12 
ANZI_BJ = AnzI_Monat * Anzahl_Monate * Faktor_AnzI / 12 

 
 

4 Verkehrsstationen DB Station&Service AG 
Die Stücklisten beinhalten die Bahnsteige, Bahnsteigdächer und Bauwerke sowie zusätzlich 
Technische Anlagen, sie erfasst die folgenden Merkmale: 

4.1 Stückliste Bahnsteige 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise / Formel 

Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 
ST, SH, TH 

Regionalbereich  
Bahnhofsmanager Mehrere OE können zu einem Bahnhofsmanager gehören 
OE-Bahnhofsmanagement  
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Bf-Nr Bahnhofsnummer der Station 
Verkehrsstation Name der Verkehrsstation bzw. der Station 
Reisende je Tag/Station: 
Gruppe 

Werte gemäß Tab. 4 Zeile 1 bis 7 der Anl. 13.2.2 

Bahnsteig Bezeichnung des Bahnsteigs mit den betreffenden Gleis-
nummern. 



LuFV II, Anlage 12.1: Infrastrukturkataster (ISK) 
Stand: 15.10.2014 

30/60 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise / Formel 
Gl.-Nr. an Bstg-kante bzw. 
Bw auf Bstg 

Bezeichnung der verkehrlichen Gleisnummern am Bahn-
steig bzw. Bauwerk auf Bahnsteig 

Anlagengruppe  Bahnsteig 
  Bahnsteig in uPva 
  Bstg.-Kante  Bauwerk auf Bahnsteig  Bauwerk auf Bahnsteig 
(fremd) 

Spalte zum Filtern der  Bahnsteige, Bstg: Zeile enthält die Anzahl der Wetter-
schutzhäuser  Bahnsteige in unterirdischen Personenverkehrsanlagen 
(uPva)  Bahnsteigkanten  Bahnsteigdächer  Bahnsteigdächer, die dem Reisenden zum Warten die-
nen im Eigentum Dritter 

Bstg-art 
 

 Hausbahnsteig  Mittelbahnsteig  Außenbahnsteig  Zwischenbahnsteig (mit nur einer nutzbaren Kante) 
Stufenfreiheit Arten:   Höhengleich,  Aufzug,   lange Rampe,  Gehweg  Treppenlift,  nur mit Hilfe Personal,  nicht stufenfrei 
Stufenfreiheit Ja/nein 
Blindenleitstreifen Element am Bahnsteig des taktilen Wegeleitsystems 
Warteraum im EG Anzahl Warteräume in EG 
Anzahl WSH Anzahl Wetterschutzhäuser auf dem Bahnsteig 
davon: Anzahl WSH unter: 
-Halle 
-Dach 
-Überb. 

Davon Anzahl Wetterschutzhäuser unter Bahnsteighalle, 
Bahnsteigdach oder/und Überbau 

Anzahl Bstg.-dach Anzahl der Bahnsteigdächer auf dem Bahnsteig 
Denkmalschutz Dach Ja/nein 
Baulänge Bstg 
Bstg-dach [m] 

Bahnsteigbaulänge bzw. die Länge des Bahnsteigdaches 

davon nicht öff. zugänglich 
Bstg [m] 

Nicht öffentlich zugänglicher Bahnsteigbereich, gemessen 
in [m] 

Bestelllänge Bstg. [m] Leer, nicht mehr erforderlich 
max. Zuglänge Jahresfpl. [m] Leer, nicht mehr erforderlich 
Bstg-höhe Bstg. [cm] Nennhöhe. Unterhalb 38 cm in 2 cm Schritten 
Bstg-höhe Kante [cm] Nennhöhe. Unterhalb 38 cm in 2 cm Schritten 
Bstg mit versch. Höhen: An-
zahl Höhenstufen 

Anzahl der Höhenstufen, nur bei Bahnsteigen/ 
-kanten mit verschiedenen Höhen 

Haupthöhenstufe 1 [cm] 
Bahnsteighöhe des Bahnsteigbereichs, an dem Reisende 
ein- und aussteigen 

Länge Haupthöhenstufe [m] Länge dieses Bahnsteigbereichs 
Höhenstufe 2 [cm]  
Länge Höhenstufe 2 [m]  
Höhenstufe 3 [cm]  
Länge Höhenstufe 3 [m]  

Bstg.-breite [m] 
Mittlere, errechnete Bahnsteigbreite aus Fläche und 
Bahnsteigbaulänge 
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Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise / Formel 
Baujahr  
Baujahr Sanierung  
Länge Bstg. unter Halle [m] Länge Bahnsteig unter Halle 

Länge Überbauung [m] 
Länge Bahnsteig unter Überbauung muss länger als 20 m 
sein 

Anzurechnende Länge Wetter-
schutz IST [m] 

je Bahnsteig; gemäß Anlage 13.2.2, Tab.1 

Länge Wetterschutz SOLL [m] je Bahnsteig, gemäß Anlage 13.2.2, Tab. 2 
Länge Bstg. für Berechnung 
Wetterschutz 
Nettobahnsteiglänge" 

Die Längen der Bahnsteige, die nach Anlage 13.2.2 bei 
der Berechnung der Qkz FB berücksichtigt werden 

Anzurechnende Länge Wetter-
schutz IST – Summe je Vst. 
[lfd. m] 

Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.3.3 

Länge Wetterschutz SOLL – 
Summe je Vst [lfd. m] 

Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.3.3 

Qkz Bahnsteighöhe [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.1 
Qkz stufenfreier Zugang [Punk-
te] 

Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.2 

Qkz Wetterschutz [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.3.3 
Summe QKz [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2 Ziffer 6 
Summe gewichtete  
Qkz [Punkte] 

Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 7 

Kursbuchstrecke Nr.  
Kursbuchstrecke Name  
Lfd. Nr. Vst auf KBS  
Ggf. weitere Hilfsspalten z.B. Technischer Platz, Equipmentnummer 

 

4.2 Qkz FB 
Station mit 
… Rei-
senden je 
Tag 

Anzahl 
Stat. 

Anzahl 
Bstg. 

Wich-
tungs-
faktor 

Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) 
Ist  [Punkte] 

Bstg.-
Höhe 

ge-
wich-
tet 

Stufen-
frei-
heit 

ge-
wicht-
tet 

Wetter-
schutz 

ge-
wich-
tet 

Summe 
Punkte 

Summe 
ge-
wicht-
tet 

% 
von 
Max. 

 
Station mit 
… Rei-
senden je 
Tag 

Anzahl 
Stat. 

Anzahl 
Bstg. 

Wich-
tungs-
faktor 

Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) 
maximal erreichbar  [Punkte] 

Bstg.-
Höhe 

ge-
wich-
tet 

Stufen-
frei-
heit 

ge-
wicht-
tet 

Wetter-
schutz 

ge-
wich-
tet 

Summe 
Punkte 

Summe 
ge-
wicht-
tet 

 
% 

 
Station mit 
… Rei-
senden je 
Tag 

Anzahl 
Stat. 

Anzahl 
Bstg. 

Wich-
tungs-
faktor 

Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB)  
maximal mögliches Potential (Max. – Ist)  [Punkte] 

Bstg.-
Höhe 

ge-
wich-
tet 

Stufen-
frei-
heit 

ge-
wicht-
tet 

Wetter-
schutz 

ge-
wich-
tet 

Summe 
Punkte 

Summe 
ge-
wicht-
tet 

% 
von 
Max. 

 

4.3 Stückliste Bauwerke 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 

Land 
 
BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 
SN, ST, SH, TH 

Regionalbereich  
Bahnhofsmanager Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum 
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Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Bahnhofsmanager 

OE Bahnhofsmanagement  

Ril 100 
Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB 
AG 

Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Verkehrsstation  

Bauwerksart 

 Bahnsteighalle  PU / PÜ (Personenunter-/ -überführung)  Gepäcktunnel  uPva (unterirdische Personenverkehrsanlage) 
Örtliche Bezeichnung  
Stufenfreiheit für PU / PÜ, uPva 

Bruttofläche [m²] 
Grundfläche für PÜ: Nettofläche plus die Konstrukti-
onsfläche 

Nettofläche [m²] Grundfläche für PU: reine Nutzfläche 
Fläche Hallendach [m²] Dachfläche, die Abwicklungsfläche 
Baujahr  

Jahr der Grundsanierung 
Das Baujahr, in dem das Bauwerk grundlegend sa-
niert worden ist 

 

4.4 Stückliste Technische Anlagen / lange Rampen  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 

SN, ST, SH, TH 
Regionalbereich  
Bahnhofsmanager Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum 

Bahnhofsmanager 
OE Bahnhofsmanagement  
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB 

AG 
Bf-Nr  
Verkehrsstation  
Aufzüge [Stück] Anzahl der Aufzüge je Station 
Fahrtreppen [Stück] Anzahl der Fahrtreppen je Station 
lange Rampen [Stück] Anzahl der langen Rampen je Station 

 

4.5 Listen zur Qkz BAQ 

4.5.1 Liste Technische Zustandsnote je IH-Objekt 

Jeweils für:  ohne die Effekte aus dem/den Sonderprogramm(en)  mit den Effekten aus dem/den Sonderprogramm(en) 
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 

SN, ST, SH, TH  
RB Regionalbereich 
BM Bahnhofsmanagement 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Station Name der Station 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB 
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Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
AG  

Objektklassen Objektklasse, zu der das IH-Objekt gehört (amp-
Klasse) 

Objektklassenbezeichnung Bezeichnung der Objektklasse, zu der das IH-Objekt 
gehört 

Equipmentnummer  Eindeutige Schlüsselnummer zur Identifikation des IH-
Objektes in den IT-Anwendungen (Equipmentnummer) 

IH-Objekt Örtliche Bezeichnung des IH-Objektes (sofern vorhan-
den) 

TZN Technische Zustandsnote 
Kennzeichnung Kennzeichnung des IH- Objektes nach LuFV/ Sonder-

programm  
Vorgänger-Equipment Equipmentnummer des Vorgänger IH-Objektes (dient 

der Zuordnung) 
 

4.5.2 Liste je Station mit den technischen Zustandsnoten je Objektklasse, der 
Qkz BAQ je Station und bundesweit 

Jeweils für:  ohne die Effekte aus dem/den Sonderprogramm(en)  mit den Effekten aus dem/den Sonderprogramm(en) 
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 

SN, ST, SH, TH  
RB Regionalbereich 
BM Bahnhofsmanagement 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Station Name der Station 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB 

AG 
R/d: Gruppe Reisende je Tag / Station: Gruppe lt. Anlage 13.2.4, 

Abb. 8 
TZN Bstg. (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Bahn-

steig“ der Station 
TZN Bstg.-Ausstattung (Note) Technische Zustandsnote der zusammengesetzten 

Objektklasse „Bahnsteigausstattung“ der Station 
TZN Bstg.-Dach (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Bahn-

steigdach“ der Station 
TZN uPva (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „unterirdi-

sche Personenverkehrsanlage“ der Station 
TZN Bstg.-Halle (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Bahn-

steighalle“ der Station 
TZN PU (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Perso-

nenunterführung“ der Station 
TZN PÜ (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Perso-

nenüberführung“ der Station 
TZN Bel.Maste (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Beleuch-

tungsmaste“ der Station 
TZN EG BPF (Note) Technische Zustandsnote der zusammengesetzten 

Objektklassen „Empfangsgebäude Bestandsportfolio“ 
der Station 

Qkz BAQ je Station, gewichtet 
(Note) 

Gewichtete Technische Zustandsnote der Station über 
alle Objektklassen 
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In einem separaten Feld über dieser Tabelle: Gesamtergebnis Qkz BAQ bundesweit (Note) 

4.5.3 Liste je Station mit optischen Noten je Station und bundesweit 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 

SN, ST, SH, TH  
RB Regionalbereich 
BM Bahnhofsmanagement 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB 

AG 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Station Name der Station mit EG BPF 
Opt. Note der Station Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote (Ist-

Werte) für jede Station 
Opt. Note bundesweit Reini-
gungskategorie 1 

Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote 

Opt. Note bundesweit Reini-
gungskategorie 2 

Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote 

Opt. Note bundesweit Reini-
gungskategorie 3 und 4+ 

Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote 

Opt. Note bundesweit Reini-
gungskategorie 4- bis 6 Cluster 1 
bis 2 

Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote 

Opt. Note bundesweit Reini-
gungskategorie 4- bis 6 Cluster 3-
5 

Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote 

 
In einem separaten Feld über dieser Tabelle: Durchschnittliche unternehmerisch gesetzte 
Jahreszielnote BQC Teil I „Sauberkeit“ gewichtet über alle Stationen. 
 
In einem separaten Feld über dieser Tabelle: Gesamtergebnis Note Optik bundesweit 
(= optische Gesamtnote über alle Stationen). 
 

4.5.4 Stationen des Bestandsportfolios (BPF) 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 

SN, ST, SH, TH 
RB Regionalbereich 
Bahnhofsmanager Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum 

Bahnhofsmanager 
OE Bahnhofsmanagement  
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB 

AG 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Station Name der Station mit EG BPF 
Sachanlagenklasse Gebäude Bestimmt die Sachanlagenklasse von Gebäuden, die 

zum Bestandsportfolio gehören 
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5 Verkehrsstationen RNI 
Die Stücklisten beinhalten die Bahnsteige, Bahnsteigdächer und Bauwerke sowie zusätzlich 
Technische Anlagen, sie erfasst die folgenden Merkmale: 

5.1 Stückliste Bahnsteige 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise / Formel 

Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 
ST, SH, TH 

Regio-Netz z.B. Kurhessenbahn (KHB) 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Bf-Nr Bahnhofsnummer der Station 
Verkehrsstation Name der Verkehrsstation bzw. der Station gem Ril 100 
Reisende je Tag/Station: 
Gruppe 

Werte aus Anlage 13.2.2,Tab. 4, Zeile 2 bis 7 

Bahnsteig Bezeichnung des Bahnsteigs mit den betreffenden 
Gleisnummern. 

Gl.-Nr. am Bahnsteig Reihung der verkehrlichen Gleisnummern am Bahnsteig 

Anlagengruppe  Bahnsteig  Bahnsteig in uPva 

Spalte zum Filtern der  Bstg: Zeile enthält die Anzahl WSH in Spalte „Anzahl 
WSH“  dto. in uPva  Bstg-Dächer: Zeile enthält die Anzahl der Dächer in 
Spalte “Anzahl Bstg-Dach“ 

Bstg-Art  Hausbahnsteig  Mittelbahnsteig  Außenbahnsteig  Zwischenbahnsteig (mit nur einer nutzbaren Kante) 
Stufenfreiheit Arten:   Höhengleich,  Aufzug,  lange Rampe oder Gehweg,  Treppenlift,  nur mit Hilfe Personal,  nicht stufenfrei 
Anzahl WSH  
davon Anzahl WSH unter 
- Halle 
- Dach 
- Überbau 

 

Anzahl Bstg-Dach  
Summe Baulänge Bstg-Dach  
Bahnsteigbaulänge [m]  

Nettobahnsteiglänge [m] 
Die Nettobahnsteiglängen werden nach Anlage 13.2.2, 
Tabelle 2, Fußnote 1 bis 3, bei der Berechnung der Qkz 
Wetterschutz berücksichtigt.  

Bstg-Höhe [cm] Nennhöhe < 38, 38, 55 usw. 
Baujahr Neubau, Erneuerung, wesentlicher Umbau 
Jahr der Grundsanierung  
Länge Bstg unter Halle [m]  
Länge Überbauung [m] Länge Bahnsteig unter Überbauung muss >=20 m sein 
Anzurechnende Länge Wetter- je Bahnsteig; gemäß Anlage 13.2.2, Tabelle 1 
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Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise / Formel 
schutz IST [m] 
Länge Wetterschutz SOLL [m] je Bahnsteig; gemäß Anlage 13.2.2, Tabelle 2 
Anzurechnende Länge Wetter-
schutz IST - Summe je Vst [lfd. m] 

Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.3.3: Zähler der Formel. 

Länge Wetterschutz SOLL - 
Summe je Vst [lfd. m] 

Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.3.3: Nenner der Formel. 

Qkz Bahnsteighöhe [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.1. 
Qkz stufenfreier Zugang [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.2. 
Qkz Wetterschutz [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 4.3.3 
Summe Qkz [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 6 
Summe gewichtete Qkz [Punkte] Gemäß Anlage 13.2.2, Ziffer 7 

Bemerkungen Kennzeichnung des IH-Objektes nach 
LuFV/Sonderprogramm/nicht anrechenbare Effekte 

 

5.2 Qkz FB 
Station mit 
… Rei-
senden je 
Tag 

Anzahl 
Stat. 

Anzahl 
Bstg. 

Wich-
tungs-
faktor 

Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) 
Ist  [Punkte] 

Bstg.-
Höhe 

ge-
wich-
tet 

Stufen-
frei-
heit 

ge-
wicht-
tet 

Wetter-
schutz 

ge-
wich-
tet 

Summe 
Punkte 

Summe 
ge-
wicht-
tet 

% 
von 
Max. 

 
Station mit 
… Rei-
senden je 
Tag 

Anzahl 
Stat. 

Anzahl 
Bstg. 

Wich-
tungs-
faktor 

Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) 
maximal erreichbar  [Punkte] 

Bstg.-
Höhe 

ge-
wich-
tet 

Stufen-
frei-
heit 

ge-
wicht-
tet 

Wetter-
schutz 

ge-
wich-
tet 

Summe 
Punkte 

Summe 
ge-
wicht-
tet 

 
% 

 
Station mit 
… Rei-
senden je 
Tag 

Anzahl 
Stat. 

Anzahl 
Bstg. 

Wich-
tungs-
faktor 

Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) 
maximal mögliches Potential (Max. – Ist)  [Punkte] 

Bstg.-
Höhe 

ge-
wich-
tet 

Stufen-
frei-
heit 

ge-
wicht-
tet 

Wetter-
schutz 

ge-
wich-
tet 

Summe 
Punkte 

Summe 
ge-
wicht-
tet 

% 
von 
Max. 

 

5.3 Stückliste Bauwerke 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 

Land 
BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 
SH, TH 

Regio-Netz z.B. Kurhessenbahn (KHB) 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Bf-Nr Bahnhofsnummer der Station 
Verkehrsstation Name der Verkehrsstation bzw. Station gem. Ril 100 

Bauwerksart 
 

 Bahnsteighalle  PU / PÜ (Personenunter-/ -überführung  Gepäcktunnel  uPva (unterirdische Personenverkehrsanlage) 
Örtliche Bezeichnung  
Stufenfreiheit für PU / PÜ, uPva 
Bruttofläche [m²] Grundfläche für PÜ: Nettofläche plus die Konstruktionsfläche. 
Nettofläche [m²] Grundfläche für PU: reine Nutzfläche. 
Fläche Hallendach [m²] Dachfläche, die Abwicklungsfläche. 

Baujahr Grundsanierung Das Baujahr, in dem das Bauwerk grundlegend saniert wor-
den ist. 
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5.4 Stückliste Technische Anlagen/lange Rampen (eigene) 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 

Land 
BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 
SH, TH 

Regio-Netz z. B. Kurhessenbahn (KHB) 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Bf-Nr Bahnhofsnummer der Station 
Verkehrsstation Name der Verkehrsstation bzw. Station gem. Ril 100 
Anzahl Aufzüge  
Anzahl Fahrtreppen  
Anzahl lange Rampen  
 

5.5 Listen zur Qkz BAQ 

Treppen und Rampen werden den entsprechenden Sachanlagen zugeordnet; aus diesem 
Grund werden diese Objekte bei RNI nicht gesondert erhoben sondern sind Bestandteil der 
Sachanlage bzw. der entsprechenden Anlage. 

5.5.1 Liste Technische Zustandsnote je IH-Objekt  

Jeweils für:  ohne die Effekte aus dem/den Sonderprogramm(en)  mit den Effekten aus dem/den Sonderprogramm(en) 
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 

SH, TH 
Regio-Netz z. B. Kurhessenbahn (KHB) 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Bf-Nr. Bahnhofsnummer der Station 
Station Name der Verkehrsstation bzw. Station gem. Ril 100 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Objektklasse Objektklasse, zu der das IH-Objekt gehört (amp-Klasse) 
Objektklassenbezeichnung Bezeichnung der Objektklasse, zu der das IH-Objekt gehört 
Equipmentnummer / wtO-ID  Eindeutige Schlüsselnummer zur Identifikation des IH-

Objektes in den IT-Anwendungen (wtO-ID) 
IH-Objekt Örtliche Bezeichnung des IH-Objektes (sofern vorhanden) 
TZN Technische Zustandsnote 
Kennzeichnung Kennzeichnung des IH-Objektes nach 

LuFV/Sonderprogramm 
 

5.5.2 Liste je Station mit den Teilnoten je Objektklasse, der technischen und 
optischen Teilnote und der Zustandsnote je Station und bundesweit 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 

SH, TH 
Regio-Netz z. B. Kurhessenbahn (KHB) 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Bf-Nr Bahnhofsnummer der Station 
Station Name der Verkehrsstation bzw. Station gem. Ril 100 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
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Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise  
R/d: Gruppe Werte aus Anlage 13.2.4, Tab. 8 
TZN Bstg (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Bahnsteig“ der 

Station 
TZN Bstg-Ausstattung (Note) Technische Zustandsnote der zusammengesetzten Objekt-

klasse „Bahnsteigausstattung“ der Station 
TZN Bstg-Dach (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Bahnsteigdach“ 

der Station 
TZN UPVA (Note)  Technische Zustandsnote der Objektklasse „unterirdische 

Personenverkehrsanlage“ der Station 
TZN Bstg.-Halle (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Bahnsteighalle“ 

der Station 
TZN PU (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Personenunter-

führung“ der Station 
TZN PÜ (Note) Technische Zustandsnote der Objektklasse „Personenüber-

führung“ der Station 
TZN Bel. Maste Technische Zustandsnote der Objektklasse „Beleuchtungs-

maste“ der Station 
TZN EG BPF (Note) Technische Zustandsnote der zusammengesetzten Objekt-

klassen „Empfangsgebäude Bestandsportfolio“ der Station 
TZN-RNI je Station, gewich-
tet (Note) 

Gewichtete Technische Zustandsnote der Station über alle 
Objektklassen 

Opt. Note der Station  
BAQ-RNI-Leitfaden-Optik 

Optische Note der Station aus BAQ-RNI-Leitfaden-Optik 

Qkz BAQ je Station, gewich-
tet (Note) 

Nach technischem und optischem Anteil gewichtete Qkz 
BAQ je Station 

Kennzeichnung Kennzeichnung der Station nach LuFV oder Sonderpro-
gramm (SP) des Bundes 

 
In einem separaten Feld über dieser Tabelle: Gesamtergebnis Qkz BAQ RNI bundesweit (= 
nach technischem und optischem Anteil gewichtete Gesamtnote über alle Stationen) 

5.5.3 Empfangsgebäude (wenn vorhanden) 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 

SH, TH 
Regio-Netz z.B. Kurhessenbahn (KHB) 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Bf-Nr Bahnhofsnummer der Station 
Station Name der Station mit Empfangsgebäude 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 

 
 
 
 

6 Bahnstromanlagen der DB Energie GmbH 
Das Kataster der Schienenwege der DB Energie GmbH besteht aus Stücklisten, die die 
Bahnstromanlagen (Bahnstromleitungen, Bahnstromschaltanlagen, Umformer- und Um-
richterwerke, Bahnstromversorgungsanlagen der S-Bahn, Leitstellen, Umsetzer und Netzleit-
technik Fahrleitungen) erfassen. 
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6.1  Länge Bahnstromleitung 

6.1.1 Längenliste Bahnstromleitung 

Regionalbereich 
Kurz- 

zeichen 

Leitungslänge [km] 

Bahnstromleitung   

von / nach   

 

6.2  Anzahl Bahnstromschaltanlagen (Unterwerke Schaltposten, Kuppelstel
 len, Schaltwerke, Autotransformer) 

6.2.1 Stückliste Unterwerke (inkl. Leistungsdaten)  

Regionalbereich 

Kurz- 
zeichen 

fernge- Baujahr Hauptumspanner 16,7 Hz, 110 kV/15 kV 

steuert 

B
et

rie
bs

m
.  

15
 k

V
 

B
et

rie
bs

m
. 

 1
10

 k
V

 

S
ta

tio
ns

-
le

itt
ec

hn
ik

 Anzahl 
Scheinleistung 

[MVA] 
Baujahr 

Unterwerk von Zes   einzel gesamt Ua1; Ua2; Ua3 

          

            

 

6.2.2 Stückliste Schaltposten 

Regionalbereich 

Kurz- 
zeichen 

fernge- Baujahr 

steuert 

B
et

rie
bs

m
. 

 1
5 

kV
 

S
ta

tio
ns

-
le

itt
ec

hn
ik

 

Schaltposten von Zes 

    

    

6.2.3 Stückliste Kuppelstellen / Autotransformer 

Regionalbereich 

Kurz- 
zeichen 

fernge- Baujahr 

steuert 

B
et

rie
bs

m
. 

 1
5 

kV
 

S
ta

tio
ns

-
le

itt
ec

hn
ik

 

Kuppelstelle von Zes 

Autotransformerstation   

    

 

6.2.4 Stückliste Schaltwerke 

Regionalbereich 

Kurz-
zeichen 

Baujahr 

Schaltwerk 

B
et

rie
bs

m
. 

11
0k

V
 

S
ta

tio
ns

-
le

itt
ec

hn
ik

 

 
 

 
 

6.3 Anzahl Umformer- und Umrichterwerke 

6.3.1 Stückliste dezentrale Umformerwerke (inkl. Leistungsdaten) 

Regionalbereich 
Kurz- 

zeichen 
Baujahr 

Stand- 
bezeichnung 

Scheinleistung [MVA] 

dez. Umformerwerk einzel  
 

gesamt 
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6.3.2 Stückliste dezentrale Umrichterwerke (inkl. Leistungsdaten) 

Regionalbereich 
Kurz- 

zeichen 
Baujahr 

Maschinen- 
bezeichnung 

Scheinleistung [MVA] 

dez. Umrichterwerk einzel  
 

gesamt 
   

 

6.3.3 Stückliste zentrale Umformerwerke (inkl. Leistungsdaten) 

Regionalbereich 
Kurz- 

zeichen 
Baujahr 

Maschinen-
bezeichnung 

Scheinleistung [MVA] 

zentr. Umformerwerk einzel  
 

gesamt 
   

 

6.3.4 Stückliste zentrale Umrichterwerke (inkl. Leistungsdaten) 

Regionalbereich 
Kurz- 

zeichen 
Baujahr 

Maschinen- 
bezeichnung 

Scheinleistung [MVA] 

zentr. Umrichterwerk einzel  
 

gesamt 
   

 

6.4 Leistung Unterwerke, dezentrale Umformer- und Umrichterwerke (in MVA) 

6.4.1 Summenliste installierte Leistung  

Unterwerke 

Summe 
Scheinleistung [MVA] 

dezentrale Umrichterwerke 

dezentrale Umformerwerke 

 
 
 

6.5 Anzahl der Leitstellen inkl. Netzleittechnik Fahrleitung 

6.5.1 Stückliste Zentralschaltstellen 

Regionalbereich Kurz- 
zeichen 

Zentralschaltstelle  
 

6.5.2 Stückliste Schaltbefehlsstellen 

Regionalbereich Kurz- 
zeichen 

Schaltbefehlsstelle  
 

6.5.3 Stückliste Netzleitstelle S-Bahn 

Regionalbereich Kurz- 
zeichen 

Netzleitstelle S-
Bahn  
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6.5.4 Stückliste Umsetzer 

Regionalbereich Summe 
Umsetzer 

  
 

6.5.5 Stückliste Fernwirkunterstationen 

Regionalbereich Summe 
Fernwirkunterstationen 

  
 

6.5.6 Stückliste Oberleitungsspannungsprüfeinrichtungen 

Regionalbereich 
Summe 

 Oberleitungsspannungs- 
prüfeinrichtung 

  
 

6.6 Anzahl der Bahnstromversorgungsanlagen der S-Bahn (Gleichrichterwer-
ke, Kuppelstellen)  

6.6.1 Stückliste Gleichrichterwerke 

Regionalbereich 

Kurz- 
zeichen 

Baujahr 

Gleichrichter-
satz 

Gleichrichtertrafo  Gleichrichter  

B
et

rie
bs

m
. 

 A
C

 

B
et

rie
bs

m
. 

 D
C

 

Scheinleistung 
[MVA] 

Baujahr 
Nennleistung 

[MW] 
Baujahr 

Gleichrichterwerk einzel gesamt   einzel gesamt   

          

              

 

6.6.2 Stückliste Kuppelstellen 

Regionalbereich 

Kurz- 
zeichen 

Baujahr 

B
et

rie
bs

m
. 

 D
C

 
 Gleichstromkuppelstelle 

  

  

 

6.7 Qkz „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ der DB Energie GmbH 

Das Kataster zur Qkz „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ besteht aus Stücklisten der in 
die Kennzahl einfließenden Anlagenteile der Oberleitung, Oberleitungs-
Beeinflussungsmesswerte (OLBM) sowie Zählwerte. 
Die Summe der in die Oberleitung eingespeisten Energie wird aus den Energiezählsystemen 
der einspeisenden Unterwerke ermittelt. Die Originalzählerwerte werden aus dem Data-
warehouse der Hauptschaltleitung (HSL) entnommen. Fehlende Zählerwerte werden nach 
dem in Anlage 13.2.3 abgestimmten Verfahren ersetzt. Die dementsprechend aufbereiteten 
monatlichen Zählerwerte werden als elektronische Datei archiviert. 
Die Versorgungsunterbrechungen von Oberleitungsspeisebezirken, die mittels maschinell 
objektivierbarer Kriterien auf die DB Energie zurückzuführen sind (relevante Ereignisse), 
werden unter Angabe von Dauer, Oberleitungsabschnitt und Defizitenergie aus den Daten-
banken des Leitsystems der Zentralschaltstelle (PSI control) generiert und für das abgelau-
fene Kalenderjahr zum Stichtag 31.12. exportiert und archiviert. 
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6.7.1 Stückliste Oberleitungs-Speisebezirke (OLSB) 

Zes Schaltanlage OLSB 
Zes - Name Schaltanlage(n) - Name OLSB -Name 

 

6.7.2 Stückliste unversorgter Oberleitungs-Speisebezirke (OLSB) 

Zes 
von bis  

Dauer 
OLSB  

OLBM 
Betrag 
Defi-

zitener-
gie Qkz 

 
Relevanz 

 
Bemer-
mer-
kung 

rele-
vant 
für 

Qkz 
Datum Zeit Da-

tum 
Zeit Mess-

datum 
Mess

-
wert 

 

Zes - 
Na-
me 

tt.mm.jj
jj 

hh:mm:ss tt.mm
.jjjj 

hh:mm:
ss 

min OLSB - 
Name 

tt:mm:jj 
hh:mm

:ss 

kA MWh "relevant" 
oder "-" 

Norm-
kom-
men-
tar 

"rele-
vant" 

oder "-
" 

             

       Summenzeile     

         MWh    

 
In dieser Form liegt die Liste im UwL (Unterstützungswerkzeug für Leitstellen) vor. Das ba-
siert auf dem automatisierten Defizitenergieermittlungsverfahren der Zes-Leitsysteme. Die-
ses Verfahren erstellt die Tabelle bis einschließlich der Spalte „Relevanz“. Die Spalten „Be-
merkung“ und „Relevant für QKZ“ werden im UwL erzeugt. 
In die Summe der Defizitenergieereignisse gehen nur die Beträge ein, die in der Spalte „Re-
levant für QKZ“ den Eintrag „relevant“ haben. 
In der Spalte „Bemerkung“ wird mit normierten Kommentaren die Ursache für die Änderung 
des Relevanzeintrages vermerkt. Dies kann z.B. eine Betra sein. Der Energiebetrag eines 
solchen Ereignisses wird in der Spalte „Betrag Defizitenenergie Qkz“ nicht mehr mit sum-
miert. 

6.7.3 Stückliste Oberleitungs-Beeinflussungsmesswerte (OLBM) 

Zes Schaltanlage – Abzweig OLBM Messdatum 
Zes - Name SA - Name OLAB - Name kA tt:mm:jjjj hh:mm:ss 

 

6.7.4 Übersicht Zählwerte 

Unterwerk Jahresarbeit in MWh Auflistung unterjähriger Ausfälle 

  Anzahl der fehlenden ¼-
Stunden-Zählwerte 

Anzahl Ersetzun-
gen in % 

 
 

7 Deltalisten 
In den nachfolgenden Deltalisten werden die Veränderungen des Anlagenbestandes des 
Berichtsjahres (BJ) im Vergleich zum Vorjahr (VJ) dargestellt. 
Die DB Netz AG wird jährlich etwaige Veränderungen von Anlagennummern einzelfallbezo-
gen aufzeigen, den jeweiligen Grund für die Veränderung ggü. dem EBA benennen und da-
bei ,wenn möglich, einen Bezug zwischen relevanten Anlagennummern herstellen. Diese 
Information wird in Form einer  zusätzlichen Tabelle mit dem jährlichen IZB an das EBA 
übergeben. 
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7.1 Anlagen der DB Netz AG 

Sind zu einer Anlage in allen Spalten des BJ der Deltalisten keine Angaben enthalten, stellt 
dies den Abgang dieser Anlage im BJ dar. Sind zu einer Anlage in allen Spalten des VJ kei-
ne Angaben enthalten, stellt dies den Zugang dieser Anlage im BJ dar.  

7.1.1 Veränderungen des ISK-Streckennetzes 

Dargestellt werden alle Veränderungen des ISK-Streckennetzes > 100 m des BJ im Ver-
gleich zum VJ. 
 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ  Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
STR_NR Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102  
RI Richtungsangabe:  0: eingleisige Strecke/ beide Richtungen   1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung) 
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
ZUGANG Länge des Abschnittzugangs in km 
ABGANG Länge des Abschnittabgang in km 
ART_VER Benennung der Art des Vertrages/ der Verfügung eines 

Abschnittszuganges/ -abganges, z.B.   Inbetriebnahme  Stilllegung  Abgabe 
DAT_VER Datum des Vertrages/ der Verfügung, tt.mm.jjjj 
DAT_GUELT_VER Datum des Tages der Gültigkeit des Vertrages/ der Verfü-

gung, tt.mm.jjjj 
DAT_AEND_STREDA Datum der Änderung in STREDA aus Umsetzung Vertrag/ 

Verfügung, tt.mm.jjjj 
BESCHREIBUNG Kurzbeschreibung des Zu- /Abgangs 

 

7.1.2 Geschwindigkeitsveränderungen  

Die Deltaliste beinhaltet die Veränderungen von Parametern der SGL des Berichtsjahres im 
Vergleich zum Vorjahr.  
Die Grundlage für die Längenberechnung in der Deltaliste bilden Kilometerwerte und Kilo-
metrierungssprünge. Auf Grund der Veränderungen im Ordnungsrahmen zwischen den bei-
den Berichtsjahren können gültige Kilometerwerte und Kilometrierungssprünge aus dem ei-
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nen Jahr im Vergleichsjahr ungültig sein. Bei der Verschneidung von Abschnitten aus zwei 
Berichtsjahren können daher zur SGL des VJ abweichende Längenangaben nicht ausge-
schlossen werden. 
Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
ZEILEN_NR_BJ Zeilennummer aus SGL des BJ 
ZEILEN_NR_VJ Zeilennummer aus SGL des VJ 
GE_BJ  Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmen-

te der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
STR_NR Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102  
RI Richtungsangabe:  1: Richtung (in aufsteigender Kilometrierung)  2: Gegenrichtung (in absteigender Kilometrierung)  
VON_KM Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise, siehe Anhang 1 
VON_KM_I Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise, siehe Anhang 1 
LAENGE_BJ Abschnittslänge einschl. Fehl- oder Überlängen im BJ in 

Meter 
STR_KLASSE_BJ zu vIst korrespondierende Streckenklasse im BJ 
V_ZUL_BJ vZul BJ in km/h:  [Zahl]   kein VzG  SKVerb 
V_SOLL_BJ vSoll BJ in km/h:  [Zahl]   kein VzG  SKVerb 
V_IST_BJ vIst BJ in km/h:  [Zahl]   kein VzG  SKVerb 
KATEGORIE_BJ Angabe des Abweichungsgrundes im BJ:  keine Abweichung (auch bei: „kein VzG“ und „SKVerb“)  Infrastrukturauslegung  Infrastrukturmangel  Baumaßnahme 

GRUND_INFRA_BJ Grund für Abweichung der vSoll von der vZul des Berichts-
jahres gem. Anlage 13.2.1, Anhang 1, Ziffer 1, oder „keine 
Abweichung“ 
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GRUND _MANGEL_BJ Grund für Abweichung der vIst von der vSoll des Berichtsjah-
res; es sind nur Abweichungsgründe lt. Anlage 13.2.1, 
Anhang 1, Ziffer 2: zulässig oder „keine Abweichung“ 

11_AEG_BJ enthält „x“ für Strecken / Streckenabschnitte für die das 
Verfahren § 11 AEG begonnen wurde, gem. Anlage 
13.2.1, Ziffer 1.6.4 

SONDERPROGRAMM_BJ Bezeichnung des Sonderprogramms; Angabe nur erforder-
lich bei auf die Strecke wirkenden Sonderprogrammen im 
BJ 

AEND_V_SOLL_BJ vSoll-Änderung im BJ lt. Anlage 13.2.1, Ziffer 1.4, Fälle:   b   c  d  e 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmen-

te der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
LAENGE_VJ Abschnittslänge einschl. Fehl- oder Überlängen im VJ in 

Meter. (In Sonderfällen sind Abweichungen ggü. Längen 
der SGL des VJ möglich) 

STR_KLASSE_VJ Streckenklasse im VJ 
V_ZUL_VJ vZul VJ in km/h  
V_SOLL_VJ vSoll VJ in km/h  
V_IST_VJ vIst VJ in km/h  
KATEGORIE_VJ Angabe des Abweichungsgrundes im VJ  
GRUND_INFRA_VJ Linienführungsgrund der Abweichung im VJ (gem. Anlage 

13.2.1, Anhang 1, Nummer 1)  
GRUND_MANGEL_VJ Mangelgrund der Abweichung im VJ (gem. Anlage 13.2.1, 

Anhang 1, Nummer 2)  
MANGEL_NR_BJ Nr. des Mangels im Berichtsjahr 
MANGEL_NR_VJ Nr. des Mangels im Vorjahr 
THFZV_BJ Wert des Theoretischen Fahrzeitverlustes im BJ in Minu-

ten, Berechnung gem. Anlage 13.2.1, Pkt. 1.5 
THFZV_VJ Wert des Theoretischen Fahrzeitverlustes im VJ in Minu-

ten, Berechnung gem. Anlage 13.2.1, Pkt. 1.5 
DELTA_THFZV THFZV_BJ-THFZV_VJ  

pos. Differenzwert = Zuwachs ThFzv ggü. VJ 
neg. Differenzwert = Reduzierung ThFzv ggü. VJ 

 

7.1.3 Gleise  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
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NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 
der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 

ANLAGEN_NR Anlagennummer 
ANLAGEN_UNR_BJ Anlagenunternummer im BJ 
STR_NR_BJ Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102 
VON_KM_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ, siehe Anhang 1 
BIS_KM_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ, siehe Anhang 1 
VON_KM_I_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise im BJ, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

Schreibweise im BJ, siehe Anhang 1 
RIL_100_BJ Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 im BJ, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
GLEISART_BJ Gleisart im BJ:  1: Gleis der freien Strecke/ durchgehendes Hauptgleis  2: (Ziffer nicht vergeben)  3: sonst. Hauptgleis  4: Nebengleis 
AKTIV_J_BJ Aktivierungsjahr im BJ 
LAENGE_BJ Geometrische Länge ohne Weichenlänge im BJ in Meter 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ 
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
ANLAGEN_UNR_VJ Anlagenunternummer im VJ 
STR_NR_VJ Streckennummer im VJ gem. Ril 885.0102 
VON_KM_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ, siehe Anhang 1 
BIS_KM_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ, siehe Anhang 1 
VON_KM_I_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ, siehe Anhang 1 
BIS_KM_I_VJ  Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ, siehe Anhang 1 
RIL_100_VJ Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 im VJ, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf   
GLEISART_VJ Gleisart im VJ  
AKTIV_J_VJ Aktivierungsjahr im VJ 
LAENGE_VJ Geometrische Länge ohne Weichenlänge im VJ in Meter 
ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung  E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 
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7.1.4 Weichen    

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
STR_NR_BJ Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102  
GLEISART_BJ Gleisart im BJ:  1: Gleis der freien Strecke/ durchgehendes Hauptgleis  2: (Ziffer nicht vergeben)  3: sonst. Hauptgleis  4: Nebengleis 
RIL_100_BJ Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 im BJ, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf 
LAGE_KM_BJ Kilometerangabe Lage der Weiche/ Kreuzung in vermes-

sungstechnischer Schreibweise im BJ 
LAGE_KM_I_BJ Kilometerangabe Lage der Weiche/ Kreuzung in Daten-

bankschreibweise im BJ 
RIKZ_BJ Richtungskennzeichen:  0: Gleis einer eingleisigen Strecke  1: Richtungsgleis  2: Gegenrichtungsgleis 
ABC_KZ_BJ Differenzierung der Nutzung, z.B.:  A: Betriebsnotwendig  T: Teilnutzung  U: Zugangs-WK zu ABC-W  V: mit Betrieb, Rückbau vorgesehen  W: ohne Betrieb, Rückbau vorgesehen  X: saisonal genutzte Anlage  Z: zeitweise außer Betrieb 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
AKTIV_J_BJ Aktivierungsjahr im BJ 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
STR_NR_VJ Streckennummer im VJ gem. Ril 885.0102  
GLEISART_VJ Gleisart im VJ  
RIL_100_VJ Abkürzung der Betriebsstellen gem. Ril 100 im VJ, z.B.:  FF: Frankfurt Main Hbf. 
LAGE_KM_VJ Kilometerangabe Lage der Weiche/ Kreuzung in vermes-

sungstechnischer Schreibweise im VJ 
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LAGE_KM_I_VJ Kilometerangabe Lage der Weiche/ Kreuzung in Daten-
bankschreibweise im VJ 

AKTIV_J_VJ Aktivierungsjahr im VJ 
ABC_KZ_VJ Differenzierung der Nutzung, z.B.:  A: Betriebsnotwendig  T: Teilnutzung  U: Zugangs-WK zu ABC-W  V: mit Betrieb, Rückbau vorgesehen  W: ohne Betrieb, Rückbau vorgesehen  X: saisonal genutzte Anlage  Z: zeitweise außer Betrieb 
ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung  E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 

 

7.1.5 Brücken  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
ANLAGEN_UNR_BJ Anlagenunternummer im BJ 
STR_NR_BJ Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102  
VON_KM_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ 
BIS_KM_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ 
VON_KM_I_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im BJ 
BIS_KM_I_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im BJ 
AKTIV_J_BJ Aktivierungsjahr im BJ 
FLAECHE_BJ Fläche im BJ in Quadratmeter gem. Bauwerksbuch, Anga-

be nur bei Anlagenunternummer 0000 
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BAUART_BJ Bauartangabe im BJ 
ZUST_KAT_BJ Zustandskategorie der Brücke im BJ, gem. Ril 804.8001 

(Bauteil mit schlechtester Bewertung maßgebend, nur bei 
Anlagenunternummer 0000):  1  2  3  4 

LETZTE_BEGUTACHT_BJ Datum der letzten Begutachtung im BJ, nur bei Anlagenun-
ternummer 0000 

GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
ANLAGEN_UNR_VJ Anlagenunternummer im VJ 
STR_NR_VJ Streckennummer im VJ gem. Ril 885.0102 
VON_KM_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ 
BIS_KM_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ 
VON_KM_I_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ 
BIS_KM_I_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ 
AKTIV_J_VJ Aktivierungsjahr im VJ 
FLAECHE_VJ Fläche im VJ in Quadratmeter gem. Bauwerksbuch, Anga-

be nur bei Anlagenunternummer 0000 
BAUART_VJ Bauartangabe im VJ 
ZUST_KAT_VJ Zustandskategorie der Brücke im VJ, gem. Ril 804.8001 

(Bauteil mit schlechtester Bewertung maßgebend, nur bei 
Anlagenunternummer 0000) (analog BJ) 

LETZTE_BEGUTACHT_VJ Datum der letzten Begutachtung im VJ, nur bei Anlagenun-
ternummer 0000 

ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung  E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 
 

7.1.6 Tunnel  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte  
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 N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
ANLAGEN_NR Anlagennummer (1 Anlagennr. = 1 Tunnelröhre) 
AKTIV_J_BJ Aktivierungsjahr im BJ 
STR_NR_BJ Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102 
ANZ_STR_GL Anzahl der Streckengleise im Tunnel (pro Tunnelröhre) 
VON_KM_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ 
BIS_KM_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ 
VON_KM_I_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im BJ 
BIS_KM_I_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im BJ 
LAENGE_BJ Länge des Tunnels in Meter 
ZUST_KAT_ BJ Zustandskategorie des Tunnels im BJ, gem. Ril 853.8001:  1  2  3  4 
LETZTE_BEGUTACHT_BJ Datum der letzten Begutachtung im BJ 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
AKTIV_J_VJ Aktivierungsjahr im VJ 
STR_NR_VJ Streckennummer im VJ gem. Ril 885.0102 
VON_KM_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ 
BIS_KM_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ 
VON_KM_I_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ 
BIS_KM_I_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ 
LAENGE_VJ Länge des Tunnels in Meter 
ZUSTANDS_KAT_VJ Zustandskategorie des Tunnels im VJ, gem. Ril 853.8001  
LETZTE_BEGUTACHT_VJ Datum der letzten Begutachtung im VJ 
ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung 
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 E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 

 

7.1.7 Stützbauwerke, BWK 3 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
STR_NR_BJ Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102  
VON_KM_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ 
BIS_KM_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im BJ 
VON_KM_I_BJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im BJ 
BIS_KM_I_BJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im BJ 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
AKTIV_J_BJ Aktivierungsjahr im BJ 
LAENGE_BJ Länge des Stützbauwerks im BJ in Meter 
BAUART_BJ Stützwerksbauart im BJ, z.B.:  SW01: Schwergewichtsmauer  SW02: Winkelstützmauer  SW03: Spundwand 
ZUST_KAT_BJ Zustandskategorie des Stützbauwerks im BJ gem. Ril 

836.8001:  1  2  3  4 
LETZTE_BEGUTACHT_BJ Datum der letzten Begutachtung im BJ 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
STR_NR_VJ Streckennummer im VJ gem. Ril 885.0102  
VON_KM_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ 
BIS_KM_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in vermessungs-

technischer Schreibweise im VJ 
VON_KM_I_VJ Kilometerangabe Anfang des Abschnitts in Datenbank-

schreibweise im VJ 



LuFV II, Anlage 12.1: Infrastrukturkataster (ISK) 
Stand: 15.10.2014 

52/60 

BIS_KM_I_VJ Kilometerangabe Ende des Abschnitts in Datenbank-
schreibweise im VJ 

AKTIV_J_VJ Aktivierungsjahr im VJ 
LAENGE_VJ Länge des Stützbauwerks im VJ in Meter 
BAUART_VJ Angabe der Stützwerksbauart im VJ  
ZUST_KAT_VJ Zustandskategorie des Stützbauwerks im VJ gem. Ril 

836.8001  
LETZTE_BEGUTACHT_VJ Datum der letzten Begutachtung im VJ 
ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung  E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 

 

7.1.8 Bahnübergänge 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
ANLAGEN_NR_FABA Anlagennummer der Fahrbahn 
AKTIV_J_FABA_BJ Aktivierungsjahr der Fahrbahn im BJ 
STR_NR_BJ Streckennummer im BJ gem. Ril 885.0102 
LAGE_KM_BJ Kilometerangabe im BJ, Lage des Bahnübergans in ver-

messungstechnischer Schreibweise 
LAGE_KM_I_BJ Kilometerangabe im BJ, Lage des Bahnübergangs in Da-

tenbankschreibweise 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
ANLAGEN_NR_LST_BJ Anlagennummer der Leit- uns Sicherungstechnik im BJ 
AKTIV_J_LST_BJ Aktivierungsjahr der Leit- uns Sicherungstechnik im BJ 
BAUFORM_BJ Angabe der Bauform im BJ:  Blili: Blinklicht  BÜ_WeS: wärterbed. BÜ m. elektr. Schranke  BÜ_WsT: wärterbed. BÜ m. sonstiger Technik  doHaLi: doppelte Halbschranke m. Lichtzeichen 



LuFV II, Anlage 12.1: Infrastrukturkataster (ISK) 
Stand: 15.10.2014 

53/60 

 HaLi: Halbschranke m. Lichtzeichen  HaBlili: Halbschranken m. Blinklicht  Li: Lichtzeichen  ntg: nicht technisch gesichert  RBÜT V: Pintsch-Anrufschranke  Vs: Vollschranke  VsLi: Vollschranke m. Lichtzeichen  VsBlili: Vollschranke m. Blinklicht  VsnLi: Vollschranken m. Lichtzeichen  SBF: Sonderbauformen 
UEB_WACH_ART_BJ Angabe der Überwachungsart im BJ:  Bed: Bedienungsform von wärterbedienten Schranken  Fü: zuggesteuerte, fernüberwachte BÜ-

Sicherungsanlage  Hp: Funktionsüberwachung von signalgesteuerter BÜ-
Sicherungsanlage  Üs: Überwachungssignal  Fü, Üs  Hp, Fü  Hp, Fü, Üs  Hp, Üs  Hp/Fü  o_Ü: ohne Überwachung 

ZUGGEST_BJ Zuggesteuerte Bahnübergangssicherungsanlage im BJ:  ja  nein  teilweise  ntg (nicht technisch ges. BÜ) 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
AKTIV_J_FABA_VJ Aktivierungsjahr der Fahrbahn im VJ 
STR_NR_VJ Streckennummer im VJ gem. Ril 885.0102 
LAGE_KM_VJ Kilometerangabe im VJ, Lage des Bahnübergans in ver-

messungstechnischer Schreibweise 
LAGE_KM_I_VJ Kilometerangabe im VJ, Lage des Bahnübergangs in Da-

tenbankschreibweise 
ANLAGEN_NR_LST_VJ Anlagennummer der Leit- uns Sicherungstechnik im VJ 
AKTIV_J_LST_VJ Aktivierungsjahr der Leit- uns Sicherungstechnik im VJ 
BAUFORM_VJ Angabe der Bauform im VJ  
UEB_WACH_ART_VJ Angabe der Überwachungsart im VJ  
ZUGGEST_VJ Zuggesteuerte Bahnübergangssicherungsanlage im VJ  
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ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung  E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 
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7.1.9 Stellwerke 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
GE_BJ Geschäftseinheit im BJ:  FuB  RegN 
RB_BJ Regionalbereich im BJ:  MI: Mitte   N: Nord   O: Ost   S: Süd  SO: Südost   SW: Südwest  W: West 
NETZSEGMENT_BJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im BJ 
ANLAGEN_NR Anlagennummer 
AKTIV_J_BJ Aktivierungsjahr im BJ 
BAUFORM_BJ Angabe der Bauform im BJ:  Ablauf-Stw: Ablaufstellwerk  DrTStw: Drucktastenstellwerk  EStw: Elektronisches Stellwerk  MStw: Mechanisches Stellwerk  EMStw: Elektromechanisches Stellwerk  EOW: EOW-Technik  Steuerbez: Steuerbezirk  sonst: sonstiges Stellwerksbauform 
STE_BJ Anzahl der aktiven Stelleinheiten für Signale und Weichen 

im BJ in Stück 
GE_VJ Geschäftseinheit im VJ  
RB_VJ Regionalbereich im VJ  
NETZSEGMENT_VJ Produktionsdurchführungsbereiche bei FuB; Netzsegmente 

der Geschäftseinheiten RegN und RNI im VJ 
AKTIV_J_VJ Aktivierungsjahr im VJ 
BAUFORM_VJ Angabe der Bauform im VJ  
STE_VJ Anzahl der aktiven Stelleinheiten für Signale und Weichen 

im VJ in Stück 
ART_AEND Art der Änderung BJ-VJ:  N: Neubau  RA: Reaktivierung  Ü: Übernahme  T: Teilung  S: Stilllegung  RB: Rückbau  A: Abgabe  V: Verpachtung  Z: Zusammenlegung  E: Ersatz  Sonst: Sonstiges 
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7.2 Anlagen der DB Station&Service AG 

7.2.1 Ab- und Zugänge der Verkehrsstationen (Betriebsstellen) – Vorjahr  

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 

SH, TH 
Regionalbereich  
Bahnhofsmanager Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum Bahn-

hofsmanager 
OE Bahnhofsmanagement  
Bf-Nr  
Station Abgang  
Ril 100  
VJ vorhanden Abgänge, im letzten Berichtsjahr vorhanden 

Begründung 
Grund des Abgangs, z.B. Abbestellung der Zughalte durch 
den Auftraggeber 

 

7.2.2 Ab- und Zugänge der Verkehrsstationen (Betriebsstellen) – Berichtsjahr 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, 

SH, TH 
Regionalbereich  

Bahnhofsmanager 
Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum Bahn-
hofsmanager 

OE Bahnhofsmanagement  
Bf-Nr  
Station Zugang  
Ril 100  
BJ vorhanden Zugänge, im aktuellen Berichtsjahr neu 
Begründung Grund des Zugangs, z.B. Neubau 
 

7.2.3 Deltaliste Qkz FB 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, 

SN, ST, SH, TH 
Regionalbereich  
Bahnhofsmanager Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum 

Bahnhofsmanager 
OE Bahnhofsmanagement  
Bf-Nr  
Verkehrsstation  
Ril 100  
Reisende je Tag/Station: 
Gruppe 

 

Bahnsteigbezeichnung VJ Bezeichnung durch verkehrliche Gleisnummer, leer 
wenn im BJ nach Neu-/Umbau in Betrieb genommen 

Bahnsteigbezeichnung BJ Bezeichnung durch verkehrliche Gleisnummer, leer 
wenn seit / im VJ rückgebaut, abgesperrt oder ohne 
Zughalt 

Bahnsteighöhe VJ [cm]  
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Bahnsteighöhe BJ [cm]  
Stufenfreiheit VJ  
Stufenfreiheit BJ  
Anzurechnende Länge Wetter-
schutz IST VJ [m]  

 

Anzurechnende Länge Wetter-
schutz IST BJ [m] 

 

Länge Wetterschutz SOLL VJ [m]   
Länge Wetterschutz SOLL BJ [m]  
QKZ Bahnsteighöhe VJ [Punkte]  
QKZ Bahnsteighöhe BJ [Punkte]  
QKZ Stufenfreiheit VJ [Punkte]  
QKZ Stufenfreiheit BJ [Punkte]  
QKZ Wetterschutz VJ [Punkte]  
QKZ Wetterschutz BJ [Punkte]  
Summe QKZ VJ [Punkte]  
Summe QKZ BJ [Punkte]  
Summe gewichtete QKZ VJ 
[Punkte] 

 

Summe gewichtete QKZ BJ 
[Punkte] 

 

Bemerkungen Kennzeichnung des IH-Objektes nach 
LuFV/Sonderprogramm/nicht anrechenbare Effekte 

 

7.2.4 Deltaliste Equipments Qkz BAQ 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Equipment Equipmentnummer des Equipments, welches Zu- / oder 

Abgang im Berichtszeitraum ist 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
RB Regionalbereich 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Station Name der Station 
Objektklasse Objektklasse, zu der das IH-Objekt gehört 
Objektklassenbezeichnung Bezeichnung der Objektklasse, zu der das IH-Objekt gehört 
Equipmentname Bezeichnung des Equipments 
Delta Zu-/Abgang des jeweiligen Equipments gegenüber dem 

letzten Berichtsjahr 
Begründung Zu-/Abgänge Begründung zu Zu-/Abgang des jeweiligen Equipments 

gegenüber dem letzten Berichtsjahr 
Delta-Cluster Nummerierung der Begründung zu Zu-/ Abgang des jewei-

ligen Equipments gegenüber dem letzten Berichtsjahr 
Erläuterung der Verweise Übernahme der Erläuterung aus Spalte 3 der „Deltaliste 

Cluster Qkz BAQ“ 
 

7.2.5 Deltaliste Cluster Qkz BAQ 

Delta-
Cluster 

Begründung Zu-/Abgänge Erläuterungen / Verweise 

1 Station aus Betriebsstellen-
liste entfallen 

Ist eine Station inaktiv, so ist diese nicht Inhalt der 
Betriebsstellenliste 

2 Station neu in Betriebsstel- Ist eine Station aktiv, so ist diese Inhalt der Be-
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Delta-
Cluster 

Begründung Zu-/Abgänge Erläuterungen / Verweise 

lenliste triebsstellenliste 
3 Station EG nBPF Stationen, welche nicht (mehr) dem Bestandsport-

folio DB Station&Service AG zugeordnet sind. 
4 Station neu EG BPF Stationen, welche dem Bestandsportfolio DB Sta-

tion&Service AG zugeordnet sind. 
5 Datenpflege, 5000er/1000er 

EQNr. 
Datenpflege von Equipments in einen anderen 
Nummernkreis 

6 Datenpflege, QS VG/NF-
Zuordnung, auch KP-EQ 

Datenpflege erfolgte die Umnummerierung der 
Vorgänger-EQs mit deren Nachfolge-EQNr. unter 
Angabe der Vorgänger-EQNr 

7 Datenpflege, QS allgemein 
im Berichtszeitraum 

ist ein Sammler für unterschiedlichste Begründun-
gen zur Darstellung zur Qualitätssicherung in der 
Datenpflege 

8 Datenpflege, keine AMP-
Klasse zum 30.11.jjjj 

entfernen der Objektklasse am Equipment in SAP 
PM 

9 Datenpflege, LÖVM/INAK 
am 30.11.jjjj 

Status des Equipment in SAP PM 

10 Baumaßnahme (Bewer-
tungsgrund EIS) 

Neu gebaute bzw. mehr als 2/3 grundinstandge-
setzte Anlagen 

11 Datenpflege, Zustandsbe-
wertung im Berichtszeit-
raum (Erstbewertung) 

Bestandskorrektur: erste Zustandsbewertung des 
Equipments in diesen Berichtszeitraum 

 
In einem separaten Feld über der Tabelle Deltaliste Equipments: Gesamtergebnis Qkz BAQ 
bundesweit (Note) jeweils Noten Qkz BAQ Jahr x und Noten Qkz BAQ Jahr y 

7.2.6 Deltaliste Empfangsgebäude Bestandsportfolio 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
RB Regionalbereich 
Bahnhofsmanager  
OE Bahnhofsmanagement Mehrere Organisationseinheiten (OE) gehören zum Bahn-

hofsmanager 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Station Name der Station mit Zu- oder Abgang 

EG BPF 
Veränderung BJ „Zugang“ oder „Abgang“ zum / aus dem Portfolio EG BPF 

im Berichtsjahr 
Begründung Stichwortartige Begründung zur Veränderung des o.g. 

Empfangsgebäudes 
 

7.3 Verkehrsstationen RNI 

7.3.1 Veränderungen Verkehrsstationen RNI 

Spaltenüberschrift 
Abgänge Zugänge 

Verkehrsstationen Bemerkungen Verkehrsstationen Bemerkungen 
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7.3.2 Deltaliste Qkz FB RNI 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Land BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, 

ST, SH, TH 
Regio-Netz z.B. Kurhessenbahn (KHB) 
Streckennummer Streckennummer gem. Ril 885.0102 
Bf-Nr Bahnhofsnummer 
Verkehrsstation Name der Verkehrsstation bzw. Station gem. Ril 100 
Ril 100 Abkürzung der Betriebsstelle gemäß Ril 100 der DB AG 
Reisende je Tag/Station: 
Gruppe 

Werte aus Anlage 13.2.2, Tab. 4, Zeile 1 bis 8, 

Bahnsteigbezeichnung VJ Bezeichnung durch verkehrliche Gleisnummer, leer wenn 
seit / im BJ nach Neu-/Umbau in Betrieb genommen 

Bahnsteigbezeichnung BJ Bezeichnung durch verkehrliche Gleisnummer, leer wenn 
seit / im VJ rückgebaut, abgesperrt oder ohne Zughalt 

Bahnsteighöhe x [cm]  
Bahnsteighöhe y [cm]  
Stufenfreiheit x  
Stufenfreiheit y  
Anzurechnende Länge Wet-
terschutz IST [m] x 

 

Anzurechnende Länge Wet-
terschutz IST [m] y 

 

Länge Wetterschutz SOLL 
[m] x 

 

Länge Wetterschutz SOLL 
[m] y 

 

Qkz Bahnsteighöhe x [Punk-
te] 

 

Qkz Bahnsteighöhe y [Punk-
te] 

 

Qkz Stufenfreiheit x [Punkte]  
Qkz Stufenfreiheit y [Punkte]  
Qkz Wetterschutz x [Punkte]  
Qkz Wetterschutz y [Punkte]  
Summe Qkz [Punkte] x  
Summe Qkz [Punkte] y  
Summe gewichtete Qkz x 
[Punkte] 

 

Summe gewichtete Qkz y 
[Punkte] 

 

Bemerkungen Kennzeichnung des IH-Objektes nach 
LuFV/Sonderprogramm/nicht anrechenbare Effekte 

 

7.3.3 Deltaliste Qkz BAQ (inkl. Optik) RNI 

Spaltenüberschrift Erläuterungen / Verweise 
Qkz 
BAQ 

Gewichtete, bundesweite Qkz_BAQ x  
Gewichtete, bundesweite Qkz_BAQ y  
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7.4 DB Energie GmbH 

7.4.1 Oberleitungs-Speisebezirke (OLSB) 

Zes Schaltanlage OLSB angelegt gelöscht Bemerkung 
Zes - Name Schaltanlage(n) 

- Name 
OLSB -
Name 

tt:mm:jjjj 
hh:mm:ss 

tt:mm:jjjj 
hh:mm:ss 

  

 

8 Anhang 1: Erläuterungen zur Schreibweise von Kilometeranga-
ben in Streckenmerkmals- und Stücklisten 

Die vermessungstechnische Schreibweise der Kilometrierungsangaben wird in zwei Ziffern-
gruppen, verbunden mit einem Pluszeichen (+), gegliedert. Die erste Gruppe erfasst Kilome-
ter- und Hektometerangaben (Dimension km), die zweite Gruppe enthält Dekameter- und 
Meter (Dimension m). 
In EDV-Verfahren können Kilometerangaben jedoch nicht als Dezimalbruch abgelegt wer-
den, da die Eindeutigkeit für Überlängen bei einem Aufaddieren der Werte vor- und nach 
dem Pluszeichen nicht gegeben ist. Daher werden die Kilometerangaben in die ihrerseits 
ebenfalls eindeutige Datenbankschreibweise umgewandelt. 
 
Kilometerangaben werden in Datenbankschreibweise als numerische Werte mit 9 Stellen 
und ohne Dezimalstelle abgelegt. 
 
Positive Kilometerangaben und km 0,0 + 0 werden mit einer Zahl >= 100.000.000 abgelegt. 
Negative Kilometerangaben werden mit einer Zahl < 100.000.000 abgelegt. Für die Umset-
zung der vermessungstechnischen Schreibweise nach Datenbankformat bzw. des Daten-
bankformates nach vermessungstechnischer Schreibweise kann der folgende Algorithmus 
verwendet werden: 
 
1. Umwandlung vermessungstechnische Schreibweise in Datenbankformat: 
Wenn  km1*100.000+km2<0 
Dann  km3=km1*100.000+km2+99.999.999 
Sonst  km3=km1*100.000+km2+100.000.000 
 
km1: km-Bereich mit einer Nachkommastelle (Dimension km) 
km2: Überlängenbereich (2-stellig) und m-Bereich (2-stellig) (Dimension m) 
km3: Datenbankformat 
 
2. Umwandlung Datenbankformat in vermessungstechnische Schreibweise 
Wenn km3 > 100.000.000 
Dann  km1= INT((km3-100.000.000)/10.000)/10 

km2=(km3-100.000.000)-km1*100.000 
km (vermessungstechnische Schreibweise)=km1 „+“ km2 

Sonst km1=INT((km3-99.999.999(/10.000)/10 
 km2=(km3-99.999.999)-km1*100.000 
 km (vermessungstechnische Schreibweise)=km1 „+“ km2 
 
km1: km-Bereich mit einer Nachkommastelle (Dimension km) 
km2: Überlängenbereich (2-stellig) und m-Bereich (2-stellig) (Dimension m) 
km3: Datenbankformat 
 
(INT=Integer: Nachkommastellen einer Zahl werden ohne Runden abgeschnitten.) 
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1 Qualitätskennzahl (Qkz) „Theoretischer Fahrzeitverlust“ (ThFzv) 

1.1 Grundlagen 

Das Befahren einer Strecke mit Infrastrukturmängeln führt zu längeren Fahrzeiten ge-
genüber dem Zustand ohne Infrastrukturmängel. Diese Fahrzeitverlängerung resultiert 
aus der reduzierten Geschwindigkeit beim Befahren des Infrastrukturmangels sowie den 
Auswirkungen der Brems- und Beschleunigungsvorgänge vor und nach dem Infrastruk-
turmangel. Sie wird als Fahrzeitverlust bezeichnet. 
Der Fahrzeitverlust in der Brems- und in der Beschleunigungsphase wird durch den 
Zugmix (SPFV, SPNV, SGV), durch das eingesetzte Triebfahrzeug mit seinen Parame-
tern und durch die jeweiligen Zuglasten bestimmt. Insofern unterliegt diese Komponente 
laufenden Änderungen. 
Um diese Veränderungsfaktoren auszuschließen und langfristige Zielstellungen zur Re-
duzierung der Auswirkungen von Infrastrukturmängeln auf den Eisenbahnbetrieb zu ver-
einbaren, wird eine objektiv ermittelbare, allein an der Infrastruktur orientierte Größe, der 
ThFzv, verwendet. Er bezeichnet den Fahrzeitverlust, den ein theoretischer Zug (Be-
schleunigungs-/ Bremsvermögen = ∞) beim Befahren des ISK-Streckennetzes dadurch 
hinzunehmen hat, dass mängelbedingt nicht alle Strecken mit der Geschwindigkeit be-
fahren werden können, die dort möglich wäre, wenn die Strecken sich in einem einwand-
freien Zustand befänden. 
Die Vergleichbarkeit des Zustandes der Infrastruktur in den einzelnen Jahren der Laufzeit 
der LuFV II ist durch den ThFzv gegeben. 
Zeitliche Basis für die Berechnung der Qkz ist das jeweilige Berichtsjahr. Dies ist in Anla-
ge 12.1 definiert. 

1.2 Infrastrukturmängel 

Bei den Infrastrukturmängeln werden zwei Kategorien unterschieden: 
 
1. Infrastrukturmängel im Jahresfahrplan (Infrastrukturmängel–J): 

Infrastrukturmängel-J sind die Infrastrukturmängel, die im maßgebenden Jahresfahr-
plan enthalten sind. Sie werden für den ThFzv erfasst, auch wenn sie unterjährig be-
seitigt werden sollten. Als maßgebender Jahresfahrplan gilt die Fahrplananpassung im 
Juni des Berichtsjahres (Termin Fahrplananpassung gem. EIBV: zweiter Samstag im 
Juni um 24 Uhr). 
Die dem Jahresfahrplan zugrunde liegenden Geschwindigkeiten sind im korrespondie-
renden Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) hinterlegt. Jeweils 
am ersten Werktag nach der (Juni-) Fahrplananpassung wird dem EBA eine elektroni-
sche Kopie des zum maßgebenden Fahrplan korrespondierenden VzG zur Verfügung 
gestellt. 

  
2. Infrastrukturmängel, die im Jahresfahrplan nicht enthalten sind (Infrastrukturmängel-La): 
 Für Infrastrukturmängel, die nicht im maßgebenden Jahresfahrplan gemäß Ziffer 1. 

berücksichtigt werden, sind keine Geschwindigkeitsdaten im korrespondierenden VzG 
hinterlegt. Für diese Infrastrukturmängel-La gilt die La-Geschwindigkeit (vLa). Der vLa 
wird die Ist-Geschwindigkeit (vIst) mit den Geschwindigkeitsdaten aus dem jeweils gül-
tigen VzG bzw. dem VzG aus der (Juni-) Fahrplananpassung gegenüber gestellt. 

  
 Da die Erfassung von Infrastrukturmängel-La in Bezug zum jeweils gültigen Fahrplan 

erfolgt, ist der Zeitraum zwischen dem (Dezember-) Fahrplanwechsel des dem Be-
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richtsjahr vorausgehenden Jahres (Termin Fahrplanwechsel gem. EIBV: zweiten 
Samstag im Dezember um 24 Uhr) und dem maßgebenden Jahresfahrplan (Juni-
Fahrplananpassung) gesondert zu betrachten: in diesem Zeitraum gilt für die Erfas-
sung der Infrastrukturmängel-La das zum (Dezember-) Fahrplanwechsel korrespon-
dierende VzG.  Für Infrastrukturmängel-La, die in diesem Zeitraum erfasst wurden und 
die mit der (Juni-) Fahrplananpassung in den maßgebenden Jahresfahrplan über-
nommen werden (und damit als Infrastrukturmangel-J erfasst werden), erfolgt keine 
Anrechnung als Infrastrukturmängel-La, um eine Doppelerfassung zu vermeiden. Im 
umgekehrten Fall erfolgt für Infrastrukturmängel-La, die in diesem Zeitraum im Jahres-
fahrplan (Dez.-Fahrplanwechsel) enthalten waren und die erst ab der (Juni-) Fahr-
plananpassung als Infrastrukturmängel-La geführt werden, eine Nacherfassung für die 
Monate Dezember bis Mai des Berichtsjahres. 

 

 
 
Jeweils am ersten Werktag nach dem (Dezember-)Fahrplanwechsel wird dem EBA ei-
ne elektronische Kopie des zum (Dezember-)Fahrplanwechsel korrespondierenden 
VzG zur Verfügung gestellt. 
 
Langsamfahrstellen (La)1 werden von der DB Netz AG tagesaktuell erfasst. Hierin sind 
La enthalten, die mangelbedingt sind (Infrastrukturmängel-La) und solche, die nicht 
mangelbedingt sind. 

 
Zu den Infrastrukturmängel-La, die zu berücksichtigen sind, zählen: 
a) La aufgrund von Infrastrukturmängeln gemäß Anhang 1, Ziffer 2. a) 
b) La, die durch den Einbau von Hilfsbrücken entstehen, sofern es sich nicht um eine 

Hilfsbrücke nach f) handelt. 
c) La an Bahnübergängen, die nicht im Verantwortungsbereich der DB Netz AG liegen 

und auf Grund von behördlichen Anordnungen oder im Vorgriff auf behördliche An-
ordnungen (AnoLa(BÜ)) eingerichtet werden. Als im Vorgriff auf behördliche Anord-
nungen eingerichtet gelten solche La an Bahnübergangen, von deren Anordnung 
durch das EBA die DB Netz AG auf Grund der festgestellten Sicherheitsmängel (in 
aller Regel bei BÜ-Schauen oder Inspektionen mit Beteiligung des EBA mit ent-
sprechendem Protokoll) ausgehen muss, das ihr Zumutbare unternommen hat und 

                                                 
 
1 einschließlich elektronisch signalisierter La (z.B.: LZB, ETCS) 

Dez.-Fahrplanwechsel 

SGL  Infrastrukturmängel-J 

Infrastrukturmangel-La 

Berichtsjahr x 

aus La-Liste streichen 

1. Sonderfall: Infrastruktur-

mängel-La geht in Jfpl: 

gültiges VzG für Erfassung  
Infrastrukturmängel-La: 

Stichtage für Erfassung 
Infrastrukturmängel-La: 

Jeweils gültiges VzG für die Erfassung der Infrastrukturmängel-La und die Berechnung des ThFzv, La: 

30. Nov. x   1. Dez. x-1 

2. Sonderfall: Infrastruktur-
mängel-La kommt aus Jfpl: 

Infrastrukturmangel-La 

in La-Liste ergänzen La  Infrastrukturmängel-La 

Juni-Fahrplananpassung 

= maßg. Jahresfahrplan 

31.12. 31.01. 29.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09. 31.10. 30.11. 

geht in Jfpl 

kommt aus Jfpl 

Erfassung in SGL 
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dies dokumentiert hat. Die abschließende und aussagefähige Dokumentation ist der 
EBA-Abteilung 4 innerhalb von 4 Wochen nach Einrichtung der La zuzustellen. Das 
EBA entscheidet, sofern die Einzelanrechnung am Ende des Berichtsjahres geltend 
gemacht wird, auf Basis und nach Prüfung der vorgelegten Dokumentation über die 
Anerkennung der im Vorgriff angeordneten AnoLa(BÜ). 

 
 

Nicht zu den Infrastrukturmangel-La zählen: 
d) Bau-La [s. auch Ziff. 1.6.3 lit. b)] 
e) Schutz-La2 
f) La, die durch den Einbau von baubedingten3 Hilfsbrücken entstehen 
g) La, die aus geplanten, aber nicht realisierten Maßnahmen resultieren (s. auch 1.6.3 
lit. c)) 
h) La aus Gründen der streckenbedingten Infrastrukturauslegung im Sinne von An-

hang 1, Ziffer 1. 
 
Die DB Netz AG fertigt monatlich eine Zusammenstellung aller am Stichtag (letzter Ka-
lendertag des Monats) bestehenden La-Stellen einschließlich ihrer Kategorisierung 
nach a) bis h) entsprechend der Anlage 12.1. Diese Liste wird dem EBA am 20. des 
Folgemonats übersandt. 
Eine Zusammenstellung aller Infrastrukturmängel-La gem. a) bis c), die zum jeweiligen 
Stichtag älter als 100 Tage waren, wird in das jährlich vorzulegende Infrastrukturkatas-
ter (ISK) aufgenommen. 

1.3 Geschwindigkeitskategorien vZul, vSoll, vIst und vLa 

Eine Strecke wird grundsätzlich durch die Zulässige Geschwindigkeit (vZul, Geschwindig-
keit, für die die Strecke hergestellt wurde; wird im Kopf der jeweiligen Streckentabelle in 
den VzG ausgewiesen), charakterisiert. Die vZul kann an verschiedenen Stellen im Netz 
aus objektiven Gründen der Infrastrukturauslegung nicht erreicht werden. Die dadurch 
reduzierte Geschwindigkeit ist die Soll-Geschwindigkeit (vSoll). Sie ist der Maßstab, an 
dem der ThFzv für Infrastrukturmängel-J gemessen wird. Die für die Abweichung der vSoll 
von der vZul maßgeblichen Gründe sind im Anhang 1, Ziffer 1, aufgeführt.  
 
Die Ist-Geschwindigkeit (vIst) in der Streckenmerkmalsliste (SML) / Streckengeschwindig-
keitsliste (SGL) ist definiert als die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach dem maßge-
benden VzG. Die in der Spalte 2 dieses VzG genannte vIst ist die für die Ermittlung der 
Qkz maßgebende vIst. In der SGL wird die zu der in der Spalte 2 genannten Geschwin-
digkeit korrespondierende Streckenklasse streckenabschnittsweise aufgeführt; dies kann 
zur Bildung eines neuen Abschnitts führen. 
Die La-Geschwindigkeit (vLa) ist die Geschwindigkeit, die aufgrund einer La gefahren 
werden kann. Die für die Abweichung der vSoll von der vIst bzw. vIst von der vLa maßgebli-
chen Gründe sind im Anhang 1, Ziffer 2, aufgeführt. 
 
Basis für vZul, vSoll und vIst sind die betrieblichen Infrastrukturdaten. Diese werden in der 
SML/SGL des jeweiligen ISK abgebildet. Sofern in Einzelfällen eine manuelle Anpassung 
notwendig ist, s. Pkt. 1.6.7. 

                                                 
 
2 Schutz-La: Langsamfahrstelle aus Gründen des Arbeitsschutzes 
3 Baubedingt bedeutet, dass die Hilfsbrücke auf Grund von Baumaßnahmen eingerichtet wird, denen kein Infrastruk-

turmangel voran gegangen ist. 
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Die SGL ist gegenüber der SML eine zu Prüfzwecken durch Reduzierung von Attributen 
und Zusammenfassung von Abschnitten verringerte Liste (Struktur und Inhalte von 
SML/SGL: s. Anlage 12.1). Abweichungen der Angaben in der SML/SGL (z.B. durch 
Übernahme von Prüfergebnissen aus dem Vorjahr) von den Angaben der betrieblichen 
Infrastrukturdaten sind in der SGL und SML mit Angabe des Grundes zu kennzeichnen. 

1.4 Soll-Geschwindigkeit vSoll 

Die Werte der vSoll der einzelnen Streckenabschnitte sind über die Jahre veränderlich. 
Die Veränderungen der vSoll sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen mit dem 
Bund abzustimmen.  
Zu unterscheiden sind die folgenden Änderungen der vSoll des Berichtsjahres zur vSoll des 
jeweiligen Vorjahres: 
  (a: bleibt frei);  infolge von Verfahren nach § 11 Abs. 1 (Verringerung der Kapazität einer Strecke) 

oder §§ 18 bis 18d AEG (b);  infolge der Korrektur von Daten- oder Eingabefehlern (c);  andere begründete Fälle (d);  aus Gesetzen/ Verordnungen (e). 
 
b) Änderungen der vSoll infolge von Verfahren nach § 11 Abs. 1 oder §§ 18 bis 18d AEG: 
Änderungen der vSoll infolge von Verfahren nach § 11 Abs. 1 AEG (Verringerung der Ka-
pazität einer Strecke) oder §§ 18 bis 18d AEG (Bauvorhaben) sind dem Bund für jeden 
Streckenabschnitt schriftlich anzuzeigen. Diese vSoll-Änderungen werden ab dem Be-
richtsjahr wirksam, in dem die jeweilige Änderung der vSoll infolge der Verfahren nach § 
11 Abs. 1 AEG oder §§ 18 bis 18 d AEG zulässig ist. 
Die Anzeige der aus dem betreffenden Verfahren resultierenden Änderung der vSoll kann 
im Zuge des Verwaltungsverfahrens (z.B. Antrag auf Einleitung des Verfahrens) erfolgen, 
es muss dann aber ein ausdrücklicher Hinweis auf die beabsichtigte Änderung der vSoll 
erfolgen. Der rechtliche Prüfmaßstab für Entscheidungen auf der Grundlage des § 11 
Abs. 1 AEG bzw. der §§ 18 bis 18d AEG bleibt hierdurch unberührt.  
 
c) Änderungen der vSoll infolge der Korrektur von Daten- oder Eingabefehlern: 
Änderungen der vSoll infolge der Korrektur von Daten- oder Eingabefehlern sind dem 
Bund für jeden Streckenabschnitt mit Begründung anzuzeigen.  
 
d) Änderungen der vSoll in anderen begründeten Fällen: 
Andere als die unter lit. b), c) und e) genannten Änderungen der vSoll, z.B. solche aus 
unternehmenswirtschaftlichen oder verkehrlichen Erwägungen, dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung des Bundes durchgeführt werden. Die entsprechenden Maßnahmen werden 
erst dann durchgeführt, wenn der Bund der Änderung der vSoll zugestimmt hat. Sie sind 
beim Bund für jeden Streckenabschnitt schriftlich unter Darlegung der Gründe zu bean-
tragen. Ein solcher Grund kann auch die Veröffentlichung der DB Netz AG über die Ab-
sicht der dauernden Einstellung des Betriebs einer Strecke im Sinne von § 11 Abs. 1 und 
Abs. 1a AEG sein.  
 
e) Änderungen der vSoll aus Gesetzen/ Verordnungen 
Ist eine Soll-Geschwindigkeitsänderung aufgrund neuer oder geänderter Vorgaben eines 
Gesetzes bzw. einer Verordnung zwingend erforderlich, sind diese dem Bund für jeden 
Streckenabschnitt mit Begründung anzuzeigen. 
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Für alle Änderungen nach b) – e) gilt: 
Die SML/SGL sowie die Delta-Liste des jeweiligen Berichtsjahres zum jeweiligen Vorjahr 
enthalten die Angaben, in welche der verschiedenen Kategorien b) - e) die Änderung der 
vSoll fällt.  
 
Um eine zeitliche Entzerrung des Prüfprozesses zu erreichen, sollen bereits vor Vorlage 
der SML/SGL Anträge und Anzeigen auf Änderungen der vSoll nach b) bis e) beim Bund 
vorgelegt werden. Bezüglich der beim Bund vorzulegenden Unterlagen gelten die Rege-
lungen der Richtlinie 457 in der Fassung vom 01.01.2013.  
Der Bund teilt seine Entscheidung ab Zugang der Anträge/Anzeigen, die auch in der 
SML/SGL enthalten sein können, innerhalb von drei Monaten mit, sofern die jeweils rele-
vanten Unterlagen gemäß Ril 457 vollständig vorgelegt wurden. Anderenfalls teilt der 
Bund seine Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen 
Unterlagen mit.Erfolgt innerhalb der drei Monats-Frist keine Entscheidung, so gilt die Zu-
stimmung als erteilt. Im Falle der Ablehnung der beantragten/angezeigten Änderungen 
sind die Gründe der Ablehnung darzulegen. Übersteigt die Anzahl der Anträge/ Anzeigen 
500 Stück pro Quartal, gilt die Entscheidungsfrist von drei Monaten nicht für die Anträge/ 
Anzeigen, die über die Grenze von 500 Stück pro Quartal hinaus eingereicht werden.. 
Aufeinander folgende Abschnitte mit ein und derselben Begründung gelten hierbei als 
eine Änderung. 

1.5 Berechnung der Qkz ThFzv und der Zielwerterreichung 

Der Basiswert, der die Grundlage für die Ermittlung der Qualitätszielwerte 2015 ff dar-
stellt, wurde unter Berücksichtigung der Berechnungsmethodik der LuFV II aus geprüften 
Daten der Vorjahre sowie Prognosen für das Jahr 2014 generiert. 
 
Der ThFzv für das gesamte ISK-Streckennetz berechnet sich als Summe aus dem ThFzv 
für die Infrastrukturmängel, die im Jahresfahrplan berücksichtigt sind und dem ThFzv für 
die Infrastrukturmängel-La (mit mehr als 100 Tagen Bestehenszeit), die nicht im Jahres-
fahrplan berücksichtigt sind. Es werden ein Wert für das gesamte ISK-Streckennetz so-
wie Teilwerte getrennt nach Fern- und Ballungsnetz (FuB) sowie Regionalnetz (RegN 
inkl. RNI) ausgewiesen. 

1.5.1 Berechnung des ThFzv für die Infrastrukturmängel, die im Jahresfahrplan be-
rücksichtigt sind 

Der ThFzv innerhalb des Jahresfahrplans berechnet sich für Infrastrukturmängel-J als die 
Fahrzeitdifferenz, die sich aus dem Befahren des entsprechenden Streckenabschnitts 
(entspricht einer Zeile in der SGL) mit vIst sowie mit vSoll ergibt. Die Einzelwerte ThFzv 
aller Streckenabschnitte des Jahresfahrplans werden anschließend für das gesamte ISK-
Streckennetz addiert.  
 
Hierfür ist folgende Formel anzuwenden: 
 

  n

i isoll

i

iIst

i
Jfpl

v

s

v

s
ThFzv

1 ,,

)(60  

 

ThFzvJfpl: ThFzv für das ISK-Streckennetz auf Grund von im Jahresfahrplan berücksich-
tigten Differenzen vIst- und vSoll [min] 

i: einzelner Streckenabschnitt = eine Zeile in der SGL 
n:  Anzahl der Abschnitte mit Abweichung vIst und vSoll in der SGL 
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s: Länge des Abschnitts mit Abweichung vIst und vSoll im Berichtsjahr [km] 
vIst: Ist-Geschwindigkeit [km/h] 
vSoll: Soll-Geschwindigkeit [km/h] 
60: Umrechnungsfaktor [min/h] 

1.5.2 Berechnung des ThFzv für die Infrastrukturmängel-La (mit mehr als 100 Ta-
gen Bestehenszeit), die nicht im Jahresfahrplan berücksichtigt sind 

Der ThFzv außerhalb des Jahresfahrplans berechnet sich für Infrastrukturmängel–La als 
die Fahrzeitdifferenz, die sich aus dem Befahren des Streckenabschnittes mit vLa sowie 
mit vIst ergibt. Der ThFzv wird monatlich zum Stichtag (= letzter Tag des Monats) nur für 
diejenigen Infrastrukturmängel-La berechnet, die am Stichtag bestehen und eine Beste-
hensdauer von mehr als 100 Kalendertagen aufweisen. Die Einzelwerte ThFzv dieser 
Infrastrukturmängel–La werden anschließend für das gesamte ISK-Streckennetz mo-
natsweise addiert. Aus der Summe aller Monatswerte, geteilt durch 12, ergibt sich der 
Jahreswert ThFzv für die Infrastrukturmängel-La. 
 
Die Infrastrukturmängel-La außerhalb des Jahresfahrplans werden entsprechend ihrer 
jeweiligen Wirkrichtung erfasst. 
 
Der ThFzv berechnet sich als die Fahrzeitdifferenz, die sich aus dem Befahren des Infra-
strukturmangels mit vLa sowie mit vIst ergibt. Hierfür ist folgende Formel anzuwenden: 
 

12

)(60
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ThFzv  

 

ThFzvLa: ThFzv durch Infrastrukturmängel außerhalb des Jahresfahrplanes für das ISK-
Streckennetz [min] 

j:  Monate von Dezember des Vorjahres (m-1) bis November des Berichtsjahres m 
i: einzelner Streckenabschnitt 
m: jeweils Anzahl Infrastrukturmängel-La älter 100 Tage am Monatsende  
s: Länge des Abschnitts mit Infrastrukturmangel lt. La-Datenbank [km] 
vLa : La-Geschwindigkeit für den Infrastrukturmangel-La [km/h] 
vIst : Ist-Geschwindigkeit [km/h] 
60: Umrechnungsfaktor [min/h] 

1.5.3 Berechnung Zielwerterreichung 

Die Betrachtung der Zielwerterreichung des ThFzv beinhaltet drei Schritte („+“ ist immer 
ein Zuwachs, „-“ ist immer eine Verringerung eines zuvor genannten Wertes): 
 
1.  Feststellung Wert im Berichtsjahr 

in Minuten FuB RegN(inkl. RNI) ∑ DB Netz  

ThFzv-JfplGesamt    

+ ThFzv-LaGesamt    

= ThFzvGesamt    

 
ThFzv-Jfpl = Theoret. Fahrzeitverlust im Jahresfahrplan 
ThFzv-La = Theoret. Fahrzeitverlust außerhalb des Jahresfahrplans 
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2. Berechnung Zielwerterreichung im Berichtsjahr 
Vom vertragsdefinierten Zielwert im Berichtsjahr gem. Anlage 13.6 wird der im Berichts-
jahr erfasste ThFzv des ISK-Streckennetzes abgezogen. Dieser Wert wird zu Neutralisa-
tionszwecken im Weiteren um den Betrag ThFzv aus nichtbaulichen Effekten und Son-
derprogrammen reduziert. Hinzugerechnet wird ein pauschaler Aufschlag für angeordne-
te Langsamfahrstellen im BÜ-Bereich.  
 

in Minuten FuB RegN(inkl. RNI) ∑ DB Netz  

vertragsdefinierter ThFzvZielwert    

- ThFzvGesamt    

- ∑ ThFzvNBE (Basisjahr bis BJ)    

- ∑ ThFzvSP (Basisjahr bis BJ)    

+ pauschaler Aufschlag AnoLa(BÜ)    

= ThFzvZielerreichung * * * 

 
NBE = nichtbauliche Effekte, SP = Sonderprogramme, BJ = Berichtsjahr, VJ = Vorjahr 

 
Ist der Wert des ThFzv Zielerreichung (*) gleich oder größer „0“, wurde die vertragliche 
Vorgabe um diesen Wert besser erfüllt, ist der Wert < „0“, wurde die vertragliche Vorgabe 
in dieser Höhe nicht erfüllt. 
 
Auf Grund der Tatsache, dass die angeordneten Langsamfahrstellen an Bahnübergän-
gen zum Teil zeitlich von der DB Netz AG nicht bzw. nur geringfügig beeinflussbar sind, 
wird der Fahrzeitverlust um eine Pauschale in Höhe von 10 Minuten verringert. Die DB 
Netz AG kann, wenn und soweit der ThFzv den vertraglich vereinbarten Zielwert über-
schreitet, eine Einzelfallprüfung der AnoLa(BÜ) für das entsprechende Berichtsjahr ver-
langen. Der hieraus resultierende Wert ist vom tatsächlichen Fahrzeitverlust des Be-
richtsjahres abzuziehen, soweit er die vorgenannte Pauschale überschreitet. 
 
Die nichtbaulichen Effekte werden in ihren Auswirkungen jeweils einzeln berechnet und 
summiert und können der Anlage zum IZB (ISK) entnommen werden. 
 
Nichtbauliche Effekte sind z.B.:  Datenkorrekturen  Ausschlusskriterium kein VzG, SKVerb (Pkt. 1.6.6) 
 
3. Deltabetrachtung Berichtsjahr zum Vorjahr 

in Minuten FuB RegN (inkl. RNI) ∑ DB Netz  

∆ThFzv-JfplGesamt (VJ-BJ)    

+ ∆ThFzv-LaGesamt (VJ-BJ)    

= ∑∆ThFzvGesamt (VJ-BJ)    

- ∆ThFzvNBE (VJ-BJ)    

- ∆ThFzvSP (VJ-BJ)    

+ pauschaler Aufschlag AnoLa(BÜ)      

= ∆ThFzv (VJ-BJ)    

 
NBE = nichtbauliche Effekte, SP = Sonderprogramme, BJ = Berichtsjahr, VJ = Vorjahr,  
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In der Anlage zum IZB (ISK) ist die Erläuterung zur Berechnung der Qkz im Berichtsjahr 
[Eingangsdaten, nicht anrechenbare Effekte, etc.] und die Berechnung der IST-Werte 
des Berichtsjahres beschrieben. 
 
Der Ermittlung des ThFzv liegt zugrunde, dass die Auswirkungen von Infrastrukturmän-
geln auf die gewöhnlichen Fahrtrichtungen der Züge (Regelgleis) berücksichtigt werden. 
Bei zweigleisigen Strecken werden Infrastrukturmängel je Fahrtrichtung berücksichtigt. 
Auf eingleisigen Strecken, auf denen das Gleis in beiden Fahrtrichtungen befahren wird, 
werden die Auswirkungen von in beide Richtungen wirkenden Infrastrukturmängeln 
zweimal, d.h. für jede Fahrtrichtung, berücksichtigt. Einseitig wirkende Infrastrukturmän-
gel werden nur einmal berücksichtigt. Für die durchgehenden Hauptgleise in Bahnhöfen 
gelten diese Regelungen entsprechend. 
 
Bei der Berechnung des ThFzv wird nur der mängelbehaftete Streckenabschnitt berück-
sichtigt. Die Streckenabschnitte zwischen dem Mangel und der nächsten Betriebsstelle 
werden in den ThFzv nicht eingerechnet. 
 
 

1.6 Einzelregelungen 

Generell: 
Bei Anwendung der im Folgenden beschriebenen Regelungen sind in der SGL/SML 
und/oder in den monatlichen La-Listen die betreffenden Stellen zu kennzeichnen. 

1.6.1  Streckenausschlussliste 

Für die Berechnung des ThFzv werden Strecken/ längere zusammenhängende Stre-
ckenabschnitte mit sehr geringer Belastung nicht berücksichtigt. Zur genauen Abgren-
zung wurde deshalb eine für die Laufzeit der LuFV II verbindliche Streckenausschlusslis-
te vereinbart (s. Anhang 2).  
Als Grundlage für deren Erstellung hat die DB Netz AG dem EBA eine Streckenliste vor-
gelegt, aus der auch Angaben zur abschnittsweisen Anzahl der Züge hervorgehen. Die 
Anzahl Züge basiert auf den Streckenbelastungslisten (SBL) als Teilsystem aus dem In-
formationssystem Betriebsleistungen (IBL) der DB Netz AG.   
Alle von der DB Netz AG benannten Strecken/ Streckenabschnitte hat das EBA insbe-
sondere unter dem Gesichtspunkt, dass im Jahr 2013 nicht mehr als 365 Züge auf den 
Strecken(-abschnitten) fuhren, restriktiv geprüft. In wenigen Einzelfällen wurde auch die 
nachvollziehbar absehbare Entwicklung einer Strecke oberhalb dieser Mindestgrenze im 
Zeitraum der LuFV II mit einbezogen. Die demnach ermittelten Strecken, die bei der Er-
mittlung des ThFzv nicht berücksichtigt werden, sind in Anhang 2 abschnittsgenau und 
abschließend aufgeführt. Eine Anwendung der Vorschriften aus dieser Anlage ist für die-
se Strecken nicht erforderlich. 

1.6.2  Mängelstellenbedingte Fahrdynamik (MFD) im Jahresfahrplan: 

Eine Reduzierung der vSoll auf Grund der Fahrdynamik im Zusammenhang mit Infrastrukturmän-
geln ist nicht zulässig. In diesen Fällen wird die Abweichung der vIst von vSoll auf diesem Abschnitt 
mit dem Grund Abweichung Mangel "MFD" (siehe Anhang 1, Ziffer 2) gekennzeichnet. Diese 
Abweichung zwischen vIst von vSoll wird bei der Berechnung des ThFzv nicht berücksichtigt.  
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1.6.3  Baumaßnahmen: 

a) Baumaßnahmen, die im Jahresfahrplan berücksichtigt sind: 
Bauzeitlich gesperrte Strecken werden als Bestandteil der Gesamtstreckenliste gemäß 
Anlage 12.1 aufgeführt.  
Langfristige Baumaßnahmen, die in den betrieblichen Infrastrukturdaten (GFD-I Daten-
bank oder Nachfolgelösung) enthalten sind, können zu einer Differenz zwischen vIst und 
vSoll führen. Sofern dieser Baumaßnahme kein Infrastrukturmangel (–J oder –La) voran-
gegangen ist, wirkt sich diese Abweichung nicht auf den ThFzv aus. Sie sind in der SGL/ 
SML gesondert auszuweisen (Kategorie_Abw = Baumaßnahme). 
Wenn im Bereich einer Baumaßnahme ein Infrastrukturmangel (–J oder –La) vorhanden 
war, wirkt er sich bis zur Inbetriebnahme auf den ThFzv aus und wird auch dann voll-
ständig mit der Differenz zwischen vIst und vSoll auf dem mangelbehafteten Abschnitt be-
rechnet, wenn die vIst durch die Baumaßnahme und ohne Mangelgrund weiter herabge-
senkt wird. Eine Herausrechnung des Deltas zwischen mangelbedingter und baubeding-
ter vIst unterbleibt in diesem Fall sowohl bei der Entstehung als auch bei der Beseitigung 
des Mangels.Der Infrastrukturmangel wird im Rahmen einer Nachbearbeitung in die 
SML/SGL eingearbeitet. 
Die DB Netz AG kann, wenn und soweit der ThFzv den vertraglich vereinbarten Zielwert 
überschreitet, eine Einzelberechnung des Deltas zwischen mangelbedingter und baube-
dingter vIst für das entsprechende Berichtsjahr vorlegen. 
 
b) Baumaßnahmen, die nicht im Jahresfahrplan berücksichtigt sind : 
Baumaßnahmen außerhalb des Jahresfahrplans können zu einer La-Stelle führen (Diffe-
renz zwischen vLa und vIst). Sofern dieser Baumaßnahme kein Infrastrukturmangel (–J 
oder –La) vorangegangen ist, wirkt sich diese Abweichung nicht auf den ThFzv aus (Bau-
La). 
Wenn im Bereich einer Baumaßnahme ein Infrastrukturmangel (–J oder –La) vorhanden 
war, wirkt sich dieser Infrastrukturmangel bis zur Inbetriebnahme auf den ThFzv aus. Der 
Infrastrukturmangel ist mit den Abmessungen und Geschwindigkeitswerten auszuweisen. 
Die unter a) beschriebene Berechnung für eine baubedingte Herabsetzung der Ge-
schwindigkeit in einem Mangelabschnitt gilt sinngemäß auch für die vLa. 
 
c) geplante aber nicht realisierte Baumaßnahmen (Geschwindigkeitserhöhungen): 
Geschwindigkeitserhöhungen auf Grund von Baumaßnahmen, die bei der Erstellung des 
Jahresfahrplans berücksichtigt, aber im Berichtsjahr (noch) nicht durchgeführt wurden, 
führen in der Regel zur Einrichtung einer La-Stelle, die nicht zu den Infrastrukturmängel-
La zählen. Wird dagegen im VzG nur die vSoll heraufgesetzt, ohne dass die vIst angepasst 
wird, führt dies zu einem Infrastrukturmangel-J, der bei der Berechnung des ThFzv be-
rücksichtigt wird.  
 
d) Für alle Baumaßnahmen gilt:  
Kann die vSoll ab Inbetriebnahme insbesondere wegen des noch vorzunehmenden Belas-
tungsstopfgangs vorübergehend nicht erreicht werden, gilt diese Geschwindigkeitsredu-
zierung als zur Baumaßnahme gehörend und wirkt sich nicht auf den ThFzv aus. Liegt 
der Baumaßnahme ein Infrastrukturmangel zu Grunde, wirkt sich dieser über den gesam-
ten Zeitraum der Mängelbeseitigung (inkl. Belastungsstopfgang) auf den ThFzv aus. 
 
Als maßgebendes Datum zur Beendigung einer Baumaßnahme gilt das Datum der für 
die Verfügbarkeit der Strecke bedingungslosen Abnahmeniederschrift. Mit der Bestäti-
gung zum Befahren mit der Geschwindigkeit gemäß vSoll gilt der Mangel sodann als be-
seitigt.  
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Für den Fall einer bedingten Abnahme in Bezug auf die Verfügbarkeit der Strecke gilt 
das Datum der Abnahmeniederschrift nur in so weit, wie die gestellten Bedingungen die 
Verfügbarkeit der Strecke betreffen, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ab Datum 
der Abnahmeniederschrift beseitigt worden sind.   
In allen sonstigen Fällen gelten die Baumaßnahmen erst dann als beseitigt, wenn alle in 
der Abnahmeniederschrift aufgeführten Bedingungen, soweit sie die Verfügbarkeit der 
Strecke betreffen, erfüllt sind. 
  

1.6.4  Verfahren bei der Stilllegung oder Abgabe von Streckenabschnitten  

a) Stilllegung nach §11 AEG 
Soweit für einen Streckenabschnitt vor dem Stichtag des Berichtsjahres (30.11.) ein Still-
legungsverfahren nach §11 Abs. 1 AEG (dauernde Einstellung des Betriebes einer Stre-
cke) beim EBA eingeleitet (Datum des Antragszuganges) worden ist, bleibt dieser Stre-
ckenabschnitt bei der Ermittlung des ThFzv unberücksichtigt.  
 
b) Abgabe (Veräußerung oder Verpachtung)  
Soweit für einen Streckenabschnitt ein Antrag auf Einschränkung der Betreibergenehmi-
gung nach §6 AEG beim EBA genehmigt wurde und der darin enthaltene Termin vor dem 
Stichtag des Berichtsjahres liegt, bleibt dieser Streckenabschnitt bei der Ermittlung des 
ThFzv unberücksichtigt. Infrastrukturmängel-La, die für das Berichtsjahr ggf. erfasst wur-
den, werden in diesem Fall nicht angerechnet. 
 
c) Sonstige gesperrte Strecken 
Soweit ein Streckenabschnitt betrieblich gesperrt wird, und ein Verfahren nach §11 AEG 
nicht eingeleitet worden ist, wird der ThFzv mit vIst = 3,6 km/h berechnet. 

1.6.5 Abbestellung von Strecken oder Streckenabschnitten während der Vertrags-
laufzeit 

Für Strecken oder Streckenabschnitte, die auf Grund von während der Laufzeit der LuFV 
II vorgenommener Abbestellungen durch die Aufgabenträger/ Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) verkehrlich nicht mehr genutzt werden, sind die Werte des ThFzv der 
letzten, verkehrlich genutzten Periode zur Ermittlung des ThFzv festzulegen und für die 
Folgejahre weiter anzurechnen,. Die Befahrbarkeit dieser Strecken/ Streckenabschnitte 
ist für den Fall neuer Bestellungen weiter zu gewährleisten.  
Maßnahmen gem. Pkt. 1.6.4 a) oder b) bleiben von dieser Regelung unberührt. Diese 
Regelung gilt ausschließlich für Strecken/ Streckenabschnitte außerhalb der Strecken-
ausschlussliste (Anhang 2). 
Bei Wiederaufnahme der verkehrlichen Nutzung auf diesen Strecken oder Streckenab-
schnitten während der Laufzeit der LuFV II wird dann der ThFzv des aktuellen Berichts-
jahres angesetzt. 

1.6.6 Abschnitte des ISK-Streckennetzes ohne Geschwindigkeitsdaten aus den be-
trieblichen Infrastrukturdaten: 

Für Strecken und Streckenabschnitte liegen nicht überall Geschwindigkeitsdaten der vZul, 
vSoll und vIst vollständig vor. Folgende Ausnahmen sind zulässig und werden entspre-
chend verarbeitet: 
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1. Die Geschwindigkeitsdaten in der betrieblichen Infrastrukturdaten sind mit „SKVerb“ 
gekennzeichnet: 
 
a. Wenn sich zwei Strecken kreuzen oder dieselbe Infrastruktur nutzen, werden nicht 

beide Strecken in den betrieblichen Infrastrukturdaten vollständig abgebildet. Bei 
einer Strecke entsteht eine Unterbrechung für den Abschnitt, der auf der anderen 
Strecke liegt. Um dennoch eine lückenlose Darstellung im VzG zu gewährleisten, 
wird das technische Hilfsmittel der Strecken- und Kantenverbindungen (SKVerb) für 
den Abschnitt der auf der anderer Strecke liegt, verwendet. 

 

 
 

Für diesen Abschnitt wird die Streckennummer und Streckenkilometer des zu 
Grunde liegenden Streckenabschnitts der anderen Strecke in der Spalte „auf ande-
rer Strecke“ der SML/SGL vermerkt. Im Abschnitt der SKVerb erhalten die vZul und 
vSoll sowie die zugehörigen Begründungen den Eintrag „SKVerb". Als vIst wird die 
Ist-Geschwindigkeit der SKVerb angegeben. 

 
b. Wenn eine zweigleisige Strecke in einer Betriebsstelle teilweise eingleisig ist, wird 

eine Strecken- oder Kantenverbindung benötigt, um in der SML/SGL einen durch-
gängigen Verlauf der Strecke in der Betriebsstelle darzustellen. 

 

 
Im Abschnitt der SKVerb erhalten die vZul und vSoll sowie die zugehörigen Begrün-
dungen den Eintrag „SKVerb". Als vIst wird die Ist-Geschwindigkeit der SKVerb an-
gegeben. 

2. Es liegen in den betrieblichen Infrastrukturdaten keine Geschwindigkeiten vor, wenn 
zwischen den Streckendaten und den betrieblichen Infrastrukturdaten eine Differenz 
vorhanden ist. Diese Differenz ergibt sich hauptsächlich an den Streckenenden, aber 
auch innerhalb einer Strecke. 

 
Liegen für einen Abschnitt einer Strecke keine Geschwindigkeitsdaten vor, werden 2 
Fälle unterschieden: 
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a. Der Streckenabschnitt ist ≤ 50 Meter: Die fehlenden Geschwindigkeitsdaten vZul, 
vSoll und vIst werden aus dem davor liegendem Abschnitt 1:1 übernommen. 

b. Der Streckenabschnitt ist > 50 Meter: Die vZul, vSoll und vIst sowie die Begründungs-
spalten erhalten in der SML und SGL den Eintrag „kein VzG“. 

  

 
 

 

1.6.7 ISK-Editor 

Unter anderem bei der Übernahme der Prüfergebnisse der SML/SGL des Vorjahres kann 
eine manuelle Nachbearbeitung mit dem sog. ISK-Editor notwendig werden. Zielsetzung 
hierbei ist jedoch, diese manuellen Eingriffe baldmöglichst zu beschränken auf Eintra-
gungen ausschließlich von Prüfergebnissen des EBA aus den Vorjahren, bis diese in den 
betrieblichen Infrastrukturdaten (GFD-I Datenbank oder Nachfolgelösung) abgebildet 
werden können. 
 
Im ISK-Editor werden ausschließlich folgende Maßnahmen durchgeführt:   Nachbearbeitung Differenzen zwischen GFD-I und STREDA   Ergänzung Baumaßnahmen (mit und ohne Infrastrukturmangel)  Ergänzung AnoLa(BÜ)  Übernahme EBA-Prüfergebnis  Datenqualität  Dokumentation der vSoll-Änderung  Bearbeitung von Sonderabschnitten (z.B. Ringstrecken, zweigleisiger Betrieb auf zwei 

parallelen eingleisige Strecken) 
 
Alle über den ISK-Editor erfolgten Änderungen werden protokolliert und können vom 
EBA angefordert werden. 
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2 Qkz „Anzahl der Infrastrukturmängel“ (Anz-I) 

2.1 Allgemeines 

Die Qkz Anz-I setzt sich zusammen aus den Infrastrukturmängeln im Jahresfahrplan (Inf-
rastrukturmängel-J) sowie den Infrastrukturmängeln außerhalb des Jahresfahrplanes 
(Infrastrukturmängel-La) mit mehr als 100 Tagen Bestehenszeit. 
 
La-Stellen an Bahnübergängen, die auf Grund von behördlichen Anordnungen oder im 
Vorgriff auf behördliche Anordnungen eingerichtet werden (AnoLa(BÜ); (Einzelheiten 
siehe Punkt 1.2), werden nicht in der Summe Anz-I berücksichtigt.. 

2.2 Ermittlung der Anzahl der Infrastrukturmängel  

Die Anzahl der Infrastrukturmängel-J wird aus der SGL ermittelt. Da die Abschnittsbil-
dung dort von einer Vielzahl von Merkmalen abhängt (bei Wechsel eines der darin aufge-
führten Attribute, die in keinem Zusammenhang mit den Geschwindigkeitskategorien ste-
hen müssen, wird ein neuer Abschnitt gebildet), sind die einzelnen Infrastrukturmängel-J 
häufig in mehrere Abschnitte unterteilt. Um die Anzahl der Infrastrukturmängel-J ermitteln 
zu können, werden unmittelbar aufeinander folgende Abschnitte zusammengefasst. Das 
Zusammenfassen der Abschnitte erfolgt anhand der folgenden Prämissen: 

  Abschnitte, die von der Kilometrierung aneinander stoßen, eine gleiche vIst, eine glei-
che Ursache für den Mangel und das gleiche Geschäftsfeld aufweisen, werden zu-
sammengefasst (Unterschiede vZul und/oder vSoll zwischen diesen Abschnitten sind zu-
lässig).  Jeder Infrastrukturmangel-J wird für jede Richtung getrennt erfasst und gezählt. 
 

Die Anzahl der Infrastrukturmängel-La wird monatlich anhand der jeweils dem EBA zu 
übergebenden Listen ermittelt. Die Ermittlung der Anzahl der Infrastrukturmängel-La er-
folgt anhand der folgenden Prämissen: 
  Abschnitte, die von der Kilometrierung aneinander stoßen, eine gleiche vLa, eine glei-

che Ursache für den Mangel, das gleiche Einrichtungsdatum und das gleiche Ge-
schäftsfeld aufweisen, werden zusammengefasst.   Infrastrukturmängel-La werden für jede Richtung getrennt erfasst und gezählt.  

 
Über die Monatswerte für die Anzahl der Infrastrukturmängel-La von Dezember des Vor-
jahres bis November des Berichtsjahres wird für das Berichtsjahr das arithmetische Mittel 
gebildet und so die Anzahl der Infrastrukturmängel-La berechnet. 
 

12

)(

)1(
 

mNov

mDezj
iz

Z  

 
Z: Mittelwert für die Anzahl der Infrastrukturmängel-La mit einer Bestehenszeit > 100 

Tage 
j:  Monate von Dezember Jahr (m-1) bis November des Jahres m 
z: jeweils Anzahl der Infrastrukturmängel-La mit einer Bestehenszeit > 100 Tage im 

Monatsdurchschnitt von Dezember des Jahres n-1 bis November des Jahres n 
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Die beiden Teilsummen Anzahl Infrastrukturmängel-J und Anzahl Infrastrukturmängel-La 
mit mehr als 100 Tagen Bestehenszeit ergeben die Gesamtanzahl der Infrastrukturmän-
gel. 
 
Im Übrigen gelten die sinngemäß anwendbaren Regelungen gemäß Kap. 1.  
 

3 Qkz Zustandskategorie voll- und teilerneuerte Brücken (ZuB) 

3.1 Allgemeines  

Brückenbauwerke werden im Rahmen der kontinuierlichen Ersatzinvestitionstätigkeit voll 
oder auch teilweise erneuert. Unbeachtet der meist mehrjährigen Planungs- und Reali-
sierungszeit für einzelne Brückenbauvorhaben wird vereinbart, dass in der Laufzeit die-
ser Vereinbarung  Voll-/ Teilerneuerungen an bzw. von mindestens 875 Brückenbauwer-
ken(125 Voll-/ Teilerneuerungen im Jahr 2015, 150 im Jahr 2016, 175 im Jahr 2017, 200 
im Jahr 2018 und 225 im Jahr 2019) als Ersatzinvestitionen erfolgen. 
Für diese voll- bzw. teilerneuerten Brücken wird die Entwicklung der jeweiligen Zu-
standskategorie (vgl. a. Ziff. 4.4) im Zeitraum 2015-2019 gemessen. 

3.2 Ermittlung  der Qkz ZuB 

Die Anzahl der voll- / teilerneuerten Brücken wird jährlich über die mit dem IZB geliefer-
ten ISK-Daten (Stück- bzw. Deltaliste Brücken) ermittelt. Als Kriterium wird das Aktivie-
rungsjahr der Anlage (bezogen auf die Anlagennummer bei Erneuerungen bzw. die An-
lagenunternummer bei Teilerneuerungen des jeweiligen Brückenbauwerks) herangezo-
gen. Als eine voll- /teilerneuerte Brücke im Sinne dieser Regelung werden Anlagennum-
mern (bei Erneuerung) bzw. Anlagenunternummern (bei Teilerneuerung/en) gezählt, die 
erstmals in der Stückliste des jeweiligen Berichtsjahres enthalten sind. Brücken, die vor 
dem 01.12.2014 fertig gestellt wurden, jedoch erst nach dem 01.12.2014 aktiviert werden 
sowie Neuzugänge von Brückenbauwerken werden nicht auf die Erfüllung der Qkz ange-
rechnet. Nichtbauliche Effekte sind zu eliminieren.  
Die Anzahl der teil-/ erneuerten Brücken wird pro Berichtsjahr ermittelt und als Ganzzahl 
ausgedrückt.  
Für die relevanten Brücken wird die durchschnittliche Zustandskategorie im Jahr 2014 
(ISK 2014=Basisjahr) mit der durchschnittlichen Zustandskategorie des Jahres 2019 (ISK 
2019) verglichen. (Zu den Zustandskategorien wird auf 4.4 verwiesen.) 
 
Ergebnisrelevant für die Qkz ZuB ist die im Zeitraum 2015-2019 erzielte Entwicklung der 
durchschnittlichen Zustandskategorie über alle relevanten Brücken, d.h. der voll-/ teiler-
neuerten Brücken (vgl. Ziff. 3.1). Informativ erfolgt jährlich der Ausweis der Entwicklung 
der durchschnittlichen Zustandskategorie der voll- / teilerneuerten Brücken im IZB sowie 
eine Begründung bei signifikanten Unterschreitungen der Anzahl der gem. 3.1 in den je-
weiligen Jahren vorzunehmenden Voll-/ Teilerneuerungen.  
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4 Berechnung von nicht sanktionsbewehrten, weiteren Qkz (wQkz) 

4.1 wQkz Störbestehenszeiten  

Die wQkz berücksichtigt alle Bestehenszeiten von Störungen der Prioritäten 1 und 2. 
Nachrichtlich wird die Anzahl der Störungen der Priorität 1 und 2 und die Gesamtanzahl 
der Störungen (der Prioritäten 1 bis 4) im IZB angegeben. Die Prioritäten haben dabei die 
folgende Bedeutung: 
  Priorität 1: Unfall,  Priorität 2: Entstörung sofort,  Priorität 3: Stapelbar BZ (Betriebszentrale entscheidet über den Termin für die Beseiti-

gung  
  der Störung und deren mögliche betrieblichen Auswirkungen),  Priorität 4: Stapelbar Fahrdienstleiter (Fahrdienstleiter – Fachdienst – Disponent ent-

scheiden über die terminliche Beseitigung der Störung und geben spätesten 
Entstör zeitpunkt vor). 

 
Zur Ermittlung der Störbestehenszeit werden die Störungsmeldungen (so genannte M2-
Meldungen) ausgewertet. Die Auswertung erfolgt dabei nach den folgenden Kriterien: 
  Betrachtung aller Meldungen eines Kalenderjahres (01.01. bis 31.12.),  Störungsverursacher: DB Netz AG oder deren Auftragnehmer,  Betrachtete Objektgruppen: Brücken, Bahnübergänge, Gleise, LST-Innen- und Au-

ßenanlagen mit Selbstblockanlagen, Tunnel und Weichen/Kreuzungen,  Störbestehenszeit ist die Zeit vom Auftreten der Meldung beim Fahrdienstleiter bis zur 
Freigabe der Anlage (siehe Abbildung): 

 

 
Die wQkz Störbestehenszeit ergibt sich aus: 

  n

i

MeldungjeioenszeitStörbestehSBZ
1

)21(Pr  

 
SBZ: Störbestehenszeit im ISK-Streckennetz für Störungen der Priorität 1 und 2 [min] 
i: einzelne Störungsmeldung 
n: Anzahl aller M2-Meldungen (Störungsmeldungen) der Priorität 1 und 2 im Ka-

lenderjahr mit Verursacher DB Netz AG oder deren Auftragnehmer für die be-
trachteten Objektgruppen 

 
Die Anzahl der Störungen der Prioritäten 1 bis 4 entspricht der Anzahl der M2-
Meldungen (Störungsmeldungen) der Prioritäten 1 bis 4. 

 
Meldezeit durch 
Fahrdienstleiter 

 
Entstörzeit mit  

betrieblicher Freigabe 

 
ggf. „Restarbei-

ten“ 

 
Eingreifzeit des 

Entstörers 

Störbestehenszeit 

Stö-
rung 

 Störbestehenszeit beginnt mit Eintritt der Störung einer Anlage  Störung wird aufgenommen  Entstörer beseitigt Schaden und meldet Freigabe der Anlage 
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4.2 Anlagenalter 

Das Alter ist als wQkz für Weichen/Kreuzungen, Gleise sowie für Brücken darzustellen 
und ergibt sich als Differenz zwischen dem Berichtsjahr und dem Aktivierungsjahr gemäß 
Anlagenbuchhaltung (SAP R/3 K). 

4.2.1  wQkz Alter Weichen/Kreuzungen 

Die wQkz ergibt sich als arithmetisches Mittel über alle Weichen/ Kreuzungen: 
 

n

gsjahrAktivierunhrBerichtsja

Alter

n

i
 

 1

)(

 

 
Alter: Durchschnittsalter der in der ISK-Stückliste aufgeführten Weichen/Kreuzungen 

[Jahre] 
i: einzelne Weiche/Kreuzung 
n: Anzahl aller betrachteten Weichen/Kreuzungen 

4.2.2  wQkz Alter Gleise 

Das Alter berechnet sich aus dem mittleren gewichteten Alter aller in der ISK-Stückliste 
aufgeführten Anlagen. Die Berechnung erfolgt dabei in zwei Schritten. Zunächst wird das 
Gleisalter für jede Anlage (Anlagennummer gemäß Anlagenbuchhaltung) einzeln be-
rechnet. Hierzu werden vier Fälle unterschieden (siehe unten). Im Anschluss wird mit 
folgender Formel das mittlere gewichtete Alter über alle zuvor berechneten Einzelwerte 
ermittelt. 
 










n

i
i

n

i
ii

Länge

LängeGleisalter

Gleisalter

1

1  

 
n:  Anzahl aller Anlagennummern/ -unternummern 
i:  1 - n, einzelne Anlage mit Unternummer/n 
Gleisalteri: Durchschnittsalter der Anlage mit der Anlagennummer i 
Längei:  Länge der Anlage mit der Anlagennummer/ -unternummern i 
 
Zu den betrachteten Fachdaten gehören Geschäftsfeld, Anlagennummer, Anlagenunter-
nummer, errechnetes Anlagenalter und Länge in Metern. Beim errechneten Anlagenalter 
handelt es sich um eine Jahreszahl. Sie entspricht dem Aktivierungsjahr einer Anlagen-
nummer der Stückliste Gleise. Die Berechnung der wQkz bezieht sich auf das Berichts-
jahr.  
 
Die Berechnung des Alters einer einzelnen Anlagenummer geschieht entsprechend den 
unten aufgeführten Berechnungsvorschriften bzw. analog zu den Beispielen in Anhang 3. 
Es werden vier mögliche Fälle unterschieden. 
 
Aufgrund der Komponentenaktivierung bei Gleisanlagen (Schiene und Schwel-
le/Schotter) muss bei der Altersberechnung der einzelnen Anlagennummern nach fol-
genden Fällen unterschieden werden. Die Anlagenunternummern 1xx entspricht dabei 
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der Komponente Schiene und die Anlagenunternummern 2xx der Komponente Schwel-
le/Schotter. Wurde für Anlagen bereits eine Komponentenaktivierung vorgenommen (Fall 
2), werden die Datensätze mit Anlagenunternummern 1xx und 2xx nicht jedoch die Anla-
genunternummer 000 berücksichtigt. Fand bisher noch keine Komponentenaktivierung 
(Fall 1) oder nur eine teilweise Komponentenaktivierung (Fall 3 bzw. 4) statt, werden kei-
ne Datensätze mit Anlagenunternummer 1xx bzw. 2xx berücksichtigt, da diese zum kor-
respondierenden Datensatz mit Anlagenunternummer 000 identische Werte enthalten. 
 
Fall 1: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 1xx 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 2xx 
 
Berechnungsvorschrift: 
 

ii gsjahrAktivierunhrBerichtsjaGleisalter   

 
Fall 2: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 1xx 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 2xx 
 
Berechnungsvorschrift: 
 










u

j
i,j

i,j

u

j
i,j

i

Länge

LängegsjahrAktivierunhrBerichtsja

Gleisalter

1

1

)(

 

 
u: Anzahl aller  Gleisabschnitte der Anlagennummer i mit Anlagenunter-

nummern der Form 1xx (Schiene) und 2xx (Schwelle) 
j:  einzelner Gleisabschnitt mit Anlagenunternummern der Form 1xx und 

2xx 
Aktivierungsjahri,j: Aktivierungsjahr des Gleisabschnittes mit Anlagennummer i und den 

Anlagenunternummern j der Form 1xx und 2xx 
Längei,j: Länge des Gleisabschnittes mit Anlagennummer i und Anlagenunter-

nummer j 
 
Eine Berücksichtigung des Datensatzes mit der Anlagenunternummer 000 ist nicht erfor-
derlich, da Aussagen zum Alter über die Datensätze mit den Anlagenunternummern der 
Form 1xx (Schiene) und 2xx (Schwelle/Schotter) getroffen werden. 
 
Fall 3: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 1xx 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 2xx 
 
Berechnungsvorschrift: 
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u
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i,j

u

j
i,j

i

Länge

LängegsjahrAktivierunhrBerichtsja

Gleisalter

1

1

)(

 

 
u: Anzahl aller Gleisabschnitte mit der Anlagennummer i mit Anlagenun-

ternummern der Form 000 und 1xx (Schiene) 
j: einzelner Gleisabschnitt mit Anlagenunternummer der Form 000 und 

1xx 
Aktivierungsjahri,j: Aktivierungsjahr des Gleisabschnitts mit Anlagennummer i und den 

Anlagenunternummern j der Form 000 und 1xx 
Längei,j:     Länge des Gleisabschnitts mit Anlagennummer i und Anlagenunter-
nummer j 
 
Eine Berücksichtigung des Datensatzes mit der Anlagenunternummer 000 ist deswegen 
erforderlich, da Aussagen zum Alter der Komponente Schwelle/Schotter nur hierüber ge-
troffen werden. 
 
Fall 4: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 1xx 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 2xx 
 
Berechnungsvorschrift: 
 










u

j
i,j

i,j

u

j
i,j

i

Länge

LängegsjahrAktivierunhrBerichtsja

Gleisalter

1

1

)(

 

 
u: Anzahl aller Gleisabschnitte mit der Anlagennummer i mit Anlagenun-

ternummern der Form 000 und 2xx (Schwelle) 
j: einzelner Gleisabschnitt mit Anlagenunternummer der Form 000 und 

2xx 
Aktivierungsjahri,j: Aktivierungsjahr des Gleisabschnitts mit Anlagennummer i und den 

Anlagenunternummern j der Form 000 und 2xx 
Längei,j: Länge des Gleisabschnitts mit Anlagennummer i und Anlagenunter-

nummer j 
 
Eine Berücksichtigung des Datensatzes mit der Anlagenunternummer 000 ist deswegen 
erforderlich, da Aussagen zum Alter der Komponente Schiene nur hierüber getroffen 
werden. 

4.3  wQkz Alter Brücken 

Über alle Anlagennummern wird ein über die Fläche gewichtetes mittleres Alter aller in 
der ISK-Stückliste aufgeführten Brücken gebildet: 
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n

i

n

i

Fläche

FlächegsjahrAktivierunhrBerichtsja

Alter

1

1

)(
 

Alter:  Durchschnittsalter der betrachteten Brücken [Jahre] 
i:  einzelne Anlage 
n:  Anzahl aller Anlagennummern Brücken 
Fläche:  Bauwerksfläche der Brücken (nach Bauwerksbuch) 

4.4  wQkz Gesamtzustandsnote Brücken 

Der bauliche Zustand der Brücken wird im Rahmen regelmäßiger Begutachtungen er-
fasst. Die wQkz Gesamtzustandsnote Brücken dokumentiert den Zustand der in der ISK-
Stückliste aufgeführten Brücken als gewichteten Mittelwert. 
 
Der Anlagenzustand bei Brücken wird durch die Zustandskategorie 1 bis 4 gemäß Richt-
linie 804 definiert: 
 
a) Zustandskategorie 1:  

Punktuelle Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz,  Wirtschaftlichkeits-
prüfung bei vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen für langfristig zu erhaltende 
Bauwerke (> 30 Jahre). 

b) Zustandskategorie 2:  
Größere Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz, Wirtschaftlichkeitsprü-
fung bei vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen für lang- und mittelfristig zu erhal-
tende Bauwerke (> 18 Jahre). 

c) Zustandskategorie 3:  
Umfangreiche Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz, eine wirtschaftli-
che Instandsetzung ist noch möglich und zu prüfen. 

d) Zustandskategorie 4:  
Gravierende Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz; eine wirtschaftliche 
Instandsetzung ist nicht mehr möglich. 

 
Dabei werden die einzelnen Bauwerksteile einer Brücke separat begutachtet und jeweils 
mit einer Zustandskategorie bewertet.  

 
Die Zustandskategorie für die gesamthafte Brücke entspricht der Zustandskategorie des 
Bauwerksteils mit dem schlechtesten Zustand. 
 
Aus den Zustandskategorien für die einzelnen Brücken wird die Gesamtzustandsnote 
Brücken als mit der Brückenfläche gewichteter Mittelwert berechnet: 







n

i
Br

n

i
BrBr

Br

A

AZKZ

GZN

1

1

)*(

 

 
GZNBr:  Gesamtzustandsnote Brücken 
i:  einzelne Anlage 
n:  Anzahl aller Brücken 
ZKZBr:  Zustandskategorie der Brücke [1 bis 4] 
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ABr:  Fläche der Brücke [m2] 

4.5 wQkz Gesamtzustandsnote Tunnel 

Der bauliche Zustand der Tunnel wird ebenfalls im Rahmen regelmäßiger Begutachtun-
gen erfasst. Die wQkz Gesamtzustandsnote Tunnel dokumentiert damit den Zustand der 
in der ISK-Stückliste aufgeführten Tunnel als gewichteten Mittelwert. 
 
Tunnel werden anhand der Bewertung der einzelnen Tunnelbauteile nach den Gesamt-
zustandskategorien 1 bis 4 gemäß Richtlinie 853 bewertet: 
 
a) Zustandskategorie 1:  

Punktuelle Schäden am Bauwerksteil, welche die Sicherheit nicht beeinflussen. Maß-
nahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei langfristig (länger als 30 Jahre) zu er-
haltenden Bauwerksteilen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen. 

b) Zustandskategorie 2:  
Größere Schäden am Bauwerksteil, welche die Sicherheit nicht beeinflussen. Maß-
nahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei lang- und mittelfristig (länger als 18 
Jahre) zu erhaltenden Bauwerksteilen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen. 

c) Zustandskategorie 3:  
Umfangreiche Schäden am Bauwerksteil, welche die Sicherheit nicht beeinflussen. Ei-
ne Instandsetzung ist noch möglich, ihre Wirtschaftlichkeit ist zu prüfen. 

d) Zustandskategorie 4:  
Gravierende Schäden am Bauwerksteil, welche die Sicherheit noch nicht beeinflussen. 
Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist nicht mehr möglich. 

 
Die bisherigen alten Zustandsklassen A bis D für Tunnel in bergmännischer Bauweise 
sind hinsichtlich des jeweiligen baulichen Zustandes des Tunnels vergleichbar mit den 
Zustandskategorien 1 bis 4 für Tunnel in vormals offener, jetzt allgemeiner Bauweise. 
Daher werden die durch den Prüfrhythmus in Einzelfällen noch vorhandenen Zustands-
klassen A bis D für die Berechnung einer Gesamtzustandsnote Tunnel durch die Ziffern 1 
bis 4 entsprechend ersetzt. 
Aus der je Tunnelröhre angegebenen Zustandskategorie wird die wQkz Gesamtzu-
standsnote Tunnel als mit der Tunnellänge gewichtetes Mittel berechnet: 







n

i
Tu

n

i
TuTu

Tu

L

LZKZ

GZN

1

1

)*(

 

 
GZNTu:  Gesamtzustandsnote Tunnel 
i:  einzelne Anlage 
n:  Anzahl aller Tunnelröhren 
ZKZTu:  Zustandskategorie des Tunnels  
LTu:  Länge der Tunnelröhre [m] 

4.6 wQkz Gesamtzustandsnote Stützbauwerke Bauwerksklasse 3 

Der bauliche Zustand der Stützbauwerke Bauwerksklasse 3 wird im Rahmen regelmäßi-
ger Begutachtungen erfasst. Die wQkz Gesamtzustandsnote Stützbauwerke Bauwerks-
klasse 3 dokumentiert den Zustand der im ISK dargestellten Stützbauwerke als gewichte-
ten Mittelwert. 
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Der Anlagenzustand der Stützbauwerke wird durch die Zustandskategorie 1 bis 4 gemäß 
Richtlinie 836 definiert: 
 
a) Zustandskategorie 1:  

Punktuelle Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz, Wirtschaftlichkeitsprü-
fung bei vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen für langfristig zu erhaltende Bau-
werke (> 30 Jahre). 

b) Zustandskategorie 2:  
Größere Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz, Wirtschaftlichkeitsprü-
fung bei vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen für lang- und mittelfristig zu erhal-
tende Bauwerke (> 18 Jahre). 

c) Zustandskategorie 3:  
Umfangreiche Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz, eine wirtschaftli-
che Instandsetzung ist noch möglich und zu prüfen. 

d) Zustandskategorie 4:  
Gravierende Schäden am Bauwerksteil ohne Sicherheitsrelevanz; eine wirtschaftliche 
Instandsetzung ist nicht mehr möglich. 

 
Aus den Zustandskategorien für die einzelnen Stützbauwerke wird die Gesamtzustands-
note der Stützbauwerke als mit der Länge des Stützbauwerks gewichteter Mittelwert be-
rechnet: 
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GZNStb:  Gesamtzustandsnote Stützbauwerke 
i:  einzelne Anlage 
n:  Anzahl aller Stützbauwerke 
ZKZStb:  Zustandskategorie der Stützbauwerke [1 bis 4] 
LStb  Länge des Stützbauwerkes [m]  
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Anhang 1: Gründe für Geschwindigkeitsabweichungen  

1. Abweichungen vZul - vSoll (Infrastrukturauslegung) nach Richtlinie 457.0101 
 

 Brü 
Konstruktive Auslegung der Brücke (z.B. für 100 km/h ausgelegte Brücke 
auf Strecke mit Hg 140 km/h) 

 Bstg Bahnsteig 
 Estr (verkürzte) Einschaltstrecke von Bahnübergängen 
 Rad Radius lässt bei maximaler Überhöhung keine höhere Geschwindigkeit zu 
 Tunnel Tunnel 
 Übg Übergangsbogen / Rampe 
 Üh Überhöhung (maximal zulässige Überhöhung ist noch nicht erreicht) 
 Ugr Konstruktive Auslegung des Untergrundes 
 Weiche Bauform der Weiche (z. B. Bogenweiche, Kreuzung; auch an Abzw, Üst) 

 E-Tech 
elektrotechnische Gründe (z. B.: Bauart Oberleitung, fehlende Speiselei-
tung) 

 vBrw 
Bremsweg zwischen Vorsignal bzw. Signal mit Vorsignalfunktion und zuge-
hörigem Signal liegt unter 95 % des Regelbremswegs auf dem Strecken-
abschnitt (auch bei Ks- und Hl-Signalen) 

 Sig 
signaltechnische Gründe, Erläuterung erforderlich, auch Stumpfgleisein-
fahrten 

 ntg Bü nichttechnisch gesicherter Bahnübergang 

 BüSi 
Gründe in der Sicherungstechnik der BÜ (z. B. 160 km/h auf 200 km/h-
Strecken technische Auslegung), nicht verkürzte Einschaltstrecke 

 FD Fahrdynamik; gem. Richtlinie 457.0201  
 Sonst sonstige Gründe 

 
2. Abweichungen vSoll - vIst bzw. vIst – vLa 

a) Gründe außerhalb der Infrastrukturauslegung  

 BM  Brückenmangel 
 EM  elektrotechnischer Mangel (nur elektrifizierte Strecken) 
 OLM  Oberleitungsmangel 
 OM  Oberbaumangel 
 SM  signaltechnischer Mangel 
 TM  Tunnelmangel 
 UM  Untergrundmangel 
 SW  Seitenwind (NeiTech-Züge) 
 SO  sonstige Gründe 
 MFD  mängelstellenbedingte Fahrdynamik 
 AnoLa(BÜ) behördlich angeordnete Langsamfahrstelle in Bahnübergangsbereichen 

sowie im Vorgriff auf eine behördliche Anordnung eingerichtete Lang-
samfahrstelle in Bahnübergangsbereichen 

 
b) Baumaßnahmen  
 
c) nicht realisierte Baumaßnahmen 
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Anhang 2: Streckenausschlussliste 
EBA-
AST 

GE RB NETZSEGMENT STRECKE VON KM 
SML 2013 

BIS KM 
SML 2013 

LAENGE 
IN M 

HH/SN FuB Nord Kiel 1130 0,607 2,518 1,911 

HH/SN FuB / 
RegN 

Nord Kiel / Nord-Ostsee 1215 -0,416 9,960 10,376 

HH/SN FuB Nord Hamburg 1245 0,229 2,874 2,645 
H RegN Nord Elbe-Weser-Heide 1264 0,016 0,033 17 
H FuB Nord Bremen 1311 0,270 0,318 48 

H FuB Nord Bremen 1400 0,000 2,210 2.210 

H FuB Nord Bremen 1503 44,098 48,930 4,832 
H RegN Nord Oldenburg 1504 0,338 0,635 297 
H RegN Nord Oldenburg 1521 0,448 0,500 52 
H FuB Nord Bremen 1521 63,270 63,320 50 
H FuB Nord Bremen 1711 103,004 103,558 0,554 

H RegN Nord Elbe-Weser-Heide 1722 45,970 52,613 11,162 

H FuB Nord Bremen 1743 -0,583 15,290 15.873 
H RegN Nord Elbe-Weser-Heide 1903 -0,011 2,672 2.683 
H FuB Nord Hannover 1945 0,537 0,863 0,3260 
K FuB West Duisburg 2246 7,287 11,299 4.012 
K FuB West Duisburg 2262 2,830 12,104 9.274 
K FuB West Duisburg 2324 0,843 1,339 496 
K FuB West Duisburg 2400 49,069 50,031 962 
K FuB West Düsseldorf 2408 0,000 0,536 536 

K FuB West Düsseldorf 2412 87,667 88,396 729 

K FuB West Düsseldorf 2422 1,748 2,536 788 

K FuB West Hagen 2423 52,660 53,551 891 
K FuB West Duisburg 2505 20,949 21,375 426 
K FuB West Duisburg 2505 37,788 39,876 2.088 
K FuB West Duisburg 2517 0,535 6,170 5.635 

K FuB West Düsseldorf 2521 -0,414 3,005 3.419 

K RegN Mitte Eifel-Rhein-Mosel 2585 19,080 29,714 10.634 

K RegN Mitte Eifel-Rhein-Mosel 2635 -0,371 0,449 820 
K FuB West Köln 2654 0,359 0,973 614 

K FuB West Köln 2657 19,929 20,447 518 

K FuB West Düsseldorf 2732 103,509 104,431 922 

K RegN West Bergisch-Märkisches Land 2814 0,304 0,350 46 

K FuB West Hagen 2816 3,460 4,815 1.355 
F/SB RNI Mitte Kurhessenbahn (RNI) 2854 53,400 62,860 8.686 
F/SB RNI Mitte Kurhessenbahn (RNI) 2872 31,755 36,437 4.682 

K FuB West Hagen 2900 0,008 0,632 624 

K FuB West Hamm 2951 0,322 0,472 150 

K RegN West Bergisch-Märkisches Land 2961 47,600 49,100 1.500 

K RegN West Münster-Ostwestfalen 2962 -0,208 0,480 688 

F/SB RegN Mitte Eifel-Rhein-Mosel 3005 92,870 93,166 296 

F/SB FuB Mitte Koblenz 3015 0,006 0,120 114 

F/SB RegN Südwest Rheinhessen-Weinstraße 3021 0,628 15,680 15.052 

F/SB RegN Südwest Rheinhessen-Weinstraße 3021 15,680 60,270 44.590 

F/SB RegN Mitte Eifel-Rhein-Mosel 3104 -0,217 0,530 747 
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EBA-
AST 

GE RB NETZSEGMENT STRECKE VON KM 
SML 2013 

BIS KM 
SML 2013 

LAENGE 
IN M 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3131 72,589 73,227 638 

F/SB FuB Mitte Koblenz 3144 0,000 0,291 291 

F/SB FuB Mitte Koblenz 3146 0,004 0,586 582 

F/SB RegN Südwest Rheinhessen-Weinstraße 3200 0,366 0,804 438 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3201 -0,290 6,000 6.290 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3235 -0,320 1,565 1.885 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3241 1,280 1,734 454 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3254 3,524 4,680 1.156 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3262 0,000 1,798 1.798 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3274 18,700 19,278 578 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3278 0,089 0,800 711 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3290 68,960 70,815 1.855 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3297 0,000 0,033 33 

F/SB RegN Südwest Pfalz 3302 34,520 35,116 596 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3309 -0,058 0,333 391 

F/SB RegN Südwest Pfalz 3312 -0,656 0,092 748 

 FuB Südwest Saarbrücken 3321 0,000 0,958 958 

F/SB FuB Südwest Saarbrücken 3321 0,000 0,958 958 

F/SB RegN Südwest Rheinhessen-Weinstraße 3322 0,126 0,160 34 

F/SB RegN Südwest Pfalz 3450 23,250 24,226 976 

F/SB FuB Mitte Mainz 3515 0,056 0,398 342 

F/SB FuB Mitte Mainz 3541 58,276 58,592 316 

F/SB RegN Südwest Rheinhessen-Weinstraße 3561 12,842 12,895 53 

F/SB FuB Südwest Karlsruhe 3572 -0,259 3,094 3.353 

F/SB FuB Mitte Frankfurt (Main) 3609 0,000 1,061 1.061 

F/SB RNI Mitte Kurhessenbahn (RNI) 3721 27,82 32,882 5.064 

F/SB FuB Mitte Kassel 3809 0,000 1,417 1.417 

F/SB FuB Mitte Kassel 3901 15,944 16,400 456 

KA/S FuB Südwest Karlsruhe 4025 59,984 60,032 48 

K RNI Südwest Westfrankenbahn (WFB) 4125 -0,241 0,155 396 

KA/S RegN Südwest Schwäbische Alb 4330 55,934 56,731 797 

 RegN Südwest Südbaden 4403 0,223 0,271 48 

KA/S RegN Südwest Schwäbische Alb 4551 -0,386 -0,350 36 

 RegN Südwest Schwäbische Alb 4561 -0,567 0,531 1.098 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4611 -1,619 -0,430 1.189 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4631 46,682 49,594 2.912 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4727 0,000 0,683 683 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4730 0,082 0,530 448 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4802 0,075 1,332 1.257 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4810 25,678 26,067 389 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4840 37,752 39,064 1.312 

KA/S FuB Südwest Stuttgart 4843 34,730 34,877 147 

N FuB Süd Nürnberg 5004 0,161 4,846 4.685 

N RegN Süd Oberpfalz 5040 -0,379 0,700 1.079 

N RegN Süd Oberpfalz 5052 0,252 5,297 5.045 

N RegN Süd Oberpfalz 5053 -0,033 0,000 33 

N FuB Süd Würzburg 5212 0,000 1,043 1.043 
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EBA-
AST 

GE RB NETZSEGMENT STRECKE VON KM 
SML 2013 

BIS KM 
SML 2013 

LAENGE 
IN M 

N FuB Süd Würzburg 5213 -0,445 1,852 2.297 

N FuB Süd Würzburg 5231 43,858 47,947 4.089 

N FuB Süd Würzburg 5236 0,000 0,065 65 

N FuB Süd Augsburg 5308 0,000 1,097 1.097 

N FuB Süd Augsburg 5309 0,000 1,305 1.305 

N FuB Süd Augsburg 5330 0,130 1,172 1.042 

N* FuB Süd Augsburg 5331 0,250 0,309 59 

N* FuB Süd Nürnberg 5331 53,770 54,441 671 

N RegN Süd Süd-Bayern 5340 0,380 0,395 15 

N RegN Süd Süd-Bayern 5340 41,900 42,048 148 

N FuB Süd Augsburg 5340 -0,440 0,380 820 

N FuB Süd Augsburg 5340 42,048 42,624 576 

N RegN Süd Süd-Bayern 5350 -0,376 0,910 1.286 

N FuB Süd München 5614 0,663 1,675 1.012 

N FuB Süd München 5705 0,028 0,350 322 

N RNI Süd Südostbayernbahn (RNI) 5711 -0,350 0,371 721 

N RNI Süd Südostbayernbahn (RNI) 5725 32,292 32,296 4 

N RNI Süd Südostbayernbahn (RNI) 5731 2,686 3,858 1.172 

N FuB Süd München 5742 -0,218 0,281 499 

N RegN Süd Oberpfalz 5864 -1,010 7,145 8.155 

N FuB Süd Nürnberg 5916 -0,173 2,700 2.873 

B FuB Ost Berlin 6013 1,600 2,093 493 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6118 118,950 124,413 5.463 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6118 124,413 126,804 2.391 

B FuB Ost Berlin 6182 3,991 7,295 250 

B FuB Ost Cottbus 6190 -1,062 1,029 2.091 

B FuB Südost Dresden 6198 8,699 8,786 87 

DD RegN Südost Ostsachsen 6200 33,337 33,400 63 

DD RegN Ost Ostbrandenburg 6253 129,159 129,271 112 

EF FuB Südost Erfurt 6310 0,000 0,433 433 

DD FuB Südost Zwickau 6386 54,416 55,250 834 

DD FuB Südost Leipzig 6398 105,560 106,394 834 

HAL FuB Südost Magdeburg 6422 -0,021 0,041 62 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6422 0,041 1,383 1.342 

HAL RegN SüdOst Elbe-Saale 6431 41,631 42,770 1.079 

B RegN Ost Westbrandenburg 6512 90,819 94,374 3.555 

B RegN Ost Ostbrandenburg 6525 -0,021 1,979 2.000 

B RegN Ost Ostbrandenburg 6528 28,955 36,021 7.066 

HH/SN RegN Ost Schwerin-Mecklenburg-
Strelitz 

6935 26,661 60,425 33.764 

B FuB Südost Magdeburg 6542 55,723 56,674 951 

B RegN Ost Westbrandenburg 6542 55,545 55,723 178 

B FuB Ost Berlin 6543 36,897 37,419 522 

B RegN Ost Westbrandenburg 6553 20,535 20,703 168 

B FuB Ost Berlin 6553 20,703 21,546 843 

B RegN Ost Westbrandenburg 6555 0,779 1,029 250 

DD RegN Südost Ostsachsen 6586 97,690 97,919 229 
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EBA-
AST 

GE RB NETZSEGMENT STRECKE VON KM 
SML 2013 

BIS KM 
SML 2013 

LAENGE 
IN M 

DD RegN Südost Ostsachsen 6587 0,015 0,450 435 

DD FuB Südost Dresden 6609 -0,036 0,350 386 

DD FuB Südost Zwickau 6614 22,870 23,970 1.100 

DD RNI Südost Erzgebirgsbahn (RNI) 6618 13,000 22,437 9.437 

DD RNI Südost Erzgebirgsbahn (RNI) 6619 18,630 30,260 11.630 

DD RNI Südost Erzgebirgsbahn (RNI) 6624 -0,136 24,709 24.845 

DD FuB Südost Zwickau 6656 0,254 0,282 28 

DD RegN Südost Vogtland-Ostthüringen 6656 0,282 0,498 216 

DD RegN Südost Vogtland-Ostthüringen 6657 -0,435 0,597 1.032 

DD RegN Südost Vogtland-Ostthüringen 6663 101,246 114,243 12.997 

EF RegN Südost Thüringer-Becken-
Südthüringen 

6694 19,295 19,400 105 

EF RegN Südost Thüringer-Becken-
Südthüringen 

6697 25,248 35,704 10.456 

EF RegN Südost Thüringer-Becken-
Südthüringen 

6708 61,545 62,404 859 

EF RegN Südost Thüringer-Becken-
Südthüringen 

6725 30,000 31,066 1.066 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6726 54,771 55,315 544 

HAL RegN Südost Thüringer-Becken-
Südthüringen 

6726 55,315 55,356 41 

B RegN Ost Ostbrandenburg 6759 65,240 81,720 16.480 

B RegN Ost Ostbrandenburg 6759 81,720 92,884 11.164 

HH/SN RegN Ost Ostmecklenburg-Vorpom. 6784 5,520 19,447 13.927 

HAL FuB Südost Halle 6803 -0,860 0,257 1.117 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6803 0,257 4,075 3.818 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6803 14,603 31,263 16.660 

HAL FuB Südost Halle 6812 14,127 14,727 600 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6814 -0,606 12,656 13.262 

DD RegN Südost Mittelsachsen 6823 -0,246 0,980 1.226 

B FuB Südost Leipzig 6826 1,577 2,117 540 

HAL FuB Südost Magdeburg 6855 -0,638 0,634 1.272 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6855 0,634 12,757 12.123 

HAL FuB Südost Magdeburg 6880 0,294 0,804 510 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6880 0,804 26,706 25.902 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6880 26,706 38,880 12.174 

HAL FuB Südost Magdeburg 6901 2,565 2,624 59 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6901 2,624 2,941 317 

HAL RegN Südost Elbe-Saale 6901 41,980 42,447 467 

HAL FuB Ost Schwerin 6901 42,447 42,598 151 

HH/SN FuB Ost Schwerin 6924 -0,069 0,827 896 

HH/SN FuB Ost Schwerin 6936 21,769 22,620 851 

HH/SN FuB Ost Schwerin 6939 55,376 56,300 924 

HH/SN RegN Ost Schwerin-Mecklenburg-
Strelitz 

6942 8,850 27,310 18.460 

B RegN Ost Westbrandenburg 6946 27,325 27,871 546 

B RegN Ost Westbrandenburg 6946 27,871 30,675 2.804 

B RegN Ost Westbrandenburg 6946 30,675 43,451 12.776 

HH/SN FuB Ost Neustrelitz 6953 -0,883 0,415 1.298 
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Anhang 3: Berechnungsbeispiele Alter Gleise 

Fall 1:  
Gegeben: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 1xx 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 2xx 
 
Berechnungsbeispiel für das Anlagenalter mit der Anlagennummer 21000001 im ISK-
Jahr 2011: 
 
Anlagennummer Anlagenunternummer Aktivierungsjahr Länge 

in m 
21000001 000 1974 4854 

 
JahreGleisalter 371974201121000001    

 
Fall 2: 
Gegeben: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 1xx 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 2xx 
 
Eine Berücksichtigung des Datensatzes mit der Anlagenunternummer 000 ist nicht erfor-
derlich, da Aussagen zum Alter über die Datensätze mit den Anlagenunternummern der 
Form 1xx (Schiene) und 2xx (Schwelle/Schotter) getroffen werden. 
 
Berechnungsbeispiel für das Anlagenalter mit der Anlagennummer 21000002 im ISK-
Jahr 2011: 
 
Anlagennummer Anlagenunternummer Aktivierungsjahr Länge 

in m 
21000002 000 1978 5221 
21000002 100 1978 386 
21000002 101 2010 4835 
21000002 200 1978 386 
21000002 201 2010 4835 

 

JahreGleisalter

Gleisalter

 37,3

48353864835386

4835)20102011(386)19782011(4835)20102011(386)19782011(

21000002

21000002






 
Fall 3: 
Gegeben: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 1xx 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 2xx 
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Eine Berücksichtigung des Datensatzes mit der Anlagenunternummer 000 ist deswegen 
erforderlich, da Aussagen zum Alter der Komponente Schwelle/Schotter nur hierüber ge-
troffen werden. 
 
Berechnungsbeispiel für das Anlagenalter mit der Anlagennummer 21000003 im ISK-
Jahr 2011: 
 
Anlagennummer Anlagenunternummer Aktivierungsjahr Länge 

in m 
21000003 000 1979 4854 
21000003 100 1979 1461 
21000003 101 2009 3393 

 

JahreGleisalter 51,21
339314614854

3393)20092011(1461)19792011(4854)19792011(
21000003 


 
Fall 4: 
Gegeben: 
1 Datensatz mit Anlagenunternummer 000 
kein Datensatz mit Anlagenunternummer 1xx 
mind. 2 Datensätze mit Anlagenunternummern 2xx 
 
Eine Berücksichtigung des Datensatzes mit der Anlagenunternummer 000 ist deswegen 
erforderlich, da Aussagen zum Alter der Komponente Schiene nur hierüber getroffen 
werden. 
 
Berechnungsbeispiel für das Anlagenalter mit der Anlagennummer 21000004 im ISK-
Jahr 2011: 
 
Anlagennummer Anlagenunternummer Aktivierungsjahr Länge in 

m 
21000004 000 1991 3174 
21000004 200 1991 2555 
21000004 201 1996 619 

 

JahreGleisalter 51,19
61925553174

619)19962011(2555)19912011(3174)19912011(
21000004 
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1 Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) 

Die Qkz FB berücksichtigt den Ausstattungsgrad der Bahnsteige bezüglich der Teil-
merkmale 
  Bahnsteighöhe,  Stufenfreiheit der Bahnsteigzugänge,  Ausstattung mit Wetterschutz. 
 
Zusätzlich wird die Bedeutung der Verkehrsstation (Vst) entsprechend den Reisenden 
(das sind die Ein- und Aussteiger aller Züge je Vst, Umsteiger werden als Aus- und Ein-
steiger gezählt) je Tag (als Tage gelten Montag bis Freitag außerhalb der Schulferien) 
mit einem Faktor berücksichtigt. 

2 Bewertungsumfang 

Die Qkz FB wird jährlich für alle aktiv genutzten Bahnsteige der Vst bestimmt, die von der 
DB Station&Service AG oder DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (RNI) zum Stichtag 
30.11. betrieben werden, soweit sie 
  sich nicht an Strecken befinden, für die die DB Netz AG ein Verfahren nach § 11 AEG 

– Abgabe und Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen – eingeleitet hat 
(Datum des Antragzugangs beim EBA). Sofern eine künftige gesetzliche Regelung 
auch die Antragstellung der Abgabe / Stilllegung für einzelne Vst vorsieht, gilt die vor-
stehende Regelung auch für komplette einzelne Vst analog.  nicht abgebaut, veräußert oder verpachtet sind,  nicht im Ausland betrieben werden,  sich nicht zum Stichtag 30.11. im Neubau befinden  sich nicht in Vst der Standseilbahn befinden.  

 
Aktiv genutzte Bahnsteige sind alle öffentlich zugänglichen Bereiche von Bahnsteigen, 
die dem tatsächlichen Zugang und Fahrgastwechsel zum Zug dienen (s. Abb. 1), d.h. an 
diesen Bereichen von Bahnsteigen halten planmäßig Züge. Komplett nicht öffentlich zu-
gängliche Bahnsteige und nicht öffentlich zugängliche Bahnsteigbereiche mit einer Länge 
von > 5 m (s. Abb. 1) werden nicht bewertet. Die Abgrenzung zum nicht öffentlichen Be-
reich muss dauerhaft angelegt sein. Querbahnsteige und Gepäckbahnsteige erhalten 
keine Qkz FB. 
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Abb. 1: Definition der Bahnsteigbereiche bezüglich Zugänglichkeit 

3 Endgültige Abbestellung von kompletten Vst während der LuFV II 

Aufgrund von Abbestellungen einzelner Verkehrshalte oder ganzer Linien durch die Auf-
gabenträger des Nahverkehrs / Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) kann die Situati-
on entstehen, dass während der Laufzeit der LuFV II alle an der Vst bisher genutzten 
Bahnsteige nicht mehr aktiv genutzt („inaktive Vst“) werden. Inaktive Vst dürfen im Rah-
men der Punkteermittlung Qkz FB für die Laufzeit der LuFV II mit dem Gesamtwert aus 
dem vorangegangenen Berichtsjahr (Berichtsjahr gemäß Definition Anlage 12.1) ange-
rechnet werden, wenn sie bis zum Ende der LuFV II-Laufzeit vorgehalten werden. Die 
Funktionalität im Rahmen der Qkz FB ist durch Instandhaltung dabei weiter zu gewähr-
leisten. Bleiben Vst bis zum Inkrafttreten einer LuFV III dauerhaft inaktiv, wird die An-
rechnung des Gesamtwertes für diese inaktiven Vst in der LuFV III nicht fortgeführt. 
Sofern zum Stichtag 30.11. des Berichtsjahres Teilmerkmale der Qkz FB durch Bau-
maßnahmen betroffen sind, gilt für den entsprechenden Bahnsteig sinngemäß das Glei-
che. 
Eine Anrechnung mit dem Gesamtwert aus dem vorangegangenen Berichtsjahr ist nicht 
zulässig, sofern nur einzelne Bahnsteige oder Bahnsteigbereiche einer Vst abbestellt 
werden. 
 

Qkz FB ermitteln Qkz FB nicht ermitteln 

Nettobahnsteiglänge 

Nettobahnsteiglänge 

Komplett nicht öffentlich zugänglich oder 
Stilllegungsverfahren eingeleitet 

Bahnsteigbaulänge 

öffentlich zugänglich 

Nicht öffentlich 
zugänglich 

Nicht öffentlich 
zugänglich 

öffentlich zugänglich 

Nicht öffentich 
zugänlich 

Nicht öffentlich 
zugänglich 

≤ 5 m 

> 5 m 

≤ 5 m 

> 5 m 
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4 Teilmerkmale 

Die Funktionalität von zwei der drei folgenden Teilmerkmale für Bahnsteige, nämlich Stu-
fenfreiheit der Bahnsteigzugänge und angemessener Wetterschutz, wird teilweise nur im 
Zusammenhang mit Anlagen Dritter erreicht1. Es handelt sich dabei in Bezug auf die Ge-
samtheit aller Anlagen um eine geringe Menge insbesondere von Aufzügen, langen 
Rampen und Überdachungen. 

4.1 Bahnsteighöhe 

Der Wert der Qkz FB für das Teilmerkmal Bahnsteighöhe H beträgt: 
  0,4 Punkte, wenn die Nennhöhe des Bahnsteigs 76 cm bzw. 96 cm (Stadtschnellbah-

nen) oder größer (in Sondernetzen mit speziellen Fahrzeugen) beträgt,  0,32 Punkte, wenn die Nennhöhe des Bahnsteigs 55 cm beträgt  0 Punkte in allen anderen Fällen. 
 
Bei Bahnsteigen mit unterschiedlichen Höhen in Längs- und / oder Querrichtung wird die-
jenige Höhe als maßgebende Höhe gewählt, die mindestens 50 % der Nettobahnsteig-
länge gemäß Fußnote 1 der Tabelle 2 aufweist. Bei gleichmäßiger Aufteilung des Bahn-
steiges wird die größere Bahnsteighöhe gewählt. 
 

4.2 Stufenfreiheit der Bahnsteigzugänge 

Der Wert der Qkz FB für das Teilmerkmal Stufenfreiheit der Bahnsteigzugänge Z beträgt: 
  0,4 Punkte, wenn der Bahnsteig stufenfrei vom öffentlichen Verkehrsraum erreichbar 

ist,  0 Punkte in allen anderen Fällen. 
 
Die Stufenfreiheit der Bahnsteigzugänge ist ein wesentliches Merkmal für die Erreichbar-
keit der Bahnsteige für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Hierzu gilt: 
 
1. Stufenfreiheit: In der Regel ist keine Stufe auf dem Weg von öffentlichem Verkehrs-

raum zum Bahnsteig vorhanden. Wenn nicht vermeidbar, gilt eine maximale Stufen-
höhe von 3 cm als überwindbar ohne fremde Hilfe. 

2. Es gilt Bestandsschutz, d.h. es gelten die technischen Regeln, die zum Zeitpunkt der 
Erstellung galten. Dies gilt unter anderem für die bauliche Gestaltung von Rampen. 

                                                           

 

 
1 Beispiele: ein stufenfreier Zugang zum öffentlichen Verkehrsraum von der Personenunterführung im Ei-
gentum der DB Station&Service AG zum Bahnhofsvorplatz z.B. mittels Rampe im Eigentum einer Kommu-
ne, gemeinsame Nutzung einer Bahnsteigüberdachung im Eigentum Dritter von Um- und Ein-/Aussteigern 
Bus – Bahn 
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Hinweis:  Weitere Merkmale, die zum „barrierefreien Bauen“ zählen, sind hiermit nicht 
erfasst. Diese werden nach den DB AG-Regularien im Zuge von Bau- oder grö-
ßeren Instandsetzungsmaßnahmen ohnehin berücksichtigt. 

4.3 Angemessener Wetterschutz 

Dieses Teilmerkmal wird abweichend von den übrigen Teilmerkmalen zuerst für die Vst 
ermittelt und anschließend jedem einzelnen Bahnsteig der Vst zugewiesen. 

4.3.1 Ist-Wert-Berechnung der Dachlängen für die gesamte Vst 

Der Bestand der Wetterschutzeinrichtungen ist sehr heterogen. Zur Systematisierung ist 
es daher erforderlich für die Vergleichbarkeit des Bestandes der Anlagen, die dem Wet-
terschutz dienen, die auf den Bahnsteig entfallenden Anteile an Längen zu addieren: 
 

Tabelle 1: Anzurechnende Längen 
 
Art der Überdachung anzurechnen als LD, Ist 
Bahnsteigdächer Länge des Daches 
Bahnsteighallen Länge des Bahnsteigs unter dem Dach 
Überbauungen Breite: gemessen im rechten Winkel zur Längsachse der 

Überbauung, ab einer Mindestbreite von 20 m 
Unterirdische Personenver-
kehrsanlagen (uPva) 

Soll-Länge des Wetterschutzes des Bahnsteigs 

Wetterschutzhäuser (WSH)   „Standardisierte Länge“ von 7,50 m pro Stück 1) 
 

1) Zur Ermittlung der „standardisierten Länge“ eines WSH wurde zunächst der Mittelwert 
der Dachflächen aller WSH auf aktiv genutzten Bahnsteigen gebildet (Stand 2011). 
Unter Ansatz einer mittleren Breite von WSH des Bestandes der 
DB Station&Service AG ergibt sich eine gerundete mittlere Länge über alle WSH von 
7,50 m. Diese standardisierte Länge (Dachlängenäquivalent) wurde mit Einführung der 
LuFV 2009 einvernehmlich festgeschrieben. Ein einzelnes WSH auf einem Bahnsteig 
kann jedoch tatsächlich länger oder kürzer sein, i.d.R. 4 - 15 m. 

 
Die so ermittelten Ist-Dachlängen der einzelnen Bahnsteige werden pro Vst addiert. 

 n

i
iIstDSIstD LL

1
,,,,  

 
LD,Ist:  Anzurechnende Einzellänge der Überdachung gemäß Tabelle 1 
n:    Anzahl anzurechnende Überdachungen 
LD,Ist,S:  Anzurechnende Gesamtlänge der Überdachungen je Vst 

4.3.2 Soll-Wert-Berechnung 

Für die Vst gelten in Abhängigkeit von der Reisendenfrequenz folgende Soll-Werte für 
eine angemessene Überdachung: 
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Tabelle 2: Definition des angemessenen Wetterschutzes (Sollwert) 
 

Frequenz der 
Vst: 

[Reisende je 
Tag] 

Soll-Wetterschutzlänge in % 
der Nettobahnsteiglänge 1) 

zuzüglich 7,50 m oder Wetter-
schutzhäuser (WSH) 

[Stück] 

> 50.000 60 %  

10.001 - 
50.000 

40 %  

3.001 – 10.000 20 % 1 WSH/100 m nicht überdachter 
Nettobahnsteiglänge 2) 

1.001 - 3.000 0 % 1 WSH/100 m Nettobahnsteiglän-
ge 3) 

301 - 1.000 0 % 1 WSH/Bstg 

100 – 300 0 % 1 WSH/Bstg 

< 100 0 % 1 WSH/Vst 

 
1) Der Prozentsatz bezieht sich auf die Länge des öffentlich zugänglichen Bereiches des 

Bahnsteigs (Nettobahnsteiglänge), maximal 405 m. Neue Bahnsteige werden mit der 
Nettobahnsteiglänge der ersten Aufnahme in das ISK angesetzt.  

2) WSH je angefangener 100 m nicht überdachter Nettobahnsteiglänge zusätzlich zum 
Dach. Diese Festlegung berücksichtigt die größere Schutzwirkung von WSH gegen-
über einem Bahnsteigdach. 

3) WSH je angefangener 100 m Nettobahnsteiglänge 
 
Gemäß Tab. 2 wird anhand der Nettobaulänge eines jeden Bahnsteigs einer Vst der Soll-
Wert für den angemessenen Wetterschutz LD,Soll für jeden einzelnen Bahnsteig einer Vst 
ermittelt. 
 
Die ermittelten Soll-Dachlängen werden je Vst aufsummiert. 

 k

1i

i,Soll,DS,Soll,D LL  

LD, Soll,S:  Solllängen der Überdachung aller Bahnsteige einer Vst 
k:     Anzahl der Bahnsteige einer Vst 
LD,Soll:  Solllänge der Überdachung eines Einzelbahnsteiges gemäß Tab. 2 
 

4.3.3 Wetterschutz-Punktwert aus dem Verhältnis zwischen Ist- und Soll-Wert 

SSollD

SIstD

L

L
V

,,

,,  

V:   Verhältnis Ist- zur Soll-Länge des Wetterschutzes einer Vst 
LD,Ist,S:  Ist-Länge 
LD,Soll,S: Soll-Länge 
 
Eine Vst erhält für das Teilmerkmal Wetterschutz W  0,2 Punkte, wenn die Tabellenwerte erreicht oder überschritten sind (V ≥ 1)  0,1 Punkte, wenn diese Werte zu mindestens 50 % erreicht sind (V ≥ 0,5) und  0,0 Punkte in allen anderen Fällen (V < 0,5) 
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Der so ermittelte Punktwert gilt für jeden Bahnsteig der Vst. 
 
Die Verteilung der Wetterschutzanlagen auf die einzelnen Bahnsteige bei Neu- und Um-
planungen obliegt dem EIU. 
 

4.3.4 Berechnungsbeispiel 

Tabelle 3: Berechnung der Qkz Wetterschutz am Beispiel Bf Musterstadt  

Schritt der 
Berechnung 

1. Schritt:  
Ist  

2. Schritt:  
Soll 

3. Schritt: 
Soll-Ist-Differenz 

  
Berechnung  

s. Tab. 2 

Berechnung siehe Tab. 1 und 2 
Soll bei Tagesfrequenz des Bf Musterstadt: 

5.800 Reisende/ Tag:  
Soll-Wetterschutzlänge 20 % Nettobahnsteiglänge und 
7,50 m oder 1 WSH je 100 m (angefangene) nicht über-

dachte Nettobahnsteiglänge  

Punktezahl je Bahnsteig, 
wenn Quotient Ist- zu 
Solllänge der Überdach-
ungen aller Bahnsteige: 

  
angemessener 
Wetterschutz 

(Ist) 
Nettobahnsteiglänge 

angemessener Wetter-
schutz 
(Soll)  

1. wenn Ist / 
Soll ≥ 1,0 
2. wenn Ist / 
Soll ≥ 0,5 
3. wenn Ist / 
Soll < 0,5 

0,2 Punkte 
je Bstg 
0,1 Punkte 
je Bstg 
0 Punkte je 
Bstg 

Bahnsteige 
der Station 
Bf Muster-

stadt 

Dach-
länge  

Ist 
[m] 

Anzahl 
WSH  

Ist 
[Stck] 

Bau-
länge 
[m] 

nicht 
öffent-

lich 
zu-

gängli-
che 

Länge 
[m] 

Netto-
bau-
länge 
[m] 

Dach-
länge  
Soll 
[m] 

Wetterschutz-
häuser 
(WSH) 

Soll 

hier im Beispiel: 
0,1 Punkte je Bahnsteig, 
da  
Quotient Ist/Soll  
(Summe Sp.1+2) / 
(Summe Sp. 6+8): 
0,89 ≥ 0,5 und < 1,0 

Länge 
nicht 
über-
dacht 
[m] 

Anzahl  
WSH 
Soll 

[Stck] 

Punktewert Wi  

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quelle 
der 

Daten 

SDB / 
ISK 

SDB / 
ISK 

SDB / 
ISK 

SDB / 
ISK 

SDB / 
ISK 

20% 
(Sp.5) 

Sp.5 - 
Sp.6 

Sp.7 
/ 100 

aufge-
rundet 

s. oben 

Gl 1 50 m   250 m 80 m 170 m 34 m 136 m 2 WSH 0,1 

Gl 2/3 80 m   280 m 0 m 280 m 56 m 224 m 3 WSH 0,1 

Gl 4/5   3 WSH  200 m 60 m 140 m 28 m 112 m 2 WSH 0,1 

Zwischen-
summe 

130 m  
3 WSH 
x 7,5 m 

=22,5 m 
   

118 m   
7 WSH 
x 7,5 m 

= 52,5m 
  

Summe für 
alle Bahn-
steige der 

Station  

Ist: 152,5 m 

   
Soll: 170,5 m S Wi = 0,3 

      
Ist / Soll = 152,5 / 170,5  
= 0,89 

Faktor 6 zur Bedeutung 
der Station gem. Tab. 4 

noch nicht  
berücksichtigt 
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5 Bedeutung der Vst 

Um die Bedeutung der Vst nach den Reisenden je Tag zu berücksichtigen, werden die 
Werte für die Qkz FB noch mit folgenden Faktoren multipliziert: 
 

Tabelle 4: Faktoren Bedeutung der Vst 

Frequenz der Vst: [Reisende je Tag] Faktor b DB S&S Faktor b RNI 
> 50.000 6 - 

10.001 – 50.000 6 1 
3.001 – 10.000 5 1 
1.001 – 3.000 4 2 
301 – 1.000 3 3 
100 – 300 2 3 

< 100 1 2 
 
Die Reisendenzahlen aus den Reisendenzählungen der betreffenden EVU werden mit 
dem Stand 30.11.2014 verwendet und für die Laufzeit dieser Vereinbarung festgeschrie-
ben. Sofern diese Angaben nicht vorliegen, sind Schätzungen durch das EIU durchzufüh-
ren. 
 
F = b ∙ (H  + Z + W) 
 
F:   Wert der Qkz FB für den Einzelbahnsteig 
b:   Faktor zur Berücksichtigung der Bedeutung der Vst gemäß Tabelle 4 
H:  Punktwert Bahnsteighöhe für den Einzelbahnsteig 
Z:   Punktwert stufenfreier Zugang für den Einzelbahnsteig 
W:  Punktwert Wetterschutz für den Einzelbahnsteig 

6 Berechnung pro Vst 

Der Gesamtwert der Qkz FB für eine Vst wird als Summe aller mit dem Faktor zur Be-
deutung der Vst multiplizierten Einzelwerte für die Bahnsteige der Vst ermittelt: 

 l

1i
iS FF  

 
FS: Gesamtwert der Qkz FB aller Bahnsteige einer Vst 
l:    Anzahl Bahnsteige einer Vst 
Fi:   Wert der Qkz FB für den Einzelbahnsteig 

7 Berechnung des Gesamtwertes 

Der Gesamtwert der Qkz FB für das EIU wird als Summe aller mit dem Faktor zur Bedeu-
tung der Vst multiplizierten Einzelwerte für die betrachteten Bahnsteige ermittelt: 

 m

1i
iGesamt FF  

FGesamt:  Gesamtwert der Qkz FB 
m:   Anzahl aller einbezogenen des EIU bundesweit 
Fi:   Wert der Qkz FB für den Einzelbahnsteig 
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8 Abgrenzung der Papiereffekte DB Station&Service AG und RNI 

Nichtbauliche Maßnahmen können sich auf die Anzahl der Wetterschutzhäuser, die Ab-
messungen von Bahnsteigen und Bahnsteigdächern, fehlerhafte Angabe zur Stufenfrei-
heit auswirken. 
Nicht anrechenbare Effekte infolge nicht baulicher Maßnahmen („Papiereffekte“) im aktu-
ellen Berichtsjahr werden von DB Station&Service AG und RNI selbst festgestellt. 
DB Station&Service AG und RNI quantifizieren die nicht anrechenbaren Effekte durch 
„Fortschreibung Bestand“ in der Deltaliste (s. Tab. 7.2.3 bzw. 7.3.2 der Anlage 12.1) und 
setzen diese vom errechneten Gesamtwert für das aktuelle Berichtsjahr ab. 
Nicht anrechenbare Effekte infolge nicht baulicher Maßnahmen aus der Deltaliste, die 
das EBA feststellt, werden in der Deltaliste des zu prüfenden Berichtsjahrs quantifiziert, 
und der auf dieser Grundlage festgestellte Punktwert wird von dem Gesamtwert des zu 
prüfenden Berichtsjahres abgesetzt. 
Nicht anrechenbare Effekte infolge nicht baulicher Maßnahmen aus der Stückliste Bahn-
steige (s. Tab. 4.1 bzw. Tab. 5.1), die das EBA für das zu prüfende Berichtsjahr feststellt, 
werden nach Abschluss der Prüfung durch das EBA im nächst möglichen Berichtsjahr in 
der Stückliste Bahnsteige bereinigt und dann entsprechend in der Deltaliste als „Fort-
schreibung Bestand“ ausgewiesen und vom Gesamtwert abgesetzt. Die festgestellten 
Effekte aus diesen nicht baulichen Maßnahmen verändern den Gesamtwert für das zu 
prüfende Berichtsjahr. 

9 Abgrenzung der Sonderprogramme des Bundes DB Station&Service 

AG und RNI 

Innerhalb einer Vst können Maßnahmen an Bahnsteigen hinsichtlich der Bahnsteighöhe, 
Stufenfreiheit der Bahnsteigzugänge und Ausstattung mit Wetterschutz gemäß Ziffer 1 
u.a. aus der LuFV oder aus Sonderprogrammen des Bundes finanziert werden. 
Eine eindeutige Abgrenzung der Effekte durch Investitionen aus Sonderprogrammen des 
Bundes auf die Punkte der Qkz FB ist wie folgt methodisch berücksichtigt und damit si-
chergestellt. Nicht anrechenbare Effekte infolge Sonderprogramme im aktuellen Berichts-
jahr werden von DB Station&Service AG und RNI selbst festgestellt. DB Station&Service 
AG und RNI quantifizieren die nicht anrechenbaren Effekte durch „Sonderprogramm“ in 
der Deltaliste (s. Tab. 7.2.3 bzw. Tab. 7.3.2 der Anlage 12.1) und setzen diese vom er-
rechneten Gesamtwert für das aktuelle Berichtsjahr ab. 
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1 Einleitung 
Die vom Anlagenbetreiber (DB Energie GmbH) betriebene Infrastruktur zur Versorgung von Ei-
senbahnfahrzeugen mit elektrischer Energie ist dann in ihrem bestimmungsgemäßen Zustand, 
wenn die Oberleitungen der DB Netz AG unterbrechungsfrei mit elektrischer Energie (Nennspan-
nung = 15 kV, Nennfrequenz = 16,7 Hz) versorgt werden. Zur Beurteilung der Qualität dieser 
Versorgung wird die Qualitätskennzahl (Qkz) „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ vereinbart. 

Alle nachfolgend beschriebenen, zur Ermittlung der Qkz notwendigen Dokumente, Archive, Da-
ten, Softwarefunktionen und Rechenalgorithmen sind dem EBA auf Verlangen vorzulegen. 

Das Verfahren wird die Qkz jeweils für ein volles Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12. abbilden. 
Damit wird sichergestellt, dass die zugrundeliegende Jahresenergiemenge (WGes) gleich der ist, 
die ebenfalls mit Stichtag 31.12. an das Hauptzollamt zum Zweck der Festlegung der Stromsteu-
er gemeldet wird. 

 

2 Definition und Berechnung der Qkz „Versorgungssicherheit Bahn-
energie“ 

2.1 Allgemeines 

Mit Hilfe der Qkz „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ kann beurteilt werden, welche Auswirkun-
gen der Mitteleinsatz des Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH) auf die bestimmungsgemäße 
Verwendbarkeit der Infrastruktur zur elektrischen Bahnenergieversorgung hat. 

Die Abgrenzung der Infrastruktur zwischen dem Anlagenbetreiber (DB Energie GmbH) und dem 
Betreiber der Oberleitung (DB Netz AG) ist die 15kV-Bahnstromschaltanlage1. Die Bahnstrom-
schaltanlagen befinden sich im Eigentum des Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH), die von 
ihnen abgehenden 15 kV-Speiseleitungen / Oberleitungsabzweige im Eigentum des Betreibers 
der Oberleitung (DB Netz AG). Die Kabel, auch innerhalb der Zellen, gehören dem Betreiber der 
Oberleitung (DB Netz AG). Daher ist davon auszugehen, dass alle im Bereich der Oberleitung 
auftretenden Störungen nicht durch den Anlagenbetreiber (DB Energie GmbH) verursacht wur-
den.  

Zur Bewertung jeder durch mangelhaften Zustand der Anlagen verursachten Versorgungsunter-
brechung wird eine ereignisbezogene „Defizitenergie“ berechnet. Defizitenergie beschreibt quan-
titativ jene theoretische, maximale Energiemenge, die aus dem ursächlichen Verschulden des 
Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH) wegen Störungen in den Anlagen der elektrischen Ener-
gieversorgung dem Bahnbetrieb nicht zur Verfügung gestellt werden kann. 

„Versorgungssicherheit Bahnenergie“ entspricht dem Verhältnis der um die „Defizitenergie“ ge-
minderten gesamten Energiemenge, die im Beobachtungszeitraum (Kalenderjahr) über die Ein-
speisepunkte zum Fahrdraht an den Bahnbetrieb abgegeben wurde, zur gesamten Energiemen-
ge. Die „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ wird in Prozent ausgedrückt. 

Berechnung der „Defizitenergie“: 
Zur Berechnung der Defizitenergie wird die maximale nicht verfügbare Energiemenge für den 
Ausfallzeitraum in einem oder mehreren Oberleitungsspeisebezirken (OLSB) betrachtet. In diese 
Zahl fließen alle Versorgungsunterbrechungen von Oberleitungsabschnitten ein, die nicht durch 
ein Ereignis im Bereich der Oberleitung selbst erzwungen wurden. Zur Berechnung der Defi-
zitenergie werden nur diejenigen Versorgungsunterbrechungen herangezogen, die:  nicht im Rahmen der Bau- und Betriebsplanung „bestellt“ wurden,  die im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH) liegen. 

                                                
 
1 15kV-Bahnstromschaltanlagen befinden sich in Unterwerken, Schaltposten und Kuppelstellen. 
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Für den Berichtszeitraum wird automatisch eine Auflistung aller Defizitenergieereignisse erstellt 
und archiviert. In einer exportierten Kopie dieser Auflistung werden durch manuelle Kennzeich-
nung die Ereignisse markiert, die nicht den genannten Kriterien zuzuordnen sind. Die im Leitsys-
tem angelegte Auflistung bleibt unverändert. Zu jeder Markierung wird in einer Bemerkungsspalte 
der Grund/Kommentar angegeben. Die abschließende Liste der Gründe/Kommentare enthält die 
nachfolgende Tabelle. 
 

Nr. Kommentar Erläuterung Änderung 
des Relevan-

zeintrages 
1 Betra F190048 Der Kommentar "Betra" ist vorzugsweise mit Nummer der Be-

tra zu verwenden. 
Ja 

2 FWÜ / MTS-
Arbeiten 

Arbeiten an der Fernwirkübertragung oder am Masttrennschal-
ter 
Meldung "undefinierte Schalterstellung", obwohl es zu keiner 
Versorgungsunterbrechung kommt. 

Ja 

3 Stichspeisung Ausfall eines Stichspeisers infolge eines Kurzschlusses in dem 
OLSB, über den die Sammelschiene eines Schaltpostens (Sp) 
gespeist wird. Dieses Ereignis ist zu kommentieren, der Rele-
vanzeintrag jedoch nicht zu ändern. 

Nein 

4 fehlerhafte 
Handnachfüh-
rung 

Es lag keine Versorgungsunterbrechung vor. Die topologische 
Darstellung eines unversorgten Zustandes wurde durch fehler-
hafte Handnachführungen verursacht. 

Ja 

5 Prüfung / Ein-
grenzungsschal-
tung 

Versorgungsunterbrechung wurde durch Streckenprüfung bzw. 
Eingrenzungsschaltungen nach OL-Kurzschlüssen verursacht. 

Ja 

6 Störung durch 
Dritte verursacht 

In diesem Fall ist die konkrete Ursache in einer Anlage bzw. 
auf einem gesonderten Tabellenblatt zu erläutern. Hierunter 
fallen u.a.: Kurzschlüsse in 110 kV BL durch Drachenflug, Fes-
selballons, Anschläge auf BL. Uw, Kw, aber auch Abschaltung 
der OL von der Zes aus bei Gefahr im Bereich der OL. 

Ja 

7 bestellte Schal-
tung 

Das sind beispielsweise Not- oder Schutzabschaltungen. In 
diesen Fällen sind die konkreten Ursachen in einer besonde-
ren Anlage zur monatlichen Meldung der Defizitenergie zu 
erläutern. 

Ja 

8 betriebliche 
Störung 

Das sind bestellte Schaltungen infolge betrieblicher Störungen. 
In diesen Fällen sind die konkreten Ursachen in einer beson-
deren Anlage zur monatlichen Meldung der Defizitenergie zu 
erläutern. 

Ja 

9 Nachbar-Zes Der unversorgte OLSB gehört in den Schalthoheitsbereich der 
Nachbar-Zes. Die Relevanz des Ereignisses wird in der Nach-
bar-Zes geprüft. 

Ja 

10 OL-Störung Versorgungsunterbrechung wurde durch OL-Kurzschluss ver-
ursacht, den das Leitsystem als relevant erkannt hat. 

Ja 

11 Datenmodellan-
passung 

Durch Datenmodelanpassungen hervor gerufene relevante 
Defizitenergieerfassung ohne Versorgungsunterbrechung. In 
diesen Fällen sind die konkreten Ursachen in einer Anlage 
bzw. auf einem gesonderten Tabellenblatt zu erläutern. 

Ja 

12 Bittest Bittests sind zum Nachweis einer fehlerfreien Fernsteuerung 
erforderlich. Im Regelfall werden Bittests so durchgeführt, dass 
die betroffenen OLSB nicht spannungslos werden. 

Ja 

 
Bei Bedarf können nach Herstellung des Einvernehmens mit dem EBA weitere Kommentare ein-
geführt werden. 

Als Nachweise für Ereignisse, bei denen die DB Energie händisch den Status von "relevant" in 
"nicht relevant" geändert hat, dienen die Eintragungen im Betriebsjournal und/oder im Tagebuch. 
Beides kann in der Zes eingesehen werden. Die Nachweise, die zur weiteren Erläuterung um ein 
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Anlagenbild ergänzt werden können, sind dem EBA auf Anforderung vorzulegen. Vorzugsweise 
sind Nachprüfungen in der Zes am Leitsystem durchzuführen.  

Die von der DB Energie händisch in "nicht relevant" geänderten Ereignisse werden bei der sys-
temseitigen Ermittlung der Defizitenergie nicht mehr berücksichtigt. Sie sind jedoch Gegenstand 
der Prüfung des EBA. 

Zur Vereinfachung der Prüfung der berechneten Defizitenergiemengen wird die Auflistung pro 
Zes monatlich in einem bearbeitbaren Format, vorrangig Excel-Format, mit einem Status „vorläu-
fig“ übergeben. 

Die Summe der Defizitenergien je Ereignis und Speisebezirk ergeben die Defizitenergie im Be-
richtszeitraum: 

OLBMN
EA

Di IU
t

W 
60

 

Di

n

i
DZesx WW 

1

 

 

WDZes x: Defizitenergie im Berichtszeitraum pro Zentralschaltstelle [MWh] 
WDi: Defizitenergie je Ereignis und OLSB [MWh] 

tEA:  Auszeit des Speisebezirkes [min] 
UN:  Nennspannung der Oberleitung [kV], 15 kV 

IOLBM:  Oberleitungsstrom aus Oberleitungsbeeinflussungsmessung2 (OLBM) [A] 
 
Die Oberleitungs-Beeinflussungsmesswerte werden auf Basis der DIN VDE 0228, Teil 3, gebildet 
(Anhang 1). Die anerkannten Regeln der Technik zur Bildung der OLBM sind in der Zeitschrift 
„BahnPraxis E“, Heft 03/1996 enthalten (Anhang 2). Um sicherzustellen, dass die OLBM nicht an 
besonders lastschwachen Tagen ermittelt werden, um so die Defizitenergie gering zu halten, er-
folgen die Messungen jährlich zwischen dem 01.09. und 31.03. an Tagen mit durchschnittlichem 
Verkehrsaufkommen (siehe Anhang 3). 

Die Berechnung der ereignisbezogenen Defizitenergien und deren Addition zur Defizitenergie im 
Berichtszeitraum erfolgt automatisch in den Leitsystemen der Zentralschaltstellen (Zes), jeweils 
für den Steuerbereich dieser Zes. Die Zes gehören dem Anlagenbetreiber (DB Energie GmbH) 
und sind die im Auftrage des Betreibers der Oberleitungsanlagen (DB Netz AG) betriebsführende 
Stelle der Oberleitungsanlagen. Die netzweit gesamte Defizitenergie wird dann als Summe aller 7 
Zes für den Berichtszeitraum durch den Anlagenbetreiber (DB Energie GmbH) im Unterstüt-
zungswerkzeug für Leitstellen (UwL) in der Zentrale der DB Energie GmbH gebildet. 

DZesx
x

Dges WW  7

1

 

 
In Relation zur gesamten abgegebenen Energiemenge ergibt sich die Qkz „Versorgungssicher-
heit Bahnenergie“:  

100
Ges

DgesGes

W
W

WW
V % 

                                                
 
2 Mit dem EBA abgestimmtes Verfahren zur Erfassung der mittleren Oberleitungsströme zur Beurteilung 
der elektromagnetischen Beeinflussung anderer elektrischer und elektronischer Systeme. Quellen: DIN VDE 0228, Teil 3 „Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromanlagen; Be-
einflussung durch Wechselstrom-Bahnanlagen“; BahnPraxis E, Heft 03/96 (Anlagen 1 und 2) 
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VW:  Versorgungssicherheit Bahnenergie [%] 
WGes:  Jahresenergiemenge, die in die Oberleitung eingespeist wurde [MWh] 

WDges:  Defizitenergie im Berichtszeitraum [MWh] 
 
Diese Berechnung erfolgt automatisch im UwL. 
 
Die Namen der Oberleitungs-Speisebereiche (OLSB) in der Defizitenergieliste und der zugehöri-
gen Oberleitungs-Beeinflussungsmesswerte stimmen nicht in allen Fällen genau überein. Sollte 
das EBA bei der Nachprüfung auf einen solchen Fall stoßen, dann muss der Anlagenbetreiber 
(DB Energie GmbH) den Sachverhalt auf schriftliche Anforderung durch das EBA innerhalb einer 
Frist von 4 Wochen nach Zugang der schriftlichen Anforderung bei DB Energie GmbH aufklären. 
Kann der Sachverhalt nicht aufgeklärt werden, wird für den OLSB ein OLBM von 1 kA angenom-
men. 
 
2.2 Darstellung und Erläuterung des automatisierten Ermittlungsverfahrens 

Um eine objektive Beurteilung des Anlagenzustandes zu ermöglichen, werden die zur Berech-
nung der Qkz „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ zugrundeliegenden Messgrößen in den Leit-
systemen des Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH) automatisch erfasst und  archiviert. Die 
dazu genutzten Softwaremodule sind mit dem Eisenbahn-Bundesamt im Rahmen der ohnehin 
gegebenen Prozesse der Typzulassung (Änderungsdienst) im Sinne der gültigen Verwaltungs-
vorschrift für Typzulassungen abzustimmen.  

Das dargestellte Verfahren ist in die Leitsysteme der Zentralschaltstellen (Zes-Leitsysteme) im-
plementiert und wird bei jeder Schalterstellungsmeldung, die einen ausgeschalteten Leistungs-
schalter (LS) zum Inhalt hat (LS AUS), automatisch gestartet. Dabei ist es zunächst unerheblich, 
ob der LS durch eine Schutzeinrichtung oder durch Bedienhandlungen ausgeschaltet wurde. Bei 
Eingang einer entsprechenden Meldung wird eine Abfrage durchgeführt, ob der LS durch die für 
den Schutz der Oberleitung vor Kurzschlüssen installierte Schutzeinrichtung (Oberleitungsschutz) 
ausgelöst wurde. Wenn das der Fall war, liegt die Ursache für die Auslösung nicht in den Anlagen 
des Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH) und das Ereignis wird nicht weiter betrachtet. In allen 
anderen Fällen liegt die Ursache beim Anlagenbetreiber (DB Energie GmbH). 
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Bild 1: Verfahrensübersicht  

LS ist AUS 

1 

2 

Journal erstellen 

•Störungsursache liegt nicht 
beim Anlagenbetreiber, 
•bzw. liegt gar keine Störung 
vor, wenn der LS nach der au-
tomatischen Streckenprüfung 
wieder eingeschaltet wurde. 

Ursache liegt beim 
Anlagenbetreiber 

^ 

Journale abgleichen 
Berechnung Defizitenergie 
des aktuellen Ereignisses 

Ja   

Nein   

Addition der Defizitenergie dieses 
Ereignisses zur Defizitenergie des 

Berichtszeitraumes 
 
 
 
 

Di

n

i
DZesx WW 

1

LS durch OL-
Schutz 

ausgelöst? 

Automatische Be-
rechnung 

je Zes-Bereich 
 

Addition der Defizitenergie aller Zes-
Bereiche zur Gesamtdefizitenergie 

des Berichtszeitraumes 
 
 
 
 

Ermittlung der Qkz „Versorgungssi-
cherheit Bahnenergie“ des Berichts-

zeitraumes 
 
 
 
 

DZesx
x

Dges WW  7

1

 
100

Ges

DgesGes

W
W

WW
V

Automatische 
Berechnung 

im UwL 
 

Das automatisch berechnete 
WDges ändert sich durch die hän-
dische Änderung eines Ereig-
nisses in den Zustand „nicht 
relevant“. Für die Ermittlung der 
Qkz wird das geänderte WDges 
verwendet. 

3 
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Für jedes Ereignis wird im System ein ereignisbezogenes, dem verursachenden LS zugeordnetes 
Journal angelegt, in dem für eine Aufzeichnungsdauer von 5 bis 10 Sekunden folgende einge-
henden Prozessinformationen gespeichert werden: 

1. Meldung des verursachenden LS 

2. alle zugehörigen Betriebsmeldungen (BEM) wie z.B. Schutzkriterien 

3. alle aus der Topologie des Netzes abgeleiteten zugehörigen Meldungen über unversorgte 
Oberleitungs-Speisebezirke (OLSB): „OLSB xx VERSORGT“ GEHT (xx = eindeutiger Name) 

Nach Ablauf der oben genannten Aufzeichnungsdauer wird das Journal geschlossen und das 
Leitsystem überwacht das Auftreten der zugehörigen Meldungen „OLSB xx VERSORGT“ 
KOMMT. Die Störung ist dann beendet, wenn zu jeder Meldung mit der Kennung „GEHT“ auch 
eine Meldung mit der Kennung „KOMMT“ eingegangen ist, wenn also keine Meldung über unver-
sorgte OLSB mehr ansteht.  

Das Eintreffen der ersten Meldung „OLSB xx VERSORGT“ GEHT setzt die Startzeit für die Be-
rechnung der Defizitenergie des aktuellen Ereignisses. Der Zeitpunkt, an dem die Meldung 
„OLSB xx VERSORGT“ KOMMT erfasst wird , ist die Endzeit für die Berechnung der Defizitener-
gie. Die Zeitdauer wird immer auf volle Minuten aufgerundet. Daraus folgt, dass die Mindestdauer 
einer Störung 1 Minute beträgt. Die Bestimmung der Defizitenergie wird im Minutenraster vorge-
nommen. Die dem verursachenden LS zugeordnete Defizitenergie wird nun als Produkt der 
Nennspannung, des Strommesswertes OLBM und der ermittelten Zeitspanne berechnet. 

Wenn nach einer LS-Auslösung keine Meldung „OLSB xx VERSORGT“ GEHT erfasst wird, wird 
das ereignisbezogene Journal gelöscht (siehe Bild 2). 

 



LuFV II, Anlage 13.2.3: Qkz Versorgungssicherheit Bahnenergie 
Stand: 15.10.2014 

 
 

8/12 
 

 
Bild 2: Journal und Ermittlung der Ausfallzeit  

Für zweiseitig versorgte Strecken ist systemseitig sichergestellt, dass für die Defizitenergiebe-
rechnung der größere der beiden zugehörigen OLBM verwendet wird. Eine Doppelerfassung des 
Defizitereignisses ist damit ausgeschlossen. Siehe dazu auch Bild 3. 

Anlegen eines Ereignisjournals: 
Aufzeichnungsdauer 5 bis 10 Sekunden. 
 
Inhalt: 
•Verursachende Meldung LS ist AUS 
•Alle BEM 
•Alle abgeleiteten Meldungen über unversorgte OLSB „OLSB xx VERSORGT“ GEHT 
 
Zusätzlich zur Ermittlung des Störungsendes erforderlich: 
•Nach Ende der Aufzeichnungsdauer werden noch die zugehörigen Meldungen „OLSB xx VERSORGT“ KOMMT erfasst 
 

1 

„OLSB xx VERSORGT“ GEHT 
Vorhanden? Meldungszeit = 

Startzeit für tEA 
Es liegt keine Störung 
vor. 

Journal wird gelöscht. Start für Ermittlung 
von tEA . 

Zugehörige „OLSB xx VERSORGT“ KOMMT 
Vorhanden? 

Ende für Ermittlung 
von tEA . 

2 

Meldungszeit = 
Endezeit für tEA 

nein 

ja 

nein 

ja 
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Bild 3: Journalabgleich und Berechnung der ereignisbezogenen Defizitenergie 

 

Bei dem Verfahren gibt es zwei Unschärfen, die im Interesse einer weitestgehend automatisierten 
Verarbeitung hingenommen werden: 

1. Fehlhandlungen sind für die Bewertung des Infrastrukturzustandes unerheblich, werden jedoch 
erfasst. Dieser Umstand wird sich in der Regel zu Ungunsten von DB Energie auswirken und 
wird toleriert. 

2. Störungen im Oberleitungsnetz werden durch fernbedienbare Schaltelemente eingegrenzt und 
vom übrigen Netz abgetrennt, um  die Versorgung wiederherzustellen zu können. Wenn das 
durch Störungen der Fernwirkanlagen behindert wird, wäre das der Infrastruktur des Anlagen-
betreibers (DB Energie GmbH) anzulasten. Derartige Störungen werden nicht erfasst. Dieser 
Umstand wird sich in der Regel zu Gunsten von DB Energie auswirken und wird toleriert. 

 

2.3 Messgrößen zu Berechnung der Qkz „Versorgungssicherheit Bahnenergie“ 

2.3.1 Ausfallzeit tEA 
Zur Bestimmung der Ausfallzeit tEA werden durch die Zentralschaltstelle alle spannungslosen Zei-
ten von Oberleitungsabschnitten automatisch erfasst, denen keine Auslösung des Oberleitungs-
schutzes vorausging. 

2.3.2 Oberleitungsbeeinflussungsmesswert 
Der Oberleitungsstrom aus der Oberleitungsbeeinflussungsmessung (OLBM) wird nach einem 
speziellen, mit dem EBA in Bezug auf Beeinflussungsfragen abgestimmten Verfahren berechnet. 
Es ist in den „technischen Lieferbedingungen für Stationsleittechnik (SLT)“ wie folgt beschrieben: 

Berechnung Defizitenergie 
dieses Ereignisses 
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 Funktion 
Diese Messwertfunktion wird für alle Oberleitungsabzweige mit einem besonderen Fernwirkbe-
fehl von der Zentralschaltstelle (Zes) initiiert und läuft dann für die betroffenen Messwerte un-
abhängig von der Funktion der Betriebsmesswerte ab. Der Zeitraum der Messung ist von 48 h 
bis 96 h parametrierbar.  Vorgaben 
Die Abzweigstromamplituden Oberleitungsabzweige werden erfasst und in der SLT zwischen-
gespeichert. Die Effektivwerte sind in einem Zyklus von 540 bis 600ms mindestens 3x zu bil-
den. Zur Effektivwertbildung müssen mindestens 3 Perioden (180ms) hinzugezogen werden. 
Von den zwischengespeicherten Beeinflussungsmesswerten ist nur der niedrigste der inner-
halb eines Messzyklus abgetasteten Messwerte als relevanter Messwert in den Übertragungs-
speicher zu übernehmen. Bis zum Übertragungszeitpunkt innerhalb der parametrierbaren 
Messwertzyklen (erforderlich = 6 Messzyklen) wird der jeweils höchste Wert aller erfassten 
Messwerte innerhalb des Messwert-Übertragungszyklus erfasst und zur Zes übertragen. Da-
nach beginnt das Verfahren erneut. 
 

Damit wird in allen stationsleittechnischen Einrichtungen beim Anlagenbetreiber (DB Energie 
GmbH) nach diesem Verfahren gearbeitet, da die technischen Lieferbedingungen für alle Anbie-
ter der Leittechnik verbindlich sind. Der so ermittelte Wert wird alle 3 Sekunden an die Zes ge-
schickt. Dort werden die Werte abschließend gespeichert. Die 10 größten Werte werden in der 
Zes abgelegt, der zweitgrößte Wert davon wird zur Berechnung herangezogen. Die aktuell gültige 
Messung ist in der Zes gespeichert. Der jeweils verwendete OLBM wird in der Liste der Defiziter-
eignisse mit ausgegeben.  
 
Die aktuellen Oberleitungsbeeinflussungsmessprotokolle befinden sich in den Zentralschaltstel-
len. Dort werden Sie beginnend mit dem Jahr 2008 für einen Zeitraum von 15 Jahren aufbewahrt.  

Die in die Oberleitung eingespeiste Energiemenge wird aus den Energiezählern in den 15 kV-
Teilen der einspeisenden Unter-, Umformer- und Umrichterwerke ermittelt. Die Zählwerte werden 
durch das Leitsystem (derzeit SINAUT Spectrum© der Firma Siemens) in der Hauptschaltleitung 
(HSL) des Anlagenbetreibers (DB Energie GmbH) ausgelesen. Fehlende Zählwerte werden nach 
dem im folgenden Abschnitt beschriebenen Verfahren ersetzt, desgleichen fehlerhafte Zählwerte. 
Von diesem System werden Sie in ein Datenbanksystem „DataWareHouse“ (DWH) übertragen 
und dort monatlich archiviert. 

 

2.3.3 Zählwerte 

2.3.3.1 Übertragene Zählwerte 
In den Unterwerken des zentralen Netzes, deren Versorgung also aus dem überlagerten 110-kV-
Netz erfolgt, werden die Zählwerte nach einem dem Stand der Technik entsprechenden Verfah-
ren erfasst und fernübertragen. Die Verfahrensweise im dezentralen Netz erläutert Punkt 2.3.2. 
Die Zählerstände werden in der Prozessdatenbank und im DWH der HSL weiterverarbeitet (Er-
mittlung von Zählervorläufen, also einer Arbeitsmenge pro Minute und nachfolgende „Verdich-
tung“ zu ¼-Stunden-, Stunden-, Tageswerten etc. in den Archiven). 
Bei der Generierung, örtlichen Verarbeitung und Übertragung kommt es immer wieder zu Störun-
gen, die eine Korrektur erfordern. Diese wurde bislang weitgehend manuell durchgeführt. 
 
Typische Störungsbilder sind:  fehlerhafte Überläufe und Sprünge 
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  sowie Ausfälle der Zählung, der örtlichen Verarbeitung oder der Übertragung   

 
 
Ende 2008 wurde in das DWH der HSL eine Zählwertkorrekturfunktion implementiert mit der 
Zählwertkorrekturen automatisch, nach einem einheitlichen Verfahren, unabhängig von der Aus-
fallsdauer erfolgen. Grundlage dieses Verfahrens bilden normierte Tageslastgänge (Samstag, 
Sonntag, Montag, Dienstag bis Freitag) für jedes einzelne Unterwerk. Der ausgefallene Zeitraum 
wird durch den entsprechenden Ausschnitt aus dem normierten Vergleichstag dieses Unterwer-
kes ersetzt. 
In einer Auflistung fehlerhafter oder fehlender Zählwerte werden zu jedem Eintrag jeweils An-
fangs- und Endzeit, Originalwert (Extremwert oder „0“) sowie Ersatzwert erfasst. Die Liste wird 15 
Jahre archiviert. Aus dieser Liste können parametrierbare Reports generiert werden. 

2.3.3.2 Ausgelesene Zählwerte 
Bei Kraft- und Umformerwerken, die direkt in die Oberleitung einspeisen (=dezentrales Netz), 
werden die im Zähler gespeicherten Lastprofile über ein Mobilfunkmodem direkt ausgelesen. 
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Durch die Lastgangspeicherung nach dem Prinzip „First in, first out“ (Fifo) direkt im Zähler über 
die letzten 60 Tage ist die Auslesezeit flexibel.  
 
2.4 Systemtechnische Betrachtung 

Alle unter 2.4.1 bis 2.4.6 beschriebenen Daten werden in den Leitsystemen der 7 Zes und der 
HSL gespeichert und archiviert. Ihre Lesbarkeit wird über 15 Jahre sichergestellt. 

Der in der SLT der Unterwerke erfasste und gebildete OLBM je Oberleitungsabzweig (siehe Be-
schreibung in 2.2) und die Schalterstellungsmeldungen der LS sowie Trenner der Oberleitungs-
abzweige für die Ermittlung der Topologie der OLSB werden im Leitsystem der Zes wie folgt wei-
terverarbeitet: 

2.4.1 OLBM 
Die Bildung der OLBM ist unter 2.2 ausführlich beschrieben. Die Messungen werden mindestens 
einmal  jährlich wiederholt und überschreiben mit jeder neuen Messung das alte Archiv. Der alte 
Wert jedes Oberleitungsabzweiges wird mit der Ereigniszeit in einem 15-Jahresarchiv Defi-
zitenergie aufgehoben und kann zurück gelesen werden. 

2.4.2 Topologie der OLSB 
Die Schalterstellungsmeldungen jedes Oberleitungsabzweiges, verknüpft mit den Schalterstel-
lungsmeldungen der Oberleitung innerhalb der OLSB werden ständig aktuell vom Programm „Zu-
standsaktualisierung (ZUAK)“ des Leitsystems erfasst und zur Topologie verarbeitet. Jede Topo-
logieänderung eines OLSB wird in einem speziellen OLSB-Archiv mit Zeit erfasst und in den re-
dundanten Datenbank-/Archivrechnern abgelegt. Nach einem Jahr erfolgt die Auslagerung dieser 
Daten automatisch in das 15-Jahresarchiv Defizitenergie für jeden OLSB, ebenfalls sortiert 
nach Oberleitungsabzweigen. Die Daten können zurück gelesen werden.  

2.4.3 Ereignisbezogene Defizitenergie WDi  

Die für jedes Ereignis aus den oben genannten Werten ermittelte Defizitenergie wird mit der Er-
eigniszeit im 15-Jahresarchiv Defizitenergie, sortiert nach Oberleitungsabzweigen, abgespei-
chert  und kann zurück gelesen werden.  

2.4.4 Defizitenergie im Berichtszeitraum WDZesx 
Der für den Berichtszeitraum je Zes addierte Wert aus den Einzelereignissen wird mit Jahresan-
gabe im 15-Jahresarchiv Defizitenergie abgespeichert  und kann zurück gelesen werden.  

2.4.5 Summierte Defizitenergie im Berichtszeitraum WDges  für alle Zes 

Diese Berechnung wird einmal jährlich durchgeführt. Dazu werden die Defizitenergien des Be-
richtszeitraumes WDZesx aller Zes in das Datenbanksystem „DataWareHouse“ der HSL eingege-
ben und addiert. Das Ergebnis wird im Datenbanksystem „DataWareHouse“ in einem 15-
Jahresarchiv Netzqualität gespeichert und kann zurück gelesen werden. 
 
2.4.6 Qkz Versorgungssicherheit Bahnenergie im Berichtszeitraum VW 
Diese Berechnung wird einmal jährlich automatisch im UwL durchgeführt  und kann aus dem 15-
Jahresarchiv Netzqualität jederzeit wieder zurück gelesen werden. 
 

Anhang 1: DIN VDE 0228, Teil 3 

Anhang 2: Anerkannte Regeln der Technik zur Bildung der OLBM „BahnPraxis E“, 
Heft 03/1996 

Anhang 3: Weisung DB Energie GmbH zur Ermittlung OLBM 
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1 Allgemeines 

Die DB Station&Service AG und die DB Netz AG, für die an die DB RegioNetz Infra-
struktur GmbH (RNI) verpachteten Stationen , berichten einmal jährlich im Infrastruktur-
zustands- und -entwicklungsbericht (IZB) über den technischen Zustand der 
Investitions- / Instandhaltungsobjekte (IH-Objekte), der im Anhang 1 definierten Objekt-
klassen. Ebenso wird über den optischen Zustand der Stationen der DB Stati-
on&Service AG gemäß Ziffer 4.1 und bei RNI über die in Ziffer 4.2 festgelegten Anlagen 
berichtet.  

Die Qualitätskennzahl Bewertung AnlagenQualität (Qkz BAQ) der 
DB Station&Service AG ist ausschließlich eine technische Qkz. Die optische Bewertung 
erfolgt davon getrennt auf Stationsebene. Die Qkz BAQ bei RNI setzt sich aus der tech-
nischen und optischen Bewertung zusammen. 

Die Zustandsbewertung der Station nach der Methodik BAQ dient DB Station&Service 
AG der unternehmensseitigen nachhaltigen Steuerung und Umsetzung der Investitions- 
und Instandhaltungsstrategie und damit der nachhaltigen technischen und optischen 
Qualitätssicherung sowie -verbesserung. 

1.1 Bewertungsumfang  

Die Qkz BAQ sowie die optische Bewertung wird jährlich für Stationen bestimmt, die 
von der DB Station&Service AG oder RNI zum Stichtag 30.11. betrieben werden, soweit 
sie 

 sich nicht an Strecken befinden, für die die DB Netz AG ein Verfahren nach § 11 
AEG – Abgabe und Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen – eingeleitet 
hat (Datum des Antragzugangs beim EBA). Sofern eine künftige gesetzliche Rege-
lung auch die Antragstellung der Abgabe / Stilllegung für einzelne Stationen vorsieht, 
gilt die vorstehende Regelung auch für komplette einzelne Stationen analog.  nicht abgebaut, veräußert oder verpachtet sind,  nicht im Ausland betrieben werden,  sich nicht zum Stichtag 30.11. im Neubau befinden  nicht Stationen der Standseilbahn sind. 

 
Sofern zum Stichtag 30.11. des Berichtsjahres einzelne IH-Objekte einer Station durch 
Baumaßnahmen betroffen sind, wird für diese IH-Objekte die vorherige Zustandsbewer-
tung zu Grunde gelegt. 
 
Im Rahmen der Ermittlung der Qkz BAQ wird der technische Zustand der IH-Objekte 
und Stationen der DB Station&Service AG und der technische und optische Zustand der 
IH-Objekte und Stationen der RNI festgestellt. Die IH-Objekte sind Ingenieurbauwerke, 
allgemeine Bauwerke und technische Anlagen, die die Bezugsbasis zur Ermittlung des 
Investitions- und Instandsetzungsbedarfs darstellen. Dabei werden nur solche Ingeni-
eurbauwerke (bspw. Zugangsbauwerke) und allgemeine Bauwerke einbezogen, soweit 
sie öffentlich zugänglich sind. Die IH-Objekte werden in Objektklassen eingeordnet und 
bewertet. Die Objektklassen sind in Bauarten unterteilt, die wiederum durch verschie-
dene Elemente definiert werden (s. Anhang 1: Objektklassen, Bauarten, Elemente). Die 
Empfangsgebäude Bestandsportfolio (s. Kap. 2.4 ) sind keiner eigenen Objektklasse 
zugeordnet; sie setzen sich aus verschiedenen Objektklassen (Bauwerksteile und tech-
nische Anlagen) zusammen. 
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Bewertet werden alle aktiv genutzten Bahnsteige. Das sind alle öffentlich zugänglichen 
Bereiche von Bahnsteigen, die dem tatsächlichen Zugang und Fahrgastwechsel zum 
Zug dienen (s. Abb. 1), d.h. an diesen Bereichen von Bahnsteigen halten planmäßig 
Züge. Auch Querbahnsteige und weitere öffentlich zugängliche Bahnsteigbereiche ohne 
planmäßigen Zughalt erhalten eine Technische Zustandsnote (TZN). 
 

 bei Zustandsbewertung bewerten   bei Zustandsbewertung nicht bewerten, aber als 

„nicht öffentlich zugänglich“ kennzeichnen 

 

  

Komplett nicht öffentlich zugänglicher Bahnsteig 
oder Stilllegungsverfahren eingeleitet 

 

 

 

 

 

  > 5m   

     
 

 

   > 5m     
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zugänglich 

 
öffentlich zugänglich 
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öffentlich 

zugänglich 
 

 

 

   5m   

     

 

 

   5m   
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zugänglich 

 
öffentlich zugänglich 

Nicht 
öffentlich 

zugänglich 

Abb. 1: Abgrenzung öffentlich / nicht öffentlich zugänglicher Bereich bei Bahnsteigbewertung 

Komplett nicht öffentlich zugängliche Bahnsteige, nicht öffentlich zugängliche Bahn-
steigbereiche mit einer Länge von > 5 m und Gepäckbahnsteige werden nicht bewertet. 
Die Abgrenzung zum nicht öffentlichen Bereich muss dauerhaft angelegt sein. 

1.2 Qkz BAQ 

Die Qkz BAQ einer Station wird bei DB Station&Service AG aufgrund technischer Pa-
rameter, bei RNI aufgrund technischer und optischer Parameter ermittelt. Aus dem Er-
gebnis der Bewertung aller einzelnen Stationen ergibt sich die Gesamtbewertung aller 
Stationen getrennt nach denen der DB Station&Service AG und der RNI. Dabei werden 
die Qkz BAQ der Stationen nach der Kundenrelevanz gewichtet basierend auf dem je-
weiligen Reisendenaufkommen (bei hohem Aufkommen müssen größere Anlagen vor-
gehalten werden, was sich auf den Investitions- und Instandhaltungsbedarf auswirkt). 
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1.3 Personale und Qualifizierung 

Die Zustandsbewertungen führen Mitarbeiter des DB Konzerns oder deren Beauftragte 
mit entsprechender technischer und / oder betrieblicher Qualifizierung durch. 

1.4 Dokumentation 

Die Erfassung der Daten bei DB Station&Service AG sowie die Ermittlung der techni-
schen Zustandsnoten (TZN) der einzelnen IH-Objekte sowie der Station erfolgt mit den 
IT-Systemen BAQ und SAP BW bei DB Station&Service AG. Dort werden alle erhobe-
nen Daten und Berichte vorgehalten. Die Stammdaten der Anlagen werden in SAP PM 
vorgehalten und mittels automatisierter Schnittstelle in BAQ überführt. Die Vorhaltung 
der Daten der optischen Noten erfolgt im System BQC. 
Für das EBA sind auf Anforderung Datenexporte in ein allgemein lesbares Format bzw. 
als Ausdruck anzufertigen. 
Die Erfassung der Daten sowie die Ermittlung der technischen Zustandsnoten (TZN) 
der einzelnen IH-Objekte und der Stationen erfolgt bei der RNI mit dem IT-System 
"Verkehrsstationsdatenbank DB RegioNetz". Dort werden neben den Stammdaten alle 
erhobenen Daten (Technik und Optik) sowie alle erforderlichen Berichte vorgehalten.  
Für das EBA werden aus der "Verkehrsstationsdatenbank DB RegioNetz" die angefor-
derten Datenexporte in einem allgemein lesbaren Format erzeugt. 

1.5 Basis und Anpassung der Methodik BAQ 

Das EBA hat von DB Station&Service AG und RNI alle zur Durchführung der BAQ not-
wendigen Unterlagen in der die Methodik begründenden Version in digitaler Form erhal-
ten und geprüft (nachfolgend „Unterlagen zur BAQ“). 
 
Hierbei handelt es sich für DB Station&Service AG um: 
 „Handbuch zur Datenerfassung Verkehrsstation, Empfangsgebäude, Technische 

Gebäudeausstattung“, Version 2.0, Mai 2011 
 „Handbuch zur Zustandsbewertung Verkehrsstation, Empfangsgebäude & TGA“, 

Version 2.0,  Mai 2011 
 Handbuch zur Qualitätserfassung Sauberkeit, Stand 14.12.2012 
 Leistungsprozess „LP04-01-02-05 BAQ an IH-Objekten durchführen“, Version 01, 

gültig ab 01.08.2009 
 Fachliche Weisung 2009-I.SBI2-01 „Zustandsbewertung an IH-Objekten operativ 

durchführen“, in Kraft getreten am 01.09.2009, Revisionsindex v1.1 vom 01.08.2013. 
 
Hierbei handelt es sich für RNI um: 
 Handbuch “ RNI-Handbuch zur Zustandsbewertung Verkehrsstation, TGA; Version 

2.0, mit Stand vom 28.04.2014 mit Zustandserfassungsvordrucken (Arbeitshilfen)“ 
 „Leitfaden zur optischen Bewertung der Bahnsteige/Verkehrsstationen der DB Regi-

oNetz Infrastruktur GmbH (RNI); Version 3.1, mit Stand vom 10.06.2014 mit Leervor-
drucken (Arbeitshilfen)“ 

 „Fachliche Weisung I.N-RNI-I: Zustandsbewertung an IH-Objekten operativ durchfüh-
ren; in Kraft getreten am 17.09.09“ 

 
Die oben genannten Unterlagen zur BAQ stellen die Basis zur Durchführung der Zu-
standsbewertungen, der Ermittlung der Qkz BAQ und der Ermittlung der optischen Note 
dar. Änderungen der Unterlagen zur BAQ bedürfen der Zustimmung des Bundes. Der 
Bund bestätigt den Zugang der geänderten Unterlagen. Sollte binnen sechs Wochen 
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nach Zugang  der Änderung beim Bund kein schriftlicher Widerspruch seitens des Bun-
des der DB AG zugehen, gilt die Zustimmung als erteilt. 
 

2 Technischer Zustand 

2.1 Methodik 

(s. auch Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Station&Service AG und 
Anhang 2b: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, RNI) 
Im ersten Schritt werden die vorhandenen IH-Objekte vor Ort erfasst und eine techni-
sche Zustandsbewertung durchgeführt. 
Jedes der IH-Objekte ist aufgeteilt in Elemente (s. Anhang 1: Objektklassen, Bauarten, 
Elemente, Beispiel Objektklasse Bahnsteig, Bauart konventionell, Element Belag), für 
die Schadensbilder definiert sind (z.B. Kap. 1.5 Basis und Anpassung der Methodik 
BAQ: „Handbuch zur Zustandsbewertung Verkehrsstation, Empfangsgebäude & TGA“ 
DB Station&Service AG). Jedes Schadensbild kann vier Zustandsstufen für Schäden 
annehmen: keine, geringe, ausgeprägte oder umfangreiche Schäden;  ferner kann ein 
Element als „nicht vorhanden“ gekennzeichnet werden (s. z.B. Anhang 2a: Berech-
nungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Station&Service AG, Abb. 13). Die den Zustand bewer-
tende Person stellt vor Ort Schadensbilder fest und beurteilt anhand der 
Beziehungsmatrix (s. z.B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Stati-
on&Service AG, Abb. 14), die die Schadensbilder mit dem Umfang des Schadens in 
Beziehung setzen, die Schadensqualität und die Schadensmenge der Elemente von IH-
Objekten. Das Ergebnis wird dokumentiert. Die dokumentierten Zustandsbewertungen  
werden in eine IT-Anwendung eingegeben, welche die Zustandskennzahl errechnet. 
Diese Trennung von örtlicher Zustandsbewertung und systemgestützter Errechnung der 
Zustandskennzahl bildet einen wesentlichen Baustein für die Objektivität des Verfah-
rens, da der Bewertende den Einfluss seiner Einzelbewertung auf das Gesamtergebnis 
nicht kennt. 
Die verbindlichen Erfassungsbögen für die technische Zustandsbewertung der IH-
Objekte sind in den Unterlagen zur BAQ enthalten. Alle Schadensbilder des Elementes 
werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst, welche in die Berechnung der 
Zustandskennzahl einfließt (s. Kap. 2.5 und s. z.B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der 
Qkz BAQ, DB Station&Service AG, Abb. 16).  
Bei IH-Objekten, für die die Prüfung eines Fachingenieurs vorliegt (Ingenieurbauwerke), 
wird lediglich deren Ergebnis mittels einer Beziehungsmatrix (s. z. B. Anhang 2a: Be-
rechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Station&Service AG, Abb. 15) in eine Zustandsstu-
fe übertragen. Zur Zustandsbewertung von Ingenieurbauwerken bildet der jeweils letzte 
Prüfbefund die Grundlage der Zustandsbewertung des IH-Objektes. Anhand einer Be-
ziehungsmatrix werden die Schadensstufen/ Zustandskategorien in die vier Zustands-
stufen der Zustandsbewertung übersetzt. Aus den Einzelwerten der Zustandsbewertung 
aus dem Prüfbefund wird für den Übertrag mittels Beziehungsmatrix in den Zustandser-
fassungsbogen das arithmetische Mittel gebildet (s. jeweiliges Handbuch Zustandsbe-
wertung). 
 
Anmerkung: Ingenieurbauwerke werden ergänzend einmal jährlich durch den Anlagen-
verantwortlichen begangen, die Verkehrs- und Standsicherheit per Sichtprüfung kontrol-
liert und die Begehung dokumentiert. Dies ist keine Zustandsbewertung im Sinne der 
BAQ, sondern vielmehr eine Verifikation / Überprüfung hinsichtlich der durch die Zu-
standsbewertung aufgezeigten Schäden und deren Veränderung. 
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2.2 Zyklen der Zustandsbewertung 

Die Regelzyklen betragen 1 bis 4 Jahre, je nach Objektklasse und Merkmalsausprä-
gung des IH-Objektes. Dabei muss mindestens eine Zustandsbewertung eines Regel-
zyklus innerhalb der Laufzeit der LuFV II liegen. 
 
Objektklasse Bezeichnung der Objektklasse Zyklus 
amp_01000 Bahnsteighalle 3 
amp_01011 Bahnsteigunterführung 3 
amp_01012 Bahnsteigüberführung 3 

amp_01020 Böden und Treppen öffentlicher Bereich 3 

amp_01030 Eingangstüren öffentlicher Bereich 1 
amp_01030 Eingangstüren öffentlicher Bereich (manuell) 3 
amp_01041 EG Flachdach (>50% weiche Bedachung) 3 
amp_01041 EG Flachdach (>50% harte Bedachung) 4 
amp_01042 EG Steildach (>50% weiche Bedachung) 3 

amp_01042 EG Steildach (>50% harte Bedachung) 4 

amp_01050 Fassadenverkleidung (Vorhangfassade) 3 

amp_01050 Fassadenverkleidung (Vorsatzfassade) 4 

amp_01050 Fassadenverkleidung (sonstige) 4 
amp_01060 Fenster (>50% Holz) 2 
amp_01060 Fenster (>50% Metall/Kunststoff) 4 
amp_01070 Außenfläche gegen Erdreich 3 
amp_01090 uPva Tunnelbauwerk 3 

amp_01100 Wände öffentlicher Bereich 3 

amp_04051 Bahnsteigdach 3 
amp_04052 Einhausungen 3 
amp_04053 Rampen 3 
amp_04054 Treppen 3 
amp_36901 Sonnenschutz, außenliegend (automatisch) 1 
amp_36901 Sonnenschutz, außenliegend (manuell) 3 
amp_38000 Bahnsteige (modular) 3 
amp_38000 Bahnsteige (konventionell) 4 
amp_42101 Heizung 2 
amp_42103 Wärmeübergabestation, Wärmetauscher 2 
amp_43102 Zu- und Abluftanlage mit Luftbehandlung 2 
amp_43103 Zu- und Abluftanlage ohne Luftbehandlung 2 
amp_43201 Lüftung Teilklimaanlage 2 

amp_43301 Lüftung Klimaanlage 2 

amp_43502 Kälteerzeugungsanlage Verdichter 2 

amp_43503 Kälteerzeugungsanlage Absorber 2 

amp_45001 Fahrgastinformationsanlage 2 
amp_45004 Fahrgastinformationsanlage Infotafel 2 
amp_46101 Personenaufzüge 2 

amp_46201 Fahrtreppen 2 

amp_46907 Wetterschutz 3 

amp_46917 Windschutz 3 

amp_54601 Beleuchtungsmaste 4 

Abb. 2: Regelzyklen der Zustandsbewertung je IH-Objektklasse und Merkmalsausprägung 
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2.3 Objektklassen 

Die IH-Objekte der im „Anhang 1: Objektklassen, Bauarten, Elemente“ dargestellten 
Objektklassen sind kundenrelevante IH-Objekte. IH-Objekte des gleichen Typs bilden in 
ihrer Gesamtheit eine Objektklasse. Anhand verschiedener Merkmale werden die Ob-
jektklassen weiter untergliedert in Bauarten, die durch Elemente beschrieben werden. 
Im „Anhang 1: Objektklassen, Bauarten, Elemente“ sind alle Objektklassen aufgeführt, 
deren IH-Objekte bewertet werden. Für eine übersichtliche Darstellung der TZN einer 
Station werden die Bahnsteigausstattung (s. Kap. 2.6.3) und das Empfangsgebäude 
Bestandsportfolio (EG BPF) (s. Kap. 2.4) aus mehreren Objektklassen zusammenge-
setzt und erhalten eine eigene TZN. 

2.4 Empfangsgebäude Bestandsportfolio 

Das Portfoliomanagement betrachtet die strategische Weiterentwicklung der Station in 
ihrer Gesamtheit. Ziel dieser Ausrichtung ist es, Stationen wirtschaftlich zu betreiben, 
strategisch und systematisch weiter zu entwickeln sowie Standortpotenziale gezielt zu 
heben. Dabei berücksichtigt die Portfolioanalyse den gesamten Standort mit dem Ver-
kehrshalt als Kernfunktion und einer gegebenenfalls vorhandenen zusätzlichen Ver-
marktungsfunktion. DB Station&Service AG hat eine Anzahl von rd. 570 Stationen des 
Bestandsportfolios (BPF) identifiziert. 
Zum Bewertungsumfang des EG BPF für die Qkz BAQ gehören rd. 470 betriebsrele-
vante Anlagen, in denen grundsätzlich Vermietung (EG / VM) erfolgen kann. Dazu zäh-
len: 
 
 Klassische Empfangsgebäude (312000) 1 
 Oberirdische Personenverkehrsanlage / Einbau in Brücken (344400) 

 
Weitere rd. 550 EG, die im BPF nicht erfasst werden, haben derzeit keine dauerhaft 
bahnbetrieblichen Funktionen. 
Die Einordnung der Standorte in und aus dem Bestandsportfolio (BPF)  erfolgt in ei-
nem geregelten Prozess durch die Entscheidung des Vorstandes der DB Stati-
on&Service AG.  
Bei Wanderungen aus und zum BPF in einem Gesamtumfang berichtsjährlich von mehr 
als 5% (Zu- und Abgänge: EG-Floater) der Standorte gegenüber dem vorherigen Be-
richtsjahr oder sofern der Bestand unter 500 Standorte sinkt, ist die Zustimmung des 
Bundes erforderlich. Für das erste Berichtsjahr gilt der Gesamtumfang aus dem letzten 
Berichtsjahr der LuFV I. Für die Prüfung auf Zustimmung wird der Bund die Kriterien: 
Anzahl der Zughalte, Reisendengruppen, Reisendenentwicklung, Zustand der baulich-
technischen Struktur (Qkz BAQ), Funktionalität Bahnsteige (Qkz FB) und die Auslas-
tung der Mietflächen zur Beurteilung heranziehen. 

2.5 Ermittlung der Zustandsbewertung je IH-Objekt 

Die Ermittlung erfolgt in folgenden Schritten (s. auchAnhang 2a: Berechnungsbeispiel 
der Qkz BAQ, DB Station&Service AG und Anhang 2b: Berechnungsbeispiel der Qkz 
BAQ, RNI): 

                                                 
1 Die bezifferten Sachanlagen sind in der Anl. 8.3. enthalten 
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 Die Schadensbilder der Elemente werden in die IT-Anwendung eingegeben. Die Ge-
samtbewertung eines Elementes wird durch die den Zustand bewertende Person an-
hand der Schadensbilder festgelegt. 

 Zur Berechnung der Zustandskennzahl wird die Gesamtbewertung jedes Elementes 
des IH-Objektes heran gezogen. Für jedes Element wird gemäß der Zustandsstufe 
des erhobenen Schadensbildes ein Basiswert zur Errechnung der Zustandskennzahl 
ermittelt). 

 Die Basiswerte jedes Elementes werden je nach IH-Objekt unterschiedlich gewichtet 
(Bewertungsfaktor: maßgebende Bauteile *2; untergeordnete Bauteile *0,7; andere 
Bauteile *1) (s. z.B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Stati-
on&Service AG, Abb. 16) 

 Die Summe der gewichteten Basiswerte aller Elemente eines IH-Objektes ergibt die 
Zustandskennzahl (ZuKz) des IH-Objektes (s. z. B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel 
der Qkz BAQ, DB Station&Service AG, Abb. 16). 

 Die errechneten Zustandskennzahlen je IH-Objekt werden in eine TZN mit zwei 
Nachkommastellen umgerechnet (s. z.B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz 
BAQ, DB Station&Service AG,  Abb. 16). Die Zahlenskala visualisiert dies. 

 
Zustandsnote 1 2 3 4 5 6 

       

Zustandskennzahl 0 > 10 > 20 > 40 > 60 > 120 

Abb. 3: Zahlenskala 

2.6 Ermittlung der Technischen Zustandsnote je Station (TZN) 

2.6.1 Teilnoten der Objektklassen 

 Aus den TZN der einzelnen IH-Objekte je Objektklasse (z.B. Bahnsteige) wird für 
diese Objektklasse eine Teilnote als arithmethischer Mittelwert, die TZN der Objekt-
klasse, gebildet (s. z. B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Stati-
on&Service AG, Abb. 17). 

Diese Verteilung der Objektklassen ist die Basisverteilung (s. Abb. 5 und s. Abb. 6) für 
die Gewichtung der Objektklassen, wenn die IH-Objekte aller Objektklassen an der je-
weiligen Station vorhanden sind. Sollten einzelne Objektklassen an der jeweiligen Stati-
on nicht vorhanden sein, werden in einem Zwischenschritt die vorhandenen 
Objektklassen im gleichen Gewichtungsverhältnis in der Berechnung berücksichtigt  
(s. Abb. 4). 
 

Objektklasse 
Verteilung (alle 
Objektklassen 
vorhanden) [%] 

an Station  
vorhanden 

Umgewichtete 
neue Verteilung 

[%] 
amp_38000 Bahnsteige 30 x  66,67 
 Bahnsteigausstattung 10 x  22,22 
amp_04051 Bahnsteigdach 9     
amp_01090 uPva 9     
amp_01000 Bahnsteighalle 15     
amp_01012 Personenüberführung (PÜ) 1     
amp_01011 Personenunterführung (PU) 14     
 EG BPF 7     
amp_54601 Beleuchtungsmaste 5 x  11,11  
Summe 100   100 
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Abb. 4: Beispiel für prozentuale Verteilung (gerundet) nach vorhandenen Objektklassen einer Sta-
tion 

2.6.2 Teilnote der Empfangsgebäude Bestandsportfolio 

 Zunächst wird aus den Noten der einzelnen IH-Objekte je Objektklasse (z.B. mehrere 
unterschiedliche Dachkörper eines EG BPF) ein arithmetisches Mittel als Teilnote 
gebildet. 

 Die gemittelten Teilnoten je Objektklasse werden mit den Gewichtungen  
(s. Abb. 5) multipliziert.  

 Aus den gewichteten Teilnoten wird die TZN für das EG BPF ermittelt. 
 
Objektklasse  Verteilung (%) 

amp_01020 Böden und Treppen öffentlicher Bereich 10 
amp_01030 Eingangstüren öffentlicher Bereich 5 
amp_01041 EG Flachdach 20 
amp_01042 EG Steildach 20 
amp_01050 Fassadenverkleidung 20 
amp_01060 Fenster 15 
amp_01100 Wände öffentlicher Bereich 10 
Summe 100 

Abb. 5: Wichtungsansatz der Objektklassen der EG im BPF 

2.6.3 Teilnote der zusammengesetzten Objektklasse Bahnsteigausstattung 

 Aus den Noten der einzelnen IH-Objekte je Objektklasse wird das arithmetische 
Mittel gebildet (s. z.B. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Stati-
on&Service AG,  Abb. 17 ). 

 Anschließend werden die Objektklassen der Bahnsteigausstattung entsprechend 
Abb. 6 gewichtet. Die prozentuale Verteilung basiert auf aus dem anteiligen Investi-
tions- und Instandhaltungsbedarf der Objektklasse und den Kundenbedürfnissen.  

 
Damit ergibt sich je Station eine gewichtete Zustandsnote für die Bahnsteigausstattung, 
die Umwichtung im Fall fehlender Objektklassen gemäß Abb. 4 gilt analog. 
 

 
Bahnsteigausstattung 

Verteilung  
DB Station&Service AG  

(alle Objektklassen 
vorhanden) [%] 

Verteilung  
RNI  

(alle Objektklassen 
vorhanden) [%] 

amp_45001 Fahrgastinformationsanlagen 13 19 
amp_46907 Wetterschutz 15 21 
amp_46917 Windschutz 4 6 
amp_46101 Personenaufzüge 20 29 
amp_46201 Fahrtreppen 18 25 
amp_04053 Rampen 15  
amp_04054 Treppen 15  

 Summe 100 100 

Abb. 6: Wichtungsansatz der Bahnsteigausstattung über alle Objektklassen 
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2.6.4 Aggregation der Teilnoten Technik je Station 

 Die vorgenannten Teilnoten werden gewichtet (s. Abb. 7). Die prozentuale Vertei-
lung basiert auf dem anteiligen Investitions- und Instandhaltungsbedarf der Objekt-
klassen und den Kundenbedürfnissen. 

 Die Summe dieser gewichteten Teilnoten ergibt für DB Station&Service AG die 
Qkz BAQStation, für RNI ergibt sich die TZNStation. 

 

Bezeichnung Klasse Bezeichnung 
Note nach 
Wichtung 

Verteilung 
(alle Objekt-
klassen vor-
handen) [%] 

Bahnsteige amp_38000   Wert 30 

Bahnsteigausstat-
tung 

amp_45001 
Fahrgastinformations-
anlage 

Wert 10 

amp_46907 Wetterschutz 

amp_46917 Windschutz 

amp_46101 Personenaufzüge 

amp_46201 Fahrtreppen 

amp_04053  Rampen 

amp_04054 Treppen 

Bahnsteigdach amp_04051   Wert 9 

uPva amp_01090   Wert 9 

Bahnsteighalle amp_01000   Wert 15 
Personenüberfüh-
rung (PÜ) amp_01011   Wert 1 
Personenunterfüh-
rung (PU) amp_01012   Wert 14 

EG BPF     Wert 7 
Beleuchtungsmas-
te  amp_54601   Wert 5 

Summe     

Qkz 
BAQStation / 
TZNStation 100 

Abb. 7: Gewichtung der Teilnoten 
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3 Ermittlung der bundesweiten Qkz BAQ 

Die Ermittlung der bundesweiten Qkz BAQ erfolgt bei DB Station&Service AG und RNI 
nach zwei aus organisationsspezifischen Gründen voneinander abweichenden Metho-
den auf Basis von Reisendenzahlengruppen. 
Die Bedeutung der Station wird entsprechend den Reisenden (das sind die Ein- und 
Aussteiger aller Züge je Station, Umsteiger werden als Aus- und Einsteiger gezählt) je 
Tag (als Tage gelten Montag bis Freitag außerhalb der Schulferien) mit einem Faktor 
berücksichtigt. 

Reisendenzahlengruppe 
(Reisende je Tag) 

Faktor b 
DB S&S 

Faktor b 
RNI 

> 50.000 6 - 

10.001 – 50.000 6 1 

3.001 – 10.000 5 1 

1.001 – 3.000 4 2 

301 – 1.000 3 3 

100 – 300 2 3 

< 100 1 2 

Summe Faktor b 27 12 

Abb. 8: Wichtungen der Stationen nach Reisendenzahlengruppen 

Die Reisendenzahlen aus den Reisendenzählungen der betreffenden EVU werden mit 
dem Stand 30.11.2014 verwendet und für die Laufzeit dieser Vereinbarung festge-
schrieben. Sofern diese Angaben nicht vorliegen, sind Schätzungen durch das EIU 
durchzuführen. 

3.1 DB Station&Service AG 

Die Berechnung erfolgt in folgenden Schritten: 
 Allen Stationen sind Reisendenzahlengruppen zugeordnet (s. Abb. 8). Je Reisen-

denzahlengruppe wird das arithmetische Mittel aller Qkz BAQ der zugeordneten Sta-
tionen gebildet (s. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB 
Station&Service AG, Abb. 19). 

 Die daraus errechneten Mittelwerte werden nach der Bedeutung des Reisendenauf-
kommens mit einem Faktor b gewichtet, und zwar mit b = bReisendenzahlengruppe / Summe 
Faktor b (s. Abb. 8). 

 Aus der Summe der gewichteten Mittelwerte ergibt sich die Qkz BAQbundesweit  

(s. Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Station&Service AG, Abb. 
19). 

3.2 DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (RNI) 

Die Berechnung erfolgt in folgenden Schritten: 
 Zunächst wird die Qkz BAQ je Station errechnet. Dies ist die Summe aus TZN-

Station multipliziert mit 0,875 und der optischen Note multipliziert mit 0,125.  
 Alle Stationen sind Reisendenzahlengruppen zugeordnet (s. Abb. 8). Je Reisenden-

zahlengruppe wird das arithmetische Mittel aller Qkz BAQ der zugeordneten Statio-
nen gebildet (s. Anhang 2b: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, RNI, Abb. 26). 

 Die daraus errechneten Mittelwerte werden nach der Bedeutung des Reisendenauf-
kommens mit einem Faktor b gewichtet, und zwar mit 
b = bReisendenzahlengruppe / Summe Faktor b (s. Abb. 8). 
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 Aus der Summe der gewichteten Mittelwerte ergibt sich die Qkz BAQbundesweit  

(s. Anhang 2b: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, RNI , Abb. 26). 
 

4 Ermittlung der optischen Noten 

Die Ermittlung der optischen Noten erfolgt bei DB Station&Service AG und RNI nach 
zwei voneinander abweichenden Methoden. 

4.1 DB Station&Service AG 

Über die optische Note von DB Station&Service AG wird im IZB berichtet. Diese geht 
nicht in die Qkz BAQ ein und unterliegt keiner Sanktionierung. Es wird grundsätzlich 
das bei DB Station&Service AG angewandte Qualitätsmanagementsystem BQC Teil I 
„Sauberkeit“ mit der Prüfmethodik des QualitätsErfassungsSystems (QES) als Vorsys-
tem genutzt. Die Methodik ist im Handbuch „Qualitätserfassung Sauberkeit“ beschrie-
ben. 

Aus Sicht des Kunden wird das Erscheinungsbild einer Station unter anderem durch 
seine Sauberkeit geprägt. Diese beeinflusst maßgeblich den Zugangswiderstand zum 
System Bahn. Grobmüll auf Bahnsteigen und auf der Bahnsteigausstattung, haftende 
Verschmutzungen wie zum Beispiel Getränkeflecken unter Sitzgelegenheiten, Graffiti 
und andere Schmierereien sind dabei maßgeblich für die Kundenwahrnehmung. 

Die Sauberkeit betreffende Qualitätsstandards und die Methoden der Qualitätssiche-
rung sind Gegenstand des bei DB Station&Service AG durchgeführten Systems BQC 
Teil I „Sauberkeit“. 
Die Messung der tatsächlich erreichten Reinigungsqualität erfolgt nach der Qualitätser-
fassungsmethodik des IT-Systems QES. Dieses dient vorrangig zur Steuerung eines 
Dienstleisters und zur Wareneingangsprüfung der erbrachten Reinigungsleistung aber 
auch als Vorsystem für das BQC Teil I „Sauberkeit“. 
Um einen Anreiz bezüglich der Leistungserbringung zu schaffen, wurde mit dem Dienst-
leister ein Bonus- / Malus-System, welches die Qualitätserfüllung sicherstellt, vertraglich 
verankert. Die Qualitätssicherung in der Unterhaltsreinigung erfolgt mittels eines kaska-
disch aufgebauten internen Qualitätssteuerungssystem. 

Es werden die folgenden Informationen zur optischen Note jährlich durch die DB Stati-
on&Service AG im IZB - berichtet: 

 Durchschnittliche unternehmerisch gesetzte Jahreszielnote BQC Teil I „Sauberkeit“ 
(BQC Ziel seitens DB Station&Service AG) gewichtet über alle Stationen 

 Erreichte durchschnittliche BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote (Ist-Werte) gewichtet 
über alle Stationen 

 Erreichte durchschnittliche BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote (Ist-Werte) für fol-
gende Reinigungskategorien: 
1, 2, 3 / 4+ 
4- bis 6: Cluster 1 + 2 und 4- bis 6 Cluster 3 - 5 

 Erreichte BQC Teil I „Sauberkeit“ Jahresnote (Ist-Werte) für jede Station 
 
Zusätzlich erfolgt bei einer Unterschreitung der Gesamtzielnote über alle Stationen grö-
ßer 0,5 Punkte eine Kommentierung durch DB Station& Service AG. 
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4.2 DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (RNI) 

Die Organisation der RNI begründet eine eigenständige Ermittlung der optischen Note, 
da sich der Anlagenbestand wesentlich von dem der DB Station&Service AG unter-
scheidet. Die Optik geht im Gegensatz zu DB Station&Service AG  in die Gesamtzu-
standsnote je Station ein. 
 
Aufgrund dieser besonderen Struktur der RNI-Stationen werden folgende Anlagen je 
Bahnsteig optisch gemäß „RNI-Leitfaden-Optik“ (s. Anhang 3: Berechnungsbeispiel der 
Optischen Note -RNI-Leitfaden-Optik) bewertet: 
 Bahnsteige  
 Bahnsteigausstattung (einschließlich Wind- und Wetterschutz) 
 Bahnsteig-Dächer / -Hallen 
 Bahnsteig-Zugänge Personenunterführung (PU) 

     Personenüberführung (PÜ) 
     Rampenzugänge 
     Treppenzugänge 
     Bahnsteigzuwegungen über Gleise 
     Personenaufzüge 
    Fahrtreppen 

 Empfangsgebäude 
 
Die Erfassung erfolgt vor Ort durch den BAQ-Zustandsbewerter RNI. Bei Folgeprüfun-
gen und eventuellen Mängelbeseitigungen ist darauf zu achten, dass Veränderungen 
bei der Benotung berücksichtigt werden.  
Bei der Benotung  werden die folgenden Kriterien zu Grunde gelegt: 
 

Optischer Zustand  

Neu und kundenfreundlich wirkend; 

Erscheinungsbild ist positiv und schmutzfrei; 

barrierefreier Zugang 

1 

(sehr gut) 

Zeitgemäß wirkend; 

Erscheinungsbild ist überwiegend positiv und schmutzfrei; 

barrierefreier Zugang 

2 

(gut) 

 

Zeitgemäß wirkend; 

Erscheinungsbild ist frei von störenden Verschmutzungen 

3 

(befriedigend) 

Nur teilweise zeitgemäß wirkend; 

Mängel / Defizite bei Erscheinungsbild und sauberer, kundenfreundlicher 

Wirkung 

4 

(ausreichend) 

Wirkt nicht zeitgemäß; 

erhebliche Mängel / Defizite in Sauberkeit, Erscheinungsbild und Kunden-

freundlichkeit 

5 

(mangelhaft) 

Wirkt völlig unzeitgemäß; 

Sauberkeit und allgemeines Erscheinungsbild sind ungenügend; 

die Wirkung schädigt das öffentliche Image der RNI 

6 

(ungenügend) 

Abb. 9: Benotungskriterien 
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Bei der anschließenden Ermittlung der Gesamtnote je Bahnsteig werden folgende 
Wichtungsfaktoren verwendet:  
 Bahnsteige (bauliche Anlage)   = 50 %  
 Bahnsteigausstattung (einschl. WSH) = 30 % * bzw. 40 % * 
 Bahnsteig-Dächer/-Hallen   = 10 %  
 Bahnsteig-Zugänge    = 10 %  
* Falls keine Bahnsteig-Dächer/-Hallen in der Station vorhanden sind (Mehrzahl der Fälle)  wandert die Wichtung von 
10% zur Bahnsteigausstattung und erhöht diese von 30% auf 40% (kundenrelevant).  

 
Verbunden mit der besonderen Charakteristik der RNI-Stationen (ca. 84 % der Statio-
nen weisen keine Bahnsteig-Dächer/-Hallen auf und nur ca. 5 % verfügen über einen 
Bahnsteigzugang in Form einer Personenunterführung/-überführung) wurden die Wich-
tungen auf die Anlagen Bahnsteige (bauliche Anlage) und Bahnsteigausstattung fokus-
siert. 
Abschließend erfolgt eine arithmetische Mittelwertbildung je Station über alle Bahnstei-
ge. 

5 Papiereffekte 

Nicht anrechenbare Effekte infolge nicht baulicher Maßnahmen können im Fall der Qkz 
BAQ aus Veränderungen im Bestand der IH-Objekte (Sicherung der Datenqualität) 
und/oder durch fehlerhafte Bewertungen des Zustandes von IH-Objekten in der Örtlich-
keit durch Mitarbeiter der DB Station&Service AG oder RNI entstehen.  
Veränderungen im Bestand der IH-Objekte (darunter Zu-/Abgänge aus der Qualitätssi-
cherung) werden in der Deltaliste (s. Anl. 12.1, Tab. 7.2.4) durch DB Station&Service 
AG dargestellt, bei RNI in der IH-Liste (s. Anl. 12.1, Tab. 5.5.1). Diese Veränderungen 
können sich sowohl verbessernd als auch verschlechternd auf die Qkz BAQ auswirken. 
Mittels Nachweisrechnung wurde für drei Jahre im Verlauf der LuFV I durch die DB Sta-
tion&Service AG nachgewiesen, dass der Einfluss der nicht anrechenbaren Effekte auf 
die Istwert Ermittlung vernachlässigbar klein ist. Damit wird ab der LuFV II auf die Elimi-
nierung von nicht anrechenbaren Effekten im aktuellen Berichtsjahr verzichtet werden. 
Ab dem folgenden Berichtsjahr sind die Abgänge eliminiert. Zugänge werden ab dem 
folgenden Berichtsjahr in die Berechnung der Qkz BAQ einbezogen. 
Sofern der Umfang einzelner Datenbewegungen (Zu- / Abgänge) in der Deltaliste eine 
wesentliche Veränderung in der Größenordnung erfährt, kann eine Nachweisrechnung 
für das entsprechende Jahr verlangt werden. 
Unterjährige Korrekturen von Bestandsveränderungen und/oder der Zustandsbewer-
tungen durch Prüfungen des Eisenbahnbundesamtes werden, da es sich um temporär 
singuläre Fehler handelt, im System durch DB Station&Service AG bzw. RNI einge-
pflegt (ggf. Neubewertung durch Sonderbegehung). Vor dem Stichtag 30.11.des aktuel-
len Berichtsjahres fließen die Änderungen in die Ermittlung der Qkz BAQbundesweit für das 
aktuelle Berichtsjahr ein. 
Betreffen die Korrekturen von Bestandsveränderungen und/oder der Zustandsbewer-
tung ein vorheriges  Berichtsjahr, erfolgt eine Bewertung der Auswirkungen und ggf. 
eine neue Berechnung der zu bestätigenden Note des jeweiligen Berichtsjahres. Die 
Korrektur wird erst ab dem aktuellen Berichtsjahr in das System eingepflegt. 
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6 Abgrenzung Sonderprogramme DB Station&Service AG, RNI  

Innerhalb einer Station können – an unterschiedlichen IH-Objekten im Sinne der Ziffer 1 
der Anl. 13.2.4 – Maßnahmen u.a. nach LuFV II oder aus Sonderprogrammen des Bun-
des finanziert werden. 
Eine eindeutige Abgrenzung der Effekte durch Investitionen aus Sonderprogrammen 
des Bundes auf die technische Zustandsnote von IH-Objekten ist wie folgt methodisch 
berücksichtigt und damit sichergestellt. Dazu werden alle IH-Objekte mit einem Kenn-
zeichen versehen. Diese identifizieren jedes IH-Objekt eindeutig für die Berechnung der 
Qkz BAQ (s. Anl. 12.1, Tab.4.5.1 bzw. Tab. 5.5.1). Die technischen Zustandsnoten der 
IH-Objekte, die im Rahmen der Sonderprogramme des Bundes neu oder umgebaut 
werden sollen, werden für die Laufzeit der LuFV II eingefroren. 
Für die betreffenden IH-Objekte (mit Mitteln aus einem Sonderprogramm neu oder 
umgebaut) gilt als Bezugsdatum des Einfrierens der Stand  30.11. des jeweiligen Be-
richtsjahres vor der Inbetriebnahme. Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, gelten 
die aktuellen Technischen Zustandsnoten der betroffenen IH-Objekte.  
Die Berechnung der Effekte für Qkz BAQ für Neu- und Umbauten infolge von Sonder-
programmen ist in nachfolgenden Schaubildern dargestellt. 
 

  21 Objektklassen   

     

  
Unterscheidung der IH-Objekte für Be-

rechnung, nach Einfluss von BIS2, EIS3, 

Sonderprogramm, etc. 

  

     

Einfluss von BIS, 

EIS, … auf IH-

Objekte 

  
Einfluss von Sonderprogrammen 

(SP) auf IH-Objekte 

   

Berechnung 

 

 

 

„einfrieren“ der letzten Zustands-

bewertung des IH-Objektes vom 

30.11. des Jahres vor Inbetrieb-

nahme  – ist Basis für Vertragslauf-

zeit 

     

Qkz BAQStation     

Abb. 10: Differenzierung nach Sonderprogrammen des Bundes 

  

                                                 
2 Betriebsinstandsetzung 
3 Ersatzinvestition/Ersatzinstandsetzung 



LuFV II, Anlage 13.2.4: Ermittlung der Qkz Bewertung AnlagenQualität  
Stand 15.10.2014 

16/36 

9999 Musterstadt 

        

IH-Objekt Kennzei-

chen 

vor 30.11.14 30.11.2015 30.11.2016 30.11.2017 30.11.2018 30.11.2019 

Bahnsteig 1/2  5,00 5,00 5,55 1,00 1,00 1,00 

Bahnsteig 3/4  3,33 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Bahnsteig 

4/107 

SP (IBN 

2014) 

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 

 
  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bahnsteig-

dach 

Bahnsteig 2/3 

 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Beleuch-

tungsmaste 

Bahnsteig 1/2 

SP (IBN 

2016) 

5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 

 
    1,00 1,00 1,00 

Beleuch-

tungsmaste 

Bahnsteig 2/3 

SP (IBN 

2016) 

5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

 
    1,00 1,00 1,00 

Beleuch-

tungsmaste 

Bahnsteig 

4/107 

SP (IBN 

2017) 

5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 

 
     1,00 1,00 

DSA Bahn-

steig  

1/2, 3/4, 4/107 

nwtO ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

EG BPF* SP 3,80 3,80 3,85 3,85 3,83 3,40 

 
   2,15 2,26 2,03 2,00 

*EG BPF Kumulierte Darstellung der TZN des EG BPF aus mehreren Objektklassen und deren IH-

Objekten. Daher ist es möglich, dass sich die TZN des EG BPF aufgrund von Verbesserun-

gen/Verschlechterungen der IH-Objekte, die nicht Bestandteil der Sonderprogramme sind, än-

dert. 

 Die TZN des technischen Zustandes vor dem 30.11.2014 bzw. des 30.11.jjjj vor der Inbetrieb-

nahme, wird bei den IH-Objekten, die im Sonderprogramm erneuert, modernisiert  oder umge-

baut werden, für die Berechnung der Qkz BAQ eingefroren 

Abb. 11: Beispiel  Ermittlung der Technischen Zustandsnote unter Berücksichtigung der Kenn-
zeichnung nach Effekten aus Sonderprogrammen des Bundes (Prinzipskizze) 
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7 Eskalationsstufen nach örtlicher Prüfung der Zustandsbewertung 

Es werden die folgenden Regelungen zu tolerierbaren Abweichungen der TZN nach der 
örtlichen Prüfung der Zustandsbewertung durch die EBA Außenstellen auf Ebene der 
IH-Objekte festgelegt. 

Abweichung in der TZN  je IH-Objekt: 

a) 0,5: keine weitere Abstimmung notwendig 
b) > 0,5 und 1,0: Abstimmung und Einigung auf regionaler Ebene zwischen Mitarbei-

tern DB Station&Service AG bzw. RNI und EBA Außenstelle 
c) > 1,0: Abstimmung und Einigung auf zentraler Ebene  

8 Nicht-Berücksichtigung von BISreaktiv-Maßnahmen mit Wertgrenze 

Es werden BISreaktiv-Maßnahmen, sogenannte Kleinstmaßnahmen ohne Einfluss auf die 
Zustandsbewertung der IH-Objekte, mit einer Wertgrenze von 1.000 (eintausend) € 
Plankosten nicht berücksichtigt. 
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Anhang 1: Objektklassen, Bauarten, Elemente 

Objektklasse  Bezeichnung der Objekt-
klasse 

Bauart Elemente 

amp_01000 Bahnsteighalle alle Bauarten Beleuchtungskörper 
      Dach 
      Glasschürzen / Schürzen 
      Tragwerk 

       Wände 

amp_01011 Personenüberführung alle Bauarten  Belag 
      Beleuchtungskörper 
      Brückenkonstruktion 

       Geländer / Handläufe 

amp_01012 Personenunterführung alle Bauarten  Abdichtung 
      Belag 
      Beleuchtungskörper 

       Brückenkonstruktion 

amp_01020 
Böden und Treppen öffent-
licher Bereich 

Naturstein / Betonwerkstein / Keramik 
 Belag 

amp_01030 
Eingangstüren öffentlicher 
Bereich 

Ganzglastüren / Holzkonstruktion / 
Metallkonstruktion (Stahl/Alu)  Funktion 

    Rahmen / Türblatt 

      

amp_01041 Flachdach    Allgemein 
       Dachhaut 
       Entwässerung 
       Konstruktion 

       Schalung 

amp_01042 Steildach    Allgemein 
       Dachhaut 
       Entwässerung 
       Konstruktion 

       Schalung 

amp_01050 Fassadenverkleidung Tragende Wand / Außenputz  Abdeckungen 
   (Vorsatzfassade)  Konstruktion 
      Putz 
   Tragende Wand / Verblendung  Abdeckungen 
   (Vorsatzfassade)  Konstruktion 
      Verblendmauerwerk 
   Vorhangfassade -   Abdeckungen 
   alle Materialien außer Glas  Konstruktion 
      Vorhangelemente 
   Vorhangfassade -  Abdeckungen 
   Material Glas  Konstruktion 

       Vorhangelemente 

amp_01060 Fenster Holzrahmen /  
Kunstoffrahmen / Metallrahmen 
(Stahl/Alu) 

 Beschläge 
    Rahmen / Konstruktion 
    Verglasung 

       Verglasungsart 

amp_01090 uPva Deckenverkleidung verkleidet / Wand-
oberfläche verkleidet 

 Bauwerksfugen 
    Deckenbekleidung 
      Rissbildung Konstruktion 
      Wandverkleidung 
   Deckenverkleidung verkleidet / Wand-

oberfläche nicht verkleidet 
 Bauwerksfugen 

    Deckenbekleidung 
      Rissbildung 
   Deckenverkleidung nicht verkleidet / 

Wandoberfläche verkleidet 
 Bauwerksfugen 

    Rissbildung Konstruktion 
      Wandverkleidung 
   Deckenverkleidung nicht verkleidet / 

Wandoberfläche nicht verkleidet 
 Fugen 

     Rissbildung 

amp_01100 Wände öffentlicher Bereich alle Materialien außer Putz  Konstruktion 
      Wandverkleidung 
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Objektklasse  Bezeichnung der Objekt-
klasse 

Bauart Elemente 

    Material Putz  Wandverkleidung 
 

amp_04051 Bahnsteigdach alle Bauarten  Beleuchtungskörper 
      Dach 

       Tragwerk 

amp_38000 Bahnsteige konventionell  Abdeckstein 
      Belag 
      Blindenleitstreifen 
      Kante 
   modular  Blindenleitstreifen 

       Konstruktion & Bahnsteigoberfläche 

amp_45001 Fahrgastinformationsanlage Fallblatt - Anzeiger  Bedienterminal 
      elektr. Ausrüstung 
      Fallblattmodule 
      Gehäuse 
      Server 
   LCD - Anzeiger  Bedienterminal 
      elektr. Ausrüstung 
      Gehäuse 
      Server 

amp_04053 Rampen4  ohne Stützbauwerk ohne und mit  Belag / Bodenfläche 
  Geländer Handläufe, Radabweiser, Geländer 
  Stützbauwerk ohne und mit Geländer Belag / Bodenfläche 
   Handläufe, Radabweiser, Geländer 
   Stützbauwerk (Wandfläche) 

amp_04054 Treppen5  
anderer Baustoff, führt zu sonstige, 
Prüfbericht nicht vorhanden /  Belag, Stufen und Podeste 

   Prüfbericht vorhanden Handläufe / Geländer 
     Konstruktion 

    anderer Baustoff, führt zur Überfüh- Belag, Stufen und Podeste 
    rung, Prüfbericht nicht vorhanden / Handläufe / Geländer 
     Prüfbericht vorhanden Konstruktion 

    anderer Baustoff, führt zur Unterfüh-  Belag, Stufen und Podeste 
    rung, Prüfbericht nicht vorhanden / Handläufe / Geländer 
     Prüfbericht vorhanden Wände 

    Beton, führt zu Sonstige, Prüfbericht  Stufen und Podeste 
    nicht vorhanden / Handläufe / Geländer 
    Prüfbericht vorhanden Konstruktion 

    Beton, führt zur Überführung,  Stufen und Podeste 
    Prüfbericht nicht vorhanden / Handläufe / Geländer 
     Prüfbericht vorhanden Konstruktion 

    Beton, führt zur Unterführung,  Stufen und Podeste 
    Prüfbericht nicht vorhanden / Handläufe / Geländer 
    Prüfbericht vorhanden Wände 

amp_46101 Personenaufzüge Hydraulik und Seil 
 Antrieb (Motor / Getriebe / Aggre-
gat) 

      Kabine 
      MSR 
      Schachteinbauten 

       Türen 

amp_46201 Fahrtreppen alle Bauarten  Antrieb 

     
 Handlauf / Schienenführung / Rol-
lenbögen 

      MSR 

                                                 
4 Rampen und Treppen werden bei RNI wegen der geringen Anzahl zusammen mit Personenunter-, -

überführungen und Bahnsteigen erfasst. 
5 ebenda 
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Objektklasse  Bezeichnung der Objekt-
klasse 

Bauart Elemente 

       Stufenbandsystem 

amp_46907 Wetterschutz sonstige Konstruktion  Dach 
      Entwässerung 
      Konstruktion 
      Wandelemente 
   Stahl - Glas - Konstruktion  Dach 
      Entwässerung 
      Konstruktion 

       Verglasung 

amp_46917 Windschutz sonstige Konstruktion  Konstruktion 
      Wandelemente 
   Stahl - Glas - Konstruktion  Konstruktion 

       Verglasung 

amp_54601 Beleuchtungsmaste Aluminiummast  Mast 
    GfK-Mast  Mast 
    Holzmast  Erdfuß 
       Mast 
    Stahlbetonmast  Mast 
    Stahlmast  Mast 
    (konisch und Stahlgitter)   

Abb. 12: Objektklassen, Bauarten, Elemente 
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Anhang 2a: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, DB Station&Service 

AG 

Zum IH-Objekt „Bahnsteig“ werden je Element Schadensbilder anhand von Erfassungs-
bögen bewertet: 

 

Abb. 13: Erfassungsbogen der Objektklasse Bahnsteige, Bauart: konventionell 

  

Element 

Schadensbild 

ausgeprägt 

x 
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Mit einer Beziehungsmatrix wird aus der Schadensqualität und der Schadensmenge 
das Schadensbild ermittelt. 
 

 

Abb. 14: Beziehungsmatrix 
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Mit Hilfe einer Beziehungsmatrix wird der Prüfbefund in eine Zustandsstufe übersetzt. 
 

Z
u

st
an

d
ss

tu
fe

n
 I 

- 
IV

 

 keine Mängel  keine Schäden 

    

  

geringe 

Mängel 

 

  

geringfügige Schäden und Mängel (Schadensstufe 1) 

bzw. punktuelle Schäden am Bauwerksteil (Zu-

standskategorie 1) 

 

    

  

 

ausgeprägte 

Mängel 

  

Schäden und Mängel mittleren Umfangs (Schadens-

stufe 2) oder Schäden und Mängel großen Umfangs 

(Schadensstufe 3) bzw. größere Schäden am Bau-

werksteil (Zustandskategorie 2) oder umfangreiche 

Schäden am Bauwerksteil (Zustandskategorie 3) 

 

    

 

 

 

 

umfangreiche 

Mängel 

  

völlige Verrottung, Zerstörung (Schadensstufe 4) bzw. 

gravierende Schäden am Bauwerksteil (Zustandska-

tegorie 4) 

 

 

Aus der Mittelwertbildung der Schadensstufen bzw. der Zustandskategorien des aktuellen Prüfbefundes 

erfolgt die Einordnung in die Zustandsbewertung der Schäden auf dem Zustandserfassungsbogen. 

Abb. 15: Bedeutung der Schadensstufen bzw. Schadenskategorien 

  

Übertrag des 
Ergebnisses des 
Prüfbefundes 
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Die folgenden Abbildungen verdeutlichen grafisch die Berechnung der Zustandskenn-
zahl / Zustandsnote je IH-Objekt (Prinzipdarstellung): 
 
Ermittlung der Zustandsbewertung Beispiel IH-Objekt Bahnsteig 
 
              

Ansicht 
„Aufnehmer“ 

      Basiswert 60 / 4 Elemente * Be-
wertungsfaktor 1,0 

  

   X           
  X            
  X     Basiswert 120 / 4 Elemente   
   X           
       Zustandsbewertung der 

Schäden 
 

   
  

      
n 
i 
c 
h 
t 

v 
o 
r 
h 
a 
n 
d 
e 
n 

k 
e 
i 
n 
e 

g 
e 
r 
i 
n 
g 
e 

a 
u 
s 
g 
e 
p 
r 
ä 
g 
t 
e 

u 
m 
f 
a 
n 
g 
r 
e 
i 
c 
h 
e 

 B 
e 
w 
e 
r 
t 
u 
n 
g 
s 
f 
a 
k 
t 
o 
r 

B 
e 
w 
e 
r 
t 
u 
n 
g 
s 
f 
a 
k 
t 
o 
r 

B 
e 
w 
e 
r 
t 
u 
n 
g 
s 
f 
a 
k 
t 
o 
r 

  

Bauart Element   2,0 0,7 1,0   
konventioneller  Gesamtbewertung Abdeckstein 0 5 15 30    X   
Bahnsteig Gesamtbewertung Belag 0 5 15 30    X  4 
 Gesamtbewertung Blindenleitstreifen 0 3,5 15 30   X   Elemente 
 Gesamtbewertung Kante 0 5 15 30    X   
 Gesamt   0 8,5 30 0       
          

        38,5 Zustandskennzahl    

 
 

 Technische Zustandsnote (TZN) 3,93     

Zustandsnote 1 2 3 4 5 6 

       

Zustandskennzahl 0 > 10 > 20 > 40 > 60 > 120 
 

    
  

  

                 
Gesamtbewertung 
Element 

        Basiswert 20 / 4 Elemente * Bewer-
tungsfaktor 0,7 

   

           

 

Abb. 16: Ermittlung der Zustandsbewertung, Bsp: IH-Objekt Bahnsteige 
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Ermittlung der Qkz BAQStation: 

Am Beispiel der Station Musterstadt (keine Effekte aus Sonderprogrammen des Bun-
des) wird die TZN wie folgt ermittelt. Die Bahnsteigausstattung fließt zu 10% in die Be-
rechnung der TZN ein. Für das Beispiel Musterstadt ist der Anteil der 
Bahnsteigausstattung 19,6 % (s. folgende Tabelle) 
 

Bahnsteigausstattung in Musterstadt 

  

%-Anteil 

(Grundlage) 

%-Anteil 

Musterstadt 

Mittelwert TZN 

Objektklasse 

 

(arithmethischer 

Mittelwert je 

Objektklasse) 

gewichtete 

Werte 

TZN  

Bahnsteig-

ausstattung 

amp_45001 Fahrgastinformationsanlage 13 40,62 1,00 0,41 

2,25 

amp_46907 Wetterschutz 15    
amp_46917 Windschutz 4 12,5 5,17 0,65 
amp_46101 Personenaufzüge 20    
amp_46201 Fahrtreppen 18    
amp_04053  Rampen 15 46,88 2,53 1,19 
amp_04054 Treppen 15    

Abb. 17: Ermittlung der Bahnsteigausstattung für Musterstadt 

Die Objektklassen werden je nach Vorhandensein an der Station, ausgehend von den 
Basisgewichtungen umgerechnet: 
 

Objektklassen in Musterstadt 

  

%-Anteil 

(Grundla-

ge) 

%-Anteil 

Musterstadt 

Mittelwert TZN 

Objektklasse 

 

(arithmethischer Mittelwert 

je Objektklasse) 

gewichtete 

Werte 

Qkz 

BAQStation 

amp_38000 Bahnsteige 30 58,8 3,81 2,24 

3,97 

 Bahnsteigausstattung 10 19,6 2,25 0,44 
amp_04051 Bahnsteigdach 9 17,6 3,00 0,53 
amp_01090 uPva 9    
amp_01000 Bahnsteighalle 15    
amp_01012 Personenüberführung (PÜ) 1    
amp_01011 Personenunterführung (PU) 14    
 EG BPF 7 13,7 4,79 0,66 
amp_54601 Beleuchtungsmaste 5 9,8 1,00 0,10 

Abb. 18: Ermittlung der Objektklassen für Musterstadt 

Die Qkz BAQStation für Musterstadt beträgt 3,97. 
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Ermittlung der Qkz BAQbundesweit mit fiktiven Werten (Prinzipdarstellung): 

Reisendenzahlengruppe >50.000 10.001 - 
50.000 

3.001 - 
10.000 

1.001 - 
3.000 

301 - 
1.000 

100 - 300 <100 

Faktor b 6/27 6/27 5/27 4/27 3/27 2/27 1/27 
  Qkz BAQStation * 

Station 1 1,12             
Station 2     4,33         
Station 3   2,22           
Station 4         4,47     
Station 5               
Station 6           5,44   
Station 7             4,48 
Station 8       2,11       
Station 9     1,77         
Station 10       2,01       
Station 11           4,79   
Station 12 2,58             
Station 13             5,01 
Station 14       3,41       
Station 15   3,01           
Station 16           1,25   
Station 17       4,01       
Station 18           2,98   

arithmetisches Mittel der 
Reisendenzahlengruppe 

1,85 2,62 3,05 2,89 4,47 3,62 4,75 

Wichtung des Mittelwer-
tes mit Faktor b 

0,41 0,58 0,56 0,43 0,50 0,27 0,18 

Qkz BAQbundesweit 2,93             

        
* die TZN sind fiktiv für dieses Rechenbeispiel gewählt 

Abb. 19: Berechnung der Qkz BAQbundesweit mit fiktiven Werten als (Prinzipdarstellung) 
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Anhang 2b: Berechnungsbeispiel der Qkz BAQ, RNI 

Zum IH-Objekt „Bahnsteig“ werden je Element Schadensbilder anhand von Erfassungs-
bögen bewertet: 

 

Abb. 20: Erfassungsbogen der Objektklasse Bahnsteige, Bauart: konventionell 

Element 

Schadensbild 

ausgeprägt 

x 



LuFV II, Anlage 13.2.4: Ermittlung der Qkz Bewertung AnlagenQualität  
Stand 15.10.2014 

28/36 

Mit einer Beziehungsmatrix wird aus der Schadensqualität und der Schadensmenge 
das Schadensbild ermittelt. 
 

 

Abb. 21: Beziehungsmatrix 
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Mit Hilfe einer Beziehungsmatrix wird der Prüfbefund in eine Zustandsstufe übersetzt. 
 

Z
u

st
an

d
ss

tu
fe

n
 I 

- 
IV

 

 keine Mängel  keine Schäden 

    

  

geringe 

Mängel 

 

  

geringfügige Schäden und Mängel (Schadensstufe 1) 

bzw. punktuelle Schäden am Bauwerksteil (Zu-

standskategorie 1) 

 

    

  

 

ausgeprägte 

Mängel 

  

Schäden und Mängel mittleren Umfangs (Schadens-

stufe 2) oder Schäden und Mängel großen Umfangs 

(Schadensstufe 3) bzw. größere Schäden am Bau-

werksteil (Zustandskategorie 2) oder umfangreiche 

Schäden am Bauwerksteil (Zustandskategorie 3) 

 

    

 

 

 

 

umfangreiche 

Mängel 

  

völlige Verrottung, Zerstörung (Schadensstufe 4) 

bzw. gravierende Schäden am Bauwerksteil (Zu-

standskategorie 4) 

 

 

Abb. 22: Bedeutung der Schadensstufen bzw. Schadenskategorien 

Aus der Mittelwertbildung der Schadensstufen bzw. der Zustandskategorien des aktuel-
len Prüfbefundes erfolgt die Einordnung in die Zustandsbewertung der Schäden auf 
dem Zustandserfassungsbogen. 
  

Übertrag des  
Ergebnisses des 
Prüfbefundes 
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Die folgenden Abbildungen verdeutlichen grafisch die Berechnung der Zustandskenn-
zahl / Zustandsnote je IH-Objekt (Prinzipdarstellung): 
 

              
Ansicht 

„Aufnehmer“ 
      Basiswert 60 / 4 Elemente * Be-

wertungsfaktor 1,0 
  

   X           
  X            
  X     Basiswert 120 / 4 Elemente   
   X           
       Zustandsbewertung der 

Schäden 
 

   
  

      
n 
i 
c 
h 
t 

v 
o 
r 
h 
a 
n 
d 
e 
n 

k 
e 
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n 
e 

g 
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f 
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B 
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f 
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k 
t 
o 
r 

B 
e 
w 
e 
r 
t 
u 
n 
g 
s 
f 
a 
k 
t 
o 
r 

  

Bauart Element   2,0 0,7 1,0   
konventioneller  Gesamtbewertung Abdeckstein 0 5 15 30    X   
Bahnsteig Gesamtbewertung Belag 0 5 15 30    X  4 
 Gesamtbewertung Blindenleitstreifen 0 3,5 15 30   X   Elemente 
 Gesamtbewertung Kante 0 5 15 30    X   
 Gesamt   0 8,5 30 0       
          

        38,5 Zustandskennzahl    

 
 

 Technische Zustandsnote (TZN) 3,93     

Zustandsnote 1 2 3 4 5 6 

       

Zustandskennzahl 0 > 10 > 20 > 40 > 60 > 120 
 

    
  

  

                 
Gesamtbewertung 
Element 

        Basiswert 20 / 4 Elemente * Bewer-
tungsfaktor 0,7 

   

           

Abb. 23: Ermittlung der Zustandsbewertung, Bsp: IH-Objekt Bahnsteige 
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Ermittlung der TZN je Station: 

Am Beispiel der Station Musterstadt wird die TZN wie folgt ermittelt. Die Bahnsteigaus-
stattung fließt zu 12% in die Berechnung der TZN ein. Für das Beispiel Musterstadt ist 
der Anteil der Bahnsteigausstattung 16,4% (s. folgende Tabelle): 
 

Bahnsteigausstattung in RNI-Musterstadt 

  

%-Anteil 

(Grundlage) 

%-Anteil 

Musterstadt 

Mittelwert TZN 

Objektklasse 

(arithmethischer 

Mittelwert je 

Objektklasse) 

gewichtete 

Werte 

TZN  

Bahnsteig-

ausstattung 

amp_45001 Fahrgastinformationsanlage 19 47,5 1,00 0,48 

2,05 
amp_46907 Wetterschutz 21 52,5 2,99 1,57 
amp_46917 Windschutz 6    
amp_46101 Personenaufzüge 29    
amp_46201 Fahrtreppen 25    

Abb. 24: Ermittlung der Bahnsteigausstattung für Musterstadt 

Die Objektklassen werden je nach Vorhandensein an der Station, ausgehend von den 
Basisgewichtungen umgerechnet: 
 
Objektklassen in RNI-Musterstadt 

  

%-Anteil 

(Grundla-

ge) 

%-Anteil 

Musterstadt 

Mittelwert TZN 

Objektklasse 

(arithmethischer 

Mittelwert je 

Objektklasse) 

gewichtete 

Werte 

TZN  

Station 

amp_38000 Bahnsteige 30 66,7 2,2 1,47 

2,37 

 Bahnsteigausstattung 10 22,2 3,5 0,78 
amp_04051 Bahnsteigdach 9    
amp_1090 uPva 9    
amp_01000 Bahnsteighalle 15    
amp_01012 Personenüberführung (PÜ) 1    
amp_01011 Personenunterführung (PU) 14    
 EG BPF 7    

amp_54601 Beleuchtung 5 11,1 1,12 0,12 

Abb. 25: Ermittlung der Objektklassen für Musterstadt 

Die TZN für Musterstadt beträgt 2,37. 
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Ermittlung der optischen Note für die RNI-Station Musterstadt 

Für RNI-Musterstadt ergab sich: 

 Technische Zustandsnote: 2,37 Gewichtung 87,5 % 

 Optische Note:   4,00 Gewichtung 12,5 % 

Qkz BAQ der Station Musterstadt: 2,57 

 

Ermittlung der RNI-QKZ BAQbundesweit mit fiktiven Werten (Prinzipdarstellung) 

Reisendenzahlengruppe 10.001 - 
50.000 

3.001 - 
10.000 

1.001 - 
3.000 

301 - 
1.000 

100 - 
300 

<100 

Faktor b 1/12 1/12 2/12 3/12 3/12 2/12 
  Qkz BAQStation * 

Station 1   2,89    
Station 2  4,33     
Station 3 2,22      
Station 4    4,47   
Station 5  2,27     
Station 6      1,10 
Station 7      3,20 
Station 8     3,62  
Station 9     2,20  
arithmetisches Mittel der 
Reisendenzahlengruppe 2,22 3,30 2,89 4,47 2,91 2,15 
Wichtung des Mittelwer-
tes mit Faktor b 0,08 0,08 0,17 0,25 0,25 0,17 
Qkz BAQbundesweit 3,15 

 

 
die TZN sind fiktiv für dieses Rechenbeispiel gewählt 
die technische / optische Wichtung 87,5 % / 12,5 % 

Abb. 26: Berechnung der QKZ BAQbundesweit (Prinzipdarstellung) 
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Anhang 3: Berechnungsbeispiel der Optischen Note -RNI-Leitfaden-Optik 

 

Abb. 27: Ermittlung der optischen Note für eine Station bei RNI aus den Teilnoten
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Abb. 28: Teilnoten Blatt 1 
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Abb. 29: Teilnoten Blatt 2 
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Abb. 30: Teilnoten Blatt 3 



LuFV II Anlage 13.3: Zielwerte Qualitätskennzahlen Stand: 15.10.2014

Basiswert Zielwert 2015 Zielwert 2016 Zielwert 2017 Zielwert 2018 Zielwert 2019 Anmerkungen

DB Netz AG

Theoretischer Fahrzeitverlust: Gesamtnetz 400 [Min.] 356 317 282 251 223 d.h. Verbesserung um 11% ggü. dem Vorjahreszielwert

Theoretischer Fahrzeitverlust: Regionalnetze 144 [Min.] 144 144 144 144 144 d.h. keine Verschlechterung des Basiswertes zugelassen

Anzahl Infrastrukturmängel 925 [Stück] 833 749 674 607 546 d.h.  Verbesserung um 10% ggü. dem Vorjahreszielwert

Funktionalität Bahnsteige (RNI GmbH) 570 [Punkte] 578 586 593 600 608
d.h. Verbesserung um ~ 7,7 Punkte ggü. dem 
Vorjahreszielwert

Bewertung Anlagenqualität (RNI GmbH) 2,39 [Note] 2,37 2,34 2,32 2,30 2,27
d.h.  Verbesserung der Durchschnittsnote um 1% ggü. 
dem Vorjahreszielwert

Zustand Brücken (ZuB) 2019 F (Zustandskategorie) F - 1
d.h. Verbesserung der durchschnittl. Zustandskategorie 
von min. 875 voll- /teilerneuerten Brücken um min. eine 
Zustandskategorie

DB Station&Service AG

Funktionalität Bahnsteige 21.600 [Punkte] 21.820 22.040 22.260 22.480 22.700
d.h.  Verbesserung um 220 Punkte ggü. dem 
Vorjahreszielwert

Bewertung Anlagenqualität (BAQ) 2,97 [Note] 2,95 2,93 2,91 2,89 2,87
d.h. Verbesserung der Durchschnittsnote um 0,02 
Notenpunkte ggü. dem Vorjahreszielwert

DB Energie GmbH

Versorgungssicherheit Bahnenergie 99,85 [%] 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85%
d.h. keine Verschlechterung des Basiswertes zugelassen; 
bei Unterschreitung von 99,80%: Rückforderungsanspruch 
mindestens € 1,0 Mio.*

3,350 Mrd. € 3,653 Mrd. € 3,675 Mrd. € 3,950 Mrd. € 4,150 Mrd. €

1,5 Mrd. € 1,5 Mrd. € 1,5 Mrd. € 1,5 Mrd. € 1,5 Mrd. €

d.h. Summe der im Vertragszeitraum zu leistenden IH-
Beiträge inklusive der in den Jahren 2015-19 geleisteten 
Mindestinstandhaltungsbeiträge, Überprüfung zum 
31.12.2019

* Beim Zielwert Versorgungssicherheit Bahnenergie besteht bei einer Unterschreitung von 99,80% bis zu einem Wert von 94,85 % ein Rückforderungsanspruch i.H.v. € 1,0 Mio. pauschal. Bis einschließlich 99,80% und unterhalb von 94,85% 
erfolgt die Berechnung der Höhe des Rückforderungsanspruchs nach § 17.3. Im übrigen bleibt § 17 unberührt.

Zielwert Mindestersatzinvestitionsbeitrag

Zielwert jährlicher Teilmindestinstandhaltungsbeitrag

Zielwert (Gesamt)Mindestinstandhaltungsbeitrag 2015-2019

Alle Ergebnisse Zielwerterreichung jeweils nach EBA-Prüfung.

8,0 Mrd. €

1/1
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1. Vorbemerkung 
Die EIU der DB AG dokumentieren im IZB die Erfüllung der Qualitätsziele, den Nachweis des 
Mindestersatzinvestitionsvolumens und  des Mindestinstandhaltungsvolumens sowie die 
Verwendung des Eigenbeitrages gemäß § 8 (2). Der IZB wird jährlich erstellt bzw. fortge-
schrieben, so dass neben der Dokumentation der Erfüllung der Zielkriterien für das aktuelle 
Berichtsjahr auch die Entwicklung der einzelnen Elemente transparent dargestellt wird; er 
umfasst drei Teile: 

o Textfassung,  
o ein in elektronischer Form beigegebenes Infrastrukturkataster (ISK), Karten und Er-

läuterung (ISK, Inhalt s. Anlage 12.1), 
o die Visualisierung der Elemente des ISK. 

 
Die Übergabe des IZB erfolgt in dem auf das Berichtsjahr folgenden Jahr zum 30. April. 
Im Textteil wird die Entwicklung der Infrastrukturelemente dargestellt und erläutert. Der In-
halt, die Darstellungstiefe und die Struktur des Textteils orientieren sich vorrangig an den 
nachfolgend unter Ziffer 2 genannten Punkten. Es wird die Zielerreichung der jeweiligen 
Qualitätskennzahl dokumentiert und es werden mögliche Abweichungen begründet. Darüber 
hinaus werden einzelne Beurteilungskennzahlen sowie deren Entwicklung über die Zeit dar-
gestellt. Die Investitionen in die Schienenwege des bestehenden Netzes werden ausführlich 
dargelegt und begründet. Über die Instandhaltung der Schienenwege wird differenziert be-
richtet. 
In den Berichten der EIU ist der Zusammenhang zwischen Investitions- und Instandhaltungs-
tätigkeit und Erfüllung der Qualitätsziele sowohl für den Berichtszeitraum, als auch für die 
Zukunft deutlich herauszuarbeiten. Wichtige Anlagen, die nicht durch eine Qkz erfasst sind, 
werden in ihrem aktuellen Zustand und im Hinblick auf den Zielzustand beurteilt. 
Die Entwicklung des Anlagenbestands- und –zustands ist unter Berücksichtigung der Netz-
entwicklung (Verringerung durch Stilllegung, Verpachtung u.ä.) und im Hinblick auf den Ziel-
zustand zu bewerten. 
Für spezielle Programme, wie z.B. das „Blinklichtprogramm“, ist über das Gesamtziel, er-
reichten Stand und künftige Aufgaben in finanzieller und materieller Sicht zu berichten. 
Zur besseren Veranschaulichung wird für das Infrastrukturkataster der DB Netz AG eine Vi-
sualisierung erstellt, welche die Möglichkeiten eines Überblicks sowie der Fokussierung auf 
Einzelelemente bietet.  
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2. Grundsätze für die Erarbeitung des IZB 
Nr  

1. Der IZB wird dem Bund zum 30. April des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres in 
zwei Papier-Ausfertigungen und als pdf-Datei übergeben. Zu diesem Termin wird das 
ISK ebenfalls zweifach auf elektronischem Datenträger vorgelegt. Von den Dateien 
des ISK sind jeweils Musterausdrucke einem Exemplar des Textteils beizufügen. Die 
Daten der DB Netz AG aus dem ISK und die Werte der Qkz sind auch in visualisierter 
Form darzustellen. Die Veröffentlichung richtet sich nach Anlage 14.3.  

2. Der Textteil des IZB umfasst den 

1. Allgemeinen Teil (Zusammenfassung),   
2. Bericht der DB Netz AG inkl. RNI GmbH, 
3. Bericht der DB Station&Service AG, 
4. Bericht der DB  Energie GmbH 

3. Die Berichterstattung zur Erfüllung und Entwicklung der sanktionsbewehrten Qkz er-
folgt im Allgemeinen Teil des IZB und den Berichten der EIU.  

4. Mit Blick auf vertragliche Zielstellungen (z.B. sanktionsbewehrte Qkz) sollen die fi-
nanziellen Aspekte und Maßnahmenprogramme dargestellt werden, die dazu dienen, 
die gesetzten Ziele zu erreichen.   

5. Das Kontinuitätsprinzip ist zu beachten, um die Vergleichbarkeit zeitlich aufeinander 
folgender IZB zu ermöglichen. 

Entwicklungen sind über einen Zeitraum von 5 Jahren darzustellen. Bei Änderungen 
der Definition bzw. Zählweise ist eine Überleitrechnung bzw. Darstellung der Unter-
schiede aus Methodenänderung zum Vorjahr anzugeben.  

6. Verwendung einer einheitlichen Terminologie, die in einem Glossar zu erläutern ist; 
dabei soll eine allgemein verständliche Darstellung angestrebt werden. 

7. Generell ist bei der zahlenmäßigen Angabe von Anlagenbeständen eine Bruttodar-
stellung zu wählen (z.B. Bestand alt zuzüglich der Zugänge abzüglich der Abgänge 
ergibt Bestand neu).  

Ein gleicher Bezugszeitraum bzw. -stichtag ist zu gewährleisten (für technische Daten 
(Infrastrukturkataster) siehe LuFV Anlage 12.1 Ziffer 1.2, für Geschwindigkeitsanga-
ben siehe LuFV Anlage 13.2.1 Ziffer 1.1, für kaufmännische Daten Buchungsschluss 
Dezember). 

Angaben zur Bestandsentwicklung sind vollständig in Bezug auf das ISK-Netz aus-
zuweisen. 

Alle Daten sollen wegen verlässlicher Reproduzierbarkeit aus vorhandenen Systemen 
der DB ohne zusätzliche manuelle Anpassungen generiert werden. Dadurch wird eine 
verlässliche Reproduzierbarkeit erreicht und zusätzlicher Aufwand vermieden. 

8. Grafische und kartografische Darstellungen sind jeweils an geeigneter Stelle zu ver-
wenden. Diagramme und Zahlenangaben sollen in einer gemeinsamen Darstellung 
vereint werden.  
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Nr  

9. Zeitbezogene Zahlen sollen – sofern möglich – in Zeitreihen dargestellt werden.  

10. Sondereffekte sollen dargestellt werden, so dass die Möglichkeit besteht, sie für einen 
Vergleich mit den Vorjahren herauszurechnen. 

11. Die textliche Darstellung der Investitions- und Instandhaltungstätigkeit orientiert sich 
an Bestimmungen der §§ 7 und 8 der LuFV.  
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3. Gliederung und Inhalte des IZB 

3.1 Allgemeiner Teil / Zusammenfassung (Umfang ca. 20 Seiten)  

3.1.1 Kurzfassung (Management Summary)  

 Übersicht über die wichtigsten Infrastrukturanlagen der EIU und die Erfüllung der
 vertraglichen Verpflichtungen im Berichtsjahr. 

3.1.2 Einleitung, Zielsetzung und Auftrag der LuFV  

 Darstellung der Kernpunkte der LuFV: Verantwortung der EIU für Zustand der Schie-
nenwege, Bund leistet Beitrag  

3.1.3 Nachweis der vertraglichen Pflichten, Übersicht über die Erfüllung der LuFV- 
Ziele im Berichtsjahr  

 Übersicht Kennzahlensystem  

 Zustand des Netzes ist anhand von sanktionsbewehrten Qualitätskennzahlen nach-
zuweisen. 

3.1.3.1 Finanzielle Kennzahlen (tabellarische Darstellung über alle EIU) 
(jeweils kurze Beschreibung der Kennzahlen, Vertragsziel und Istwert Be-
richtsjahr) 

 Mindestersatzinvestitionsvolumen gemäß §§ 8.1 und 8.3 LuFV (Zielwert/ Istwert und 
Vertragsregelung) nach Tabelle 5.1 Anhang 1 

 Eigenbeitrag (Zielwert/ Istwert) gemäß § 8.2 LuFV nach Tabelle 5.1 Anhang 1 

 Mindestinstandhaltungsvolumen (Zielwert/ Istwert) gemäß §§ 4 und 7 LuFV  

3.1.3.2 Technische Kennzahlen (tabellarische Darstellung über alle EIU) 

 Jeweils kurze Beschreibung und wesentliche Elemente der „Sanktionsbewehrten 
Qualitätskennzahlen“, „Weiteren Qualitätskennzahlen“ und „Beurteilungskennzahlen“, 
Vertragsziel und Istwerte Berichtsjahr/ Vorjahr, Erläuterungen zu jährlichen Zielwerten 
und der Ist-Entwicklung im Zeitverlauf. 

3.1.4 Infrastruktur und Entwicklung im Berichtsjahr  

 Kurze Beschreibung sowie Darstellung in tabellarischer Form der wesentlichen Infra-
struktur-elemente in summarischer Form im Berichtsjahr und deren Entwicklung zum 
Vorjahr. Detaillierung erfolgt in den Einzelberichten der EIU. 
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3.1.4.1 DB Netz AG inkl. RNI GmbH 

 Betriebslänge, Gesamtlänge Gleis davon sonstige Hauptgleise (Gleisart 3) und Ne-
bengleise (Gleisart 4), Anzahl  Weichen und Kreuzungen davon sonstige Hauptgleise 
(Gleisart 3) und Nebengleise (Gleisart 4), Anzahl Brücken, Anzahl Tunnel, Anzahl 
Bahnübergänge, Anzahl Stellwerke, Anzahl Verkehrsstationen RNI, Anzahl und Bau-
längen der Bahnsteige (davon Anzahl stufenfreier Bahnsteige), Anzahl und Grundflä-
che Personenunter-/ Personenüberführungen. 

3.1.4.2 DB Station&Service AG  

 Anzahl der Verkehrsstationen, Anzahl und Baulängen der Bahnsteige (davon Anzahl 
stufenfreie Bahnsteige mittels Aufzügen und langen Rampen), Anzahl und Grundflä-
che Personenunter-/Personenüberführungen. 

3.1.4.3 DB Energie GmbH  

 Länge Bahnstromleitungen, Anzahl Bahnstromschaltanlagen (Unterwerke, Schaltpos-
ten, Kuppelstellen). 

3.1.5 Investitionen und Instandhaltung  
Kurze Beschreibung über die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen. 

3.1.5.1 Investitionen 

 Bestandsnetzinvestitionen gemäß § 8 LuFV gesamt 

 Bestandsnetzinvestitionen differenziert nach EIU 

 Aufteilung des Infrastrukturbeitrages des Bundes auf die EIU 
o  Investitionen aus anderen Finanzierungsquellen gesamt und differenziert 

nach EIU. 
o Tabellarische Darstellung  nach 5.1  Anhang  1. 

 

3.1.5.2 Instandhaltung 

 Definition der Instandhaltung nach DIN 31051. 

 Schwerpunkte der Instandhaltungsstrategie der EIU.  

 Darstellung der Erfüllung des Mindestinstandhaltungsbeitrags aller EIU gemäß §§ 4 
und 7 LuFV. 
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3.1.6 Ausblick Mittelfristzeitraum 

 Mindestersatzinvestitionsvolumen im Mittelfristzeitraum. 

 Eigenbeitrag im Mittelfristzeitraum. 

 Mindestinstandhaltungsvolumen im Mittelfristzeitraum 

 Entwicklung Qualität der Schieneninfrastruktur (gesamthaft i.W. anhand Qualitäts-
kennzahlen). 

 

3.2 DB Netz AG inkl. RNI GmbH (Umfang ca. 120 Seiten) 

3.2.1 Investitionsbericht  

3.2.1.1 Investitionen im Berichtsjahr  

Finanzieller Gesamtumfang der getätigten Investitionen aus der LuFV 
in die Schienenwege des bestehenden Netzes.  
 
Finanzieller Gesamtumfang der getätigten Investitionen aus weiteren Finanzierungsquellen 
(weitere Bundesmittel, z.B. GVFG-Bundesprogramm, Mittel der Europäischen Union oder 
Mittel Dritter, z.B. Landesmittel), im Bedarfsfall mit Begründung bei Zielverfehlung und Ge-
gensteuerungsmaßnahmen. Tabellarische Darstellung nach 5.1 Anhang 1.  
Investitionen im 5 Jahres-Zeitraum (Rückblick mit Erläuterung). 
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3.2.1.2 Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr   

 (Berichtsinhalte siehe 5.6 Anhang 6) 

 Oberbau (Gleise und Weichen) 

 Brücken 

 Tunnel 

 Bahnübergänge 

 Signalanlagen 

 Bahnkörper  

 Stützbauwerke BWK 3 

 Bahnstromanlagen / Elektrotechnik 

 Sonstige Anlagen (Residualgröße zu den vorstehend genannten Beträgen) 

3.2.1.3 Verbesserungs- und Ausbaumaßnahmen für den SPNV über alle EIU 

 Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz. 

 Auflistung wesentlicher Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des SPNV. 

 Stand der Umsetzung LuFV Anlage 8.7 und Perspektive. 

3.2.1.4 Investitionen in besondere Einzelmaßnahmen 

 max. 5 Einzelmaßnahmen und mehrjährige Sonderprogramme. 

3.2.1.5 Mittelfristige Investitionsplanung (Ausblick) 

 Investitionen in das Bestandsnetz im Mifri-Zeitraum, tabellarische Darstellung nach 
5.2 Anhang 2. 

 Erläutern der Schwerpunkte (kaufm. und techn.) im Mittelfristzeitraum und  
wesentliche Veränderungen 

o der Mifri zum aktuellen Berichtsjahr. 
o Vergleich aktuelle Mifri zur Mifri des Vorjahres. 
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3.2.1.6 Mittelfristige Ausrichtung der Investitionsstrategie 

 Strategische Ausrichtung/ Programme/ Visionen. 

 Mittelfristige Entwicklung der Anlagenstruktur. 

3.2.2 Instandhaltungsbericht 

3.2.2.1 Instandhaltung im Berichtsjahr (gem. Anhang 5.5.1) 

 Abgrenzung der IH- gesamt und des nachzuweisenden Mindestinstandhaltungsvolu-
mens gem. § 7 LuFV.  

 Unternehmen/ Geschäftseinheiten, die IH-Leistungen beauftragen. 

 Tätigkeitsfelder in der IH (Objektarten). 

 Effekte / Schwerpunkte. 

3.2.2.2 Instandhaltungsaufwand im 5-Jahresvergleich (Rückblick)  

 Entwicklung Instandhaltung der DB Netz AG und RNI GmbH. 

 Entwicklung der LuFV-relevanten IH der DB Netz AG nach Geschäftseinheiten. 

 Entwicklung der LuFV-relevanten IH der DB Netz AG nach IH-Komponenten (Inspek-
tion und Wartung, Entstörung, Instandsetzung und Sonstige IH). 

 Maßnahmen aus Präventionsprogrammen. 

 Einzelmaßnahmen Oberbauinstandsetzung. 

 Einzelmaßnahmen an Schwerpunktobjekten der LuFV-relevanten IH. 

3.2.2.3 Instandhaltungsstrategie  

 Instandhaltungsplanung im Mittelfristzeitraum 

 Strategisches Konzept 

o Entwicklung Anlagenbestand- und –zustand,  
o Veränderungen in Funktion und Struktur (z.B. durch Einsatz neuer Techni-

ken).  
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 Entwicklung und Zielstellung der Präventionsprogramme 

3.2.3 Zustand und Entwicklung der Infrastruktur im Berichtsjahr  

 Jeweils Beschreibung, Vergleich Ziel-/Istwerte und Entwicklung der Kennzahl. Mit 
Darstellung von Sondersachverhalten, z.B. „Betrieblich stillgelegte Strecken“, inkl. 
Aussagen zu angewandten Verfahren der Zustandsbewertung 

3.2.3.1 Sanktionsbewehrte Qualitätskennzahlen 

 Differenzierte Betrachtung Qualitätskennzahl „Theoretischer Fahrzeitverlust“ (Qkz 
thFzv) 

 Differenzierte Betrachtung Qualitätskennzahl „Anzahl Infrastrukturmängel“  
(Qkz Anz-I)  

 Differenzierte Betrachtung Qualitätskennzahl „Zustandskategorie voll- und teilerneu-
erte Brücken“  

 Differenzierte Betrachtung Qualitätskennzahl „Bewertung Anlagen Qualität“ (Qkz 
BAQ) für RNI GmbH 

 Differenzierte Betrachtung Qualitätskennzahl „Funktionalität Bahnsteige“ (Qkz FB) für 
RNI GmbH 

3.2.3.2 Weitere Qualitätskennzahlen 

 Jeweils Beschreibung, Istwerte und Entwicklung der Kennzahl. 

 Störungen und Störbestehenszeiten an Anlagen der DB Netz AG. 

 Durchschnittliches Alter von wichtigen Anlagenarten der DB Netz AG 

o Durchschnittsalter Gleise (DB Netz gesamt, FuB und RegN). 
o Durchschnittsalter Weichen (DB Netz gesamt, FuB und RegN). 
o Durchschnittsalter Brücken (DB Netz gesamt). 

 
 Zustandskategorien Brücken 

 Zustandskategorien Tunnel 

 Zustandskategorien Stützbauwerke BWK 3 

3.2.3.3 Beurteilungskennzahlen 

 Verspätungsminuten 

 netzbedingte Verspätungsminuten 

o Verspätungsursachen nach VU-Codes 
o unterjähriger Verlauf netzverursachter Verspätungsminuten 
o Ist-Entwicklung im Zeitverlauf 
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 Betriebsleistungen DB Netz AG 

 Verkaufte Trassenkilometer DB Netz AG 

o Differenzierung nach EVU im DB-Konzern und nicht zum DB-Konzern 

 gehörende EVU 

o Ist-Entwicklung im Zeitverlauf 

 

 Stationshalte RNI GmbH 

o Differenzierung nach EVU im DB-Konzern und nicht zum DB-Konzern 
 gehörende EVU (Ist-Zahlen) 

o Ist-Entwicklung im Zeitverlauf 

3.2.4 Entwicklung des Anlagenbestandes (ISK-Netz)  

Erläuterung ISK-Netz Vorjahr / aktuelles Berichtsjahr  

Erläuterung der Veränderung gemäß vereinbarten Wertgrenzen inkl. der Zu- und Abgänge 
im Berichtsjahr (Berichtsinhalte siehe 5.6 Anhang 6) 

 Betriebslänge Strecken  

o Gesamt und differenziert nach FuB und RegN 

o Untergliedert nach ein- und zweigleisig, elektrifiziert nach Streckenklassen 
und –standards 

o Ausstattung mit PZB, LZB, ETCS, Neitech, GSM-R, TSI- gerechte Ausstattung 

 Gleise  

 Weichen und Kreuzungen  

 Brücken 

 Tunnel 

 Bahnübergänge 

 Stellwerke, inkl. Betriebszentralen und ERTMS   

 Stützbauwerke BWK 3 

 Verkehrsstationen RNI GmbH 

o Anzahl und Bahnsteigbaulängen der Bahnsteige,  davon Anzahl stufenfreier 
Bahnsteige 

o Bahnsteigüberdachungen 

o Fahrtreppen, Aufzüge und Rampen 

o Personenunter-/ -überführungen und Grundfläche in m² (gesamthaft) 

o Anzahl Verkehrsstationen gesamt, mit Hallen (Anzahl und Fläche) 
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  Serviceeinrichtungen der DB Netz AG 

o Investitionen im Berichtsjahr / im MiFri: kein separater Ausweis, da bereits 
Teilmenge in  
Investitionen DB Netz AG gesamt 

o Wesentliche Serviceeinrichtungen (Teilmenge der Serviceeinrichtungen)* 

o (Investitionen im Berichtsjahr / im MiFri: signifikante Investitionsprojekte) 

* vgl. 5.6 Anhang 6, Punkt 2.12* 

3.2.5 Analyse der wesentlichen Engpass- und Kapazitätsprobleme  

 Darstellung von Engpässen 
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3.3 DB Station&Service AG (Darstellungslänge ca. 80 Seiten) 

3.3.1 Investitionsbericht  

3.3.1.1 Investitionen im Berichtsjahr 

 Finanzieller Gesamtumfang der getätigten Investitionen aus der LuFV in die Anlagen der 
DB Station&Service AG.  

 Finanzieller Gesamtumfang der getätigten Investitionen aus weiteren Finanzierungsquel-
len 
(weitere Bundesmittel [z. B. GVFG-Bundesprogramm], Mittel der Europäischen Union o-
der Mittel Dritter [z. B. Landesmittel]), im Bedarfsfall mit Begründung bei Zielverfehlung 
und Gegensteuerungsmaßnahmen. Tabellarische Darstellung nach 5.1 Anhang 1. 

 Investitionen im 5-Jahres-Zeitraum (Rückblick mit Erläuterung). 

3.3.1.2 Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr 

(Berichtsinhalte siehe 5.6 Anhang 6).  

Mögliche wirtschaftliche Effekte (Leistungszuwachs, Verbesserung des Anlagenzustands). 

 Bahnsteige 

 Bahnsteigüberdachungen 

 Fahrtreppen und Aufzüge 

 Personenunter-/Personenüberführungen (unterirdische Personenverkehrsanlagen) 

 Treppen 

 Empfangsgebäude des Bestandsportfolios 

 Fahrgastinformationsanlagen und Beschallung 

 Sonstige Anlagen (Residualgröße zu den vorstehend genannten Beträgen) 

 Brandschutz, Brandschutzertüchtigung der unterirdischen Personenverkehrsanlagen 
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3.3.1.3 Investitionen in besondere Einzelmaßnahmen  

 ca. 10 Maßnahmen und mehrjährige Sonderprogramme 

3.3.1.4 Mittelfristige Investitionsplanung (Ausblick)  

 Investitionen in das Bestandsnetz im Mifri-Zeitraum, 
tabellarische Darstellung nach 5.2 Anhang 2. 

 Erläutern der Schwerpunkte (kaufm. und techn.) im Mittelfristzeitraum und wesentliche 
Veränderungen  

o der Mifri zum aktuellen Berichtsjahr 

o Vergleich aktuelle Mifri zur Mifri des Vorjahres. 

3.3.1.5 Mittelfristige Ausrichtung der Investitionsstrategie  

 Strategische Ausrichtung / Programme / Visionen / Wichtige Investitionskomplexe  

 Portfoliomanagement (inkl. Bericht zu Empfangsgebäuden des Bestandsportfolios, Be-
stand, Zu- und Abgänge) 

 Fördermittelakquisition  

 Mittelfristige Entwicklung der Anlagenstruktur (inkl. Beleuchtung der Bahnsteige)  

 Bahnsteighöhenkonzept 

 Maßnahmen zur Verbesserung der kundengerechten Qualität  

3.3.2 Instandhaltungsbericht 

3.3.2.1 Instandhaltung im Berichtsjahr  

 Umfang der instand zuhaltenden Anlagen im Berichtsjahr  

 Entwicklung d. LuFV- relevanten IH (Mindestinstandhaltungsaufwand) nach 5.5 Anhang 5 

 Entwicklung der IH nach IH-Leistungsarten (Inspektion und Wartung, Entstörung und In-
standsetzung) nach 5.5 Anhang 5  

 Ausgewählte Maßnahmen der IH  

 Maßnahmen aus Prävention 

 Durchführung, Umsetzung, Ziele  

3.3.2.2 Instandhaltungsaufwand im 5-Jahresvergleich (Rückblick) 

 Instandhaltungsaufwand im 5-Jahresvergleich (gesamt) 

 Entwicklung Instandhaltung gesamt nach Geschäftseinheiten 

3.3.2.3  Instandhaltungsstrategie  

 Instandhaltungsplanung im Mittelfristzeitraum 

 Strategische Konzepte 

 Konsequenzen aus Entwicklung Anlagenbestand- und –zustand,  
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 Veränderungen in Funktion und Struktur  

 Entwicklung und Zielstellung der IH 

3.3.3 Zustand und Entwicklung der Infrastruktur im Berichtsjahr 

 Jeweils Beschreibung, Vergleich Ziel-Istwerte und Entwicklung der Kennzahl. 

 Angewendete Verfahren der Zustandsbewertung, Erläuterung zur Herleitung der Noten 
(IH-Objekte, Stationen und bundesweit) mit Darstellung Sondersachverhalte. 

3.3.3.1 Sanktionsbewehrte Qualitätskennzahlen 

 Differenzierte Betrachtung „Qualitätskennzahl Bewertung AnlagenQualität“ (Qkz BAQ) 

 Differenzierte Betrachtung „Qualitätskennzahl Funktionalität Bahnsteige“ (Qkz FB) 

3.3.3.2 Beurteilungskennzahlen 

 „Zughalte DB Station&Service AG “ mit zusätzl. Differenzierung nach Produkten (EVU im 
DB-Konzern/nicht zum DB-Konzern gehörende EVU [Ist Zahlen]) 

 Ist-Entwicklung im Zeitverlauf 

 Erreichte Qualität Optik 

3.3.4 Entwicklung des Anlagenbestandes 

Erläuterung der Veränderung gemäß vereinbarten Wertgrenzen (Bericht über die 3 größten Ver-
änderungen je Cluster) inkl. Zu- und Abgänge im Berichtsjahr. (Muster siehe 5.4 Anhang 4) 

Tabellarische Darstellung nach 5.6 Anhang 6. Erläutern der Schwerpunkte (kfm. und techn.) im 
Mittelfristzeitraum und wesentliche Veränderungen. 

 Anzahl Verkehrsstationen 

o Gesamt, davon mit Halle, im Tunnel 

 Anzahl Bahnsteige  

o Anzahl stufenfreie Bahnsteige 

o Bahnsteigbaulänge des Bahnsteiges, inkl. der Länge „davon nicht öffentlich zu-
gänglich“ 

o Verteilung der Bahnsteighöhen auf Bahnsteigbaulänge des Bahnsteiges 

 Anzahl, Fläche und Länge Bahnsteigüberdachungen 

 Anzahl Fahrtreppen und Aufzüge 

 Anzahl und Grundfläche Personenunter-/-überführungen (Gesamthaft) 
 sowie unterirdische Personenverkehrsanlagen (Anzahl und Grundfläche) 

 Anzahl und Flächen der Treppen 

 Anzahl Empfangsgebäude des Bestandsportfolios 

 Anzahl brandschutzertüchtigter unterirdischen Personenverkehrs- 
anlagen 
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3.4 DB Energie GmbH (ca. 10 Seiten) 

3.4.1 Investitionsbericht  

3.4.1.1 Bruttoinvestitionen 

 Investitionen im Berichtsjahr  

 Finanzieller Gesamtumfang der getätigten Investitionen aus der LuFV 
in die Anlagen der DB E. 

 Finanzieller Gesamtumfang der getätigten Investitionen aus weiteren 
Finanzierungsquellen (weitere Bundesmittel [z. B. GVFG-Bundesprogramm], Mittel der 
Europäischen Union oder Mittel Dritter [z. B. Landesmittel]), im Bedarfsfall mit Begründung 
bei Zielverfehlung und Gegensteuerungsmaßnahmen. 

 Tabellarische Darstellung nach 5.1 Anhang 1 

 Investitionen im 5-Jahres-Zeitraum (Rückblick mit Erläuterung) 

3.4.1.2 Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr 
Kurze Erläuterung der Schwerpunkte, wesentliche Einzelmaßnahmen und Auswirkungen auf die 
QKZ, (Berichtsinhalte siehe 5.6 Anhang 6) 

3.4.1.3 Mittelfristige Investitionsplanung (Ausblick)  

 Investitionen in das Bestandsnetz im Mifri-Zeitraum, tabellarische Darstellung nach 5.2 
Anhang 2. 

 Erläutern der Schwerpunkte (kaufm. und techn.) im Mittelfristzeitraum und wesentliche 
Veränderungen. 

3.4.1.4 Mittelfristige Ausrichtung der Investitionsstrategie 

 Strategische Ausrichtung / Visionen  

 Mittelfristige Entwicklung der Anlagenstruktur 

3.4.2 Instandhaltungsbericht 

3.4.2.1 Instandhaltung im Berichtsjahr (gem. 5.5 Anhang 5)  

Abgrenzung der IH- gesamt und des nachzuweisenden Mindestinstandhaltungsvolumens gem. § 
7 LuFV. 

3.4.2.2 Instandhaltungsaufwand im 5-Jahresvergleich (Rückblick)  

Entwicklung Instandhaltung, Entwicklung der LuVF-relevanten IH, ausgewählte Maßnahmen der 
LuFV-relevanten IH. 
 
 

3.4.2.3 Instandhaltungsstrategie im Mifri- Zeitraum 

Strategisches Konzept zur Weiterentwicklung. 
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3.4.3 Zustand und Entwicklung der Infrastruktur im Berichtsjahr  

Jeweils Beschreibung, Vergleich Ziel-/Istwerte und Entwicklung der Kennzahl. 

3.4.3.1 Sanktionsbewehrte Qualitätskennzahlen 

 Versorgungssicherheit Bahnenergie 

o Ist-Entwicklung im Zeitverlauf (vorläufiger Wert / bestätigter Wert) 

3.4.3.2 Beurteilungskennzahlen 

 Traktionsenergie (abgesetzte Elektroenergie 16,7 Hz sowie Gleichstrom) 

o Ist-Entwicklung im Zeitverlauf 

o Differenzierung der abgesetzten Traktionsenergie nach zum DB-Konzern gehören-
de EVU / nicht zum DB-Konzern gehörende EVU / Weichen- und Zugvorheizanla-
gen 

3.4.4 Entwicklung des Anlagenbestandes  
Erläuterung der jeweils größten Veränderung : 

 Länge Bahnstromleitungen  

 Anzahl Bahnstromschaltanlagen (Unterwerke, Schaltposten, Kuppelstellen, Schaltwerke, 
Autotransformer) 

 Anzahl Umformer- und Umrichterwerke  

 Leistung Unterwerke, dezentrale Umformer- und Umrichterwerke (in MVA) 

 Anzahl der Leitstellen inkl. Netzleittechnik Fahrleitung 

 Anzahl der Bahnstromversorgungsanlagen der S-Bahn (Gleichrichterwerke, Kuppelstel-
len)  
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3.5 Anlagen zum IZB  
Das Infrastrukturkataster (Inhalt siehe Anlage 12.1) wird dem IZB in elektronischer Form beige-
geben. Es besteht aus folgenden Dateien: 
 
1 Allgemeine Dokumente 

 
1001 Abkürzungsverzeichnis 
 

2 Infrastrukturkataster 
 
21 DB Netz AG Strecken (ohne Verkehrsstationen DB RegioNetz Infrastruktur GmbH) 

2101 StreckenMerkmalsListe FuB und RegN (SML) 
2102 Stückliste Gleise ( FuB, RegN, Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
2103 Stückliste Weichen ( FuB, RegN, Serviceeinrichtungen der DB Netz AG)  
2104 Stückliste Brücken ( FuB,  RegN) 
2105 Stückliste Tunnel  (FuB,  RegN) 
2106 Stückliste Bahnübergänge (FuB, RegN) 
2107 Stückliste Stellwerke (FuB, RegN,  Ablaufsteuerrechner der Serviceeinrichtun-

gen der DB Netz AG  
2108 Stückliste Hauptsignale (FuB, RegN) 
2109 Stückliste Betriebsstellen ( FuB, RegN)  
2110 Stückliste Rangier- und Umschlaganlagen in Serviceeinrichtungen 
2110a Zuordnungsliste „Wesentliche Serviceeinrichtungen“  
2111 Liste Kilometrierungssprünge 
2112 Karte Wirkbereiche ESTW 
2113  StreckenGeschwindigkeitsListe (SGL) 
2114 Karte “Wesentliche Serviceeinrichtungen der DB Netz AG“ (Bahnhöfe des Gü-

terverkehrs (ZBA), Umschlagterminals (DUSS) für den kombinierten Verkehrs, 
Örtliche Anlagen des Personenverkehrs)  

2115  Dokument ‚GesamtStreckenListe‘ (GSL)  
2116 Stückliste Stützbauwerke BWK 3 
2117 Lageinformation für Brücken 
2118 Lageinformation für Tunnel 
 

23 Verkehrsstationen DB Station&Service AG 
2301 Kataster Verkehrsstationen DB Station&Service 

(Stücklisten Bahnsteige, Bauwerke und Technische Anlagen/lange Rampen) 
 

24 Verkehrsstationen DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
2401 Kataster Verkehrsstationen DB RegioNetz Infrastruktur   

(Stückliste Bahnsteige, Zusammenstellung Qkz Funktionalität Bahnsteige, 
Stücklisten Bauwerke und Technische Anlagen/lange Rampen,  Veränderungen 
Verkehrsstationen RNI,, Entwicklung Charakteristik, Deltaliste Qkz FB RNI) 

 
25 Bahnstromschaltanlagen der DB Energie GmbH 

2501 Kataster DB Energie 
(Länge Bahnstromleitungen, Anzahl Bahnstromschaltanlagen (Unterwerke, 
Schaltposten, Kuppelstellen, Schaltwerke, Autotransformer), Anzahl  Umformer- 
u. Umrichterwerke, Leistung Unterwerke sowie dezentraler Umformer- u. Um-
richterwerke (in MVA), Anzahl der Leitstellen inkl. Netzleittechnik Fahrleitung, 
Anzahl der Bahnstromversorgungsanlagen der S-Bahn (Gleichrichterwerke, 
Kuppelstellen))  
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3 Qualitätskennzahlen 
 
31 Allgemeine Dokumente  

3101 Erläuterung Berechnung der Qualitätskennzahlen im Berichtsjahr (Eingangsda-
ten, nicht anrechenbare Effekte, etc.) 

3102 Qualitätskennzahlen: Berechnung IST im Berichtsjahr  
3103 Effekte Sonderprogramme 
 

32 Anzahl der Infrastrukturmängel/ Theoretischer Fahrzeitverlust 
3201 Infrastrukturmängel außerhalb des Jahresfahrplans – Stichtagsliste 
3202  Infrastrukturmängel außerhalb des Jahresfahrplans – Jahresliste  
3203 Liste aller Infrastrukturmängel innerhalb und außerhalb des Jahresfahrplans 
3204 Karte Infrastrukturmängel RB Nord 
3205 Karte Infrastrukturmängel RB Mitte 
3206 Karte Infrastrukturmängel RB Ost 
3207 Karte Infrastrukturmängel RB Süd 
3208 Karte Infrastrukturmängel RB Südost 
3209 Karte Infrastrukturmängel RB Südwest 
3210 Karte Infrastrukturmängel RB West 
 

33 Funktionalität Bahnsteige DB Station&Service AG 
3301 Zusammenstellung Qkz FB 
 

34 Bewertung AnlagenQualität (BAQ) DB Station&Service AG 
3401 BAQ Station&Service AG Technische Zustandsnote IH-Objekte 
3402 BAQ Station&Service AG Liste je Station mit den technischen Zustandsnoten je 

Objektklasse, der Qkz BAQ je Station und bundesweit 
3403 BAQ Station&Service AG Liste je Station mit optischen Noten je Station und 

bundesweit 
3404  Stationen des Bestandsportfolios (BPF) 
 

35 Funktionalität Bahnsteige DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
3501 <Keine separate Berechnung, Wert siehe 2401> 
 

36 Bewertung AnlagenQualität (BAQ) DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
3601 Listen zur Qkz BAQ 

(Liste Technische Zustandsnote je IH-Objekt, Liste je Station mit den Teilnoten 
je Objektklasse, der technischen und optischen Teilnote und der Zustandsnote 
je Station und bundesweit, Empfangsgebäude (wenn vorhanden), Deltaliste Qkz 
BAQ (inkl. Optik) RNI) 

 
37 Versorgungssicherheit Bahnenergie 

3701 <Keine separate Berechnung, Wert siehe 3102> 
3702 Stückliste Oberleitungs-Speisebezirke 
3703 Stückliste unversorgter Oberleitungs-Speisebezirke 
3704 Stückliste Oberleitungs-Beeinflussungsmesswerte 
3705 Übersicht Zählwerke 
 

38 Weitere  Qkz 
 3801 Erläuterung Berechnung der weiteren Qualitätskennzahlen im Berichtsjahr 

 (Eingangsdaten etc.) 
 

4 Entwicklung Infrastrukturmerkmale 
 
41 Allgemeine Dokumente 

4101 Entwicklung Charakteristik gem. Grundsätze   
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42 Anlagen der DB Netz AG 

4201 Geschwindigkeits- und Längenveränderungen  
4202 Veränderungen Gleise ( FuB, RegN, Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
4203 Veränderungen Weichen ( FuB, RegN, Serviceeinrichtungen der DB Netz AG)   
4204 Veränderungen Brücken (FuB,  RegN) 
4205 Veränderungen Tunnel  (FuB,  RegN) 
4206 Veränderungen Bahnübergänge  (FuB,  RegN) 
4207 Veränderungen Stellwerke (FuB, RegN,  Ablaufstellwerke der Serviceeinrich-

tungen der DB Netz AG) 
4208  Stützbauwerke, BWK 3 
4209 Veränderungen ISK-Netz 
 

43 Verkehrsstationen 
4301 Veränderungen Stationen Betriebsstellen 
4302 Veränderungen Stationen Bestandsportfolio 
4303 Veränderungen Verkehrsstationen Funktionalität Bahnsteige (FB) 

DB Station&Service AG 
4304 Veränderungen Verkehrsstationen Bewertung Anlagenqualität (BAQ)  

DB Station&Service AG 
4305 Veränderungen Verkehrsstationen Funktionalität Bahnsteige (FB) 

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
<Keine separate Berechnung, Wert siehe 2401> 

4306 Veränderungen Verkehrsstationen Bewertung Anlagenqualität (BAQ) DB Regi-
oNetz Infrastruktur GmbH 
<Keine separate Berechnung, Wert siehe 3601> 
 

44 Anlagen der DB Energie GmbH 
4401 Oberleitungs-Speisebezirke 
 

5 Visualisierung des ISK 
 
5001 Visualisierung/kartographische Darstellung des ISK:  Rasterdaten (= IvL-Plan) 

und ISK-Objekte (vgl. Ziffer 4 ‚Visualisierung des ISK‘) 
5002 Ivmg-Pläne: Die DB Netz AG wird auf Anforderung ivmg-Pläne für Strecken o-

der Streckenabschnitte zeitnah (innerhalb von 2 Wochen) zur Verfügung stellen 
 
6 Sonstiges 

 
6001 Jahresbericht Vergaben LuFV Berichtsjahr und Vorjahr 
6002 Streckenbelastungskarte PV Berichtsjahr 
6003 Streckenbelastungskarte GV Berichtsjahr 
6004 Streckenbelastungskarte gesamt Berichtsjahr 
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4. Visualisierung des ISK 
 
Das EBA und die DB Netz AG haben sich darauf verständigt, dass die DB Netz AG dem Bund für 
die thematische und optische Analyse der gelieferten ISK-Daten des Berichtsjahres und damit 
ausschließlich zur Unterstützung der LuFV-Prüfungen hilfsweise das DB-eigene Visualisierungs-
system („ISK-Viewer“) bereitstellt / freischaltet (s. Ziffer 4.1). Je Außenstelle des EBA können 
zwei Mitarbeiter, in der EBA-Zentrale drei Mitarbeiter und im BMVI zwei Mitarbeiter diesen Viewer 
kostenfrei nutzen. 
 
Die Arbeiten an einer bundeseigenen Anwendung werden parallel durch den Bund fortgesetzt. 
Sobald die erforderliche GIS-Basis vorhanden ist, werden Bund und DB AG auf Anforderung des 
Bundes in Abstimmungen eintreten. Ziel ist, anhand der dann aktuellen technischen Parameter / 
Basis die Details zur Datenlieferung zu überprüfen / festzulegen, um den Betrieb des EBA-
Explorers zu ermöglichen (Grundfunktionen, s. Ziffer 4.2, vgl. auch LuFV I, Anlage 14.1). 
Die DB Netz AG verpflichtet sich sodann im Rahmen der LuFV II, die Daten für die Visualisierung 
des ISK ab einem zu vereinbarenden Termin (Bezug: Berichtsjahr) an das EBA zu liefern: 
 Rasterdaten (= IvL-Plan): Liefertermin: jährlich mit dem IZB zum 30.04. mit Aktualitätsstand 

30.11. 
 ISK-Objekte: Liefertermin: jährlich mit dem IZB zum 30.04 mit Aktualitätsstand 30.11.    

Die DB Netz AG  stellt dabei eine notwendige Datenqualität in dem Umfang sicher, dass eine 
ordnungsgemäße Nutzung der Daten durch den Datenempfänger möglich ist. Die Daten werden 
einer Eingangsprüfung unterzogen, bei fehlerhaften oder unvollständigen Daten erfolgt eine Zu-
rückweisung durch den Datenempfänger mit Wiedervorlage nach erfolgter Korrektur durch den 
Datenlieferanten. 
 
Bis zu dieser Abstimmung verzichtet der Bund  auf die Lieferung von Daten - zur Visualisierung 
des ISK (vgl. Anlage 14.1. Infrastrukturkataster (ISK), Nr. 5001) in einem bundeseigenen Explorer 
- durch die DB Netz AG.  
 

4.1 ISK-Viewer der DB Netz AG  
Der ISK-Viewer ist eine Webanwendung der DB Netz AG, bestehend aus graphischen Elemen-
ten, Sachdatenanzeigen und  Bedienelementen. Basis ist ein vollständiger IvL-Plan (Ingenieur-
vermessung-Lage) als Rasterbild, über den die relevanten Objekte mit ihren Sachdaten abgebil-
det werden.  
Alle graphischen Objekte können zur Ansicht ein- und ausgeschaltet werden. Hierbei können Ob-
jekte zu einer Gruppe zusammengefasst und gemeinsam geschaltet werden. Die Ansicht ist 
zoomabhängig konfiguriert. Zu jedem Objekt können alle oder ausgewählte Sachdaten entspre-
chend LuFV, Anlage 12.1 in einem separaten Fenster angezeigt werden. Es kann angezeigt wer-
den: 
 Basis Netz (Kilometrierung) 
 Raster 
 ISK (SML (inkl. Attribute); Infrastrukturmängel innerhalb und außerhalb Jahresfahrplan, 

Bahnobjekte (Inhalte der Stücklisten: Weichen, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge, Haupt-
signale, Betriebsstellen) 

4.1.1 Daten 

Die Daten kommen aus den gleichen Quellen, wie die ISK-Daten. Grundlage ist der für das EBA 
jährlich erstellte ISK-Visualisierungsdaten-Export aus DB-GeoDatenInfrastruktur.  
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Vermessungstechnischer Lageplan (IvL) der DB Netz AG 
 

Der IvL-Plan bildet als Hintergrundbild die räumliche Beziehung der einzelnen Objekte zueinan-
der ab. Dort sind keine Möglichkeiten der Filterung für Abfragen oder Sachdatenanzeige gege-
ben. Zu allen ISK-Objekten werden Koordinatengeometrien geliefert, die einem graphischen „Re-
präsentanten“ entsprechen. Dieser liegt auf dem Hintergrundbild und wird individuell in Form, 
Größe und Farbe dargestellt. Mit diesem Repräsentanten sind die Sachdaten der Stückliste ver-
knüpft. 
 

 

 
Aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Dokumentation kann es zwischen der Darstellung der Objek-
te im IvL-Plan und den GIS-Objekten des ISK zu Abweichungen kommen, da die IvL-Pläne ta-
gesaktuell geändert werden können. Die Informationsquelle für die einzelnen Objekte der ISK-
Stückliste sind die Systeme der Anlagenbuchhaltung und der Instandhaltung. Die Datenquelle für 
den IvL-Lageplan ist das DB-GIS, in dem die Objekte auch zeichnerisch dokumentiert werden. 
Diese Dokumentation ist im zeitlichen Ablauf der letzte Dokumentationsschritt auf Seiten der DB 
Netz AG. Entsprechend können Objekte in der Stückliste vorkommen, die im Lageplan noch nicht 
zeichnerisch abgebildet sind. Der umgekehrte Fall ist hier ebenfalls möglich.  
Zugänge gegenüber dem Vorjahr werden als Objekte mit den dazugehörigen Attributen über dem 
IvL-Plan abgebildet. 
 
Die Abbildung erfolgt seitens der DB Netz AG mit folgenden Parametern:  
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 Gauß-Krüger Abbildung im 3. Meridianstreifen 
 Datum Potsdam 
 Bessel-Ellipsoid  
 Hintergrund ohne Sachdaten (Rasterdaten) 
 topographische Karten (Übersichtskarte): DTK 200 Digitale Topographische Karte 

1:200.000 
 zoomabhängig IvL-Plan (Detaildarstellung): DTK 25 Digitale Topographische Karte 

1:25.000 
 

4.1.2 ISK-Objekte 

Der ISK-Viewer stellt den Infrastrukturzustand zum Stichtag dar. Die Objekte werden jeweils zum 
Stichtag erstellt und auf Anforderung durch den Bund in einer gemeinsamen Datenlieferung 
übergeben. 
Bei der Erstellung des ISK werden die Objekte aus der Anlagen-Buchhaltung (SAP R/3 K), In-
standhaltung (SAP R/3 Netz), Bahn-Geodaten (DB-GIS) und STREDA-Streckendaten (AG 464)  
verknüpft. Hierbei erhalten insbesondere die Objekte im DB-GIS einen eindeutigen Bezeichner 
aus SAP R/3 Netz. Verknüpfte Objekte sind Voraussetzung, um den Objekten der Stückliste ei-
nen graphischen Repräsentanten (Koordinatengeometrie) zuordnen zu können. 
Die Koordinatengeometrie der Gleise hat als Ursprung die Gleislageelemente des DB-GIS und ist 
entsprechend abbildungsgenau auf dem IvL-Plan. Diese Elemente sind/werden verknüpft mit den 
Schlüsselwerten der Instandhaltung (SAP 3/R Netz) und tragen somit die Informationen der 
Stückliste Gleis. 
Die Koordinatengeometrie der Streckengraphik hat ihren Ursprung im Strecken-GIS und wurde 
für die Karten im Maßstab 1:25.000 erstellt. Dadurch ergibt sich ein „grober“ Verlauf der eigentli-
chen Streckenachse. An dieser Geometrie hängen die Informationen der SML aus dem System 
Streckendaten. 
Erst wenn die Erfassung der Gleise und die Verknüpfung mit den Sachdaten aus SAP vollständig 
durchgeführt ist, kann auf die Streckengraphik verzichtet werden und alle Streckenmerkmale sind 
mit der Geometrie der Gleise verbunden. 
 

4.2 EBA-Explorer  
Zielsystem für die Visualisierung ist das GIS des EBA. Für die Umgebungslärmkartierung wird 
beim EBA derzeit ein GIS aufgebaut. Auf dessen Basis soll eine Visualisierung/kartographischen 
Darstellung des ISK durch das EBA erfolgen. Grundfunktionen des Systems sind u.a.:  
 Karten sind zoombar / druckbar 
 Angabe von Merkmalen abschnittsgenau entsprechend Stückliste 
 Visualisierung der Lage von Einzelelementen (Weichen, Signale etc.) 
 Variable Suchmöglichkeiten 
 Thematische Abfragen 

 
Der Ordnungsrahmen für die Darstellung wird durch das ISK-Netz des jeweiligen Berichtsjahres 
vorgegeben. 

4.2.1 Aufgabenstellung 

Die Anforderung des Bundes an die Visualisierung im Rahmen des IZB ist die Abbildung aller im 
ISK der DB Netz AG enthaltenen Anlagen sowie der SML und der Infrastrukturmängel, um eine 
Verknüpfung zwischen den einzelnen Stücklisten und den weiteren Dateien zu erzielen. Dazu ist 
eine gleisgenaue grafische Darstellung notwendig. 
Es sollen alle für den IZB-relevanten Anlagen (ISK-Objekte DB Netz AG), ausgenommen die Ser-
viceeinrichtungen und z.Z. Serviceeinrichtungen der DB Netz AG, der Streckengleise sowie in 
Bahnhöfen die durchgehenden und sonstigen Hauptgleise dargestellt werden und für diese Anla-
gen durch Anklicken die im ISK geführten Attribute angezeigt werden. 
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Als Hintergrund wird ein vollständiger IvL-Lageplan als Rasterbild eingeblendet. Darüber können 
die IZB-relevanten Anlagen (ISK-Objekte DB Netz AG) mit ihren Sachdaten abgebildet werden. 
 
Die Anforderungen im Einzelnen sind: 
 Verknüpfung zwischen Graphik und Stückliste (ISK-Objekte DB Netz AG) 
 Variable Suchmöglichkeiten (Navigation/Auswahl) 
 Alle Elemente sollen geografisch richtig dargestellt sein 
 Anzeige von Veränderungen zum ISK des Vorjahres 
 Übersichts- und Detaildarstellungen  
 Erstellen von Ausdrucken 
 Hervorhebung der Hauptgleise 

4.2.2 Objekt „Gleis“  

 Gleise der freien Strecke    Streckengleis - ja 
 durchgehende Hauptgleise   Streckengleis - ja 
 sonstige Hauptgleise      Streckengleis - nein 

4.2.3 Unterscheidung Strecke – Gleis 

Die Koordinatengeometrie der Gleise hat als Ursprung die Gleislageelemente des DB-GIS und ist 
entsprechend abbildungsgenau auf dem IvL-Plan. Diese Elemente sind/werden verknüpft mit den 
Schlüsselwerten der Instandhaltung (SAP 3/R Netz) und können somit mit den Informationen der 
Stückliste Gleis verknüpft werden. 
Die Koordinatengeometrie der Streckengraphik hat ihren Ursprung im Strecken-GIS und wurde 
für die Karten im Maßstab 1:25.000 erstellt. Dadurch ergibt sich ein „grober“ Verlauf der eigentli-
chen Streckenachse. Mit dieser Geometrie können die Informationen der SML aus dem System 
Streckendaten verknüpft werden. 

4.2.4 Objekt „Differenzen“ - Differenzliste 

Weggefallene, ersetzte oder neu erstellte Anlagen. 
Es werden nur die Veränderungen zum Vorjahr dokumentiert und übergeben. 
Für eine langfristige Sicht soll der jeweilige Datenbestand vom EBA in einer Datenbank versioni-

siert und damit historisiert werden. Über eine entsprechende Ausgestaltung der Themen-
steuerung sind somit auch langfristige Veränderungen darstellbar. 

4.2.5 Objekt Infrastrukturmängel 

Auflistung Infrastrukturmängel im Jahresfahrplan sowie Mängel-La älter als 100 Tage. Die Infor-
mationen (Attribute) aus der Mängelliste können über eine dynamische Segmentierung auf dem 
Streckennetz visualisiert werden. 

4.2.6 Weitere Daten des amtlichen Vermessungswesens 

Bundesbehörden haben die Möglichkeit, die Daten des amtlichen Vermessungswesens über das 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) über Web-Dienste zu nutzen. Dies können 
sein: 
DTK 200 Digitale Topographische Karte Maßstab 1:200.000 
DTK 25 Digitale Topographische Karte Maßstab 1:25.000 
VG 250 Verwaltungsgrenzen Bundesweit Maßstab 1:250.000 
DOP 40   Digitale Orthophotos mit 40cm Bodenauflösung 
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5. Anhänge  
 
5.1 Anhang 1 Mustertabelle „Investitionen im Berichtsjahr“  

5.2 Anhang 2 Mustertabelle „Investitionen im Mifri-Zeitraum“ 

5.3 Anhang 3 Mustertabelle „Technische Kennzahlen“  

5.4 Anhang 4 Mustertabelle „Entwicklung des Anlagenbestandes“  

5.5. Anhang 5 Mustertabellen „Instandhaltung im Berichtsjahr“  

5.5.1 DB Netz AG 

5.5.2 DB Station&Service AG  

5.5.3 DB Energie GmbH 

5.6 Anhang 6 „Berichtswesen zu den Anlagenklassen der EIU“ 
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5.1  Anhang 1 Mustertabelle „Investitionen im Berichtsjahr“  

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Summe DB Netz
Summe DB Station&Service
Summe DB Energie

Gesamtsumme alle EIUs

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Bahnkörper
Bahnstromanlagen / Elektrotechnik
Brücken
Tunnel
Oberbau
   davon Gleise
   davon Weichen
Signalanlagen
Bahnübergänge
Sonstige Anlagen DB Netz
Summe DB Netz

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Bahnsteige
Bahnsteigüberdachungen
Fahrtreppen und Aufzüge
Personenunter-/Personenüberführungen
Empfangsgebäude 
Fahrgastinformationsanlagen und Beschallung
Sonstige Anlagen DB Station&Service
Summe DB Station&Service

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Bahnstromanlagen/ Elektrotechn. Anlagen 
Sonstige Anlagen DB Energie
Summe DB Energie
Merker:
./. Skontoertrag

Gesamtinvestition der EIU (Allg. Teil des IZB) 

Projektabschnitte DB Netz (Investbericht DB Netz)

Projektabschnitte DB Station&Service (Investbericht DB St&S)

Projektabschnitte DB Energie (Investbericht DB E)

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Investitionen

Investitionen

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Investitionen

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Investitionen
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5.2 Anhang 2 Mustertabelle „Investitionen im Mifri-Zeitraum“ 

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Summe DB Netz
Summe DB Station&Service
Summe DB Energie

Gesamtsumme alle EIUs

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Bahnkörper
Bahnstromanlagen / Elektrotechnik
Brücken
Tunnel
Oberbau
   davon Gleise
   davon Weichen
Signalanlagen
Bahnübergänge
Sonstige Anlagen DB Netz
Summe DB Netz

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Bahnsteige
Bahnsteigüberdachungen
Fahrtreppen und Aufzüge
Personenunter-/Personenüberführungen
Empfangsgebäude 
Fahrgastinformationsanlagen und Beschallung
Sonstige Anlagen DB Station&Service
Summe DB Station&Service

BKZ Dritter,
sonst. BKZ,

BHH nicht LuFV
[Mio. EUR]

Relevante
Sachanlagen

LuFV, Anlage 8.3
[Mio. EUR]

Nicht in der LuFV
in Anlage 8.3

genannte 
Sachanlagen
[Mio. EUR]

Eigenmittel
nicht  LuFV
[Mio. EUR]

Summe
[Mio. EUR]

Bahnstromanlagen/ Elektrotechn. Anlagen 
Sonstige Anlagen DB Energie
Summe DB Energie
Merker:
./. Skontoertrag

Gesamtinvestition der EIU (Allg. Teil des IZB) 

Projektabschnitte DB Netz (Investbericht DB Netz)

Projektabschnitte DB Station&Service (Investbericht DB St&S)

Projektabschnitte DB Energie (Investbericht DB E)

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Investitionen

Investitionen

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Investitionen

Projektabschnitte
auf Basis der Anlagenklassen

Investitionen
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5.3 Anhang 3 Mustertabelle „Technische Kennzahlen“  

Angaben in …….

20xx
Basiswert

Istwert Zielwert  Istwert Zielwert  Istwert Zielwert  Istwert Zielwert  Istwert Zielwert  Istwert

Berichtsjahr + 4

Berichtsjahr + 3

Berichtsjahr + 2

Berichtsjahr + 1

Berichtsjahr

Berichtsjahr Berichtsjahr + 1

( Bezeichnung ) 

geprüft durch EBA

aktuelle 

Entwicklung der Qualitätskennzahl

IZB 

Berichtsjahr + 2 Berichtsjahr + 3 Berichtsjahr + 4

 
 

5.4 Anhang 4 Mustertabelle „Entwicklung des Anlagenbestandes“  

Anlage x Anlage y Anlage z

Einheit Einheit Einheit

abs.
-
+

(Berichtsjahr -4)

Jahr

(Berichtsjahr -3)

(Berichtsjahr -2)

( Berichtsjahr )

Veränderung

(Berichtsjahr -1)
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5.5 Anhang 5 Mustertabellen „Instandhaltung im Berichtsjahr“  

5.5.1 Mustertabelle DB Netz AG 

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)

DB Netz AG

davon LuFV- relevante IH (DB N)

RNI GmbH + KV

davon LuFV- relevante IH (RNI + KV)

Summe DB Netz AG + RNI GmbH + KV-Anlagen

davon LuFV- relevante IH (DB N+RNI+KV)

Summe LuFV - relevante IH (DB N+RNI+KV)

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)

Fern- und Ballungsnetz

Regionalnetze

 Summe DB Netz AG (LuFV -relevant)

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)

Oberbau

Brücken

Tunnel

Bahnübergänge

Signalanlagen

Bahnkörper

Bahnstromanlagen

Sonstige

Summe LuFV-relevante IH DB Netz AG

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)

Inspektion und Wartung

Entstörung

Instandsetzung + sonstige IH

Summe IWE, IS und Sonstige

Sondereffekte (wie Hochwasser, Sturm etc.)

Summe IH DB Netz (nur LuFV -relevante IH)

Entwicklung nach Komponenten (nur LuFV-relevante Instandhaltung ohne RNI und KV)

Einzelmaßnahmen an Schwerpunktobjektarten (nur LuFV-relevante Instandhaltung ohne RNI und KV)

Entwicklung nach Geschäftseinheiten (nur LuFV-relevante Instandhaltung ohne RNI und KV)

Entwicklung Instandhaltungsaufwand DB Netz Fahrweg

MERKER: Skonto bis auf Weiteres
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5.5.2 Mustertabelle DB Station&Service AG  

Aufwand [Werte in Mio €]

Geschäftseinheit Verkehrsstation (RKOST 68700)

Geschäftseinheit Empfangsgebäude (RKOST 68600)

Summe IH DB S&S

Aufwand [Werte in Mio €]

Inspektion, Wartung, Entstörung

Instandsetzung

Summe IWE und IS

Sondereffekte (wie Hochwasser, Sturm etc.)

Summe IH DB S&S

Aufwand [Werte in Mio €]

Verkehrsstation (RKOST 68700, KSN Zeile 49 ./. BKZ Bund)

Summe LuFV - relevante IH DB S&S

Entwicklung Instandhaltungsaufwand DB Station&Service (laufender Betrieb)

Entwicklung Instandhaltung DB Station&Service (laufender Betrieb) nach Leistungsarten

Entwicklung Mindestinstandhaltungsaufwand DB Station&Service gemäß LuFV

MERKER: Skonto bis auf Weiteres  

5.5.3 Mustertabelle DB Energie GmbH 

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)

DB Energie GmbH
davon LuFV- relevante IH (DB Energie)
Summe LuFV - relevante IH (DB Energie)

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)
Bahnstromleitungen
Bahnstromschaltanlagen
(Unterwerke, Schaltposten, Kuppelstellen, Schaltwerke, Autotransformer)
Umformer und Umrichterwerke
Leitstellen, Umsetzer, Netzleittechnik Fahrleitung
Bahnstromschaltanlagen der S-Bahn
(Gleichrichterwerke, Kuppelstellen)

Summe LuFV-relevante IH DB Energie GmbH

davon Sondereffekte (wie Hochwasser, Sturm etc.)

Aufwand [Werte in Mio €]
(Eigenleistung+Fremdleistung/Material)
50 Hz-/Drehstrom, Elektrische Zugvorheizanlagen und Kabel
Sonstige Anlagen DB Energie

Summe nicht LuFV-relevante IH DB Energie GmbH

davon Sondereffekte (wie Hochwasser, Sturm)

Aufteilung nach Objektarten (nur LUFV-relevante Instandhaltung)

Entwicklung Instandhaltungsaufwand DB Energie

Aufteilung nach Objektarten (nicht LUFV-relevante Instandhaltung)

MERKER: Skontoabzug bis auf Weiteres
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5.6 Anhang 6 „Berichtswesen zu den Anlagenklassen der EIU“ 

 
1 Übersicht 
 
2 Berichte der DB Netz AG         
 2.1 Gleise           
 2.2 Weichen          
 2.3 Brücken          
 2.4 Tunnel           
 2.5 Bahnübergänge         
 2.6 Signalanlagen          
 2.7 Bahnkörper          
 2.8 Schallschutzwände         
 2.9 Bahnstromanlagen (Oberleitungen) / Elektrotechnik     
 2.10 Stützbauwerke         
 2.11 Sonstige Anlagen         
 2.12 Serviceeinrichtungen der DB Netz AG        
 

3 Berichte der RNI GmbH          
 Bahnsteige/ Bahnsteigüberdachungen/ Fahrtreppen und Aufzüge/  
 Personenunter-/ -überführungen 
  

4 Berichte der DB Station&Service  AG 
 4.1 Bahnsteige  
 4.2 Bahnsteigüberdachungen        
 4.3 Personenunter-/Personenüberführungen/ unterirdische Personenverkehrsanlagen  
 4.4  Fahrtreppen und Aufzüge        
 4.5 Treppen        
 4.6 Empfangsgebäude des Bestandportfolios      
 4.7 Fahrgastinformationsanlagen und Beschallung     
 4.8 Sonstige Anlagen DB Station&Service AG         
 4.9 Projektthema „Brandschutz“        
  
5 Berichte der DB Energie GmbH 
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1. Übersicht 
 

Anlagen der DB Netz AG 
Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr, Ziffer 3.2.1.2 
 Anlagenklassen 

Techn. Berichter-
stattung 

Finanz. Berichterstattung 
Projektabschnitt 

1 Gleise ja Gleise 
2 Weichen ja Weichen 
3 Brücken ja Brücken 
4 Tunnel ja Tunnel 
5 Bahnübergänge ja Bahnübergänge 
6 Signalanlagen Stellwerke Signalanlagen 

7 Bahnkörper incl. Stützbauwerke ja 
Bahnkörper incl. Stütz-
bauwerke 

8 Bahnstromanlagen 
Oberleitungsan-
lagen 

Bahnstromanla-
gen/Elektrotechnik 

9 Sonstige Anlagen nein Sonstiges 
 
Anlagen der DB Netz AG (RNI GmbH) 
Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr, Ziffer 3.2.4. 

 Anlagenklassen Techn. Berichter-
stattung 

Finanz. Berichterstattung 
Projektabschnitt 

1 Bahnsteige ja 

Keine finanzielle Bericht-
erstattung nach Anlagen-
klassen, nur geschäfts-
jahrbezogene Gesamtin-
vestitionen in Stationen 
RNI 

2 
Bahnsteigüberdachungen (Bahn-
steigdächer, -hallen, Wetter-
schutzhäuser) 

ja 

3 Fahrtreppen, Aufzüge ja 

4 
Personenunter-/ Personenüber-
führungen 

ja 

5 Treppen nein 

6 
Empfangsgebäude des Be-
standsportfolios 

nein 

7 
Fahrgastinformationsanlagen 
und Beschallung 

nein 

8 Sonstige Anlagen  nein 
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Anlagen der DB Station&Service AG  
Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr, Ziffer 3.3.1.2 
 Anlagenklassen Techn. Berichter-

stattung 
Finanz. Berichterstattung 
Projektabschnitt 

1 Bahnsteige ja Bahnsteige 
2 Bahnsteigüberdachungen (Bahn-

steigdächer-, -hallen, Wetter-
schutzhäuser) 

ja Bahnsteigüberdachung 

3 Fahrtreppen & Aufzüge  ja Fahrtreppen und Aufzüge 
4 Personenunter-

/Personenüberführungen (unterir-
dische Personenverkehrsanlagen) 

ja Personenunter-/-
überführung 

5 Treppen ja In verschiedenen Projektab-
schnitten enthalten 

6 Empfangsgebäude des Bestands-
portfolios 

ja Empfangsgebäude 

7 Fahrgastinformationsanlagen und 
Beschallung 

ja FIA und Beschallung 

8 Sonstige Anlagen Brandschutz 
(Brandschutzertüchtigung der un-
terirdischen Personenverkehrsan-
lagen) 

nein 
ja 

Sonstiges 
In verschiedenen Projektab-
schnitten enthalten 

 
Anlagen der DB Energie GmbH 
Wichtige Investitionskomplexe im Berichtsjahr, Ziffer 3.4.1.2 
 Anlagenklassen 

Techn. Berichter-
stattung 

Finanz. Berichterstattung 
Projektabschnitt 

1 Bahnstromleitungen ja 

Bahnstromanlagen/ Elektro-
technische Anlagen 

2 

Bahnstromschaltanlagen (Unter-
werke, Schaltposten, Kuppelstel-
len, Schaltwerke, Autotransfor-
mer) 

ja 

3 Umformer- und Umrichterwerke ja 

4 
Leitstellen, Umsetzer, Netzleit-
technik Fahrleitung 

ja (ohne Haupt-
schaltleitung) 

5 
Bahnstromversorgungsanlagen 
der S-Bahn (Gleichrichterwerke, 
Kuppelstellen) 

ja 

6 
50 Hz-/Drehstrom +  Elektr. Zug-
vorheizanlagen + Kabel 

nein 

7 Sonstige Anlagen  nein Sonstiges 
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Allgemeine Berichtsinhalte  
 
Berichtswesen (Ziffern 3.2.1 /3. 3.1 / 3.4.1 „Investitionstätigkeit im Berichtsjahr“ und 3.2.2 / 3.3.2 / 
3.4.2 „Instandhaltung im Berichtsjahr“ 
 

Technische Berichterstattung:   Beschreibung der wesentlichen Inhalte und Merkmale der Investitionen im Berichtsjahr  

 Veränderung im Anlagenbestand zum Vorjahr, Entwicklung im 5-Jahres-Vergleich (z.B. 
Anzahl, Längen, Flächen) mit Erläuterungen.  

 Beschreibung der Investitionsschwerpunkte (z. B. Programme, besondere Einzelmaß-
nahmen) im Berichtsjahr, Auswirkungen auf die Qualitätskennzahlen 

 Investitionsplanung im Mittelfristzeitraum, wesentliche Veränderungen zum Vorjahr / Mit-
telfristzeitraum  

 Strategische Ausrichtung, zukünftige Programme, technische Weiterentwicklungen etc. 

 

Kaufm. Berichterstattung:  Tabellarische Darstellung des lnvestitionsvolumens im Berichtsjahr und im Mittelfristzeit-
raum (Tabelle siehe 5.1 Anhang 1 und 5.2 Anhang 2) 

 Investitionen: Rückblick (5 Jahre) als Diagramm (nach Projektabschnitt)  

 Beschreibung der wesentlichen Veränderungen bei den Investitionen 
(Vergleich Vorjahr u. Mittelfristzeitraum) 

 Darstellung des gesamten Instandhaltungsaufwandes ( Berichtsjahr und zurückliegende 5 
Jahre ) 

 Tabellarische Darstellung des Instandhaltungsaufwandes nach Objektarten (Berichtsjahr 
u. zurückliegende 5 Jahre) 

 

Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffern 3.2.4 / 3.3.4 / 3.4.4 ):  Anfangs- und Endbestand  

 Umfang der Erneuerung / Teilerneuerung 

 Zugang (z.B. Neubau) 

 Längenänderung, Flächenänderung, Zuordnung zu Geschäftsfeld etc.  

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Abgabe) 

 

Kommentierung  von  Änderungen zum Vorjahr:  Abhängig vom jeweiligen Investitionskomplex / der jeweiligen Anlagenklasse, siehe Ein-
zeldarstellung  
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2 Berichte DB Netz AG 
2.1 Gleise 

Technische Berichterstattung:  Gleiserneuerung (km) 

 Stücklisten Gleise* 

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte 

 
*inkl. der dazugehörigen Visualisierung (nur Gleisart 1  und 3) 

 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Gleise" 

Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs- und Endbestand  

 Umfang der Erneuerung I Teilerneuerung 

 Zugang (z.B. Neubau) 

 Längenänderung vorhandener Gleise (z.B. Neuvermessung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Abgabe)  

 Entwicklung Gleislänge im Mittelfristzeitraum 

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 6 größten Änderungen 
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2.2 Weichen 
Technische Berichterstattung:  Bestand (mit Angabe des Rückbaustatus) inkl. “Serviceeinrichtungen der DB Netz AG“, 

jedoch ohne deren gesonderte Darstellung, aber mit Kennzeichnung in den Stücklisten   Anzahl Weichenerneuerungen   Stücklisten Weichen*  Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte 

 
*inkl. der dazugehörigen Visualisierung (ohne Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Weichen" 

Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs- und Endbestand  

 Umfang der Erneuerung 

 Zugang (z.B. Neubau)  

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Abgabe) 

 Art der Nutzung  

 Entwicklung Weichenbestand im Mittelfristzeitraum 

 

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:   die 6 größten Änderungen 
 
2.3 Brücken 

Technische Berichterstattung:  Anzahl Brückenerneuerungen, Bestand Brücken nach Bauarten,  
Veränderungen der Brückenflächen und Zustandsnoten 

 Stücklisten Brücken* 

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte 

*inkl. der dazugehörigen Visualisierung (ohne Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Brücken" 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs- und Endbestand  

 Umfang der Erneuerung / Teilerneuerungen 

 Zugang (z.B. Neubau, Brückenteilung)  

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Abgabe)  

 Flächenänderungen an vorhandenen Brücken [m²] (z.B. durch  Erweiterungen)  

 Entwicklung Brückenbestand im Mittelfristzeitraum  

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:   die 6 größten Änderungen 
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2.4  Tunnel 
Technische Berichterstattung:  Anzahl Tunnelerneuerungen, Veränderung der Tunnellängen durch Inbetriebnahme 

 Stücklisten Tunnel*  

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte 

*inkl. der dazugehörigen Visualisierung (ohne Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Tunnel" 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs- und Endbestand  

 Umfang der Erneuerung 

 Zugang (z.B. Neubau) 

 Längenänderung vorhandener Tunnel 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Abgabe)  
 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:   die 6 größten Änderungen 

 
 

2.5  Bahnübergänge 
Technische Berichterstattung:  Anzahl von erneuerten Bahnübergängen, Darstellung nach Sicherungsarten 

 Mängeldifferenzierung an BÜ (nicht „sonstige Mängel“) 
 Anzahl nach Sicherungsarten im Berichtsjahr und  mind. letzten 5 Jahre vor Berichtsjahr 

sowie wesentliche Mängeländerungen zum Vorjahr  

 Stücklisten BÜ* 

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte 

*inkl. der dazugehörigen Visualisierung (ohne Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Bahnübergänge“ (früher im Projektabschnitt „Sonstige“) 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs- und Endbestand  

 Umfang der Erneuerung 

 Zugang (z.B. Neubau) 

 Abgang (z.B. Beseitigung, Stilllegung, Abgabe)  
 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 6 größten Änderungen 
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2.6 Signalanlagen 
Technische Berichterstattung:  Anzahl Neubau von ESTW, Anschluss an BZ,  

 Ausrüstung der Korridore gem. Ril 56112009 mit ERTMS (Länge [km] der Ausrüstung mit 
ETCS/ERTMS) 

 Anzahl der Stellwerke nach Bauformen 

 Stückliste Stellwerke* 

 Stückliste Hauptsignale*  

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte  

*inkl. der dazugehörigen Visualisierung (ohne Serviceeinrichtungen der DB Netz AG) 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Signalanlagen" 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs- und Endbestand Stellwerke (diff. nach Bauform) 

 Umfang der Ersatzmaßnahmen Stellwerke 

 Zugang Stellwerke (z.B. Neubau) 

 Abgang Stellwerke (z.B. Stilllegung/ Abgabe) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 6 größten Änderungen 

 
2.7 Bahnkörper 

Technische Berichterstattung:  Mengendarstellung Bahnkörper sowie wesentliche Mengenänderungen zum Vorjahr (in [m 
Länge, Stützbauwerke BWK 3 in [m Länge]  

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte  

Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1):  im Projektabschnitt "Bahnkörper" 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes Stützbauwerke als Bestandteil des Bahnkörpers (Ziffer 
3.2.4):  Anfangs- und Endbestand 

 Umfang der Erneuerung 

 Zugang (z.B. Neubau) 

 Längenänderung von Stützbauwerken  

 Abgang (z.B.  Rückbau / Stilllegung/ Abgabe) 
 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  Kommentierung besonderer Einzelfälle 
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2.8 Schallschutzwände 
Technische Berichterstattung: 

 keine gesonderte Berichterstattung, solange geringer Anlagenumfang 

Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1): 
 im Projektabschnitt "Sonstiges" 

Entwicklung des Anlagenbestandes in der LuFV (Ziffer 3.2.4): 
 Keine Darstellung 

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 
 Entfällt 

 
2.9 Bahnstromanlagen (Oberleitungen) / Elektrotechnik 

Technische Berichterstattung: 
 Mengendarstellung Oberleitungsanlage sowie wesentliche Mengenänderungen zu den 

Vorjahren (Fahrdrahtlänge in [m], Anzahl Maste) 

 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte 

Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1): 
 im Projektabschnitt " Bahnstromanlagen / Elektrotechnik " 

Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4): 
 keine Darstellung  

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 
 die 3 größten Änderungen 

 
2.10 Stützbauwerke 

Technische Berichterstattung: 
 keine gesonderte Berichterstattung zur Bestandsentwicklung der Stützbauwerke BWK 3 

(unter 2.7 „Bahnkörper“ erfasst) 
 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 

andere Effekte  

 ergänzende Mengen- / Zustandsbeschreibung Stützbauwerke auf techn. Systembasis 

 Stückliste für Stützbauwerke BWK 3 

 Zustandskategorien für Stützbauwerke der BWK 3 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1): 

 im Projektabschnitt „Bahnkörper " 

Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4): 
 siehe Bahnkörper 

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 
 Kommentierung besonderer Einzelfälle 

 
2.11 Sonstige Anlagen 

Technische Berichterstattung (Ziffer 3.2.1): 
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 Darstellung von Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Qkz, ggf. 
andere Effekte  

Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1): 
 im Projektabschnitt  „Sonstige Anlagen“  

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4): 

 Keine Darstellung 

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 
 entfällt 

 
2.12 Serviceeinrichtungen der DB Netz AG 

 
Serviceeinrichtungen der DB Netz AG sind Rangierbahnhöfe und andere Zugbildungsanlagen 
des Güterverkehrs, Umschlagterminals (DUSS) für den Kombinierten Verkehr, Abstellanlagen 
des Personenverkehrs. 
Wesentlichen Serviceeinrichtungen sind Anlagen mit herausragender Bedeutung hinsichtlich der 
a) Kapazität der Serviceeinrichtungen b) Höhe der Investitionen c) Nutzung durch die EVU d) 
Netzbildung in den Verkehren e) Anlagengröße.  
Anlagen gem. Liste 2110a werden im Zeitraum der LuFV II berichtet:  
- Rangierbahnhöfe und andere Zugbildungsanlagen des Güterverkehrs: Anlagen mit herausra-
gender Bedeutung für den Güterverkehr; Gleislängen von über 50 km Nutzlänge in den Ser-
viceeinrichtungen  
- Umschlagterminals (DUSS) für den Kombinierten Verkehr: Anlagen mit herausragender Be-
deutung für den Kombinierten Verkehr; Umschlag von über 200.000 Ladeeinheiten pro Jahr 
- Abstellanlagen des Personenverkehrs: Anlagen mit herausragender Bedeutung für den Perso-
nenverkehr; Gleislänge von über 20 km Nutzlänge in den Serviceeinrichtungen unter Berücksich-
tigung der Anzahl der Zusatzausrüstungen (Elektranten, Wasserfüllständer, Druckluftständer); je 
nach örtlicher Lage im Systemverbund mehrerer Betriebsstellen (z.B. Hbf im Verbund mit vorge-
lagertem Bbf). 
Die ‚Wesentlichen Serviceeinrichtungen‘ werden aus den Listen 2102 bis 2110 selektiert. Grund-
lage ist das in der Liste 2110a angegebene  Filterkriterium für die jeweilige ‚Wesentliche Ser-
viceeinrichtung‘. 
Bei signifikanten Änderungen kann die Anpassung des Umfang der Liste vereinbart werden. 
 
Kaufm. Berichterstattung (Ziffer 3.2.1): 
• Serviceeinrichtungen: Investitionen im Berichtsjahr / im MiFri: kein separater Ausweis, da be-
reits Teilmenge in Investitionen DB Netz 
• Wesentliche Serviceeinrichtungen: signifikante Investitionsprojekte im Berichtsjahr /  
im MiFri 
 
Technische Berichterstattung: 
• Stückliste Gleise [2102]  
• Stückliste Weichen [2103] 
• Stückliste Stellwerke [2107] 
• Stückliste sonstige Infrastrukturen[2110] 
• Zuordnungsliste ‚Wesentliche Serviceeinrichtungen‘ [2110a] 
• Karte „Wesentliche Serviceeinrichtungen der DB Netz AG“ [2114]  
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Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4): 

• Keine Darstellung 
 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 

• Kommentierung besonderer Einzelfälle 
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3 Berichte RNI GmbH 
 

Bahnsteige/ Bahnsteigüberdachungen/ Fahrtreppen und Aufzüge/ Personenunter-
Personenüberführungen  

 
Technische Berichterstattung:  Bahnsteige [Anzahl] und Bahnsteigbaulänge [m] davon stufenfrei [Anzahl]  

 Bahnsteigüberdachungen 

o  Bahnsteigdächer [Anzahl], Länge [m] 

o  Bahnsteighallen [Anzahl], Fläche [m2] 

o Wetterschutzhäuser [Anzahl] 

 Fahrtreppen und Aufzüge [Anzahl]  

 Personenunter- und Personenüberführungen, Anzahl und Grundfläche [m2]  

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.2.4):  Anfangs-Endbestand der Anlagenklassen 

 Zugang (z. B. Neubau, Erweiterung) 

 Abgang (z. B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung)  

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  Kommentierung besonderer Einzelfälle 
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4. Berichte DB Station&Service AG 
4.1 Bahnsteige  
 

Technische Berichterstattung: 
Investitionsbericht:   Bahnsteige [Anzahl] und Bahnsteigbaulänge [m], zusätzlich Angabe der davon nicht öf-

fentlich zugänglichen Länge [m] (ausschließlich im Investitionsbericht von DB Stati-
on&Service AG): 
davon „stufenfrei" (stufenfreier Zugang zum Bahnsteig mittels Aufzügen [Anzahl] und lan-
gen Rampen [Anzahl])  

 
Instandhaltungsbericht:  Darstellung IH Bahnsteige nach Anzahl und Fläche [m²] 

 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Bahnsteige“ 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  Bahnsteigbaulänge im Berichtsjahr 

 Anfangs-/Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 3 größten Änderungen 

 
4.2 Bahnsteigüberdachungen 
 

Technische Berichterstattung: 
Investitionsbericht:  Bahnsteigdächer [Anzahl], Länge [m] und Fläche [m²]  

 
Instandhaltungsbericht:  Bahnsteighallen [Anzahl], Wetterschutz [Anzahl] 

 
 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Bahnsteigüberdachungen“ 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4): 
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 Anfangs- und Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 

Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 3 größten Änderungen 

 
4.3 Fahrtreppen und Aufzüge 

 
Technische Berichterstattung:  Summe der Fahrtreppen und Aufzüge [Anzahl]   

 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Fahrtreppen und Aufzüge“ 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  Anfangs- und Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 3 größten Änderungen 

 
4.4 Personenunter-/Personenüberführungen/ unterirdische Personenverkehrsan-

lagen  
 
Technische Berichterstattung:  PU/PÜ  (Anzahl und Grundfläche [m2])  

 unterirdische Personenverkehrsanlagen (Anzahl und Grundfläche [m2]) 

 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Personenunter-/-überführungen“ 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  Anfangs- und Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 3 größten Änderungen 
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4.5  Treppen  
 
Technische Berichterstattung:  Anzahl und Fläche [m²] 

 
Kaufm. Berichterstattung:  keine, weil Treppen in verschiedenen anderen berichteten Sachanlagenklassen enthalten 

sind 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  Anfangs- und Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  keine, weil Änderung in anderen technischen Klassen (z.B. Bahnsteige) enthalten 

 
4.6 Empfangsgebäude des Bestandportfolios 

 
Technische Berichterstattung:  keine 

 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Empfangsgebäude“ 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  Anfangs- und Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 3 größten Änderungen 
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4.7  Fahrgastinformationsanlagen und Beschallung 
 
Technische Berichterstattung:  keine, weil zu kleinteilig - Ausnahme: 

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrgastinformation, 
Bericht zur Entwicklung (z.B. Bestand des Ausstattungsgrades) der dynamischen  Schrift-
anzeiger (DSA) 
ausschließlich im Investitionsbericht DB Station&Service AG (Sonderauswertung) 

 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Fahrgastinformationsanlagen und Beschallung“ 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  nein 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  bei wesentlichen Änderungen 

 
4.8  Sonstige Anlagen DB Station&Service AG 

 
Technische Berichterstattung:  keine, weil zu kleinteilig 

 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen im Projektabschnitt „Sonstiges“ als Residualgröße zu den im Einzelnen auf-

geführten Projektabschnitt 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4):  nein 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  nein  

 
4.9  Projektthema „Brandschutz“ 

 
Technische Berichterstattung:  Anzahl brandschutzertüchtigter unterirdischer Personenverkehrsanlagen 

 
 
 
Kaufm. Berichterstattung:  Investitionen in verschiedenen Projektabschnitten enthalten 

 Investitionen im Projektthema „Brandschutz“ (Sonderauswertung) 

 
Entwicklung des Anlagenbestandes (Ziffer 3.3.4): 
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 Anfangs- und Endbestand 

 Zugang (z.B. Neubau/Erweiterung) 

 Abgang (z.B. Rückbau, Stilllegung, Verpachtung) 

 
Kommentierung von Änderungen gegenüber dem Vorjahr:  die 3 größten Änderungen 
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5 Berichte DB Energie GmbH 
Investitionen 

IZB laut 
LuFV 

Anlagenklassen 
 Kaufm. Berichterstattung (Investitionen) 
                 VDS3 *                        def. Anlagen-
 klasse** 

Bahnstro
m-

anlagen/ 
Elektro-
techn. 

Anlagen 

1 Bahnstromleitungen Bahnstromleitung ja 

2 
Bahnstromschaltanla-

gen 
(Uw, Sw, Sp, Ks, ATS) 

Bahnstromschaltanlagen 
Schutztechnik und Leittechnik 

Transformatoren 

ja 
ja 
 

ja 

3 
Umformer- und         
Umrichterwerke 

dezentrale Umrichter 
zentrale Umrichter 

Umformer 

ja  
ja 
ja 

4 
Leitstellen, Umsetzer, 
Netzleittechnik Fahrlei-

tung 

NLT: Zes/HSL/SBS, Leitstel-
len, Umsetzer 

 ja 
nein (Hauptschalt-
leitung) 

5 
S-Bahn: Gleichrichter-
werke, Kuppelstellen 

S-Bahn Hamburg  
S-Bahn Berlin 

ja 
ja 

6 
50 Hz-/Drehstrom + 

Elektr. Zugvorheizanla-
gen + Kabel 

50 Hz-/Drehstrom 
Kabel 

Elektrische Zugvorheizanlage 
Schutztechnik und Leittechnik 

nein 
nein 
nein 

 
nein 

7 
Sonstiges (u.a. Gebäu-
de, Grundstücke, Zu-

fahrten) 
alle VDS3 möglich nein 

Sonstige 
Anlagen 

 

  *Kennung/Zuordnung im Pro-
jekt-Stammdatensatz 

** Abgrenzung über 
Anlagenklasse/ Pro-

jektabschnitt 

 
Instandhaltung 
    

IZB laut 
LuFV 

Anlagenklassen 
techn. 

Bericht-
erstattung 

Kaufm. Berichterstattung  
(Instandhaltung) 

 
 RKOST         RKOST-Bezeichnung 

Bahn-
strom-

anlagen/ 
Elektro-
techn. 

Anlagen 

1 Bahnstromleitungen ja (km) 71700 Bahnstromleitung 

2 

Bahnstromschaltanla-
gen 
(Uw, Sw, Sp, Ks, 
ATS) 

ja (Anzahl / 
MVA)  

71310   Bahnstromschaltanlagen 

3 Umformer- und 
Umrichterwerke 

ja (Anzahl / 
MVA) 

71625  
71635 
71636 

Umformer 
dezentrale Umrichter 
zentrale Umrichter 

4 
Leitstellen, Umsetzer, 
Netzleittechnik Fahr-
leitung 

ja (Anzahl) 
nein (HSL) 

71030 
71720 
71040 
71316 
71740 * 
 

Zentralschaltstellen (ZES) 
Schaltbefehlsstellen (SBS) 
Zentralschaltstellen S-
Bahn  
Netzleittechnik Fahrleitung 
Kraftwerkseinsatz / Haupt-
schaltleitung (HSL) 

5 
S-Bahn: Gleichrich-
terwerke, Kuppelstel-
len 

ja (Anzahl) 
71500 
71540 

Gleichrichterwerk 
Kuppel- und Schaltstellen 
S-Bahn 

6 50 Hz-/Drehstrom + nein  71881 * Mittelspannung 
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Elektr. Zugvorheizan-
lagen + Kabel 

71882 * 
71883 * 
72680 * 
71580 * 

Umspannung 
Niederspannung 
Zugvorheizung 
Kabelnetz S-Bahn 

Sonstige 
Anlagen 

 
7 

Sonstiges (u.a. Ge-
bäude, Grundstücke, 
Zufahrten) 

In Punkt 1-6 
enthalten In Punkt 1-6 enthalten 

 * keine infrastrukturrelevante(n) Rahmenkostenstellen  
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I. Allgemeines 

Die Weitergabe und Veröffentlichung des Vertragstextes der LuFV II nebst Anlagen sowie von 
Daten und Berichten durch den Bund ist in dieser Anlage festgelegt. Die Daten und Berichte im 
Sinne des Satzes 1 umfassen alle Angaben, die aufgrund der Regelungen der LuFV II an den 
Bund übermittelt werden (Daten und Berichte LuFV II) sowie Mitteilungen und Berichte des Bun-
desrechnungshofs (BRH) zur LuFV und LuFV II an das BMVI. Die Übermittlung von Daten und 
Berichten zur LuFV II durch die DB AG erfolgt an die Zentrale des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) und in Kopie an die Abteilung Landverkehr des BMVI. 
Die Festlegungen erfolgen insbesondere vor dem Hintergrund, dass sowohl in der LuFV II als 
auch in den Daten und Berichten teilweise Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten sind.  

II. Festlegungen zu den einzelnen Dokumenten 

Lfd. 
Nr. 

Vereinbarung / Bericht / Daten Weitergabe / Veröffentlichung 

1.  LuFV II-Vertrag inkl. aller Anlagen mit 
Ausnahme der Anlagen 8.3, Anhang 3 
(Konzernrichtlinie), 12.2 (ISK-Basisjahr) 
und 13.2.3, Anhang 1 (DIN VDE 0228) 

Veröffentlichung durch den Bund auf der 
Internetseite des BMVI und/oder des EBA 

2.  Infrastrukturzustands- und –
entwicklungsbericht (IZB) und der jährli-
che Vergabebericht, fällig zum 30.04. 
jeden Jahres: Bereiche gemäß Kap. 3.1 -
3.4 der Anlage 14.1 ohne Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse 

Veröffentlichung durch den Bund auf der 
Internetseite des BMVI und/oder des EBA  
 

3.  Gesondertes Dokument in zwei Papier-
Ausfertigungen mit den Angaben aus 
obiger Ziffer 2, die Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse enthalten; fällig zum 
30.04. jeden Jahres, sofern über Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse be-
richtet wird 

Weitergabe durch das BMVI an den BRH 

4.  Infrastrukturkataster (ISK), fällig zum 
30.04. jeden Jahres 

Weitergabe durch das BMVI an den BRH 

5.  Streckenmerkmalsliste (SML) / Strecken-
geschwindigkeitsliste (SGL) aus dem ISK 

Weitergabe (ggfs. in Auszügen) durch BMVI 
auf Anfrage und nach Einzelfallentschei-
dung. „Leiter Infrastrukturprojekte DB AG“ 
wird vorher hierüber unterrichtet.   

6.  Mitteilungen / Berichte des BRH zur LuFV 
und LuFV II, die vertrauliche Geschäfts-
daten der DB AG und /oder der EIU ent-
halten 

Optionale Weitergabe durch das BMVI an 
den für die Infrastruktur zuständigen „Leiter 
Recht Infrastruktur der DB AG“ zur Stellung-
nahme oder Information.    

7.  Messzugdaten und IIS-Infrastrukturdaten Weitergabe durch das BMVI an dessen Gut-
achter zur Auswertung 

8.  Aggregierte Auswertungen (Berichte / 
Visualisierungen) auf Basis der vorge-
nannten Ziffer 7  

Veröffentlichung durch den Bund auf der 
Internetseite des BMVI und/oder des EBA 

9.  Visualisierung im Sinne des Kap. C 8 der 
Anlage 14.1 ohne die zugrundeliegenden 
Daten 

Veröffentlichung durch den Bund auf der 
Internetseite des BMVI und/oder des EBA 

10.  Bericht des Jahresabschlussprüfers der Weitergabe durch das BMVI an den BRH, 
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DB AG über das Ergebnis der stichpro-
benartigen Prüfung des ordnungsge-
mäßen Vergabehandelns gemäß § 
10.4 

an den Ausschuss für Verkehr und digitale 
Infrastruktur sowie den Haushaltsausschuss 

III. Ergänzende Regelungen 

Die Weitergabe der Inhalte gemäß Ziffer II. 3, 4, 5. und 7. erfolgt jeweils mit dem ausdrücklichen 
Hinweis im Anschreiben, dass die DB AG/EIU in die Weitergabe an Dritte nicht eingewilligt haben 
und die Daten aufgrund der enthaltenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht an Dritte wei-
tergegeben werden dürfen.  
Der Bund wird die Unterlagen, Daten und die damit im Zusammenhang stehenden Informationen 
in dem in dieser Anlage geregelten Umfang auch nach Ende der Laufzeit der LuFV II Dritten nicht 
offenlegen. 
Eine über die Regelungen dieser Anlage hinausgehende Weitergabe und/oder Veröffentlichung 
des Vertragstextes der LuFV II nebst Anlagen sowie der von der DB AG/EIU übermittelten Daten 
und Berichte und aller damit im Zusammenhang stehenden Informationen durch den Bund erfolgt 
nur,  
a) wenn und soweit eine diesbezügliche rechtliche Verpflichtung mit Außenwirkung besteht 

oder 
b) der Bund die beabsichtigte Weitergabe und/oder Veröffentlichung einschließlich Adressaten-

kreis und Umfang beim „Leiter Infrastrukturprojekte DB AG“ angezeigt hat und dieser der 
Weitergabe und/oder Veröffentlichung rechtsverbindlich schriftlich zugestimmt hat.       
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Konkretisierung zum § 21 Externe Finanzkontrolle 

 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Externe Finanzkontrolle gemäß § 21 
die nachfolgend aufgeführten Themen prüfen können: 
 
 Buchung und Verwendung des Infrastrukturbeitrags des Bundes und der tatsäch-

lich gezahlten zusätzlichen Dividenden der DB AG für durch den Bundesrech-
nungshof oder seine Prüfungsämter als Stichprobe ausgewählte Maßnahmen,  

 Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von durch den Bundesrechnungshof 
oder die Prüfungsämter als Stichprobe ausgewählten Beschaffungsvorgängen, 
die mit dem Infrastrukturbeitrag des Bundes und der tatsächlich gezahlten zu-
sätzlichen Dividenden der DB AG finanziert werden, 

 Umgang mit Nachlässen, Gutschriften oder sonstigen Vermögensvorteilen bei 
Beschaffungsvorgängen, für die Mittel nach der LuFV II eingesetzt werden, 

 Juristisches und wirtschaftliches Eigentum von Sachanlagen der EIU, für die Mit-
tel nach der LuFV II eingesetzt werden, 

 Zustand der Sachanlagen der EIU, für die Mittel nach der LuFV II eingesetzt 
werden, 

 Abgleich der Jahresganglinie mit den tatsächlich von den EIU aus dem Infra-
strukturbeitrag des Bundes und der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Dividen-
den der DB AG geleisteten Zahlungen,  

 Berechnung der Qualitätskennzahlen, sowie Erhebung, Vorhaltung und Verarbei-
tung der dafür erforderlichen Daten, 

 Ursache-/ Wirkungszusammenhang zwischen Finanzmittel und Qualitätskenn-
zahlen. 

Die Parteien werden die externe Finanzkontrolle unterstützen. Insbesondere werden 
die DB AG und die EIU der externen Finanzkontrolle auf Verlangen   
 
 die Einsichtnahme in vorhandene Unterlagen, Dateien oder Ähnliches gewähren 

bzw. diese in geeigneter Form übersenden,  
 Auskünfte in mündlicher oder schriftlicher Form erteilen, 
 das Betreten von Grundstücken und Geschäftsräumen sowie die Besichtigung 

von Anlagen ermöglichen. 

Kosten dürfen hierfür gegenüber dem Bund nicht geltend gemacht werden.  
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mit Erhebungen
außerhalb der geprüften Stelle

Prüfungskonzept

örtliche Erhebungen
bei geprüfter Stelle

mit Einführungsgespräch

Abschließende
Prüfungsmitteilung

Bundesrechnungshof Geprüfte Stelle

Abschlussgespräch/
Sachverhaltsabstimmung

mit geprüfter Stelle

alle
notwendigen Informationen

bei geprüfter Stelle vorhanden

nicht alle
notwendigen Informationen

bei geprüfter Stelle vorhanden

Kenntnisnahme

PRÜFUNGSABLAUF

Stellungnahme
der Erhebungsstelle

Vorläufige Prüfungsmitteilung

Kontradiktorisches Verfahren

ggf. Einholung einer Stellungnahme
der Erhebungssstelle

(Entscheidung der geprüften Stelle)

Stellungnahme
der Erhebungsstelle

Stellungnahme
der geprüften Stelle

Erhebungsankündigung
an Erhebungsstelle

(DB AG, DB Netz AG o.a.)

örtliche Erhebungen
bei Erhebungsstelle

Abschlussgespräch/
Sachverhaltsabstimmung

mit Erhebungsstelle

Entwurf einer
vorläufigen Prüfungsmitteilung

ohne Erhebungen
außerhalb der geprüften Stelle

Erhebungsstelle

jährlicher Arbeitsplan
des Prüfungsgebiets

Prüfungsankündigung
an geprüfte Stelle
(BMVI, EBA o.a.)
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Lfd. 
Nr. 

Vertragsnummer Projekt 

1. F21S0707 

 

SV 20/2005 Ersatzinvestitionen ESTW 

2. F21S0708 

 

SV 20/2006 Ersatzinvestitionen ESTW 

3. 

 

F21S0709 SV 20/2008 Ersatzinvestitionen ESTW 

4. F07E0220 Cochem, Kaiser-Wilhelm-Tunnel 

5. F06E0103 Schlüchterner Tunnel 

6. F21E1091 Ebensfeld – Probstzella OL-Ern 

7. F01E0110 Eisenbahnbrücke Rendsburg 

8. 

 

 Roßlau-Dessau 

 



LuFV II, Anlage 22.2: Fortgeltende Finanzierungsvereinbarungen  
15.10.2014 

 

1/3 

 

Lfd. 
Nummer 

Vertragsnum-
mer 

Projekt Anmerkung 

1.  F 21 K 301 bis 
308 

 

SV 3/95 bis 2002 
Die Vereinbarungen gelten mit 
der Maßgabe fort, dass sie 
ausschließlich für Kreuzungs-
maßnahmen, die Bestandteil 
von Bedarfsplanprojekten sind, 
in Anspruch genommen wer-
den dürfen.  

Kreuzungsmaßnahmen des 
Bestandsnetzes werden nach 
den Regeln der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung II 
zu Lasten des Infrastrukturbei-
trages und  der tatsächlich ge-
zahlten zusätzlichen Dividen-
den der DB AG nach §§ 2.1 
und 2a.1 LuFV II finanziert. 

2.  F21K0309 SV 3/2004 §§ 3, 
13 EKrG 

3.  F21K0310 SV 3/2005 §§ 3, 
13 EkrG 

4.  F21K0311 SV 3/2006 §§ 3, 
13 EkrG 

5.  F21K0312 SV 3/2007 §§ 3, 
13 EkrG 

6.  F21K0313 SV 3/2008 §§ 3, 
13 EkrG 

7. F 14 N 0228 City-Tunnel-
Leipzig 
(BSWAG/EFRE) 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
gedeckelten Bundesmittel nach 
§ 8 Abs. 2 BSWAG, werden zu 
Lasten des Infrastrukturbeitra-
ges des Bundes nach § 2.1 
LuFV (nach Inkrafttreten der 
LuFV II nach § 2.1) und der 
tatsächlich gezahlten zusätzli-
chen Dividenden der DB AG 
nach § 2a.1 LuFV II finanziert, 
soweit diese Mittel nicht bis 
zum 31. Dezember 2008 beim 
Bund gezogen wurden. Die 
nach der Finanzierungsverein-
barung vorgesehenen Eigen-
mittel der DB Netz AG sind auf 
den nach § 8.1 nachzuweisen-
den Mindestersatzinvestitions-
betrag anrechenbar, sofern 
diese Mittel nicht bis zum 
31.12.2008 verausgabt wur-
den. Im Übrigen gilt die Verein-
barung fort. 

8. F 05 N 5019  Planungsvereinba-
rung RRX 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
Finanzierung erfolgt nicht zu 
Lasten der Infrastrukturbeiträge 
des Bundes und nicht zu Las-
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ten der tatsächlich gezahlten 
zusätzlichen Dividenden der 
DB AG nach §§ 2.1 und 2a.1 
LuFV II, sondern im Rahmen 
des Bedarfsplans. 

9. F 05 B 5020 Knoten  Köln - 
Baustein 1.3 

 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
Finanzierung erfolgt nicht zu 
Lasten der Infrastrukturbeiträge 
des Bundes und nicht zu Las-
ten der tatsächlich gezahlten 
zusätzlichen Dividenden der 
DB AG nach §§ 2.1 und 2a.1 
LuFV II, sondern im Rahmen 
des Bedarfsplans.  

10. F 01 B 0251 Planungsvereinba-
rung Schienenan-
bindung der Fes-
ten Fehmarnbelt-
querung 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
Finanzierung erfolgt nicht zu 
Lasten der Infrastrukturbeiträge 
des Bundes und nicht zu Las-
ten der tatsächlich gezahlten 
zusätzlichen Dividenden der 
DB AG nach §§ 2.1 und 2a.1  
LuFV II, sondern im Rahmen 
des Bedarfsplans. 

11.  Seehafen-
Hinterland Verkehr  

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
Finanzierung erfolgt zu Lasten 
von Eigenmitteln der EIU. Ein 
Nachweis im Eigenbeitrag der 
LuFV II ist nicht statthaft.  

12.  Grunderneuerung 
S-Bahn Berlin 

Bei GVFG-Vorhaben mit physi-
schem Baubeginn vor dem 
01.07.2012 kann abweichend 
zu Anlage 8.7, Ziff. 8 die Fi-
nanzierung des Komplemen-
täranteils aus Mitteln der LuFV 
II, §§ 2.1 und 2a.1 erfolgen. 
Dabei handelt es sich um fol-
gende Vorhaben: 
  1. Ostkreuz 
  2. ZBA Tempelhof 
  3. Schönholz - Tegel. 

 

13.  F21 B 0095 ABS Berlin-
Rostock, 1. Bau-
stufe (1. und 2. 
Realisierungsstu-
fe) 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
benötigten Bundesmittel wer-
den zu Lasten des Infrastruk-
turbeitrages des Bundes und 
der tatsächlich gezahlten zu-
sätzlichen Dividenden der DB 
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AG nach §§ 2.1 und 2a.1 LuFV 
II finanziert. 

14.  F21 E 0254 ABS Berlin-
Rostock, Ergän-
zungsvereinba-
rung 1. Baustufe 
(3. Realisierungs-
stufe) 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
benötigten Bundesmittel wer-
den zu Lasten des Infrastruk-
turbeitrages des Bundes und 
der tatsächlich gezahlten zu-
sätzlichen Dividenden der DB 
AG nach §§ 2.1 und 2a.1 LuFV 
II finanziert. 

15.  SV 40/2012 Sofortprogramm 
Lärmschutz 
Schiene zur Fi-
nanzierung von 
Einzelmaßnahmen 
zu  Lärmschutz an 
den Schienenwe-
ge des Bundes im 
Rahmen des Inf-
rastrukturbe-
schleunigungspro-
gramms (IBP II) 

Die Vereinbarung gilt fort. Die 
Finanzierung erfolgt zu Lasten 
von Eigenmitteln der EIU. Ein 
Nachweis im Eigenbeitrag der 
LUFV II ist nicht statthaft. 

 
 
. 




